
 

EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN  

DES GENFER RECHTES  

Was Zivilisten und Streitkräfte über das Genfer Recht wissen müssen. 

Völkerrechtvorschriften (VRVS) Bd. 5 

 

Herausgeber: 

GAIA AKADEMIE FÜR ZIVILSCHUTZ,  

NATURRECHT UND HUMANITÄRES VÖLKERRECHT 
 

 
 

Die Bestellmöglichkeit zu diesem Buch und unseren 

weiteren Öffentlichmachungen findest du auf 

https://gaia-akademie.org 

Unsere kostenlose Übersicht zum Genfer Recht 

mit den Vertragstexten,  

den Kommentierungen und weiteren 

Dokumenten in diversen Sprachen. 

 
 

 

 

Zur kostenfreien PDF-Ausgabe 

dieses Buches 

  

Test-Druckauflage – November 2024  

https://gaia-akademie.org/
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf


 

 

 

 

 

  



 Inhalt 3 

 

Inhalt 
Internationale Warn- und Schutzzeichen ............................................................................... 9 
Vorwort ................................................................................................................................ 12 

Teil 1: Einführung .......................................................................... 14 

1. Was ist Naturrecht? .................................................................................................... 14 

2. Der Konflikt zwischen Naturrecht und positivem Recht – Wenn positives Recht zu 

Unrecht wird .............................................................................................................. 15 
3. Was ist das Humanitäre Völkerrecht und was unterscheidet es zum Völkerrecht? .... 18 
4. Wie werden die Prinzipien des Naturrechts im humanitären Völkerrecht  

angewendet? .............................................................................................................. 18 

5. Welche Rolle spielt das Humanitäre Völkerrecht bei bewaffneten Konflikten? .......... 19 

Teil 2: Das Genfer Recht ................................................................ 20 

6. Was ist das Genfer Recht? Was bedeutet der Begriff? ............................................... 20 
7. Was ist der Geltungsbereich des Genfer Rechtes? ..................................................... 20 
8. Welche Sprache ist für die Vertragstexte der Genfer Konventionen für alle 

Vertragsparteien bindend? ......................................................................................... 22 
9. Wer sind die Vertragsstaaten? .................................................................................... 23 

10. Können humanitäre Hilfsorganisationen den Genfer Konventionen beitreten? ......... 24 
11. Wer ist durch die Genfer Konventionen gebunden? ................................................... 26 

12. Wie ist die Geschichte des Genfer Rechtes? Welche Vorentwicklungen gab es?  

Wie hat es sich im Laufe der Zeit weiter entwickelt? ................................................. 27 

13. Was ist der Inhalt der vier Genfer Konventionen von 1949 sowie den drei 

Zusatzprotokollen zu den Genfer Konventionen von 1949? ....................................... 30 

14. Was sind die Mindestschutzbestimmungen der Genfer Abkommen? .......................... 31 

15. Welche Berufs- und Personengruppen werden mit welchen Rechten und Pflichten in 

den vier Genfer Konventionen und ihren drei Zusatzprotokollen definiert und 

legitimiert? ................................................................................................................. 32 
16. Wie werden Journalisten durch das Genfer Recht geschützt? .................................... 34 

17. Welche Artikel sind in allen Konventionen wortgleich enthalten? ............................. 37 
18. Was hat die Konvention über den schutz von Kulturgut in bewaffneten Konfliketen mit 

dem Genfer Recht zu tun? Und was beinhaltet diese? ............................................... 38 

19. Sind die Genfer Konventionen zeitgemäß? Wo besteht ergänzungsbedarf? ............... 40 

20. Welche weiteren Verträge bieten zusätzliche Regelungen zum Schutz in bewaffneten 

Konflikten? ................................................................................................................. 41 

 



4 Inhalt 

Teil 3: Körperschaften des Genfer Rechtes ................................... 43 

21. In welchem Sinne verwenden die Vertragstexte des Genfer Rechtes den Begriff 

Hilfebringende Körperschaft? ................................................................................... 43 
22. Wo kommt der Begriff hilfebringende Körperschaft in den Vertragstexten des Genfer 

Rechtes vor? ............................................................................................................... 45 

23. Was charakterisiert eine Körperschaft des Genfer Rechtes? ..................................... 46 
24. In welchem Sinne verwenden die Vertragstexte des Genfer Rechtes den Begriff 

Körperschaft? ............................................................................................................ 48 
25. Welche anderen Aktivitäten führen Körperschaften des Genfer Rechtes durch, um das 

humanitäre Völkerrecht zu stärken? .......................................................................... 50 
26. Wie unterstützen Körperschaften des Genfer Rechts die Umsetzung des humanitären 

Völkerrechts in bewaffneten Konflikten? ................................................................... 51 
27. Wie fördern Körperschaften des Genfer Rechts die universelle Ratifikation und 

Implementierung der Verträge? ................................................................................. 52 

28. Welche Bedingungen müssen Hilfsorganisationen in der Rechtsform "Körperschaft 

des Genfer Rechtes" erfüllen. ..................................................................................... 53 

29. Wie können Hilfsorganisationen ihre Akkreditierung bei der Gewahrsamsmacht 

erhalten? .................................................................................................................... 54 
30. Wie sind die Regelungen in Bezug auf Steuern, Abgaben und Zöllen für 

Hilfsorganisation in der Rechtform "Körperschaft des Genfer Rechtes"? Gibt es eine 

grundsätzliche Befreiung? ......................................................................................... 54 

31. Ist die Tätigkeit von Hilfsorganisationen in der Rechtsform Körperschaftschaft des 

Genfer Rechtes im Rahmen der Genfer Konventionen steuerpflichtig? ..................... 55 
32. Wie ist das Protokoll, wenn eine Hilfsorganisation in der Rechtsform Körperschaft 

des Genfer Rechtes Vertragspartner der Konventionen werden will? ........................ 55 

33. Ist der Gewahrsamsstaat verpflichtet, mit Hilfsorganisationen zusammen  

zuarbeiten? ................................................................................................................ 56 
34. Welche spezifischen Rechte haben Hilfsorganisationen im Gewahrsamstaat? .......... 56 

Teil 4: Hilfstätigkeiten .................................................................... 57 

35. Welche Schutzzeichen werden in den Genfer Konventionen und deren 

Zusatzprotokollen definiert? ...................................................................................... 57 

36. Welche Besonderheiten gibt es bei der Nutzung der Schutzzeichen zu beachten? Wer 

darf diese nutzen? ...................................................................................................... 59 
37. Welche Ausweisdokumente wurden für welche Berufs- und Personengruppen in den 

Genfer Konventionen und in den Zusatzprotokollen definiert und legitimiert? ......... 61 
38. MUSTERAUSWEISE ................................................................................................. 63 
39. Gibt es Unterschiede in den Ausweisdokumenten für verschiedene Länder? ............ 66 
40. Was gibt es über die Ausweise für das Zivilschutzpersonal zu nennen?..................... 67 



 Inhalt 5 

41. Nach welchen Gesetzlichen Grundlagen müssen zivile Hilfsorganisationen genehmigt 

werden, wann kann die Genehmigung verweigert werden? ....................................... 69 

42. Welche Bedingungen muss das Zivilschutzpersonal erfüllen? ................................... 70 
43. Gibt es eine Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen Gewahrsamsstaat und 

Hilfsorganisation? ..................................................................................................... 72 
44. Welche Organisation oder Institutionen arbeiten nach dem Genfer Recht? Welche 

Organisation sind in der BRD als Hilfsorganisationen anerkannt? .......................... 74 
45. Was ist religiöses Seelsorge Personal? ...................................................................... 76 
46. Was kann der Einzelne zur Stärkung des Humanitären Völkerrechtes tun? ............... 78 

47. Wer kann einen Zivilschutzverein oder eine Zivilschutzstiftung gründen? ................. 80 

Teil 5: Aufklärungsarbeit zum Genfer Recht ................................ 80 

48. Was umfasst die Aufklärungsarbeit im Sinne des Artikel 144  – SR 0.518.51? .......... 80 
49. Wie kann die innerstaatliche Verbreitungsarbeit gemäß Artikel 144 SR 0.518.51 in 

Friedenszeiten aussehen? .......................................................................................... 82 
50. Genießt die Aufklärungsarbeit im Sinne von Artikel 144 Genfer abkommen IV 

Steuerfreiheit? ............................................................................................................ 83 
51. Warum ist es so wichtig, dass sich alle am Konfliktbeteiligten Parteien, inklusive den 

nicht beteiligten Zivilisten, an die Regeln des Genfer Rechtes halten und diese 

kennen? ...................................................................................................................... 84 
52. Ist die Verbreitungsarbeit gemäß Artikel 144 SR 0.518.51 an Bedingungen  

geknüpft? .................................................................................................................... 85 
53. Wer muss die Übersetzungen liefern? ........................................................................ 86 
54. Welche Berufsgruppen müssen laut Vertragstext in den Genfer Konventionen geschult 

werden und wer muss ein Exemplar der Vertragstexte besitzen? ............................... 87 
55. Unter welchen Bedingungen können die Vertragsstaaten die Verträge, also die vier 

Genfer Konventionen und ihre drei Zusatzprotokolle kündigen? ............................... 87 

Teil 6: Der Zivilschutz..................................................................... 89 

56. Was ist der Unterschied zwischen „zivil“ und „militärisch“? ................................... 89 
57. Was bedeutet der Begriff Zivilperson oder Zivilist? Ist darunter dasselbe zu 

verstehen? .................................................................................................................. 89 

58. Was bedeutet Zivilbevölkerung?................................................................................. 90 

59. Wann wird ein Zivilist zum Kombattanten? ................................................................ 91 
60. Warum ist es wichtig, den Unterschied zwischen Zivilist und Kombattant zu  

kennen? ...................................................................................................................... 92 
61. Was ist die Kriegsdienst- und Wehrpflichtverweigerung? .......................................... 94 
62. Was kennzeichnet die Wehrpflichtverweigerung in der BRD? Wie ist diese geregelt? 

Was ist zu beachten? .................................................................................................. 96 
63. Welchen Status hat der nichtstaatliche Zivilschutz in bewaffneten Konflikten? ......... 98 



6 Inhalt 

64. Was sind die Aufgaben des nichtstaatlichen Zivilschutzes im Rahmen des humanitären 

Völkerrechts? ............................................................................................................. 98 

65. Welche weiteren Grundsätze des humanitären Völkerrechts sind relevant für den 

nichtstaatlichen Zivilschutz? ...................................................................................... 99 
66. Wie können nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen sicherstellen, dass sie neutral 

und unabhängig handeln? ........................................................................................ 100 

67. Was ist der Unterschied zwischen staatlichen Zivilschutz und nichtstaatlichen 

Zivilschutz? .............................................................................................................. 101 

68. Gibt es bestimmte Vorteile, die der nichtstaatliche Zivilschutz gegenüber dem 

staatlichen Zivilschutz hat? ...................................................................................... 102 

69. Welche speziellen Gruppen könnten von nichtstaatlichen Organisationen im 

Zivilschutz besonders unterstützt werden? ............................................................... 103 
70. Wie können nichtstaatliche Organisationen die Rechte und die physische Sicherheit 

dieser Gruppen gewährleisten? ............................................................................... 104 
71. Was ist der Unterschied zwischen Zivilschutz und Katastrophenschutz? ................. 105 

Teil 7: Die Schutzmacht im Genfer Recht ................................... 106 

72. Was ist eine Schutzmacht und was ist ihre Aufgabe? ............................................... 106 
73. Wie wird die Neutralität einer Schutzmacht sichergestellt? ..................................... 106 
74. Welche Rechte und Pflichten haben geschützte Personen? ...................................... 107 
75. Welche Aufgaben hat die Schutzmacht in Bezug auf geschützte Personen und bei der 

Umsetzung der Genfer Konventionen sowie deren Zusatzprotokollen? ................... 109 
76. Was ist eine Ersatzschutzmacht? ............................................................................... 110 

Teil 8: Geschützte Personen ......................................................... 112 

77. Was ist eine Geschützte Person? ............................................................................... 112 
78. Was ist die Datenbank für geschützte Personen? ...................................................... 115 
79. Werden in der Datenbank für geschützte Personen auch Ausländer und Aliens 

geführt? ..................................................................................................................... 118 
80. Was ist die Arbeit der Zentralen Auskunftsstelle in Bezug auf geschützte Personen und 

woraus bestimmt sich diese? ..................................................................................... 119 
81. Welche Möglichkeiten und Rechte hat die Zentrale Auskunftsstelle in Bezug auf die 

Informationsbeschaffung? ........................................................................................ 121 

Teil 9: Das Rote Kreuz .................................................................. 124 

82. Was ist das Rote Kreuz und was sind seine Aufgaben und Befugnisse? ................... 124 
83. Ist das DRK grundrechtberechtigt?.......................................................................... 126 
84. Welche grundrechtlichen Verpflichtungen hat das DRK aufgrund seiner Einbindung 

in staatliche Strukturen? .......................................................................................... 126 
85. Ist das Rote Kreuz Vertragspartner der Genfer Konventionen? ............................... 127 

86. Ist das DRK eine staatlich kontrollierte Einrichtung? ............................................. 127 



 Inhalt 7 

Teil 10: Ausländer und Aliens ........................................................ 128 

87. In den englischen Texten ist der Begriff Alien zu finden, ist das richtig? ................. 128 
88. Demnach müssen Aliens wie Ausländer behandelt werden? .................................... 129 
89. Wie ist das Protokoll, wenn Aliens im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates oder einer 

Gewahrsamsmacht aufgefunden werden? ................................................................ 129 
90. Wie ist das Protokoll laut Genfer Konventionen und den Zusatzprotokollen, wenn 

Aliens aufgefunden werden? Was muss der Gewahrsamsstaat tun und was müssen 

„Aliens“ tun? Wo müssen diese sich melden, welche Bedinungen haben diese zu 

erfüllen? Welchen Status haben diese? .................................................................... 131 

Teil 11: Flüchtende ......................................................................... 133 

91. Was ist ein Flüchtender? .......................................................................................... 133 
92. Was ist der Unterschied zwischen einem Flüchtenden und einem Asylant? ............. 134 
93. Wie müssen Flüchtende behandelt werden? Welche Rechte und Pflichten genießen 

Flüchtende? ............................................................................................................. 137 
94. Wann dürfen Flüchtende des Landes verwiesen werden? ........................................ 138 

95. Wann darf Flüchtenden die Einreise verwehrt werden?........................................... 140 

Teil 12: Streitkräfte ......................................................................... 141 

96. Was sind Streitkräfte?............................................................................................... 141 
97. Ist die Polizei Teil der Streitkräfte gemäß den Genfer Konventionen und dem 

humanitären Völkerrecht? ........................................................................................ 142 

Teil 13: Söldner, Kombattanten und Kriegsgefangene ................. 144 

98. Was bedeutet der Begriff Kombattant und was ist der Unterschied zwischen einem 

Kombattanten und einem Zivilisten? ........................................................................ 144 

99. Was bedeutet Internierung? Was fällt darunter? Was ist der Unterschied zu 

Kriegsgefangenschaft? ............................................................................................. 144 

100. Was sind Kriegsgefangene und wer fällt darunter? ................................................. 147 

101. Wie werden Kriegsgefangene während ihrer Haft behandelt und welche Rechte haben 

sie? ........................................................................................................................... 148 
102. Was sind Spione und welche Rechte haben diese? ................................................... 149 

103. Was sind Söldner und welche Bestimmungen gelten für Söldner? ........................... 149 

104. Was sind illegale Kombattanten? ............................................................................. 151 
105. Was sind Saboteure? ................................................................................................ 152 

Teil 14: Kampfhandlungen ............................................................. 152 

106. Was ist unter Besetzung zu verstehen und welche Regeln gelten für die Besetzung, was 

muss der Besetzer in jedem Fall beachten? ............................................................. 152 
107. Was sind militärische Operationen? ........................................................................ 154 



8 Inhalt 

108. Was ist eine Kampfzone? .......................................................................................... 156 

Teil 15: Das Völkerstrafrecht ......................................................... 158 

109. Was ist das Völkerstrafrecht? ................................................................................... 158 
110. Was sind Kriegsverbrechen? Welche Zusammenhang gibt es zu den Genfer 

Konventionen? ......................................................................................................... 160 

111. Wie unterscheidet sich die Strafverfolgung internationaler Verbrechen von nationaler 

Strafverfolgung? ...................................................................................................... 162 

112. Was sind Beispiele für erfolgreiche internationale Strafverfolgungen? ................... 165 
113. Was sind die bekanntesten Urteile des Internationalen Strafgerichtshof? ............... 167 

114. Gab es weitere bedeutende Fälle, die noch nicht abgeschlossen sind? ................... 168 

115. Was bedeutet der Begriff Heimtücke im Sinne des Genfer Rechtes und was fällt 

darunter? ................................................................................................................. 168 
116. Welche Strafen sieht das Völkerstrafgesetzbuch der BRD für Kriegsverbrechen vor?

 169 
117. Was ist die Faktenfinderkommission? ...................................................................... 171 

118. Welche Verbindung gibt es zwischen dem Internationalen Strafgerichtshof und den 

Genfer Konventionen? ............................................................................................. 173 

119. Welche konkreten Fälle wurden bisher von der Faktenfinderkommission untersucht?

 174 

120. Was fehlt dem IStGH? .............................................................................................. 175 

121. Wie muss das Völkerstrafrecht weiter entwickelt werden? ....................................... 177 
122. Kann der ISTGH einzelne Verletzungen feststellen? Wer kann diese Feststellung 

beauftragen? ............................................................................................................ 179 

123. Wie kann die Durchsetzung des Genfer Rechts gestärkt werden und welche Rolle 

spielt dabei die Aufklärungsarbeit? ......................................................................... 180 

124. Wie kann eine Person vor dem ISTGH eine Verletzung der Genfer Konvention 

festellen lassen? ....................................................................................................... 182 
125. Können alle Vertragspartner der Genfer Konventionen vor dem ICC angeklagt 

werden oder gibt es ausnahmen? ............................................................................. 183 

126. Gibt es einen Gerichtshof, der explizit für Verurteilungen in Bezug auf Verstöße gegen 

das Genfer zuständig ist? ......................................................................................... 184 

Teil 16: Nachwort zum Buch .......................................................... 184 

Teil 17: Auszug aus unseren Öffentlichmachungen ..................... 187 
  



 Internationale Warn- und Schutzzeichen 9 

Internationale Warn- und Schutzzeichen 
 

 

Zivilschutz Rotes Kreuz 

 

 

Zum Schutz von Zivilschutz-

organisationen, ihres Personals, ihrer 

Gebäude, ihres Materials oder  

ziviler Schutzbauten 

Schutz- und Erkennungszeichen des  

Sanitätsdienstes der Armeen 

Definiert in Artikel 66 des 

Zusatzprotokolls vom 8. Juni 1977 zu den 

Genfer Abkommen vom 12. August 1949 

über den Schutz der Opfer internationaler 

bewaffneter Konflikte 

Definiert in Artikel 38 des  

Genfer Abkommen I – SR 0.518.12  

vom 12. August 1949 

 

Roter Halbmond Roter Löwe mit Sonne 
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Definiert in Artikel 38 des  
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12 Vorwort 

Vorwort 

In einer Welt, in der bewaffnete Konflikte weiterhin Millionen von Menschen betreffen, ist das 

Wissen über das Genfer Recht von entscheidender Bedeutung. Die Genfer Konventionen von 

1949 und ihre Zusatzprotokolle bilden das Fundament des humanitären Völkerrechts und dienen 

dem Schutz derjenigen, die nicht oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen – 

Zivilpersonen, Verwundete, Kranke, Kriegsgefangene und humanitäre Helfer. Sie legen 

universelle Regeln fest, die selbst in den extremsten Situationen menschliches Leid begrenzen 

sollen. 

Dieses Buch, „Einführung in die Grundlage des Genfer Rechtes – Was Zivilisten und 

Streitkräfte über das Genfer Recht wissen müssen“, wurde mit dem Ziel öffentlich gemacht, 

ein umfassendes und begreifliches Grundlagenschulungsmaterial für alle bereitzustellen. Es 

richtet sich gleichermaßen an Zivilisten, Angehörige der Streitkräfte, humanitäre Helfer und alle, 

die sich für die Prinzipien des humanitären Völkerrechts interessieren. Die Inhalte sind so 

gestaltet, dass sie auch Einsteigern eine klare Orientierung bieten und die wichtigsten Prinzipien 

und Regelungen des Genfer Rechts verständlich machen. 

1. Warum ist das Wissen über das Genfer Recht so wichtig? 

Die Bedeutung des Genfer Rechts liegt in seiner universellen Gültigkeit und seiner zentralen 

Rolle bei der Begrenzung des Leids in bewaffneten Konflikten. Es ist ein Regelwerk, das nicht 

nur Staaten und Streitkräfte bindet, sondern auch die Grundlage für das Handeln humanitärer 

Organisationen bildet. Dennoch zeigt die Realität, dass die Einhaltung dieser Regeln oft eine 

Herausforderung darstellt. Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht – von Angriffen auf 

Zivilisten bis hin zur Behinderung humanitärer Hilfe – sind in vielen Konflikten an der 

Tagesordnung. Dies macht die Verbreitung und das Verständnis des Genfer Rechts umso 

dringlicher. 

Für Zivilisten: Das Wissen über das Genfer Recht ist für Zivilisten von besonderer Bedeutung, 

da sie oft die Hauptleidtragenden von Konflikten sind. Ein grundlegendes Verständnis der 

eigenen Rechte kann dazu beitragen, Schutz zu suchen und auf Verstöße aufmerksam zu machen. 

Darüber hinaus ermöglicht es Zivilisten, die Arbeit humanitärer Organisationen besser zu 

verstehen und zu unterstützen. 

Für Streitkräfte: Für Angehörige der Streitkräfte ist das Genfer Recht nicht nur eine moralische 

Verpflichtung, sondern auch eine rechtliche. Es legt klare Regeln für das Verhalten im Krieg fest, 

einschließlich des Schutzes von Zivilpersonen und der Behandlung von Kriegsgefangenen. Das 

Wissen über diese Regeln ist entscheidend, um Verstöße zu vermeiden und die eigene 

Verantwortung im Rahmen des humanitären Völkerrechts zu erfüllen. 

Für die Gesellschaft insgesamt: Die Verbreitung des Genfer Rechts stärkt das Bewusstsein für 

universelle Werte wie Menschlichkeit, Neutralität und Unparteilichkeit. Es erinnert uns daran, 

dass selbst in den dunkelsten Zeiten des Krieges Regeln gelten, die das menschliche Leben und 

die Würde schützen sollen. 

2. Das Ziel dieses Buches 

Die Genfer Konventionen umfassen über 400 Artikel, die sich auf verschiedene Aspekte des 

Schutzes in bewaffneten Konflikten beziehen. Es ist jedoch weder realistisch noch notwendig, 
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dass jeder diese Artikel im Detail kennt. Stattdessen ist es entscheidend, die Grundprinzipien zu 

verstehen, die diesen Regeln zugrunde liegen. Jeder, der die Grundprinzipien kennt, kann das 

Genfer Recht „mehr oder weniger korrekt anwenden“ . 

Dieses Buch wurde entwickelt, um diese Grundprinzipien aufzugreifen und in einer klaren, 

strukturierten und zugänglichen Weise zu präsentieren. Es bietet: 

Eine Einführung in die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle, einschließlich ihrer 

historischen Entwicklung und ihres Anwendungsbereichs. 

Praktische Beispiele und Fallstudien, die zeigen, wie das Genfer Recht in realen 

Konfliktsituationen angewendet wird. 

Klare Erläuterungen der Rechte und Pflichten, die sich aus dem Genfer Recht für verschiedene 

Akteure ergeben, einschließlich Zivilpersonen, Streitkräfte und humanitärer Organisationen. 

Verweise auf aktuelle Herausforderungen, wie den Schutz von Zivilpersonen in asymmetrischen 

Konflikten oder den Umgang mit neuen Technologien wie autonomen Waffensystemen. 

3. Ein Appell an die Leser 

Dieses Buch ist mehr als nur ein Nachschlagewerk – es ist ein Werkzeug, um das Verständnis 

und die Einhaltung des Genfer Rechts zu fördern. Jeder Leser, ob Zivilist, Soldat oder 

humanitärer Helfer, hat die Möglichkeit, zur Verbreitung und Stärkung dieser universellen 

Prinzipien beizutragen. Das Wissen über das Genfer Recht ist nicht nur eine Frage der Bildung, 

sondern auch eine Frage der Verantwortung. Denn nur durch das Verständnis und die Einhaltung 

dieser Regeln können wir sicherstellen, dass die Menschlichkeit auch in den dunkelsten Zeiten 

bewahrt bleibt. 

Wir laden Dich ein, mit diesem Buch die Grundlagen des Genfer Rechts zu entdecken und zu 

verstehen. Möge es Dir nicht nur als Informationsquelle dienen, sondern auch als Inspiration, 

sich für die Prinzipien des humanitären Völkerrechts einzusetzen – sei es durch Bildung, durch 

Handeln oder durch die Förderung des Bewusstseins in Ihrer Gemeinschaft. 

„Einführung in die Grundlage des Genfer Rechtes – Was Zivilisten und Streitkräfte über 

das Genfer Recht wissen müssen“ ist ein Beitrag zu einer Welt, in der die Regeln des 

humanitären Völkerrechts nicht nur bekannt, sondern auch geachtet, respektiert und angewendet 

werden. Lasst uns alle zusammen daran arbeiten, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. 
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Teil 1: Einführung 

1.  Was ist Naturrecht? 

Im Naturrecht gibt es bestimmte Rechte und moralische Werte, die universell und unabhängig 

von menschlichen Gesetzen oder Glaubenssystemen sind. Diese Rechte sind "natürlich" in dem 

Sinne, dass sie als inhärent an die menschliche Natur gebunden angesehen werden und nicht 

durch menschliche Gesetze geschaffen oder verliehen werden. Das Naturrecht dient oft als 

Grundlage für die Formulierung von Gesetzen und moralischen Grundsätzen und hat einen 

bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung des humanitären Völkerrechts gehabt. 

Im Zusammenhang mit dem Zivilschutz, den Genfer Konventionen und dem humanitären 

Völkerrecht ist das Naturrecht besonders relevant, da es die Idee unterstützt, dass es 

grundlegende Rechte und Schutzmaßnahmen gibt, die allen Menschen auch in Zeiten 

bewaffneter Konflikte zustehen. Diese Idee spiegelt sich in den Prinzipien des humanitären 

Völkerrechts wider, das darauf abzielt, das Leiden von Personen zu mindern, die nicht oder nicht 

mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen, wie Zivilisten, Verwundete und Kriegsgefangene  

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle sind konkrete Ausdrucksformen dieser 

Prinzipien und stellen einen rechtlichen Rahmen dar, der die Rechte und den Schutz von Personen 

in bewaffneten Konflikten regelt. Sie beinhalten Regeln zur Begrenzung der Gewaltanwendung 

und zum Schutz der Zivilbevölkerung und anderer schutzbedürftiger Personen und Objekte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Naturrecht eine wichtige Rolle spielt, indem es die 

moralische und philosophische Grundlage für die Entwicklung des humanitären Völkerrechts 

und der Genfer Konventionen bietet, die wiederum den Zivilschutz in Zeiten bewaffneter 

Konflikte stärken. 

Erzähl mir mehr. 

Das Naturrecht spielt eine fundamentale Rolle in der Entwicklung und Interpretation des 

humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen. Es stellt eine moralische Grundlage 

dar, auf der die Regeln zum Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an den 

Feindseligkeiten teilnehmen, aufgebaut sind. Die Genfer Konventionen verkörpern die 

Prinzipien des Naturrechts, indem sie allgemeine Standards für menschliches Verhalten in 

Kriegszeiten festlegen und fordern, dass Kriegsopfer menschlich und ohne unnötige Härte 

behandelt werden. 

Das humanitäre Völkerrecht selbst ist ein System von Regeln, das aus der Notwendigkeit 

entstanden ist, einen Ausgleich zwischen militärischen Notwendigkeiten und dem Prinzip der 

Menschlichkeit zu schaffen. Es setzt der Gewaltanwendung bei der Bekämpfung eines Gegners 

Grenzen und schützt die Zivilbevölkerung sowie Verwundete und Kriegsgefangene. Diese 

Schutzmaßnahmen sind Ausdruck des Naturrechts, worin bestimmte Rechte und moralische 

Werte universell und unveräußerlich sind. 

Die vier Genfer Abkommen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle sind die grundlegenden Verträge 

des humanitären Völkerrechts und enthalten spezifische Regelungen zum Schutz der Opfer 
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internationaler und nicht-internationaler bewaffneter Konflikte. Sie reflektieren das Verständnis, 

dass es unabhängig von den Umständen grundlegende Rechte gibt, die zu respektieren und zu 

achten sind – ein Kerngedanke des Naturrechts. 

Das Recht auf Schutz und Sicherheit, das im Völkerrecht verankert ist, wird durch Resolutionen 

der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen sowie durch die 

Verantwortung der Staaten, alle Menschen unter ihrer „Staatsgewalt“ zu schützen, weiter 

gestärkt. Dieses Recht ist besonders wichtig im Kontext von Katastrophen- oder 

Konfliktsituationen, in denen der Zivilschutz eine zentrale Rolle spielt. 

Das Naturrecht beeinflusst auch das Verhältnis zwischen humanitärem Völkerrecht und 

internationalem Menschenrechtsschutz. Obwohl beide den Schutz des Einzelnen anstreben, 

unterscheiden sie sich in ihrem Anwendungsbereich: Das humanitäre Völkerrecht gilt speziell in 

bewaffneten Konflikten, während der internationale Menschenrechtsschutz primär den Schutz 

des Einzelnen vor staatlichen Übergriffen in Friedenszeiten zum Ziel hat. Beide Rechtsgebiete 

ergänzen sich jedoch und sind durch das gemeinsame Fundament des Naturrechts miteinander 

verbunden. 

In der Praxis bedeutet dies, dass die Prinzipien des Naturrechts und die Regeln des humanitären 

Völkerrechts Hand in Hand gehen, um die Würde und die grundlegenden Rechte des Menschen 

auch in den extremen Situationen bewaffneter Konflikte zu wahren. Der Zivilschutz profitiert 

von dieser Verbindung, da er sich auf rechtliche und moralische Grundsätze stützen kann, um 

den Schutz und die Unterstützung von Zivilisten und anderen schutzbedürftigen Personen zu 

gewährleisten. 

2. Der Konflikt zwischen Naturrecht und positivem Recht – Wenn 

positives Recht zu Unrecht wird 

Der Konflikt zwischen Naturrecht und positivem Recht erreicht seine kritischste Form, wenn 

positives Recht gegen die Prinzipien des Naturrechts und der Naturgesetze verstößt. In solchen 

Fällen wird das positive Recht nicht nur als moralisch fragwürdig, sondern als Unrecht betrachtet. 

Dieses Kapitel erweitert die vorherige Analyse, indem es den Zusammenhang zwischen 

Naturrecht, Naturgesetzen und positivem Recht vertieft und erläutert, warum Gesetze, die gegen 

diese universellen Prinzipien verstoßen, als illegitim und als Unrecht angesehen werden. 

1. Was bedeutet es, wenn positives Recht gegen das Naturrecht und die 

Naturgesetze verstößt? 

1.1. Naturrecht als moralische Grundlage 

Das Naturrecht basiert auf universellen Prinzipien wie Gerechtigkeit, Menschenwürde und 

Freiheit. Diese Prinzipien gelten unabhängig von kulturellen, politischen oder rechtlichen 

Systemen und sind durch die menschliche Vernunft erkennbar. Sie dienen als moralischer 

Maßstab für die Bewertung positiver Rechtsnormen. 

1.2. Positives Recht im Konflikt mit dem Naturrecht 

Positives Recht, das gegen die Prinzipien des Naturrechts verstößt, wird als Unrecht betrachtet, 

da es die universellen moralischen Werte verletzt, die allen Menschen innewohnen. Ein solches 
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Recht verliert seine Legitimität, da es nicht mehr dem Gemeinwohl dient, sondern 

Ungerechtigkeit institutionalisiert. 

• Beispiel: Gesetze, die Diskriminierung, Unterdrückung oder Gewalt gegen bestimmte 

Bevölkerungsgruppen legitimieren, stehen im Widerspruch zu den Prinzipien des Naturrechts 

und werden daher als Unrecht angesehen. 

1.3. Naturgesetze als Basis des Naturrechts 

Die Naturgesetze sind grundlegende Prinzipien, die aus der Struktur der menschlichen Existenz 

und der Welt abgeleitet werden. Sie umfassen universelle Werte wie das Recht auf Leben, Freiheit 

und Sicherheit. Positives Recht, das diese Naturgesetze missachtet, wird als Verstoß gegen die 

fundamentalen Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens betrachtet. 

2. Warum wird positives Recht, das gegen das Naturrecht verstößt, als Unrecht 

betrachtet? 

2.1. Verlust der moralischen Legitimität 

Das Naturrecht dient als moralische Grundlage für die Rechtfertigung und Legitimation positiver 

Gesetze. Wenn positives Recht gegen das Naturrecht verstößt, verliert es seine moralische 

Legitimität und wird zu einem Instrument der Unterdrückung oder Ungerechtigkeit. 

• Beispiel: Die Nürnberger Rassengesetze im nationalsozialistischen Deutschland waren 

formal positives Recht, widersprachen jedoch den Prinzipien des Naturrechts, wie der 

Gleichheit und der Menschenwürde. Sie wurden daher nach dem Zweiten Weltkrieg als 

Unrecht verurteilt. 

2.2. Universelle Gültigkeit des Naturrechts 

Das Naturrecht beansprucht universelle Gültigkeit. Es fordert, dass alle Gesetze, unabhängig von 

ihrer kulturellen oder politischen Herkunft, den grundlegenden Prinzipien von Gerechtigkeit und 

Menschlichkeit entsprechen. Positives Recht, das diese Prinzipien verletzt, wird als illegitim und 

ungerecht angesehen. 

• Beispiel: Die Genfer Konventionen basieren auf naturrechtlichen Prinzipien wie dem Schutz 

der Menschenwürde. Verstöße gegen diese Konventionen, etwa durch Folter oder 

unmenschliche Behandlung, werden als Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet, 

selbst wenn sie durch nationales Recht gedeckt sind. 

2.3. Naturrecht als Korrektiv 

Das Naturrecht dient als Korrektiv für positives Recht. Es bietet einen Maßstab, an dem die 

Gültigkeit und Gerechtigkeit positiver Gesetze gemessen werden können. Wenn positives Recht 

gegen das Naturrecht verstößt, wird es als Unrecht erkannt und muss reformiert oder aufgehoben 

werden. 

3. Beispiele für Unrecht durch positives Recht 

3.1. Diskriminierende Gesetze 

Gesetze, die bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminieren, stehen im Widerspruch zu den 

naturrechtlichen Prinzipien der Gleichheit und Gerechtigkeit. 
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• Beispiel: Die Apartheidgesetze in Südafrika waren formal positives Recht, widersprachen 

jedoch den universellen Prinzipien des Naturrechts und wurden daher international als 

Unrecht verurteilt. 

3.2. Legitimierung von Gewalt 

Gesetze, die Gewalt oder Unterdrückung legitimieren, verletzen die naturrechtlichen Prinzipien 

des Schutzes von Leben und Würde. 

• Beispiel: Die systematische Internierung und Ermordung von Menschen in 

Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkriegs wurde durch staatliche Gesetze 

gedeckt, widersprach jedoch fundamental den Prinzipien des Naturrechts und wurde nach 

Kriegsende als Verbrechen gegen die Menschlichkeit geahndet. 

3.3. Einschränkung von Grundrechten 

Gesetze, die Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit oder das Recht auf ein faires 

Verfahren einschränken, stehen im Konflikt mit den naturrechtlichen Prinzipien der Freiheit und 

Gerechtigkeit. 

• Beispiel: In autoritären Regimen werden oft Gesetze erlassen, die politische Opposition oder 

freie Meinungsäußerung kriminalisieren. Solche Gesetze sind zwar formal rechtsgültig, 

widersprechen aber den universellen Prinzipien des Naturrechts. 

4. Konsequenzen von Unrecht durch positives Recht 

4.1. Erosion des Rechtsstaats 

Wenn positives Recht systematisch gegen das Naturrecht verstößt, untergräbt dies die Legitimität 

des gesamten Rechtssystems. Die Bevölkerung verliert das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit, 

was zu sozialer Instabilität führen kann. 

4.2. Legitimation von Widerstand 

Das Naturrecht bietet eine moralische Grundlage für den Widerstand gegen ungerechte Gesetze. 

Ziviler Ungehorsam oder sogar revolutionäre Bewegungen können durch naturrechtliche 

Prinzipien gerechtfertigt werden. 

• Beispiel: Die Bürgerrechtsbewegung in den USA berief sich auf naturrechtliche Prinzipien, 

um gegen die Rassentrennungsgesetze zu kämpfen, die als ungerecht und unmenschlich 

angesehen wurden. 

4.3. Internationale Interventionen 

Verstöße gegen das Naturrecht können internationale Reaktionen auslösen, einschließlich 

Sanktionen, Interventionen oder Gerichtsverfahren vor internationalen Tribunalen. 

• Beispiel: Die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) basiert auf naturrechtlichen Prinzipien, 

die universelle Gültigkeit beanspruchen. 

5. Fazit 

Positives Recht, das gegen die Prinzipien des Naturrechts und der Naturgesetze verstößt, wird zu 

Unrecht, da es die universellen moralischen Werte verletzt, die allen Menschen innewohnen. 
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Solche Gesetze verlieren ihre Legitimität und können als Instrumente der Unterdrückung oder 

Ungerechtigkeit wirken. Der Konflikt zwischen Naturrecht und positivem Recht zeigt die 

Notwendigkeit, positive Gesetze ständig an den universellen Prinzipien von Gerechtigkeit, 

Menschenwürde und Freiheit zu messen. Das Naturrecht dient dabei als moralischer Kompass 

und Korrektiv, um sicherzustellen, dass das Rechtssystem den höchsten ethischen Standards 

entspricht. 

3. Was ist das Humanitäre Völkerrecht und was unterscheidet es 

zum Völkerrecht? 

Das humanitäre Völkerrecht ist ein Teilbereich des Völkerrechts. Es konzentriert sich speziell 

auf den Schutz von Personen und die Begrenzung der Kriegsführung in bewaffneten Konflikten. 

Während das Völkerrecht allgemein die Beziehungen zwischen Staaten regelt, befasst sich das 

humanitäre Völkerrecht mit der Anwendung von Menschlichkeit inmitten von kriegerischen 

Auseinandersetzungen. 

Der Hauptunterschied liegt im Anwendungsbereich: Das humanitäre Völkerrecht findet 

ausschließlich in bewaffneten Konflikten Anwendung, sowohl internationalen als auch nicht-

internationalen. Es setzt der Gewaltanwendung Grenzen und enthält Bestimmungen zum Schutz 

der Zivilbevölkerung, der Verwundeten und Kriegsgefangenen sowie zu den zulässigen 

Methoden und Mitteln der Kriegführung. Das Völkerrecht hingegen gilt auch in Friedenszeiten 

und regelt ein breiteres Spektrum von Themen, wie z.B. Diplomatie, Handelsabkommen und 

Menschenrechte. 

Obwohl beide Rechtsgebiete unterschiedliche Schwerpunkte haben, ergänzen sie sich. Die 

Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht streben beide den Schutz des Einzelnen an, 

jedoch unter unterschiedlichen Umständen. Das humanitäre Völkerrecht stellt eine spezialisierte 

Ausprägung des Völkerrechts dar, die auf die besonderen Herausforderungen bewaffneter 

Konflikte zugeschnitten ist. Es versucht, die Balance zwischen militärischen Notwendigkeiten 

und dem Gebot der Menschlichkeit zu wahren. 

4.  Wie werden die Prinzipien des Naturrechts im humanitären 

Völkerrecht angewendet? 

Die Prinzipien des Naturrechts finden im humanitären Völkerrecht Anwendung, indem sie die 

moralische Grundlage für die Rechtsnormen bilden, die den Schutz des Menschen in bewaffneten 

Konflikten zum Ziel haben. Das humanitäre Völkerrecht, welches in den Genfer Konventionen 

und ihren Zusatzprotokollen kodifiziert ist, setzt der Gewaltanwendung bei der Bekämpfung 

eines Gegners Grenzen und umfasst Bestimmungen zum Schutz der Zivilbevölkerung, der 

Verwundeten und der Kriegsgefangenen. 

Die Anwendung der Prinzipien des Naturrechts im humanitären Völkerrecht manifestiert sich in 

der Anerkennung der inhärenten Würde jedes Individuums und der Notwendigkeit, diese Würde 

auch in Zeiten des Krieges zu wahren. Dies wird durch die Forderung nach menschlicher 

Behandlung der Kriegsopfer ohne unnötige Härte unterstrichen. 

Die moralische Kraft des Naturrechts wird im humanitären Völkerrecht durch den 

Humanitätsgrundsatz verstärkt, der besagt, dass alle Menschen frei geboren und gleich in 

Rechten und Würde sind. Auf dieser Grundlage wird der humanitäre Imperativ bestätigt, welcher 
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verlangt, dass im Falle von Katastrophen oder Konflikten alle Maßnahmen ergriffen werden 

sollten, die menschliches Leid verhindern oder zu lindern helfen. 

Des Weiteren wird das Naturrecht im humanitären Völkerrecht durch die Prinzipien der 

militärischen Notwendigkeit und des Humanitätsgebots operationalisiert. Diese Prinzipien 

erfordern, dass selbst in bewaffneten Konflikten die Handlungen der Kriegsparteien durch das 

Streben nach Menschlichkeit begrenzt werden und dass militärische Aktionen nicht über das 

hinausgehen dürfen, was zur Erreichung legitimer militärischer Ziele notwendig ist. 

Das humanitäre Völkerrecht ist auch an das Völkervertragsrecht gebunden, welches nur 

zwischen Staaten gilt, die die entsprechenden Verträge ratifiziert haben. Dies bedeutet, dass die 

Prinzipien des Naturrechts durch die Ratifizierung der Verträge in rechtlich bindende 

Verpflichtungen für die Staaten umgesetzt werden. 

Schließlich wird die Anwendung des Naturrechts im humanitären Völkerrecht auch durch 

Resolutionen und Richtlinien internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen 

unterstützt, die grundlegende Prinzipien und Regeln für den Schutz der Zivilbevölkerung und die 

Methoden und Mittel des Kampfes festlegen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prinzipien des Naturrechts im humanitären 

Völkerrecht angewendet werden, indem sie als ethische Grundlage für die Entwicklung von 

Regeln dienen, die darauf abzielen, das Leiden in Kriegen zu minimieren und die Würde des 

Einzelnen zu schützen. 

5. Welche Rolle spielt das Humanitäre Völkerrecht bei bewaffneten 

Konflikten? 

Das Humanitäre Völkerrecht spielt eine zentrale Rolle bei bewaffneten Konflikten, indem es 

Regeln und Normen vorgibt, die darauf abzielen, das Leiden der betroffenen Personen zu 

mindern und den Schutz der Zivilbevölkerung sowie anderer nicht oder nicht mehr an den 

Kampfhandlungen teilnehmender Personen zu gewährleisten. Es setzt der Gewaltanwendung bei 

der Bekämpfung eines Gegners Grenzen und umfasst die Gesamtheit der Rechtsnormen, die dem 

Schutz des Menschen in bewaffneten Konflikten dienen. Dies beinhaltet Bestimmungen zum 

Schutze der Zivilbevölkerung, der Verwundeten und Kriegsgefangenen, die als Individualschutz 

bezeichnet werden, sowie zu den zulässigen Methoden und Mitteln der Kriegführung. 

Das Humanitäre Völkerrecht findet Anwendung in bewaffneten Konflikten und unterscheidet 

dabei zwischen internationalen und nicht-internationalen bewaffneten Konflikten. Diese 

Unterscheidung hat Auswirkungen auf die Anwendbarkeit seiner Regelungen. In diesem Kontext 

streben sowohl das Humanitäre Völkerrecht als auch die Menschenrechte den Schutz des 

Einzelnen an, jedoch unter unterschiedlichen Umständen und auf unterschiedliche Weise. 

Während das Humanitäre Völkerrecht speziell auf die Situation bewaffneter Konflikte abstellt, 

zielt der internationale Menschenrechtsschutz vor allem auf den Schutz des Einzelnen vor 

staatlichen Übergriffen in Friedenszeiten ab. Beide Rechtsgebiete sind komplementär 

zueinander. 

Die Stärkung des Zivilschutzes durch das Humanitäre Völkerrecht erfolgt insbesondere durch 

die Mindestschutzbestimmungen der Genfer Abkommen und die Schutzbestimmungen des II. 

Zusatzprotokolls, die in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten Anwendung finden. Diese 
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Bestimmungen tragen dazu bei, das Leiden der Zivilbevölkerung zu verringern und die 

Menschenrechte der betroffenen Personen auch in Zeiten des Krieges zu wahren. Dadurch wird 

das Humanitäre Völkerrecht zu einem unverzichtbaren Instrument des Zivilschutzes in 

bewaffneten Konflikten. 

Teil 2: Das Genfer Recht 

6. Was ist das Genfer Recht? Was bedeutet der Begriff? 

Das Genfer Recht ist ein wesentlicher Bestandteil des humanitären Völkerrechts und umfasst 

eine Reihe von internationalen Verträgen und Protokollen, die darauf abzielen, die Leiden von 

Personen, die nicht oder nicht mehr an Feindseligkeiten teilnehmen, zu mindern. Es schützt auch 

bestimmte Kategorien von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen. Die vier Genfer Konventionen, 

die 1949 angenommen wurden, bilden das Kernstück des Genfer Rechts und sind in vier 

Hauptkonventionen unterteilt, die jeweils unterschiedliche Schutzbestimmungen für 

unterschiedliche Gruppen von Personen in Kriegszeiten vorsehen. 

Der Begriff "Genfer Recht" bezieht sich also auf diese Konventionen und ihre Zusatzprotokolle, 

die gemeinsam die Regeln festlegen, die in bewaffneten Konflikten gelten, um das Leiden zu 

begrenzen. Die Genfer Konventionen sind Teil der sogenannten Kriegsregeln und -gebräuche, 

deren Verletzung allgemein als "Kriegsverbrechen" bezeichnet wird. Diese Konventionen 

wurden im Laufe der Zeit entwickelt, um auf die sich ändernden Formen der Kriegsführung und 

die Notwendigkeit eines verbesserten Schutzes für die Opfer von Konflikten zu reagieren. 

Die Vertragsstaaten der Genfer Konventionen sind verpflichtet, die erforderlichen 

Rechtsvorschriften zu erlassen, um schwere Verstöße gegen diese Übereinkommen wirksam zu 

bestrafen. Dazu gehört auch die Verpflichtung, nach Personen zu fahnden, denen schwere 

Verstöße vorgeworfen werden, und sie vor Gericht zu stellen. Die Bestrafung von Verstößen 

gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges ist nicht völlig neu, aber die systematische 

Kodifizierung dieser Regeln begann im 19. Jahrhundert und wurde mit den Genfer Konventionen 

von 1949 weiterentwickelt. 

Das Verfahren, das angewandt wird, um die Genfer Konventionen zu einem Teil des positiven 

Völkerrechts zu machen, besteht aus dem Abschluss des Vertrages und seinem Inkrafttreten. Die 

erste Phase ist abgeschlossen, wenn die Vertreter der Parteien einen endgültigen Text 

ausgearbeitet haben und dieser Text von mindestens zwei Staaten unterzeichnet wurde. 

Zusammenfassend ist das Genfer Recht ein fundamentaler Bestandteil des internationalen 

Rechts, welches darauf abzielt, die Menschlichkeit auch in Zeiten des Krieges zu wahren und 

diejenigen zu schützen, die am stärksten von den Auswirkungen bewaffneter Konflikte betroffen 

sind. Es ist ein Ausdruck des kollektiven Bestrebens der internationalen Gemeinschaft, Regeln 

festzulegen, die selbst in den dunkelsten Zeiten menschliches Leiden begrenzen sollen. 

7.  Was ist der Geltungsbereich des Genfer Rechtes? 

Das Genfer Recht, auch als humanitäres Völkerrecht bezeichnet, umfasst eine Reihe von 

internationalen Verträgen, die den Schutz von Personen in bewaffneten Konflikten regeln. Der 

Geltungsbereich des Genfer Rechtes ist sowohl in räumlicher als auch in sachlicher Hinsicht klar 

definiert und betrifft alle Situationen, in denen bewaffnete Konflikte auftreten, unabhängig von 
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ihrer Art und ihrem geografischen Ort. Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre 

Zusatzprotokolle sind die zentralen Rechtsinstrumente dieses Regelwerks. 

1. Sachlicher Geltungsbereich 

Der sachliche Geltungsbereich des Genfer Rechtes bezieht sich auf die Anwendung in 

bewaffneten Konflikten, sowohl in internationalen als auch in nicht-internationalen Konflikten. 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle unterscheiden zwischen diesen beiden Arten 

von Konflikten: 

Internationale bewaffnete Konflikte: Diese umfassen Konflikte zwischen zwei oder mehr 

Staaten. Die Genfer Konventionen gelten in vollem Umfang für solche Konflikte und regeln den 

Schutz von Kriegsgefangenen, Verwundeten, Kranken, Schiffbrüchigen und Zivilpersonen. 

Nicht-internationale bewaffnete Konflikte: Diese Konflikte finden innerhalb der Grenzen eines 

Staates statt, beispielsweise zwischen der Regierung und bewaffneten Gruppen oder zwischen 

verschiedenen bewaffneten Gruppen. Der Gemeinsame Artikel 3 der Genfer Konventionen sowie 

das Zusatzprotokoll II regeln den Schutz von Personen in solchen Konflikten. Diese 

Bestimmungen gelten als „Mini-Konventionen“ und bieten grundlegende Schutzmaßnahmen für 

alle, die nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen. 

2. Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Genfer Rechtes ist ebenfalls weit gefasst. Die Genfer 

Konventionen gelten in allen Gebieten, in denen bewaffnete Konflikte stattfinden, unabhängig 

davon, ob es sich um das eigene Territorium eines Staates oder um besetzte Gebiete handelt. Dies 

bedeutet, dass das Genfer Recht sowohl auf dem Land, als auch auf dem Meer und in der Luft 

Anwendung findet. 

Besonders in besetzten Gebieten gelten die Bestimmungen der Vierten Genfer Konvention, die 

den Schutz von Zivilpersonen in solchen Gebieten sicherstellen. Die Besatzungsmacht ist 

verpflichtet, das Leben und die Würde der Zivilbevölkerung zu schützen und darf keine 

Maßnahmen ergreifen, die der Zivilbevölkerung schaden könnten. 

3. Persönlicher Geltungsbereich 

Das Genfer Recht schützt eine Vielzahl von Personengruppen, die in bewaffneten Konflikten 

besonders gefährdet sind. Dazu gehören: 

1. Kombattanten (Soldaten und andere bewaffnete Kräfte), die verwundet, krank oder 

gefangen genommen wurden. 

2. Zivilpersonen, die nicht an den Feindseligkeiten teilnehmen. 

3. Sanitäts- und Seelsorgepersonal, dass ausschließlich humanitäre Aufgaben erfüllt. 

Diese Personengruppen genießen besonderen Schutz, und es ist den Konfliktparteien verboten, 

sie zu misshandeln oder ihre Rechte zu verletzen. 

4. Universelle Geltung  

Ein wesentlicher Aspekt des Genfer Rechtes ist seine universelle Geltung. Die Genfer 

Konventionen von 1949 wurden von 196 Staaten ratifiziert, was bedeutet, dass sie universell 



22 Teil 2: Das Genfer Recht 

anerkannt sind. Dies stellt sicher, dass die Bestimmungen des Genfer Rechtes in allen 

bewaffneten Konflikten weltweit gelten. Darüber hinaus sind viele der Regelungen der Genfer 

Konventionen, insbesondere der Gemeinsame Artikel 3, auch Teil des Völkergewohnheitsrechts. 

Das bedeutet, dass sie auch für Staaten und bewaffnete Gruppen bindend sind, die die 

Konventionen nicht ratifiziert haben. 

5. Verpflichtungen der Vertragsparteien 

Alle Vertragsparteien der Genfer Konventionen sind verpflichtet, die notwendigen 

Rechtsvorschriften zu erlassen, um sicherzustellen, dass Verstöße gegen das Genfer Recht 

wirksam geahndet werden. Dies schließt die Verpflichtung ein, nach Personen zu fahnden, die 

schwere Verstöße begangen haben, und sie vor Gericht zu stellen oder auszuliefern. Diese 

Verpflichtung zur universellen Gerichtsbarkeit ist ein zentraler Bestandteil des Genfer Rechtes 

und stellt sicher, dass Kriegsverbrechen nicht ungestraft bleiben. 

Fazit 

Der Geltungsbereich des Genfer Rechtes ist umfassend und deckt sowohl internationale als auch 

nicht-internationale bewaffnete Konflikte ab. Es gilt in allen geografischen Regionen, in denen 

Konflikte stattfinden, und schützt eine Vielzahl von Personengruppen, die in bewaffneten 

Auseinandersetzungen besonders gefährdet sind. Durch seine universelle Anerkennung und die 

Verpflichtung der Vertragsparteien zur Durchsetzung der Bestimmungen stellt das Genfer Recht 

einen zentralen Pfeiler des humanitären Völkerrechts dar. 

8. Welche Sprache ist für die Vertragstexte der Genfer Konventionen 

für alle Vertragsparteien bindend? 

Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle sind in mehreren Sprachen 

verfasst, um ihre universelle Anwendbarkeit sicherzustellen. Die Frage, welche Sprache für die 

Vertragstexte der Genfer Konventionen für alle Vertragsparteien bindend ist, ist von großer 

Bedeutung, da sie sicherstellt, dass alle Vertragsparteien denselben rechtlichen Verpflichtungen 

unterliegen, unabhängig von der verwendeten Sprache. 

1. Bindende Sprachen der Genfer Konventionen 

Die Genfer Konventionen wurden ursprünglich in Französisch und Englisch verfasst. Diese 

beiden Sprachen gelten als die offiziellen und bindenden Fassungen der Konventionen. Artikel 

150 der Genfer Konventionen stellt klar, dass sowohl die französische als auch die englische 

Fassung gleichermaßen verbindlich sind. Das bedeutet, dass beide Texte das gleiche Gewicht 

haben und als gleichwertig betrachtet werden müssen. 

2. Historischer Hintergrund 

Die Wahl von Französisch und Englisch als offizielle Sprachen hat historische Gründe. Während 

der Verhandlungen und der Ausarbeitung der Genfer Konventionen im Jahr 1949 war 

Französisch noch die vorherrschende Diplomatensprache, weshalb die ursprünglichen Texte in 

dieser Sprache verfasst wurden. Gleichzeitig wurde Englisch als zweite offizielle Sprache 

gewählt, da es zunehmend an Bedeutung in der internationalen Diplomatie gewann. 
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3. Ratifikationen und Beitritte 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Ratifikationen und Beitritte zu den Genfer 

Konventionen für beide Sprachfassungen gleichermaßen gelten. Das bedeutet, dass ein Staat, der 

die Konventionen ratifiziert oder ihnen beitritt, automatisch an beide Sprachfassungen gebunden 

ist. Es gibt keine Präferenz für eine der beiden Sprachen, und beide Versionen müssen als 

gleichermaßen gültig betrachtet werden. 

4. Weitere Sprachen 

Obwohl Französisch und Englisch die ursprünglichen und bindenden Sprachen der Genfer 

Konventionen sind, wurden die Konventionen und ihre Zusatzprotokolle in viele andere 

Sprachen übersetzt, um ihre Verbreitung und Anwendung zu erleichtern. Diese Übersetzungen 

sind jedoch nicht als offiziell bindend anerkannt, sondern dienen lediglich der Verständlichkeit 

für die jeweiligen Staaten und Bevölkerungen. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen 

verschiedenen Übersetzungen sind die französische und englische Fassung maßgeblich.  

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die französische und englische Fassung der Genfer 

Konventionen die offiziell bindenden Vertragstexte für alle Vertragsparteien sind. Beide 

Sprachversionen haben das gleiche Gewicht und sind gleichermaßen verbindlich. Übersetzungen 

in andere Sprachen sind hilfreich, aber im Falle von Unstimmigkeiten sind die französische und 

englische Fassung entscheidend. 

9. Wer sind die Vertragsstaaten? 

Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle sind die zentralen 

Rechtsinstrumente des humanitären Völkerrechts und wurden von allen Staaten der Welt 

ratifiziert. Diese universelle Akzeptanz macht die Genfer Konventionen zu einem der am 

weitesten verbreiteten internationalen Verträge. Die Staaten, die die Genfer Konventionen 

ratifiziert oder ihnen beigetreten sind, werden als Vertragsstaaten bezeichnet und sind rechtlich 

verpflichtet, die Bestimmungen der Konventionen in allen bewaffneten Konflikten, an denen sie 

beteiligt sind, einzuhalten. 

1. Vertragsstaaten der Genfer Konventionen 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Genfer Konventionen von 1949 hatten 52 Staaten die 

Konventionen entweder ratifiziert oder waren ihnen beigetreten. Zu den ersten Vertragsstaaten 

gehörten Länder wie die Schweiz, Frankreich, Indien, Ägypten, Japan, die UdSSR, die USA und 

viele weitere. Diese Staaten verpflichteten sich, die Bestimmungen der Konventionen in ihren 

nationalen Rechtssystemen umzusetzen und sicherzustellen, dass sie in bewaffneten Konflikten 

geachtet werden. 

2. Universelle Geltung 

Seit ihrer Einführung haben die Genfer Konventionen eine universelle Geltung erreicht. Bis heute 

haben 196 Staaten die Konventionen ratifiziert oder sind ihnen beigetreten, was bedeutet, dass 

alle Staaten der Welt durch das Genfer Recht gebunden sind. Dies stellt sicher, dass die 
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Bestimmungen des humanitären Völkerrechts in allen bewaffneten Konflikten weltweit 

Anwendung finden. 

3. Verpflichtungen der Vertragsstaaten 

Alle Vertragsstaaten sind verpflichtet, die notwendigen Rechtsvorschriften zu erlassen, um 

sicherzustellen, dass Verstöße gegen das Genfer Recht geahndet werden. Dies schließt die 

Verpflichtung ein, nach Personen zu fahnden, die schwere Verstöße begangen haben, und sie vor 

Gericht zu stellen oder auszuliefern. Diese Verpflichtung zur universellen Gerichtsbarkeit ist ein 

zentraler Bestandteil der Genfer Konventionen und stellt sicher, dass Kriegsverbrechen nicht 

ungestraft bleiben. 

4. Beitritt neuer Staaten 

Auch nach der ursprünglichen Unterzeichnung der Genfer Konventionen von 1949 haben viele 

Staaten die Konventionen nachträglich ratifiziert oder sind ihnen beigetreten. Dies zeigt die 

fortwährende Relevanz und Bedeutung des Genfer Rechts im modernen internationalen Recht. 

Staaten, die nach 1949 unabhängig wurden, wie z. B. viele afrikanische und asiatische Länder, 

haben die Konventionen ebenfalls ratifiziert und sind somit Teil der internationalen 

Gemeinschaft, die das humanitäre Völkerrecht achtet. 

5. Bedeutung der Ratifizierung 

Die Ratifizierung der Genfer Konventionen durch einen Staat bedeutet, dass dieser Staat sich 

verpflichtet, die Bestimmungen der Konventionen sowohl in Friedenszeiten als auch in Zeiten 

bewaffneter Konflikte umzusetzen. Dies umfasst die Verpflichtung, den Schutz von 

Verwundeten, Kranken, Kriegsgefangenen und Zivilpersonen zu gewährleisten und 

sicherzustellen, dass das humanitäre Völkerrecht in den Streitkräften und anderen relevanten 

Institutionen geachtet wird. 

Fazit 

Die Vertragsstaaten des Genfer Rechtes umfassen alle Staaten der Welt, was der Genfer 

Konvention eine universelle Geltung verleiht. Diese Staaten sind verpflichtet, die Bestimmungen 

des humanitären Völkerrechts zu achten und sicherzustellen, dass Verstöße gegen das Genfer 

Recht wirksam geahndet werden. Die breite Akzeptanz der Genfer Konventionen zeigt die 

zentrale Rolle, die das humanitäre Völkerrecht im internationalen System spielt. 

10. Können humanitäre Hilfsorganisationen den Genfer Konventionen 

beitreten? 

Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle sind internationale Verträge, die 

primär von Staaten ratifiziert werden, um den Schutz von Personen in bewaffneten Konflikten 

zu gewährleisten. Eine häufig gestellte Frage ist, ob humanitäre Hilfsorganisationen ebenfalls 

den Genfer Konventionen beitreten können, um ihre Arbeit im Rahmen des humanitären 

Völkerrechts zu stärken. Die Antwort auf diese Frage ist jedoch klar geregelt: Humanitäre 

Hilfsorganisationen können den Genfer Konventionen nicht als Vertragsparteien beitreten, da 

diese ausschließlich für Staaten und in bestimmten Fällen für Befreiungsbewegungen vorgesehen 

sind. 
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1. Vertragsparteien der Genfer Konventionen 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle sind völkerrechtliche Verträge, die 

ausschließlich von Staaten ratifiziert werden können. Die Konventionen streben nach 

Universalität, indem sie allen Staaten – unabhängig von ihrer politischen oder rechtlichen 

Stellung – die Möglichkeit geben, ihnen beizutreten. Dies ist ein zentraler Aspekt der 

Konventionen, da sie darauf abzielen, universelle Standards für den Schutz von Personen in 

bewaffneten Konflikten zu schaffen.  

Humanitäre Hilfsorganisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK oder 

andere nationale und internationale Organisationen sind keine Staaten und können daher nicht 

als Vertragsparteien den Genfer Konventionen beitreten. Ihre Rolle ist jedoch eng mit den Zielen 

und Prinzipien der Konventionen verbunden. 

2. Warum können humanitäre Organisationen nicht beitreten? 

Der Grund, warum humanitäre Organisationen nicht den Genfer Konventionen beitreten können, 

liegt in der Natur der Konventionen selbst. Diese sind völkerrechtliche Verträge, die auf der 

„Souveränität der Staaten“ basieren. 

3. Alternative Mechanismen für die Zusammenarbeit 

Obwohl humanitäre Organisationen keine Vertragsparteien der Genfer Konventionen sind, gibt 

es alternative Mechanismen, um ihre Arbeit im Rahmen des humanitären Völkerrechts zu 

stärken: 

Anerkennung durch die Vertragsparteien: Humanitäre Organisationen werden von den 

Vertragsparteien der Genfer Konventionen ausdrücklich anerkannt und unterstützt. Diese 

Anerkennung ermöglicht es ihnen, ihre Aufgaben effektiv wahrzunehmen und mit den 

Konfliktparteien zusammenzuarbeiten. 

Zusammenarbeit mit Schutzmächten: Humanitäre Organisationen können mit Schutzmächten 

und anderen neutralen Akteuren zusammenarbeiten, um den Schutz von Zivilpersonen und 

anderen geschützten Gruppen sicherzustellen. 

Förderung des humanitären Völkerrechts: Humanitäre Organisationen spielen eine wichtige 

Rolle bei der Verbreitung und Förderung der Prinzipien des humanitären Völkerrechts. Sie 

schulen Militärpersonal, Zivilisten und andere Akteure, um sicherzustellen, dass die 

Bestimmungen der Genfer Konventionen bekannt und eingehalten werden. 

Fazit 

Humanitäre Hilfsorganisationen können den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen 

nicht als Vertragsparteien beitreten, da diese ausschließlich für Staaten vorgesehen sind. Dennoch 

spielen sie eine zentrale Rolle bei der Umsetzung und Überwachung der Bestimmungen des 

humanitären Völkerrechts. Durch ihre Arbeit tragen sie dazu bei, die Prinzipien der Genfer 

Konventionen in die Praxis umzusetzen und den Schutz von Zivilpersonen, Verwundeten und 

anderen gefährdeten Gruppen in bewaffneten Konflikten zu gewährleisten. Ihre Neutralität, 

Unparteilichkeit und enge Zusammenarbeit mit den Vertragsstaaten sind entscheidend für die 

Wirksamkeit ihrer humanitären Missionen. 
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11. Wer ist durch die Genfer Konventionen gebunden? 

Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle sind die zentralen 

Rechtsinstrumente des humanitären Völkerrechts. Sie legen fest, wer in bewaffneten Konflikten 

welche Verpflichtungen hat und wer durch diese Regelungen gebunden ist. Die Konventionen 

sind für eine Vielzahl von Akteuren verbindlich, und ihre Bestimmungen gelten in 

unterschiedlichen Situationen und für verschiedene Personengruppen. 

1. Vertragsparteien der Genfer Konventionen 

Vertragsparteien sind die Staaten, die die Genfer Konventionen ratifiziert haben. Diese Staaten 

sind rechtlich verpflichtet, die Bestimmungen der Konventionen in allen bewaffneten Konflikten, 

an denen sie beteiligt sind, einzuhalten. Bis heute haben 162 Staaten die Genfer Konventionen 

ratifiziert, was ihnen nahezu universelle Geltung verleiht. Diese Staaten müssen sicherstellen, 

dass ihre Streitkräfte und alle anderen relevanten Akteure die Bestimmungen der Konventionen 

umsetzen und achten. 

2. Streitkräfte der Vertragsparteien 

Die Streitkräfte der Vertragsparteien sind unmittelbar durch die Genfer Konventionen gebunden. 

Dies bedeutet, dass alle Angehörigen der Streitkräfte, von den höchsten Kommandeuren bis hin 

zu den einfachen Soldaten, die Bestimmungen der Konventionen einhalten müssen. Dazu gehört 

insbesondere der Schutz von Verwundeten, Kranken, Kriegsgefangenen und Zivilpersonen sowie 

die Achtung des humanitären Völkerrechts in Bezug auf den Umgang mit Kombattanten und 

Nichtkombattanten. 

3. Nichtstaatliche bewaffnete Gruppen 

Neben den regulären Streitkräften sind auch nichtstaatliche bewaffnete Gruppen durch die 

Genfer Konventionen gebunden, insbesondere in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten. 

Der Gemeinsame Artikel 3 der Genfer Konventionen, der für interne Konflikte gilt, verpflichtet 

alle Konfliktparteien, einschließlich nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen, die grundlegenden 

humanitären Prinzipien zu achten. Dies bedeutet, dass auch Rebellengruppen, Milizen und 

andere bewaffnete Akteure die Rechte von Zivilpersonen und Kombattanten achten müssen. 

4. Besatzungsmächte 

Eine besondere Rolle spielen Besatzungsmächte. Staaten, die ein fremdes Territorium besetzen, 

sind ebenfalls durch die Genfer Konventionen gebunden. Die Vierte Genfer Konvention legt fest, 

dass die Besatzungsmacht verpflichtet ist, die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten zu 

schützen und deren Rechte zu wahren. Dies schließt das Verbot von Deportationen, Zwangsarbeit 

und Misshandlungen ein. 

5. Individuen und persönliche Verantwortlichkeit 

Neben Staaten und bewaffneten Gruppen sind auch Individuen durch die Genfer Konventionen 

gebunden. Einzelpersonen, die schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht begehen, 

können strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt sowohl für Angehörige der 

Streitkräfte als auch für Zivilpersonen, die Kriegsverbrechen begehen. Die Vertragsparteien der 
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Genfer Konventionen sind verpflichtet, nach Personen zu fahnden, die solche Verbrechen 

begangen haben, und sie vor Gericht zu stellen oder auszuliefern. 

6. Universelle Gerichtsbarkeit 

Ein wesentlicher Grundsatz der Genfer Konventionen ist die universelle Gerichtsbarkeit. Dies 

bedeutet, dass jeder Staat, unabhängig davon, ob er direkt an einem bewaffneten Konflikt 

beteiligt ist, verpflichtet ist, schwere Verstöße gegen die Konventionen zu ahnden. Staaten 

müssen Gesetze erlassen, um sicherzustellen, dass Personen, die Kriegsverbrechen begehen, 

strafrechtlich verfolgt werden, unabhängig davon, wo die Verbrechen begangen wurden oder 

welche Nationalität die Täter haben. 

7. Internationale Organisationen und humanitäre Akteure 

Auch internationale Organisationen spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung und 

Überwachung der Einhaltung der Genfer Konventionen. Internationale Hilfsorganisationen und 

die Schutzmächte haben das Mandat, in bewaffneten Konflikten humanitäre Hilfe zu leisten und 

sicherzustellen, dass die Konfliktparteien die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts 

achten. Sie agieren als neutraler Vermittler und überwachen die Einhaltung der Konventionen 

durch alle Konfliktparteien. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Genfer Konventionen alle Vertragsstaaten, ihre 

Streitkräfte, nichtstaatliche bewaffnete Gruppen, Besatzungsmächte, Individuen und auch 

internationale Organisationen binden. Die universelle Geltung der Konventionen und die 

Verpflichtung zur Ahndung schwerer Verstöße stellen sicher, dass das humanitäre Völkerrecht in 

bewaffneten Konflikten weltweit Anwendung findet. 

12. Wie ist die Geschichte des Genfer Rechtes? Welche 

Vorentwicklungen gab es? Wie hat es sich im Laufe der Zeit 

weiter entwickelt? 

Das Genfer Recht ist ein zentraler Bestandteil des humanitären Völkerrechts und dient dem 

Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an bewaffneten Konflikten teilnehmen, wie 

Zivilisten, Verwundeten, Kriegsgefangenen und humanitärem Personal. Seine Entwicklung war 

ein langwieriger Prozess, der von moralischen, rechtlichen und politischen Fortschritten geprägt 

war. Die Geschichte des Genfer Rechts zeigt, wie sich die Menschheit bemüht hat, universelle 

Regeln für den Schutz der Menschlichkeit in Kriegszeiten zu schaffen und diese kontinuierlich 

an die Herausforderungen moderner Konflikte anzupassen. 

1. Ursprünge und Vorentwicklungen des Genfer Rechts 

Die Ursprünge des Genfer Rechts lassen sich auf verschiedene historische, rechtliche und 

moralische Entwicklungen zurückführen, die den Weg für die späteren Genfer Konventionen 

ebneten. 
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1.1. Frühe Ansätze des Kriegsrechts 

Bereits in der Antike und im Mittelalter gab es Regeln und Bräuche, die das Verhalten in Kriegen 

regulierten. Diese waren jedoch oft lokal begrenzt und nicht universell anwendbar. Sie richteten 

sich primär an Kämpfer und boten nur begrenzten Schutz für Zivilisten. Beispiele hierfür sind: 

Die römische Kriegsführung: Die Römer kannten bestimmte Regeln, die den Umgang mit 

Gefangenen und die Behandlung von besiegten Völkern regelten. Diese waren jedoch stark von 

den Interessen des römischen Staates geprägt. 

Religiöse Einflüsse: Im Mittelalter beeinflussten religiöse Prinzipien, wie die christliche Lehre 

von der „Barmherzigkeit im Krieg“, die Kriegsführung. Diese Regeln waren jedoch nicht 

verbindlich und wurden oft ignoriert. 

1.2. Der Wiener Kongress (1815) 

Eine der ersten internationalen Bemühungen, menschenrechtliche Prinzipien in das Völkerrecht 

einzubringen, war der Wiener Kongress von 1815. Dort wurden Regelungen gegen den 

Sklavenhandel beschlossen. Diese Bestimmungen waren jedoch stark von politischen Interessen 

geprägt und nicht ausschließlich auf den Schutz des Einzelnen ausgerichtet. 

1.3. Die Haager Abkommen (1899 und 1907) 

Die Haager Abkommen waren ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des 

Kriegsrechts. Sie legten den Fokus auf die Gesetze und Gebräuche des Krieges, insbesondere auf 

die Mittel und Methoden der Kriegführung sowie den Schutz von Kulturgütern. Diese 

Abkommen ergänzten später die Genfer Konventionen, indem sie die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für bewaffnete Konflikte erweiterten. 

2. Die Entstehung des modernen Genfer Rechts 

Die eigentliche Geburtsstunde des modernen Genfer Rechts war die Gründung des 

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) und die Annahme der ersten Genfer 

Konvention im Jahr 1864. 

2.1. Die Initiative von Henry Dunant 

Der Schweizer Geschäftsmann und Humanist Henry Dunant war der entscheidende Impulsgeber 

für die Entwicklung des Genfer Rechts. Nach der Schlacht von Solferino (1859) war er von den 

Schrecken des Krieges und dem Leid der Verwundeten tief betroffen. In seinem Buch „Eine 

Erinnerung an Solferino“ schilderte er seine Erlebnisse und schlug zwei bahnbrechende Ideen 

vor: 

1. Die Schaffung neutraler Organisationen, die Verwundete unabhängig von ihrer Nationalität 

versorgen. 

2. Die Einführung internationaler Abkommen, die den Schutz von Verwundeten und 

medizinischem Personal regeln. 

Diese Ideen führten 1863 zur Gründung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) 

und 1864 zur Annahme der ersten Genfer Konvention. 
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2.2. Die erste Genfer Konvention (1864) 

Die erste Genfer Konvention wurde 1864 verabschiedet und war der erste internationale Vertrag, 

der sich ausschließlich dem Schutz von Verwundeten und medizinischem Personal in 

bewaffneten Konflikten widmete. Sie legte den Grundstein für das moderne humanitäre 

Völkerrecht und stellte den Schutz des Einzelnen über die Interessen der Staaten. Die wichtigsten 

Bestimmungen der Konvention waren: 

- Die Neutralität von medizinischem Personal und Einrichtungen. 

- Der Schutz von Verwundeten, unabhängig von ihrer Nationalität. 

- Die Einführung eines universellen Symbols für den Schutz – das Rote Kreuz. 

3. Weiterentwicklung des Genfer Rechts 

Nach der ersten Genfer Konvention wurde das Genfer Recht kontinuierlich weiterentwickelt, um 

den Herausforderungen moderner Kriege gerecht zu werden. 

3.1. Erweiterung der Schutzbereiche 

1906 und 1929: Die Genfer Konventionen wurden überarbeitet, um den Schutz von Verwundeten 

und Kriegsgefangenen zu erweitern. 

1949: Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs wurden die Genfer Konventionen 

grundlegend überarbeitet und erweitert.  

3.2. Zusatzprotokolle von 1977 und 2005 

Die Zusatzprotokolle ergänzten die Genfer Konventionen, um den Schutz in modernen 

Konflikten zu stärken: 

Zusatzprotokoll I (1977): Erweiterte den Schutz in internationalen bewaffneten Konflikten und 

regelte den Schutz von Zivilpersonen und Kulturgütern. 

Zusatzprotokoll II (1977): Führte erstmals spezifische Regeln für nicht-internationale 

bewaffnete Konflikte ein. 

Zusatzprotokoll III (2005): Führte das zusätzliche Schutzzeichen des Roten Kristalls ein, um 

religiöse und kulturelle Sensibilitäten zu berücksichtigen. 

4. Bedeutung des Genfer Rechts heute 

Das Genfer Recht hat sich zu einem universellen Regelwerk entwickelt, das den Schutz von 

Menschen in bewaffneten Konflikten gewährleistet. Seine Bedeutung zeigt sich in mehreren 

Aspekten: 

4.1. Universelle Akzeptanz 

Die Genfer Konventionen von 1949 wurden von 196 Staaten ratifiziert und sind damit universell 

anerkannt. Sie bilden das Rückgrat des humanitären Völkerrechts und sind ein Symbol für die 

Menschlichkeit in Kriegszeiten. 

4.2. Anpassung an moderne Konflikte 

Das Genfer Recht hat sich an die Herausforderungen moderner Konflikte angepasst, 

einschließlich asymmetrischer Kriege, innerstaatlicher Konflikte und der Nutzung neuer 
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Technologien wie Cyberwaffen. Viele seiner Bestimmungen haben den Status von 

Völkergewohnheitsrecht erreicht und sind daher auch für Staaten und nichtstaatliche Akteure 

bindend, die die Konventionen nicht ratifiziert haben. 

4.3. Schutz von Zivilpersonen und Verwundeten 

Das Genfer Recht schützt die am meisten gefährdeten Gruppen in bewaffneten Konflikten, 

darunter Zivilpersonen, Verwundete, Kriegsgefangene und humanitäres Personal. Es legt klare 

Regeln für die Behandlung dieser Gruppen fest und verbietet Angriffe auf Zivilisten und zivile 

Objekte. 

Fazit 

Die Geschichte des Genfer Rechts zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung von frühen, lokal 

begrenzten Regeln hin zu einem universellen System des Schutzes von Menschen in bewaffneten 

Konflikten. Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle sind das Ergebnis 

jahrhundertelanger Bemühungen, das Leid im Krieg zu lindern und die Prinzipien der 

Menschlichkeit zu wahren. Sie bleiben ein lebendiges und dynamisches Instrument, das sich an 

die Herausforderungen moderner Konflikte anpasst und weiterhin ein unverzichtbarer 

Bestandteil des internationalen Rechtssystems ist. 

13.  Was ist der Inhalt der vier Genfer Konventionen von 1949 sowie 

den drei Zusatzprotokollen zu den Genfer Konventionen von 

1949? 

Das Genfer Recht sind die vier Genfer Konventionen und die drei Zusatzprotokolle, die die 

humanitäre Behandlung von Kriegsopfern und Kriegsgefangenen sowie den Schutz von 

Zivilisten in Kriegszeiten regeln. Sie bilden das Kernstück des humanitären Völkerrechts.  

In der Literatur werden die Begriffe Genfer Konventionen und Genfer Abkommen synonym 

genutzt und bedeuten das gleiche. 

1. Die vier Genfer Konventionen von 1949: 

Genfer Abkommen I zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der 

Streitkräfte im Felde: Dieses Abkommen schützt verwundete und kranke Soldaten der 

Streitkräfte im Felde, unabhängig von ihrer Nationalität. Es verpflichtet die Konfliktparteien, alle 

Verwundeten und Kranken zu suchen, zu bergen und zu pflegen, sie vor Gefahren zu schützen 

und ihnen eine unparteiische medizinische Versorgung zu gewährleisten. 

Genfer Abkommen II zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und 

Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See: Dieses Abkommen erweitert den Schutz des ersten 

Abkommens auf verwundete, kranke und schiffbrüchige Angehörige der Seestreitkräfte. Es 

regelt unter anderem die Behandlung von Schiffbrüchigen und die Kennzeichnung von 

Lazarettschiffen. 

Genfer Abkommen III über die Behandlung der Kriegsgefangenen: Dieses Abkommen legt 

die Rechte und Pflichten von Kriegsgefangenen und den kriegführenden Mächten fest. Es 

garantiert Kriegsgefangenen humane Behandlung, Schutz vor Gewalt, Folter und Demütigungen 

sowie das Recht auf Kommunikation mit ihren Familien und dem Internationalen Komitee vom 

Roten Kreuz (IKRK) 
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Genfer Abkommen IV über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten: Dieses 

Abkommen schützt Zivilpersonen, die sich in der Gewalt einer Konfliktpartei befinden, der sie 

nicht angehören, einschließlich der Bevölkerung besetzter Gebiete. Es verbietet unter anderem 

willkürliche Tötungen, Folter, Geiselnahme, Kollektivstrafen und Deportationen. 

2. Die drei Zusatzprotokolle: 

Zusatzprotokoll I von 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den 

Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte: Dieses Protokoll ergänzt die Genfer 

Konventionen in Bezug auf internationale bewaffnete Konflikte. Es stärkt den Schutz von 

Zivilpersonen und zivilen Objekten vor den Auswirkungen von Kampfhandlungen und verbietet 

Angriffe, die unterschiedslos die Zivilbevölkerung treffen. 

Zusatzprotokoll II von 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den 

Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflikte: Dieses Protokoll erweitert den 

Schutz der Genfer Konventionen auf nicht-internationale bewaffnete Konflikte, also 

Bürgerkriege. Es enthält grundlegende humanitäre Regeln für den Schutz von Personen, die nicht 

oder nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen. 

Zusatzprotokoll III von 2005 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die 

Annahme eines zusätzlichen Erkennungszeichens: Dieses Protokoll führt ein zusätzliches 

Schutzzeichen, den Roten Kristall, ein, das gleichwertig mit dem Roten Kreuz und dem Roten 

Halbmond verwendet werden kann. 

14. Was sind die Mindestschutzbestimmungen der Genfer 

Abkommen? 

Die Mindestschutzbestimmungen der Genfer Abkommen sind grundlegende Regeln, die in 

bewaffneten Konflikten den Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an den 

Feindseligkeiten teilnehmen, sicherstellen sollen. Diese Bestimmungen sind in den vier Genfer 

Abkommen von 1949 verankert und werden durch die 3 Zusatzprotokolle von 1977 und 2005 

ergänzt. Sie gelten sowohl für internationale als auch für nicht-internationale bewaffnete 

Konflikte und bilden einen fundamentalen Teil des Humanitären Völkerrechts. 

Im Kontext nicht-internationaler bewaffneter Konflikte ist der gemeinsame Artikel 3 der vier 

Genfer Abkommen von 1949 von besonderer Bedeutung. Er setzt Mindeststandards für den 

Umgang mit Personen, die nicht oder nicht mehr an den Kampfhandlungen beteiligt sind, und 

schreibt vor, dass diese Personen mit Menschlichkeit behandelt werden müssen. 

Die Mindestschutzbestimmungen umfassen unter anderem: 

• Das Verbot von Gewalttaten gegen das Leben und die Person, insbesondere Mord, 

Verstümmelung, grausame Behandlung und Folter. 

• Das Verbot von Geiselnahmen. 

• Das Verbot von Angriffen auf die persönliche Würde, insbesondere erniedrigende und 

entwürdigende Behandlung. 

• Das Verbot von Urteilen und Hinrichtungen ohne vorheriges Urteil eines ordnungsgemäß 

eingerichteten Gerichts, das die anerkannten Rechtsgarantien bietet. 



32 Teil 2: Das Genfer Recht 

Diese Bestimmungen gelten für alle betroffenen Personen, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit 

zu einer Konfliktpartei, und sind als nicht-derogierbare Rechte zu verstehen, die auch in Zeiten 

des Konflikts nicht außer Kraft gesetzt werden dürfen. 

Die Genfer Abkommen und ihre Zusatzprotokolle legen zudem fest, dass die Zivilbevölkerung 

und die zivilen Objekte unter besonderen Schutz stehen. Es gilt das Prinzip der Unterscheidung 

zwischen Zivilpersonen und Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen 

Zielen. Angriffe auf die Zivilbevölkerung und Repressalien gegen sie sind verboten. Ebenso 

müssen die Prinzipien der Verhältnismäßigkeit bei der Anwendung von Gewalt und von 

Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. 

Diese Mindestschutzbestimmungen sind als fundamentale Regeln des Humanitären Völkerrechts 

anzusehen und stellen sicher, dass selbst in Zeiten bewaffneter Konflikte ein Mindestmaß an 

Menschlichkeit gewahrt bleibt. Sie sind ein zentrales Element des Zivilschutzes und tragen dazu 

bei, das Leiden der betroffenen Personen zu minimieren und ihre Würde zu schützen.  

15. Welche Berufs- und Personengruppen werden mit welchen 

Rechten und Pflichten in den vier Genfer Konventionen und ihren 

drei Zusatzprotokollen definiert und legitimiert? 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle definieren und legitimieren eine Vielzahl 

von Berufs- und Personengruppen, die in bewaffneten Konflikten besondere Rechte und 

Pflichten haben. Diese Bestimmungen dienen dazu, den Schutz von Zivilpersonen, Verwundeten, 

Kranken, Kriegsgefangenen und humanitären Helfern zu gewährleisten und gleichzeitig 

sicherzustellen, dass die Konfliktparteien die Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts 

achten. 

Im Folgenden wird eine Übersicht der wichtigsten Berufs- und Personengruppen gegeben, die in 

den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen definiert sind, sowie deren spezifische 

Rechte und Pflichten. 

1. Kombattanten und Kriegsgefangene 

Kombattanten sind Personen, die das Recht haben, an Feindseligkeiten teilzunehmen. Sie 

gehören in der Regel zu den Streitkräften einer Konfliktpartei und genießen bei ihrer 

Gefangennahme den Status von Kriegsgefangenen. 

Rechte: Kriegsgefangene haben das Recht auf humane Behandlung, Schutz vor Gewalt, 

Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neugier. Sie müssen angemessen 

untergebracht und verpflegt werden. Zudem haben sie das Recht auf medizinische Versorgung 

und Kommunikation mit ihren Familien. 

Pflichten: Kombattanten müssen die Regeln des Kriegsrechts einhalten, insbesondere das Verbot 

von Angriffen auf Zivilpersonen. Sie sind verpflichtet, sich als Kombattanten zu erkennen zu 

geben, indem sie Uniformen oder andere erkennbare Abzeichen tragen. 

2. Zivilpersonen 

Zivilpersonen sind alle Personen, die nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen. Sie 

genießen besonderen Schutz gemäß der Vierten Genfer Konvention und den Zusatzprotokollen. 
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Rechte: Zivilpersonen haben das Recht auf Schutz vor Angriffen, Gewalt, Misshandlung und 

Repressalien. Sie dürfen nicht als Geiseln genommen oder willkürlich inhaftiert werden. In 

besetzten Gebieten haben sie das Recht auf humanitäre Hilfe und den Schutz ihrer 

Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung. 

Pflichten: Zivilpersonen dürfen nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen. Wenn sie dies 

tun, verlieren sie ihren Schutz als Zivilpersonen und können als Kombattanten behandelt werden. 

3. Sanitätspersonal und Seelsorgepersonal 

Das Sanitätspersonal umfasst Ärzte, Krankenschwestern, Sanitäter und andere medizinische 

Fachkräfte, die in bewaffneten Konflikten tätig sind. Das Seelsorgepersonal umfasst religiöse 

Vertreter, die den Streitkräften zugeordnet sein können, um spirituelle Unterstützung zu leisten. 

Rechte: Sanitäts- und Seelsorgepersonal genießt besonderen Schutz und darf nicht angegriffen 

werden. Sie haben das Recht, ihre Aufgaben ungehindert auszuführen, insbesondere die 

Behandlung von Verwundeten und Kranken. Sie dürfen nicht als Kriegsgefangene behandelt 

werden, sondern müssen freigelassen werden, sobald ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. 

Pflichten: Das Sanitätspersonal ist verpflichtet, alle Verwundeten und Kranken unparteiisch zu 

behandeln, unabhängig von deren Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer Konfliktpartei. Sie 

dürfen ihre Position nicht für militärische Zwecke missbrauchen. 

4. Humanitäre Helfer und Organisationen 

Humanitäre Helfer und Organisationen spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Genfer 

Konventionen. 

Rechte: Humanitäre Helfer haben das Recht auf Zugang zu den betroffenen 

Bevölkerungsgruppen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Sie genießen Schutz vor Angriffen und 

dürfen nicht in die Feindseligkeiten verwickelt werden. Ihre Fahrzeuge und Einrichtungen 

müssen gekennzeichnet sein, um ihre humanitäre Mission zu signalisieren. 

Pflichten: Humanitäre Helfer sind verpflichtet, neutral und unparteiisch zu agieren. Sie dürfen 

keine Partei im Konflikt ergreifen und müssen sicherstellen, dass ihre Hilfe allen Bedürftigen 

zugutekommt, unabhängig von deren Nationalität oder politischer Zugehörigkeit. 

5. Zivilschutzpersonal 

Das Zivilschutzpersonal ist für den Schutz und die Unterstützung der Zivilbevölkerung in 

bewaffneten Konflikten verantwortlich. Dies umfasst Aufgaben wie die Evakuierung von 

Zivilpersonen, die Bereitstellung von Notunterkünften und die medizinische Versorgung. 

Rechte: Zivilschutzpersonal und ihre Einrichtungen genießen besonderen Schutz und dürfen 

nicht angegriffen werden. Sie haben das Recht, ihre Aufgaben ungehindert auszuführen und 

müssen als neutrale Akteure behandelt werden. 

Pflichten: Zivilschutzpersonal muss seine Aufgaben unparteiisch erfüllen und darf keine 

militärischen Funktionen übernehmen. Sie sind verpflichtet, alle Zivilpersonen ohne 

Diskriminierung zu schützen. 
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6. Besatzungsmächte 

Besatzungsmächte sind Staaten, die fremdes Territorium besetzen. Sie haben besondere Pflichten 

gegenüber der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. 

Rechte: Besatzungsmächte haben das Recht, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung und Sicherheit zu ergreifen, müssen dabei jedoch die Rechte der Zivilbevölkerung 

achten. 

Pflichten: Besatzungsmächte sind verpflichtet, die Zivilbevölkerung zu schützen und deren 

Menschenrechte zu wahren. Sie dürfen keine Zwangsarbeit anordnen, keine Deportationen 

durchführen und müssen sicherstellen, dass die Bevölkerung Zugang zu Nahrung, Wasser und 

medizinischer Versorgung hat. 

7. Flüchtlinge und Binnenvertriebene 

Flüchtlinge und Binnenvertriebene sind Personen, die aufgrund von Konflikten gezwungen sind, 

ihre Heimat zu verlassen. Sie genießen besonderen Schutz gemäß den Genfer Konventionen und 

dem Flüchtlingsrecht. 

Rechte: Flüchtlinge und Binnenvertriebene haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, 

Misshandlung und Rückführung in ein Land, in dem ihnen Verfolgung droht (Non-Refoulement-

Prinzip). Sie haben Anspruch auf humanitäre Hilfe, einschließlich Nahrung, Wasser und 

Unterkünften. 

Pflichten: Flüchtlinge und Binnenvertriebene müssen die Gesetze des Aufnahmestaates achten 

und befolgen und mit den Behörden zusammenarbeiten, um ihren rechtlichen Status zu klären. 

Fazit 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle definieren klare Rechte und Pflichten für 

verschiedene Berufs- und Personengruppen, die in bewaffneten Konflikten involviert sind. Diese 

Bestimmungen zielen darauf ab, den Schutz von Zivilpersonen, humanitären Helfern, 

medizinischem Personal und anderen gefährdeten Gruppen sicherzustellen, während gleichzeitig 

die Konfliktparteien verpflichtet werden, die Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts zu 

achten. 

16. Wie werden Journalisten durch das Genfer Recht geschützt? 

Journalisten, die in Konfliktgebieten arbeiten, sind oft erheblichen Gefahren ausgesetzt. Ihre 

Arbeit ist jedoch von entscheidender Bedeutung, um die Öffentlichkeit über die Geschehnisse in 

bewaffneten Konflikten zu informieren und mögliche Verstöße gegen das humanitäre 

Völkerrecht aufzudecken. Das Genfer Recht, insbesondere die Genfer Konventionen von 1949 

und ihre Zusatzprotokolle von 1977, bietet spezifische Schutzbestimmungen für Journalisten, um 

ihre Sicherheit und Arbeitsfähigkeit in Konfliktzonen zu gewährleisten. Dieser Schutz basiert auf 

der Anerkennung ihrer Rolle als Zivilpersonen und der Verpflichtung der Konfliktparteien, ihre 

Rechte zu achten. 
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1. Der Schutzstatus von Journalisten im Genfer Recht 

Das Genfer Recht unterscheidet zwischen Kriegsberichterstattern, die offiziell den Streitkräften 

zugeordnet sind, und zivilen Journalisten, die unabhängig arbeiten. Beide Gruppen genießen 

Schutz, jedoch in unterschiedlichem Umfang. 

1.1. Kriegsberichterstatter 

Kriegsberichterstatter sind Journalisten, die von den Streitkräften einer Konfliktpartei 

akkreditiert wurden. Sie gelten gemäß Artikel 4(A)(4) der Dritten Genfer Konvention als 

Kriegsgefangene, wenn sie von der gegnerischen Partei gefangen genommen werden. Dieser 

Status gewährt ihnen die gleichen Rechte wie anderen Kriegsgefangenen, einschließlich: 

Recht auf humane Behandlung: Sie dürfen nicht gefoltert, misshandelt oder erniedrigt werden. 

Recht auf Kontakt mit der Außenwelt: Kriegsberichterstatter haben das Recht, mit ihren 

Familien und humanitären Organisationen wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 

(IKRK) in Kontakt zu treten. 

Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen: Sie dürfen nicht für ihre journalistische Arbeit bestraft 

werden. 

1.2. Zivile Journalisten 

Zivile Journalisten, die unabhängig arbeiten und nicht den Streitkräften zugeordnet sind, 

genießen den Schutz der Vierten Genfer Konvention und des Zusatzprotokolls I. Sie gelten als 

Zivilpersonen und dürfen nicht das Ziel von Angriffen sein, solange sie nicht direkt an den 

Feindseligkeiten teilnehmen. Dieser Schutz umfasst: 

Schutz vor direkten Angriffen: Zivile Journalisten dürfen nicht absichtlich angegriffen werden. 

Schutz vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten: Konfliktparteien müssen 

Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Journalisten nicht unbeabsichtigt Opfer 

von militärischen Operationen werden. 

2. Spezifische Schutzbestimmungen für Journalisten 

Das Genfer Recht enthält mehrere spezifische Bestimmungen, die den Schutz von Journalisten 

in bewaffneten Konflikten regeln. Diese Bestimmungen beziehen sich auf ihre Sicherheit, ihre 

Rechte und die Verpflichtungen der Konfliktparteien. 

2.1. Artikel 79 des Zusatzprotokolls I (1977) 

Artikel 79 des Zusatzprotokolls I ist die zentrale Bestimmung, die den Schutz von Journalisten 

in bewaffneten Konflikten regelt. Dieser Artikel stellt klar: 

Status als Zivilpersonen: Journalisten, die in gefährlichen beruflichen Missionen in bewaffneten 

Konflikten tätig sind, gelten als Zivilpersonen und genießen daher den vollen Schutz, der 

Zivilpersonen gemäß dem humanitären Völkerrecht zusteht. 

Verbot von Angriffen: Journalisten dürfen nicht das Ziel von Angriffen oder Repressalien sein. 

Neutralität und Unparteilichkeit: Journalisten müssen unabhängig arbeiten und dürfen keine 

direkte Rolle in den Feindseligkeiten übernehmen, um ihren Schutzstatus zu bewahren. 
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2.2. Schutz vor Misshandlung und Geiselnahme 

Die Genfer Konventionen verbieten ausdrücklich die Misshandlung und Geiselnahme von 

Journalisten: 

Artikel 34 der Vierten Genfer Konvention: Geiselnahme ist verboten, und Journalisten dürfen 

nicht als Druckmittel oder Vergeltungsmaßnahme gegen eine Konfliktpartei verwendet werden. 

Artikel 75 des Zusatzprotokolls I: Dieser Artikel garantiert grundlegende Schutzrechte für alle 

Personen, die sich in der Gewalt einer Konfliktpartei befinden, einschließlich Journalisten. Dazu 

gehören das Verbot von Folter, unmenschlicher Behandlung und willkürlicher Inhaftierung. 

2.3. Recht auf Zugang zu Konfliktgebieten 

Das Genfer Recht erkennt an, dass Journalisten Zugang zu Konfliktgebieten benötigen, um ihre 

Arbeit effektiv ausführen zu können. Konfliktparteien sind verpflichtet, den Zugang zu 

ermöglichen, sofern dies mit Sicherheitsüberlegungen vereinbar ist. Gleichzeitig müssen 

Journalisten die Gesetze und Vorschriften der Konfliktparteien beachten. 

3. Herausforderungen in der Praxis 

Trotz der rechtlichen Schutzbestimmungen stehen Journalisten in bewaffneten Konflikten vor 

erheblichen Gefahren und Herausforderungen. Diese resultieren oft aus der Nichtbeachtung oder 

bewussten Verletzung des humanitären Völkerrechts durch Konfliktparteien. 

3.1. Zielgerichtete Angriffe auf Journalisten 

In vielen Konflikten werden Journalisten gezielt angegriffen, entführt oder getötet, um ihre 

Berichterstattung zu verhindern. Solche Angriffe stellen eine klare Verletzung des Genfer Rechts 

dar, bleiben jedoch oft ungestraft. 

3.2. Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 

Konfliktparteien verweigern Journalisten häufig den Zugang zu bestimmten Gebieten, was ihre 

Fähigkeit einschränkt, unabhängig zu berichten und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

zu dokumentieren. Diese Einschränkungen stehen im Widerspruch zu den Prinzipien der 

Transparenz und Rechenschaftspflicht. 

3.3. Mangelnde Strafverfolgung 

Angriffe auf Journalisten bleiben in vielen Fällen ungestraft, da es an effektiven Mechanismen 

zur Durchsetzung des humanitären Völkerrechts fehlt. Dies untergräbt den Schutz, den das 

Genfer Recht bietet, und erhöht die Risiken für Journalisten. 

4. Verantwortung der Konfliktparteien und der internationalen Gemeinschaft 

Die Konfliktparteien tragen die Hauptverantwortung dafür, den Schutz von Journalisten gemäß 

dem Genfer Recht zu gewährleisten. Darüber hinaus spielt die internationale Gemeinschaft eine 

wichtige Rolle bei der Förderung und Durchsetzung des Schutzes. 

4.1. Verpflichtungen der Konfliktparteien 

Achtung des Schutzstatus: Konfliktparteien müssen die Unterscheidung zwischen Journalisten 

und Kombattanten beachten und sicherstellen, dass Journalisten nicht das Ziel von Angriffen 

werden. 
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Erleichterung humanitärer Missionen: Konfliktparteien sollten Journalisten den Zugang zu 

betroffenen Gebieten ermöglichen, um die Berichterstattung über humanitäre Krisen zu 

erleichtern. 

4.2. Rolle internationaler Organisationen 

Internationale Organisationen setzen sich dafür ein, dass die Bestimmungen des humanitären 

Völkerrechts eingehalten werden. Sie dokumentieren Verstöße gegen den Schutz von 

Journalisten und bieten Schulungen und Unterstützung für Journalisten, die in Konfliktgebieten 

arbeiten. 

Fazit 

Journalisten genießen durch das Genfer Recht und das humanitäre Völkerrecht besonderen 

Schutz, da sie eine entscheidende Rolle bei der Dokumentation und Berichterstattung über 

bewaffnete Konflikte spielen. Sie gelten als Zivilpersonen und dürfen nicht das Ziel von 

Angriffen sein, solange sie nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen. Trotz dieser 

rechtlichen Schutzbestimmungen stehen Journalisten in der Praxis vor erheblichen Gefahren, die 

oft durch mangelnde Durchsetzung des Völkerrechts verschärft werden. Es bleibt eine 

gemeinsame Aufgabe der Konfliktparteien, der internationalen Gemeinschaft und humanitärer 

Organisationen, den Schutz von Journalisten zu gewährleisten und ihre wichtige Arbeit zu 

unterstützen. 

17. Welche Artikel sind in allen Konventionen wortgleich enthalten? 

Die Genfer Konventionen von 1949 bestehen aus vier separaten Abkommen, die jeweils 

spezifische Gruppen von Personen in bewaffneten Konflikten schützen. Trotz ihrer 

unterschiedlichen Anwendungsbereiche enthalten alle vier Konventionen einige wortgleiche 

Artikel, die grundlegende Prinzipien und Regelungen festlegen. Diese Artikel sind zentral für die 

einheitliche Anwendung und das Verständnis des humanitären Völkerrechts. 

1. Wortgleiche Artikel in allen vier Genfer Konventionen (Auszug) 

Artikelinhalt GA-I GA-II GA-III GA-IV ZP-I ZP-II ZP-III 

Plicht zur Einhaltung 

 

1 1 1 1 1 1 1 

Anwendungsbereich 2 2 2 2 1 2 1 

Nicht-internationale 

Konflikte 

3 3 3 3 --- --- --- 

Verbot des 

Rechteverzichtes 

7 7 7 8 --- --- --- 

Tätigkeit der 

Schutzmächte 

8; 9; 

10 

8; 9; 

10 

8; 9; 

10 

9; 10; 

11 

5 --- --- 

Verbreitung des Wissens 

über das Genfer Recht 

47 48 127 144 83 19 7 

Pflicht schwerwiegende 

Verstöße gegen das 

humanitäre Völkerrecht 

unter Strafe zu stellen 

49 50 129 146 86 --- --- 

Kündigung der Verträge 63 62 142 158 99 25 14 
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Es gibt weitere Artikel, die inhaltlich „deckungsgleich“ sind. Diese Auflistung soll an dieser 

Stelle genügen. Wer sich mit den Texten beschäftigt, wird die Gemeinsamkeiten erkennen. 

2. Bedeutung der wortgleichen Artikel 

Die wortgleichen Artikel in allen vier Genfer Konventionen schaffen eine einheitliche Grundlage 

für die Anwendung des humanitären Völkerrechts. Sie stellen sicher, dass grundlegende 

Prinzipien wie Menschlichkeit, Neutralität und der Schutz von Opfern in allen 

Konfliktsituationen gelten. Diese Artikel fördern die universelle Akzeptanz und die praktische 

Umsetzbarkeit der Konventionen. 

Fazit 

Die wortgleichen Artikel in den Genfer Konventionen sind von zentraler Bedeutung, da sie die 

Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts definieren und dessen universelle Anwendung 

sicherstellen. Sie schaffen eine verbindliche Grundlage für den Schutz von Personen in 

bewaffneten Konflikten und betonen die Verantwortung der Staaten und humanitären 

Organisationen, diese Rechte zu respektieren und durchzusetzen. 

18. Was hat die Konvention über den schutz von Kulturgut in 

bewaffneten Konfliketen mit dem Genfer Recht zu tun? Und was 

beinhaltet diese? 

Die Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 14. Mai 

1954 ist ein wichtiger Bestandteil des humanitären Völkerrechts und ergänzt die Genfer 

Konventionen in Bezug auf den Schutz von Kulturgütern in Kriegszeiten. Während die Genfer 

Konventionen in erster Linie den Schutz von Menschen – Zivilisten, Verwundeten, 

Kriegsgefangenen und humanitärem Personal – regeln, legt die Haager Konvention den 

Schwerpunkt auf den Schutz von Kulturgütern, die für das kulturelle Erbe der Menschheit von 

Bedeutung sind. 

1. Verbindung zur Genfer Konvention 

Die Genfer Konventionen und die Haager Konvention teilen das gemeinsame Ziel, die 

Auswirkungen von bewaffneten Konflikten auf die Zivilbevölkerung und die kulturelle Identität 

zu minimieren. Beide Regelwerke sind Teil des humanitären Völkerrechts, das darauf abzielt, 

das Leid in bewaffneten Konflikten zu begrenzen und grundlegende Werte wie den Schutz des 

menschlichen Lebens und des kulturellen Erbes zu bewahren. 

Ergänzende Funktion: Während die Genfer Konventionen den Schutz von Zivilpersonen und 

humanitärem Personal regeln, erweitert die Haager Konvention diesen Schutz auf Kulturgüter, 

die als wesentlicher Bestandteil der kulturellen Identität von Völkern angesehen werden. 

Kulturgüter, wie historische Denkmäler, Kunstwerke und religiöse Stätten, sind oft Ziel von 

Zerstörungen in bewaffneten Konflikten, und die Haager Konvention zielt darauf ab, diese 

Zerstörungen zu verhindern. 

Gemeinsame Prinzipien: Beide Konventionen basieren auf den Grundsätzen der 

Unterscheidung und der Verhältnismäßigkeit, die zentrale Prinzipien des humanitären 

Völkerrechts sind. Diese Prinzipien fordern, dass Konfliktparteien zwischen militärischen Zielen 
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und zivilen Objekten unterscheiden und dabei sicherstellen, dass zivile Objekte, einschließlich 

Kulturgüter, nicht unnötig zerstört werden.  

2. Inhalt der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut 

Die Haager Konvention von 1954 und ihre beiden Protokolle von 1954 und 1999 legen 

spezifische Regeln fest, um Kulturgüter in bewaffneten Konflikten zu schützen. Die wichtigsten 

Bestimmungen der Konvention umfassen: 

Definition von Kulturgut: Kulturgut umfasst bewegliche und unbewegliche Gegenstände, die 

für das kulturelle Erbe von Völkern von großer Bedeutung sind. Dazu gehören Denkmäler, 

Kunstwerke, historische Stätten, Bibliotheken, Archive und Museen. 

Schutzmaßnahmen: Die Vertragsstaaten verpflichten sich, in Friedenszeiten Maßnahmen zu 

ergreifen, um Kulturgüter vor den Auswirkungen von bewaffneten Konflikten zu schützen. Dazu 

gehören die Kennzeichnung von Kulturgütern mit dem internationalen Schutzzeichen (ein blaues 

Schild) und die Erstellung von Notfallplänen für den Schutz dieser Güter. 

Verbot von Angriffen auf Kulturgüter: Die Konvention verbietet es, Kulturgüter zum Ziel von 

Angriffen zu machen, es sei denn, sie werden für militärische Zwecke genutzt. Dies stellt sicher, 

dass Kulturgüter nicht absichtlich zerstört werden, es sei denn, es gibt eine zwingende 

militärische Notwendigkeit. 

Verbot der Nutzung von Kulturgütern für militärische Zwecke: Die Konvention verbietet es, 

Kulturgüter für militärische Zwecke zu nutzen, da dies ihre Zerstörung provozieren könnte. Dies 

gilt insbesondere für historische Denkmäler, religiöse Stätten und andere bedeutende kulturelle 

Objekte. 

Reparationspflicht: Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, nach einem bewaffneten Konflikt 

Maßnahmen zu ergreifen, um beschädigte oder zerstörte Kulturgüter zu reparieren und zu 

restaurieren. Dies soll sicherstellen, dass das kulturelle Erbe so weit wie möglich erhalten bleibt. 

3. Protokolle zur Haager Konvention 

Die Haager Konvention wurde durch zwei Protokolle ergänzt: 

Erstes Protokoll (1954): Dieses Protokoll befasst sich mit der Verhinderung der Ausfuhr von 

Kulturgütern aus besetzten Gebieten und der Rückgabe solcher Güter nach dem Ende des 

Konflikts. Es verbietet die Plünderung und den illegalen Handel mit Kulturgütern, die während 

eines bewaffneten Konflikts aus einem besetzten Gebiet entfernt wurden. 

Zweites Protokoll (1999): Das zweite Protokoll stärkt den Schutz von Kulturgütern und führt 

das Konzept des verstärkten Schutzes ein. Kulturgüter, die unter verstärktem Schutz stehen, 

dürfen unter keinen Umständen angegriffen werden, es sei denn, sie werden direkt für 

militärische Zwecke genutzt. Das Protokoll enthält auch strengere Bestimmungen für die 

strafrechtliche Verfolgung von Verstößen gegen die Konvention. 

4. Bedeutung der Haager Konvention im Kontext der Genfer Konventionen 

Die Haager Konvention und die Genfer Konventionen ergänzen sich, indem sie sowohl den 

Schutz von Menschen als auch den Schutz des kulturellen Erbes in bewaffneten Konflikten 

sicherstellen. Während die Genfer Konventionen den Schutz von Zivilisten, Verwundeten und 
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Kriegsgefangenen regeln, erweitert die Haager Konvention den Schutz auf Kulturgüter, die für 

die Identität und das Erbe von Völkern von zentraler Bedeutung sind. 

Erhalt der kulturellen Identität: Der Schutz von Kulturgütern ist nicht nur eine Frage des 

materiellen Schutzes, sondern auch des Erhalts der kulturellen Identität von Völkern. Die 

Zerstörung von Kulturgütern kann tiefe Wunden in das kollektive Gedächtnis eines Volkes reißen 

und langfristige Auswirkungen auf die kulturelle und soziale Struktur eines Landes haben. 

Fazit 

Die Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikten ergänzt die Genfer 

Konventionen, indem sie den Schutz von Kulturgütern in Kriegszeiten sicherstellt. Beide 

Regelwerke teilen das gemeinsame Ziel, das Leid in bewaffneten Konflikten zu minimieren und 

die Grundwerte der Menschlichkeit und des kulturellen Erbes zu bewahren. Die Haager 

Konvention legt spezifische Regeln fest, um sicherzustellen, dass Kulturgüter nicht unnötig 

zerstört werden und dass das kulturelle Erbe der Menschheit auch in Zeiten des Krieges geschützt 

bleibt. 

19. Sind die Genfer Konventionen zeitgemäß? Wo besteht 

ergänzungsbedarf? 

Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle von 1977 und 2005 bilden das 

Rückgrat des humanitären Völkerrechts und haben sich in zahlreichen Konflikten als 

unverzichtbar erwiesen. Sie bieten einen umfassenden Schutz für Zivilpersonen, Verwundete, 

Kriegsgefangene und humanitäres Personal. Doch angesichts der veränderten Natur moderner 

Konflikte stellt sich die Frage, ob sie noch zeitgemäß sind und wo Ergänzungsbedarf besteht. 

1. Zeitgemäßheit der Genfer Konventionen 

Die Grundprinzipien der Genfer Konventionen, wie der Schutz von Zivilpersonen und 

Verwundeten, sind nach wie vor von zentraler Bedeutung. Sie haben sich in traditionellen 

zwischenstaatlichen Konflikten bewährt und bieten auch in vielen nicht-internationalen 

Konflikten einen wichtigen Schutzrahmen. Insbesondere das Zusatzprotokoll II von 1977, das 

den Schutz in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten erweitert, war ein wichtiger Schritt, 

um den veränderten Bedingungen moderner Kriege Rechnung zu tragen. 

2. Ergänzungsbedarf 

Trotz ihrer Relevanz gibt es Bereiche, in denen die Genfer Konventionen Ergänzungen 

benötigen: 

Nichtstaatliche Akteure: Moderne Konflikte sind zunehmend durch nichtstaatliche bewaffnete 

Gruppen geprägt, die oft keine klare Hierarchie oder Struktur aufweisen. Die Genfer 

Konventionen sind primär auf Staaten ausgelegt, und es besteht ein Bedarf, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für den Umgang mit nichtstaatlichen Akteuren zu präzisieren. 

Neue Technologien: Die Entwicklung von Cyberkriegsführung und autonomen Waffensystemen 

stellt neue Herausforderungen für das humanitäre Völkerrecht dar. Die bestehenden 

Konventionen bieten keine spezifischen Regelungen für diese Technologien, was zu 

Unsicherheiten in der Anwendung führt. 



 Teil 2: Das Genfer Recht 41 

Schutz von Kulturgütern: Obwohl der Schutz von Kulturgütern in bewaffneten Konflikten 

durch die Haager Konvention von 1954 geregelt ist, gibt es in der Praxis immer wieder Verstöße. 

Eine stärkere Integration des Kulturgüterschutzes in die Genfer Konventionen könnte den Schutz 

verbessern. 

Fazit 

Die Genfer Konventionen bleiben von zentraler Bedeutung, doch es gibt Bereiche, die angesichts 

der veränderten Konfliktlandschaft und technologischen Entwicklungen einer Ergänzung 

bedürfen. Insbesondere der Umgang mit nichtstaatlichen Akteuren und neuen Technologien 

sollte weiterentwickelt werden, um den Schutz der Zivilbevölkerung auch in zukünftigen 

Konflikten zu gewährleisten. 

20. Welche weiteren Verträge bieten zusätzliche Regelungen zum 

Schutz in bewaffneten Konflikten? 

Neben den Genfer Konventionen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen von 1977 existieren 

zahlreiche weitere internationale Verträge, die spezifische Regelungen zum Schutz von Personen 

und Objekten in bewaffneten Konflikten enthalten. Diese ergänzenden Abkommen zielen darauf 

ab, bestimmte Aspekte des humanitären Völkerrechts zu stärken und neue Herausforderungen in 

modernen Konflikten zu adressieren.  

1. Übersicht der zusätzlichen Verträge 

1.1. St. Petersburger Deklaration von 1868 

Ziel: Verbot des Einsatzes von Waffen, die unnötiges Leid verursachen. 

Bedeutung: Diese Deklaration war eines der ersten internationalen Abkommen, das die 

humanitären Prinzipien der Kriegsführung festlegte. 

1.2. Haager Abkommen von 1899 und 1907 

Ziel: Regelung der Mittel und Methoden der Kriegsführung sowie Schutz von Zivilpersonen und 

Kulturgütern. 

Inhalt: Die Abkommen umfassen unter anderem das Verbot von Giftwaffen und die 

Verpflichtung, belagerte Städte zu schonen. 

1.3. Giftgasprotokoll von 1925 

Ziel: Verbot des Einsatzes von chemischen und biologischen Waffen. 

Bedeutung: Dieses Protokoll war eine Reaktion auf die verheerenden Auswirkungen chemischer 

Waffen im Ersten Weltkrieg und bildet die Grundlage für spätere Abkommen wie die 

Chemiewaffenkonvention. 

1.4. Biowaffenkonvention von 1972 

Ziel: Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung biologischer Waffen. 

Bedeutung: Sie ergänzt das Giftgasprotokoll und stärkt den Schutz vor biologischen 

Bedrohungen. 
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1.5. Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 

konventioneller Waffen, die übermässige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken 

können (CCW) von 1980 – SR 0.515.091 

Ziel: Einschränkung oder Verbot des Einsatzes bestimmter Waffen, die übermäßiges Leiden 

verursachen oder unterschiedslos wirken können. 

Protokolle: Die CCW umfasst mehrere Protokolle, darunter solche zu Landminen, Brandwaffen 

und Blindmachwaffen. Sie wurde 2001 erweitert, um neuen technologischen Entwicklungen 

Rechnung zu tragen. 

1.6. Chemiewaffenkonvention von 1993 

Ziel: Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen. 

Bedeutung: Sie ergänzt das Giftgasprotokoll und schafft einen umfassenden Rahmen für die 

Abrüstung chemischer Waffen. 

1.7. Ottawa-Konvention von 1997 

Ziel: Verbot der Herstellung, Lagerung, Verwendung und Weitergabe von Anti-Personen-Minen. 

Bedeutung: Diese Konvention zielt darauf ab, die humanitären Auswirkungen von Landminen 

zu reduzieren und Minenräumprogramme zu fördern. 

1.8. Haager Kulturgüterschutzkonvention von 1954 

Ziel: Schutz von Kulturgütern in bewaffneten Konflikten. 

Protokolle: Die Konvention wurde durch zwei Protokolle ergänzt, die den Schutz von 

Kulturgütern in Konflikten weiter verstärken. 

1.9. Statut des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) von 1998 

Ziel: Verfolgung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. 

Bedeutung: Das Statut schafft eine rechtliche Grundlage, um Verstöße gegen das humanitäre 

Völkerrecht strafrechtlich zu ahnden. 

2. Bedeutung der zusätzlichen Verträge 

Die oben genannten Verträge ergänzen die Genfer Konventionen, indem sie spezifische Themen 

und Herausforderungen adressieren, die in den ursprünglichen Abkommen nicht oder nur 

unzureichend behandelt wurden. Ihre Bedeutung liegt in folgenden Aspekten: 

2.1. Schutz vor neuen Bedrohungen 

Verträge wie die Biowaffenkonvention und die Chemiewaffenkonvention reagieren auf die 

Entwicklung neuer Technologien und Waffen, die erhebliche humanitäre Auswirkungen haben 

können. 

2.2. Erweiterung des Schutzes 

Abkommen wie die Haager Kulturgüterschutzkonvention und die Ottawa-Konvention erweitern 

den Schutz auf spezifische Bereiche wie Kulturgüter und Landminenopfer. 
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2.3. Stärkung der Rechenschaftspflicht 

Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs schafft einen Mechanismus, um Verstöße gegen 

das humanitäre Völkerrecht zu verfolgen und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. 

3. Herausforderungen bei der Umsetzung 

Trotz ihrer Bedeutung gibt es Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Verträge: 

Ratifizierung: Nicht alle Staaten haben alle Abkommen ratifiziert, was ihre universelle 

Anwendung erschwert. 

Durchsetzung: Die Einhaltung der Verträge hängt oft von der politischen Bereitschaft der 

Staaten ab, was insbesondere in asymmetrischen Konflikten problematisch sein kann. 

Neue Technologien: Die Entwicklung neuer Waffentechnologien, wie autonome 

Waffensysteme, stellt das humanitäre Völkerrecht vor neue Herausforderungen, die in 

bestehenden Verträgen nicht vollständig abgedeckt sind. 

Fazit 

Zusätzlich zu den Genfer Konventionen bieten zahlreiche internationale Verträge spezifische 

Regelungen zum Schutz in bewaffneten Konflikten. Diese Abkommen erweitern und stärken das 

humanitäre Völkerrecht, indem sie neue Bedrohungen adressieren, den Schutz von Personen und 

Objekten vertiefen und Mechanismen zur Rechenschaftspflicht schaffen. Ihre Wirksamkeit hängt 

jedoch von der Ratifizierung, Umsetzung und Einhaltung durch die Staaten ab. 

Teil 3: Körperschaften des Genfer Rechtes 

21. In welchem Sinne verwenden die Vertragstexte des Genfer 

Rechtes den Begriff Hilfebringende Körperschaft? 

Die Genfer Konventionen verwenden den Begriff "hilfebringende Körperschaft" im 

Zusammenhang mit Organisationen, die humanitäre Hilfe leisten und den Schutz von 

Zivilpersonen, Verwundeten, Kranken und Kriegsgefangenen währ end bewaffneter Konflikte 

sicherstellen. Diese Körperschaften spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der 

humanitären Prinzipien, die in den Genfer Konventionen verankert sind. 

1. Definition und Rolle der „Hilfebringenden Körperschaft“ 

Der Begriff "hilfebringende Körperschaft" bezieht sich auf Organisationen, die in bewaffneten 

Konflikten tätig sind, um humanitäre Hilfe zu leisten. Dies umfasst insbesondere das 

Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie nationale Rotkreuz- und 

Rothalbmondgesellschaften. Diese hilfebringenden Körperschaften sind aufgrund ihrer neutralen 

und unparteiischen Natur besonders geeignet, Hilfe zu leisten und die Einhaltung der Genfer 

Konventionen zu überwachen. 

Die Genfer Konventionen erkennen die Rolle der hilfebringenden Körperschaften an und 

verpflichten die Konfliktparteien, ihnen den Zugang zu den betroffenen Bevölkerungsgruppen 

zu ermöglichen. Diese Organisationen dürfen in Konfliktgebieten tätig werden, um den Schutz 

und die Versorgung von Zivilpersonen, Verwundeten und Kriegsgefangenen sicherzustellen. 
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2. Rechte und Pflichten der „Hilfebringenden Körperschaften“ 

Die hilfebringenden Körperschaften haben das Recht, in bewaffneten Konflikten neutral zu 

agieren und ihre humanitären Aufgaben ohne Behinderung auszuführen. Sie müssen jedoch 

bestimmte Bedingungen erfüllen, um ihre Tätigkeit aufnehmen zu können: 

Neutralität und Unparteilichkeit: Hilfebringende Körperschaften müssen neutral und 

unparteiisch agieren. Sie dürfen keine Partei im Konflikt ergreifen und müssen sicherstellen, dass 

ihre Hilfe allen Bedürftigen zugutekommt, unabhängig von deren Nationalität, Religion oder 

politischer Zugehörigkeit. 

Kooperation mit den Konfliktparteien: Die Konfliktparteien sind verpflichtet, mit den 

hilfebringenden Körperschaften zusammenzuarbeiten und ihnen den Zugang zu den betroffenen 

Personen zu gewähren. Gleichzeitig müssen die Körperschaften die Sicherheitsbedenken der 

Konfliktparteien beachten und dürfen ihre Tätigkeit nicht für militärische Zwecke missbrauchen. 

3. Einschränkungen und Garantien 

Obwohl die Genfer Konventionen den hilfebringenden Körperschaften das Recht einräumen, in 

Konfliktgebieten tätig zu werden, gibt es bestimmte Einschränkungen. Die Konfliktparteien 

können den Zugang verweigern, wenn sie nachweisen können, dass die Tätigkeit der 

Körperschaft ihre militärischen Interessen gefährden würde. In solchen Fällen müssen jedoch 

feste Garantien gegeben werden, dass die humanitäre Hilfe nicht missbraucht wird und dass die 

betroffenen Zivilpersonen weiterhin Schutz und Unterstützung erhalten. 

4. Beispiele für „Hilfebringende Körperschaften“ 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) ist die bekannteste hilfebringende 

Körperschaft, die in bewaffneten Konflikten tätig ist. Es wurde von den Vertragsstaaten der 

Genfer Konventionen anerkannt und hat das Mandat, humanitäre Hilfe zu leisten und die 

Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu überwachen. Darüber hinaus gibt es nationale 

Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die ebenfalls als hilfebringende Körperschaften 

fungieren und in ihren jeweiligen Ländern humanitäre Aufgaben übernehmen. 

Andere nichtstaatliche Organisationen (NGOs) können ebenfalls als hilfebringende 

Körperschaften anerkannt werden, sofern sie die Grundsätze der Neutralität, Unparteilichkeit und 

Unabhängigkeit beachten und ihre Tätigkeit im Einklang mit den Genfer Konventionen ausüben. 

5. Schutz der „Hilfebringenden Körperschaften“ 

Die Genfer Konventionen verpflichten die Konfliktparteien, die Sicherheit und Unversehrtheit 

der hilfebringenden Körperschaften zu gewährleisten. Angriffe auf humanitäre Helfer oder die 

Behinderung ihrer Arbeit stellen schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

dar. Die Konfliktparteien müssen sicherstellen, dass die hilfebringenden Körperschaften ihre 

Aufgaben ohne Angst vor Repressalien oder Gewalt ausführen können. 

Fazit 

Der Begriff "hilfebringende Körperschaft" im Sinne der Genfer Konventionen bezieht sich 

auf Organisationen, die in bewaffneten Konflikten humanitäre Hilfe leisten und den Schutz von 

Zivilpersonen, Verwundeten und Kriegsgefangenen sicherstellen. Diese Körperschaften spielen 
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eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der humanitären Prinzipien der Genfer Konventionen. Sie 

haben das Recht, neutral und unparteiisch zu agieren, müssen jedoch die Sicherheitsbedenken 

der Konfliktparteien beachten. Gleichzeitig sind die Konfliktparteien verpflichtet, die Arbeit 

dieser Körperschaften zu unterstützen und ihre Sicherheit zu gewährleisten. 

22. Wo kommt der Begriff hilfebringende Körperschaft in den 

Vertragstexten des Genfer Rechtes vor? 

Der Begriff "hilfebringende Körperschaft" ist ein spezifischer Ausdruck, der im Kontext des 

humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen verwendet wird. Er bezieht sich auf 

Organisationen oder Einrichtungen, die in bewaffneten Konflikten humanitäre Hilfe leisten, 

insbesondere zur Unterstützung von Zivilpersonen, Verwundeten, Kriegsgefangenen und 

anderen geschützten Gruppen. Der Begriff taucht in den Vertragstexten der Genfer Konventionen 

und ihrer Zusatzprotokolle auf, um die Rolle solcher Organisationen zu definieren und ihre 

Aufgaben zu regeln. 

1. Verwendung des Begriffs im Genfer Recht 

Der Begriff "hilfebringende Körperschaft" wird in den Genfer Konventionen und ihren 

Zusatzprotokollen verwendet, um Organisationen zu beschreiben, die humanitäre Hilfe leisten. 

Diese Körperschaften können sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Organisationen sein, die 

neutral und unparteiisch handeln. Der Begriff wird insbesondere im Zusammenhang mit der 

Unterstützung von Kriegsopfern und der Durchführung humanitärer Maßnahmen erwähnt. 

Religiöse Einrichtungen als hilfebringende Körperschaften: Während des Zweiten 

Weltkriegs konnten religiöse Einrichtungen auf der Grundlage der Artikel über 

Hilfsorganisationen Tätigkeiten zugunsten von Kriegsopfern ausüben. Diese Rolle wurde in den 

neuen Konventionen ausdrücklich erwähnt, um ihre humanitäre Funktion zu stärken. 

Hilfsorganisationen und ihre Aufgaben: Der Begriff wird auch im Zusammenhang mit der 

Unterstützung durch nationale Gesellschaften oder andere humanitäre Organisationen 

verwendet. Diese Organisationen werden als "hilfebringende Körperschaften" bezeichnet, wenn 

sie im Auftrag der Konfliktparteien oder unabhängig humanitäre Hilfe leisten. 

2. Bedeutung und Kontext 

Die Erwähnung von "hilfebringenden Körperschaften" in den Genfer Konventionen unterstreicht 

die zentrale Rolle, die humanitäre Organisationen in bewaffneten Konflikten spielen. Diese 

Körperschaften sind oft die einzige Möglichkeit, um den Schutz und die Versorgung von 

Zivilpersonen und anderen gefährdeten Gruppen sicherzustellen. Ihre Arbeit wird durch die 

Genfer Konventionen geschützt und geregelt, um sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben neutral 

und unparteiisch erfüllen können. 

Neutralität und Unparteilichkeit: Hilfebringende Körperschaften müssen neutral und 

unparteiisch handeln, um ihre humanitären Aufgaben effektiv durchführen zu können. Diese 

Prinzipien sind in den Genfer Konventionen verankert und stellen sicher, dass solche 

Organisationen in Konflikten akzeptiert werden und Zugang zu den betroffenen Personen 

erhalten. 
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Zusammenarbeit mit den Konfliktparteien: Die Genfer Konventionen betonen die 

Zusammenarbeit zwischen hilfebringenden Körperschaften und den Konfliktparteien. Staaten 

sind verpflichtet, solche Organisationen zu unterstützen und ihnen den Zugang zu den 

betroffenen Gebieten zu ermöglichen, solange dies mit der Sicherheit vereinbar ist. 

3. Herausforderungen in der Praxis 

Obwohl der Begriff "hilfebringende Körperschaft" in den Genfer Konventionen klar definiert ist, 

gibt es in der Praxis Herausforderungen, die ihre Arbeit erschweren können: 

Einschränkungen durch Konfliktparteien: In einigen Konflikten verweigern die 

Konfliktparteien hilfebringenden Körperschaften den Zugang zu betroffenen Gebieten, was die 

Durchführung humanitärer Maßnahmen erheblich erschwert. 

Sicherheitsrisiken: Hilfebringende Körperschaften sind oft erheblichen Sicherheitsrisiken 

ausgesetzt, insbesondere in asymmetrischen Konflikten, in denen die Unterscheidung zwischen 

Kombattanten und Zivilpersonen schwierig ist. 

Fazit 

Der Begriff "hilfebringende Körperschaft" spielt eine zentrale Rolle im Genfer Recht und betont 

die Bedeutung humanitärer Organisationen in bewaffneten Konflikten. Ihre Arbeit wird durch 

die Genfer Konventionen geschützt und geregelt, um sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben 

neutral und unparteiisch erfüllen können. Trotz der Herausforderungen in der Praxis bleibt ihre 

Rolle unverzichtbar, um das Leid in bewaffneten Konflikten zu lindern und die Prinzipien der 

Menschlichkeit zu wahren. 

23. Was charakterisiert eine Körperschaft des Genfer Rechtes? 

Eine Körperschaft des Genfer Rechtes zeichnet sich durch bestimmte Merkmale aus, die im 

Einklang mit den Prinzipien der Genfer Konventionen stehen. Diese Merkmale umfassen: 

Universalität: Die Genfer Konventionen streben nach Universalität und sind für alle Staaten 

zugänglich, unabhängig von politischen und juristischen Problemen.  

Rechtspersönlichkeit: Eine Körperschaft des Genfer Rechtes wird durch einen besonderen 

Rechtsakt geschaffen, der ihr Rechtspersönlichkeit verleiht.  

Verpflichtung zur Strafverfolgung: Jede Vertragspartei der Genfer Konventionen von 1949 ist 

verpflichtet, die erforderlichen Rechtsvorschriften zu erlassen, um schwere Verstöße gegen die 

Konventionen wirksam zu bestrafen und nach Personen zu fahnden, denen solche Verstöße 

vorgeworfen werden. 

Einhaltung der Genfer Konventionen: Die Regelungen der Genfer Abkommen, einschließlich 

des Gemeinsamen Artikels 3, sind für die Vertragsstaaten als Völkervertragsrecht bindend und 

ein Großteil davon ist auch Teil des Völkergewohnheitsrechts. 

Nationale Gesetzgebung: Die Körperschaften des Genfer Rechtes müssen in Einklang mit 

nationaler Gesetzgebung handeln, die die Ahndung strafbarer Handlungen regelt. Die 

Landesgesetze bleiben grundsätzlich in Kraft, können jedoch von einer Besatzungsmacht bei 

Gefährdung ihrer Sicherheit oder bei Hindernissen für die Anwendung des IV. Genfer 

Abkommens suspendiert oder außer Kraft gesetzt werden. 
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Gesetzgebung zur Umsetzung: Es ist notwendig, dass die nationalen Parlamente Gesetze 

verabschieden, um die Bestimmungen der Genfer Konventionen umzusetzen, was unter anderem 

die Definition von Gerichtsbarkeiten und die Interpretation der Konventionen umfasst. 

Diese Merkmale sind grundlegend für die Funktionsweise und den rechtlichen Rahmen von 

Körperschaften, die im Sinne des Genfer Rechtes agieren, und tragen dazu bei, den humanitären 

Zweck der Konventionen zu stärken und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu 

gewährleisten. 

Erzähl mir mehr. 

Die Merkmale einer Körperschaft des Genfer Rechtes sind vielfältig und tragen auf 

unterschiedliche Weise zur Stärkung des humanitären Völkerrechts bei. Hier sind einige 

detailliertere Aspekte: 

Humanitärer Zweck: Körperschaften des Genfer Rechtes sind in ihrer Existenz und Tätigkeit 

auf humanitäre Zwecke ausgerichtet. Sie setzen sich dafür ein, dass die Opfer von bewaffneten 

Konflikten menschlich behandelt werden und unnötige Härten vermieden werden. Die Genfer 

Konventionen, die den rechtlichen Rahmen für diese Körperschaften bilden, enthalten 

allgemeine Standards für menschliches Verhalten in Konfliktsituationen. 

Förderung des Wissens und der Implementierung: Um die Achtung vor dem humanitären 

Völkerrecht zu stärken, ist es erforderlich, das Wissen darüber zu verbreiten und seine 

Implementierung zu verbessern. Körperschaften des Genfer Rechtes spielen eine wichtige Rolle 

bei der Ausbildung und Beratung in Bezug auf die Anwendung der Genfer Konventionen und 

anderer relevanter Rechtsnormen. 

Rechtsberatung und -unterstützung: Körperschaften des Genfer Rechtes bieten 

Rechtsberatung und -unterstützung an, um sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Genfer 

Konventionen korrekt in nationales Recht umgesetzt und angewendet werden. Dies schließt auch 

die Unterstützung bei der Formulierung von Mustergesetzen und Handlungen für die 

Implementierung der Konventionen ein.  

Überwachung und Schutz: Als Hüter der Genfer Konventionen überwacht das Internationale 

Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) die Einhaltung der humanitären Völkerrechtsverträge und 

bietet umfangreiche Informationen und Ressourcen an, um deren Anwendung zu fördern. Dies 

beinhaltet den offiziellen Kommentar zu den Genfer Abkommen und deren Zusatzprotokollen 

sowie die Völkergewohnheitsrechtstudie des IKRK. Die GAIA AKADEMIE FÜR 

ZIVILSCHUTZ, NATURRECHT UND HUMANITÄRES VÖLKERRECHT übersetzt die 

Kommentare und weitere Ausarbeitungen ins Deutsche. 

Bindung an Völkerrecht: Körperschaften des Genfer Rechtes sind an das Völkerrecht gebunden 

und müssen die Prinzipien der militärischen Notwendigkeit und des Humanitätsgebotes 

beachten. Sie tragen dazu bei, dass die Staaten ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen einhalten 

und dass das humanitäre Völkerrecht in bewaffneten Konflikten geachtet wird. 

Kooperation und Koordination: Körperschaften des Genfer Rechtes arbeiten oft mit nationalen 

und internationalen Organisationen zusammen, um die Einhaltung des humanitären Völkerrechts 

zu fördern und die Reaktion auf humanitäre Herausforderungen zu koordinieren. Sie spielen eine 
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zentrale Rolle bei der Entwicklung von Strategien zur Stärkung des Rechts und bei der Reaktion 

auf Verletzungen. 

Diese Merkmale und Aktivitäten von Körperschaften des Genfer Rechtes sind entscheidend, um 

das humanitäre Völkerrecht zu stärken, seine Anwendung zu fördern und letztlich den Schutz 

von Personen, die in bewaffneten Konflikten betroffen sind, zu verbessern. 

24. In welchem Sinne verwenden die Vertragstexte des Genfer 

Rechtes den Begriff Körperschaft? 

Der Begriff "Körperschaft" wird in den Vertragstexten des Genfer Rechts verwendet, um 

Organisationen oder Institutionen zu beschreiben, die eine Rolle im Rahmen humanitärer 

Maßnahmen und des Schutzes von Personen in bewaffneten Konflikten spielen. Die Genfer 

Konventionen und ihre Zusatzprotokolle legen besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit 

solchen Körperschaften, um die humanitären Prinzipien des Völkerrechts umzusetzen. Im 

Folgenden wird ausführlich erläutert, wie der Begriff "Körperschaft" im Kontext des Genfer 

Rechts verwendet wird und welche Bedeutung er hat. 

1. Definition und Kontext des Begriffs "Körperschaft" 

Im Kontext des Genfer Rechts bezeichnet der Begriff "Körperschaft" in der Regel eine 

organisierte Einheit, die rechtlich oder funktional in der Lage ist, humanitäre Aufgaben zu 

übernehmen. Diese Körperschaften können staatlich, nichtstaatlich, religiös oder neutral sein und 

umfassen sowohl nationale als auch internationale Organisationen. Der Begriff wird häufig im 

Zusammenhang mit hilfebringenden Körperschaften verwendet, die in bewaffneten Konflikten 

tätig sind, um humanitäre Hilfe zu leisten und die Rechte der betroffenen Personen zu schützen. 

Hilfebringende Körperschaften: Der Begriff wird insbesondere verwendet, um Organisationen 

zu beschreiben, die gemäß den Genfer Konventionen eine besondere Rolle im humanitären 

Völkerrecht spielen. 

Rechtliche Anerkennung: Der Begriff "Körperschaft" impliziert eine rechtliche Struktur, die es 

der Organisation ermöglicht, in einem internationalen oder nationalen Rahmen zu agieren. Diese 

rechtliche Anerkennung ist entscheidend, um ihre Neutralität und Unabhängigkeit zu 

gewährleisten. 

2. Verwendung des Begriffs in den Genfer Konventionen 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle verwenden den Begriff "Körperschaft" in 

verschiedenen Kontexten, insbesondere im Zusammenhang mit der humanitären Hilfe und dem 

Schutz von Personen in bewaffneten Konflikten. 

2.1. Hilfsorganisationen und ihre Rolle 

Die Genfer Konventionen erkennen ausdrücklich die Rolle von hilfebringenden Körperschaften 

an, die humanitäre Aufgaben übernehmen. Diese Körperschaften werden in den Konventionen 

als wesentliche Akteure beschrieben, die in Zusammenarbeit mit den Konfliktparteien tätig 

werden, um den Schutz und die Versorgung von Verwundeten, Kranken, Kriegsgefangenen und 

Zivilpersonen sicherzustellen. 
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Artikel 9 der Genfer Konventionen: Dieser Artikel erlaubt neutralen Körperschaften, ihre 

Dienste den Konfliktparteien anzubieten, um die Umsetzung der Konventionen zu erleichtern. 

Der Begriff "Körperschaft" wird hier verwendet, um die institutionelle Natur solcher 

Organisationen zu betonen. 

Artikel 10 der Genfer Konventionen: Dieser Artikel regelt, dass eine neutrale Körperschaft die 

Aufgaben einer Schutzmacht übernehmen kann, wenn keine Schutzmacht benannt wurde. Dies 

zeigt die Flexibilität und Bedeutung solcher Körperschaften im humanitären Kontext. 

2.2. Nationale Gesellschaften und andere Organisationen 

Neben internationalen Organisationen wie dem IKRK erkennen die Genfer Konventionen auch 

die Rolle von nationalen Körperschaften an, die humanitäre Aufgaben übernehmen. Diese 

nationalen Gesellschaften, wie die Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, sind oft die ersten 

Akteure, die in bewaffneten Konflikten Hilfe leisten. 

Zusammenarbeit mit nationalen Körperschaften: Die Genfer Konventionen betonen die 

Zusammenarbeit zwischen den Konfliktparteien und nationalen Körperschaften, um 

sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe effektiv geleistet werden kann. 

Religiöse Körperschaften: In einigen Fällen können auch religiöse Körperschaften eine Rolle 

spielen, insbesondere wenn sie in der Lage sind, humanitäre Hilfe zu leisten oder den Schutz von 

Personen zu gewährleisten. 

3. Bedeutung des Begriffs im humanitären Völkerrecht 

Der Begriff "Körperschaft" hat im humanitären Völkerrecht eine besondere Bedeutung, da er die 

institutionelle und organisatorische Struktur beschreibt, die notwendig ist, um humanitäre 

Aufgaben effektiv zu erfüllen. Diese Bedeutung zeigt sich in mehreren Aspekten: 

3.1. Neutralität und Unparteilichkeit 

Körperschaften, die im Rahmen der Genfer Konventionen tätig sind, müssen strikt neutral und 

unparteiisch sein. Diese Prinzipien sind entscheidend, um sicherzustellen, dass sie von allen 

Konfliktparteien akzeptiert werden und Zugang zu den betroffenen Personen erhalten. 

Neutralität als Grundlage: Der Begriff "Körperschaft" impliziert eine organisierte und rechtlich 

anerkannte Einheit, die in der Lage ist, unabhängig von politischen oder militärischen Interessen 

zu handeln. 

3.2. Rechtliche und operative Befugnisse 

Die Genfer Konventionen verleihen hilfebringenden Körperschaften bestimmte Rechte und 

Pflichten, um ihre Arbeit zu erleichtern. Dazu gehören: 

Zugang zu Konfliktgebieten: Körperschaften des Genfer Rechtes haben das Recht, Zugang zu 

Konfliktgebieten zu beantragen, um humanitäre Hilfe zu leisten. 

Schutz durch das Völkerrecht: Die Genfer Konventionen schützen hilfebringende 

Körperschaften vor Angriffen und anderen Behinderungen ihrer Arbeit. 

3.3. Zusammenarbeit mit den Konfliktparteien 

Körperschaften, die im Rahmen der Genfer Konventionen tätig sind, arbeiten oft in enger 

Abstimmung mit den Konfliktparteien. Diese Zusammenarbeit ist notwendig, um 
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sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe geleistet werden kann, ohne die Sicherheitsinteressen der 

Konfliktparteien zu gefährden. 

4. Herausforderungen in der Praxis 

Obwohl der Begriff "Körperschaft" in den Genfer Konventionen klar definiert ist, gibt es in der 

Praxis Herausforderungen, die ihre Arbeit erschweren können: 

Fehlende Anerkennung: In einigen Konflikten verweigern die Konfliktparteien bestimmten 

Körperschaften die Anerkennung, was deren Arbeit erheblich behindern kann. 

Sicherheitsrisiken: Körperschaften, die in Konfliktgebieten tätig sind, sind oft erheblichen 

Sicherheitsrisiken ausgesetzt, insbesondere in asymmetrischen Konflikten. 

Fazit 

Der Begriff "Körperschaft" wird in den Vertragstexten des Genfer Rechts verwendet, um 

Organisationen zu beschreiben, die humanitäre Aufgaben übernehmen und zur Umsetzung der 

Prinzipien des humanitären Völkerrechts beitragen. Diese Körperschaften, ob national oder 

international, spielen eine zentrale Rolle im Schutz von Zivilpersonen, Verwundeten und anderen 

gefährdeten Gruppen in bewaffneten Konflikten. Die Genfer Konventionen bieten ihnen 

rechtliche Anerkennung und Schutz, um sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben neutral und 

unparteiisch erfüllen können. Trotz der Herausforderungen in der Praxis bleibt ihre Rolle 

unverzichtbar, um das Leid in bewaffneten Konflikten zu lindern und die Prinzipien der 

Menschlichkeit zu wahren. 

25. Welche anderen Aktivitäten führen Körperschaften des Genfer 

Rechtes durch, um das humanitäre Völkerrecht zu stärken? 

Um das humanitäre Völkerrecht zu stärken, führen Körperschaften des Genfer Rechtes eine 

Reihe von Aktivitäten durch, die über die grundlegenden Verpflichtungen hinausgehen. Hier sind 

einige spezifische Maßnahmen: 

Verbreitung von Wissen: Die Verbreitung des Humanitären Völkerrechts ist eine wesentliche 

Aufgabe, um dessen Einhaltung zu gewährleisten. Körperschaften wie die GAIA AKADEMIE 

FÜR ZIVILSCHUTZ, NATURRECHT UND HUMANITÄRES VÖLKERRECHT oder das 

Deutsche Rote Kreuz (DRK) halten Vorträge und veröffentlichen Publikationen sowie 

Medienbeiträge, um das Bewusstsein und das Verständnis für das humanitäre Völkerrecht sowohl 

in der Zivilgesellschaft als auch bei Behörden auf Landes- und Bundesebene zu erhöhen. 

Fachaustausch: Der „Fachausschuss Humanitäres Völkerrecht“ bietet ein Forum für den 

Austausch zwischen Regierungsvertretern und Völkerrechtswissenschaftlern. Dieser Austausch 

ist seit Jahren etabliert und trägt zur Diskussion und Weiterentwicklung des Humanitären 

Völkerrechts bei. 

Studien und Berichte: Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wurde beauftragt, 

einen Bericht über gewohnheitsrechtliche Regeln des humanitären Völkerrechts zu erstellen, die 

sowohl auf internationale als auch auf nicht-internationale bewaffnete Konflikte anwendbar sind. 

Dieser Bericht soll den Staaten und internationalen Fachorganisationen zur Verfügung gestellt 

werden, um die Kenntnisse und die Implementierung des humanitären Völkerrechts zu 

verbessern. 
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Bereitstellung von Ressourcen: Die GAIA AKADEMIE FÜR ZIVILSCHUTZ, 

NATURRECHT UND HUMANITÄRES VÖLKERRECHT oder das IKRK stellt über seine 

Website umfangreiche Informationen und Ressourcen bereit, einschließlich des offiziellen 

Kommentars zu den Genfer Abkommen und deren Zusatzprotokollen sowie die 

Völkergewohnheitsrechtstudie Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Link zur PDF. 

Beratung und Unterstützung: Körperschaften des Genfer Rechtes beraten zuständige 

Befehlsebenen in Bezug auf die Anwendung und Unterrichtung des Humanitären Völkerrechts, 

insbesondere der Genfer Abkommen und deren Zusatzprotokolle. 

Reaktion auf Bedürfnisse in Not: Humanitäre Organisationen sind befugt, auf Rechtsmittel von 

Menschen in Not zu reagieren und Hilfe zu leisten, um geschützten Personen geistig oder 

materiell beizustehen. 

Anerkennung der Nationalen Gesellschaften: Die Nationalen Gesellschaften des Roten 

Kreuzes und Roter Halbmond werden für ihre enorme Arbeit anerkannt, die sie für Zivilisten 

leisten, die Opfer des Krieges sind. Diese Anerkennung erfolgt auch durch die Diplomatische 

Konferenz, was die Bedeutung ihrer Arbeit unterstreicht. 

Diese Aktivitäten sind von zentraler Bedeutung, um das humanitäre Völkerrecht zu stärken und 

seine Anwendung in der Praxis zu fördern. Sie tragen dazu bei, ein gemeinsames Bewusstsein 

für die Grundsätze des humanitären Völkerrechts zu schaffen und dessen Einhaltung zu sichern. 

26. Wie unterstützen Körperschaften des Genfer Rechts die 

Umsetzung des humanitären Völkerrechts in bewaffneten 

Konflikten? 

Körperschaften des Genfer Rechts unterstützen die Umsetzung des humanitären Völkerrechts in 

bewaffneten Konflikten auf verschiedene Weise: 

Schutz der betroffenen Personen: Das Humanitäre Völkerrecht umfasst Rechtsnormen, die 

dem Schutz von Personen in bewaffneten Konflikten dienen, insbesondere der Zivilbevölkerung, 

Verwundeten und Kriegsgefangenen. Körperschaften des Genfer Rechts setzen sich für die 

Einhaltung dieser Normen ein und tragen somit zum Individualschutz bei. 

Förderung von rechtlichen Regeln: Diese Körperschaften setzen sich dafür ein, dass die Opfer 

des Krieges menschlich und ohne unnötige Härte behandelt werden. Sie haben erfolgreich zur 

Ausarbeitung von rechtlichen Regeln beigetragen, die in den Genfer Konventionen enthalten sind 

und die für Staaten bindend sind. Diese Regeln stellen allgemeine Standards für menschliches 

Verhalten dar. 

Überwachung und Beratung: Körperschaften des Genfer Rechts beraten und unterstützen die 

Anwendung des Humanitären Völkerrechts. Sie können in ihrer Funktion als Beraterinnen und 

Rechtsberater tätig sein, um sicherzustellen, dass die Kriegsführungsmethoden und -mittel den 

rechtlichen Bestimmungen entsprechen. 

Unabhängigkeit von der Rechtmäßigkeit des Konflikts: Die Anwendung des Humanitären 

Völkerrechts ist nicht davon abhängig, ob ein bewaffneter Konflikt rechtmäßig oder 

unrechtmäßig begonnen wurde. Körperschaften des Genfer Rechts wenden die Regeln des 

Humanitären Völkerrechts unparteiisch an, unabhängig von der Rechtmäßigkeit des Konflikts. 

https://www.drk.de/fileadmin/user_upload/PDFs/Das_DRK/Materialien/Vertragstexte_Voelkergewohnheitsrecht/Zusammenfassung_Gewohnheitsrechtsstudie.PDF
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Bereitstellung von Informationen: Die GAIA AKADEMIE FÜR ZIVILSCHUTZ, 

NATURRECHT UND HUMANITÄRES VÖLKERRECHT und das Internationale Komitee 

vom Roten Kreuz stellen umfangreiche Informationen und Ressourcen bereit, um die Kenntnis 

und Umsetzung des Humanitären Völkerrechts zu fördern. Dazu gehören der offizielle 

Kommentar zu den Genfer Konventionen und deren Zusatzprotokollen sowie die Regeln der 

Studie über das humanitäre Völkergewohnheitsrecht. 

Berücksichtigung der Vertragsstaaten: Die Anwendung des Völkervertragsrechts auf 

bewaffnete Konflikte ist auf die Staaten beschränkt, die die entsprechenden Verträge ratifiziert 

haben. Körperschaften des Genfer Rechts berücksichtigen dies und arbeiten daran, die 

universelle Ratifikation und Implementierung der Verträge zu fördern. 

Durch diese Maßnahmen tragen Körperschaften des Genfer Rechts wesentlich zur Stärkung des 

Zivilschutzes und zur Förderung der Achtung für das Humanitäre Völkerrecht bei. 

27. Wie fördern Körperschaften des Genfer Rechts die universelle 

Ratifikation und Implementierung der Verträge? 

Körperschaften des Genfer Rechts fördern die universelle Ratifikation und Implementierung der 

Verträge durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Strategien: 

Beratung und technische Unterstützung: Körperschaften des Genfer Rechtes bieten 

Beratungsdienste an, um Staaten bei der Ratifikation und Implementierung der Genfer 

Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle zu unterstützen. Dies umfasst die Bereitstellung von 

Mustergesetzen und Musterratifizierungsurkunden, um die rechtlichen Prozesse zu erleichtern. 

Förderung des Verständnisses: Sie arbeiten daran, das Verständnis und das Bewusstsein für das 

humanitäre Völkerrecht zu verbessern. Dies geschieht durch Ausbildungsprogramme, 

Veröffentlichungen und die Verbreitung von Informationen über die Bedeutung und den Inhalt 

der Genfer Konventionen. 

Unterstützung bei der Gesetzgebung: Körperschaften des Genfer Rechts unterstützen Staaten 

dabei, die notwendigen nationalen Rechtsvorschriften zu erlassen, um die Bestimmungen der 

Genfer Konventionen in nationales Recht umzusetzen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um 

sicherzustellen, dass die Konventionen effektiv angewendet werden können. 

Zusammenarbeit mit nationalen Behörden: Sie arbeiten eng mit nationalen Behörden 

zusammen, um die Implementierung der Konventionen zu unterstützen und zu überwachen. Dies 

beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, 

die eine wichtige Rolle bei der Förderung des humanitären Völkerrechts auf nationaler Ebene 

spielen. 

Anpassung an nationale Rechtssysteme: Körperschaften des Genfer Rechts stellen Materialien 

und Beratung zur Verfügung, die auf die spezifischen Rechtstraditionen und -systeme der Staaten 

zugeschnitten sind, wie z.B. das Mustergesetz für Staaten des Common Law. 

Förderung der universellen Geltung: Sie betonen die Bedeutung der universellen Geltung der 

Genfer Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle und ermutigen Staaten, die noch nicht 

Vertragsparteien sind, die Verträge zu ratifizieren oder ihnen beizutreten. Die Universalität ist ein 
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zentrales Ziel, da die Konventionen unabhängig von politischen und juristischen Problemen 

gelten solle. 

Durch u. a. diese Maßnahmen tragen Körperschaften des Genfer Rechts dazu bei, dass die 

Prinzipien und Normen des humanitären Völkerrechts weltweit anerkannt und umgesetzt werden, 

was wiederum den Schutz von Personen in bewaffneten Konflikten stärkt. 

28. Welche Bedingungen müssen Hilfsorganisationen in der 

Rechtsform "Körperschaft des Genfer Rechtes" erfüllen. 

Um als "Körperschaft des Genfer Rechts" anerkannt zu werden, müssen Hilfsorganisationen 

verschiedene Bedingungen erfüllen, die sich aus den Bestimmungen der Genfer Konventionen 

und den damit verbundenen Kommentaren ergeben. Hier sind einige der Schlüsselbedingungen, 

die aus den bereitgestellten Dokumenten hervorgehen: 

Akkreditierung bei der Gewahrsamsmacht: Hilfsorganisationen müssen ordnungsgemäß bei 

der Gewahrsamsmacht akkreditiert sein, um im Gebiet der Gewahrsamsmacht oder in einem von 

ihr besetzten Land tätig werden zu dürfen. 

Genehmigung der Tätigkeit: Die Gewahrsamsmacht muss die Tätigkeiten der 

Hilfsorganisationen genehmigen. Nach der Genehmigung ist die Gewahrsamsmacht verpflichtet, 

den Hilfsorganisationen und ihren Delegationen jede Erleichterung bei der Erfüllung ihres 

Auftrags zu gewähren. 

Rechtmäßige Gründung: Obwohl Artikel 142 der Genfer Konventionen die Bedingung, dass 

Hilfsorganisationen nach dem Recht ihres Landes ordnungsgemäß gegründet sein müssen, nicht 

enthält, ist es dennoch wichtig, dass die Organisationen eine legale und anerkannte Struktur 

haben. Dies ist relevant, um ihre Seriosität und ihre Fähigkeit zur Durchführung humanitärer 

Aktivitäten zu demonstrieren. 

Einhaltung humanitärer Prinzipien: Hilfsorganisationen müssen sich an die Prinzipien des 

humanitären Völkerrechts halten, wie sie von den internationalen Rotkreuz- und 

Rothalbmondkonferenzen festgelegt wurden. Dies beinhaltet die Grundsätze der Neutralität, 

Unparteilichkeit und Unabhängigkeit. 

Nichtdiskriminierung: Hilfsorganisationen müssen ihre Tätigkeiten ohne Diskriminierung 

durchführen. Dies bedeutet, dass sie allen bedürftigen Personen unabhängig von Nationalität, 

Rasse, religiöser Überzeugung oder politischer Meinung Hilfe leisten müssen. 

Militärische Notwendigkeiten und Sicherheitsgarantien: Die Tätigkeit der 

Hilfsorganisationen darf nicht die militärische Sicherheit der Gewahrsamsmacht gefährden. Die 

Konvention setzt den Tätigkeiten der Hilfsorganisationen bestimmte Grenzen, um die 

Sicherheitsinteressen der kriegführenden Staaten zu wahren. 

Es ist zu beachten, dass die spezifischen Anforderungen und Bedingungen variieren können, je 

nachdem, unter welchen Umständen und in welchem Kontext die Hilfsorganisationen tätig 

werden. Die oben genannten Punkte bieten jedoch eine allgemeine Orientierung für die 

Anforderungen, die Hilfsorganisationen erfüllen müssen, um als "Körperschaft des Genfer 

Rechts" anerkannt zu werden. 
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29. Wie können Hilfsorganisationen ihre Akkreditierung bei der 

Gewahrsamsmacht erhalten? 

Um ihre Akkreditierung bei der Gewahrsamsmacht zu erhalten und als "Körperschaft des Genfer 

Rechts" anerkannt zu werden, müssen Hilfsorganisationen einen formalen Prozess durchlaufen, 

der in den Genfer Konventionen und den zugehörigen Kommentaren festgelegt ist. Hier sind die 

Schritte, die in den bereitgestellten Dokumenten beschrieben werden: 

Formale Anfrage: Hilfsorganisationen müssen zunächst eine formale Anfrage an die 

Gewahrsamsmacht stellen, um ihre Bereitschaft zur Unterstützung und ihren Wunsch nach 

Akkreditierung zu bekunden. 

Genehmigung der Gewahrsamsmacht: Die Gewahrsamsmacht muss die Anfrage der 

Hilfsorganisationen prüfen und eine Genehmigung erteilen. Diese Genehmigung muss sowohl 

für die Hilfsorganisationen selbst als auch für ihre Delegierten erfolgen. 

Ausreichende Garantien: Die Hilfsorganisationen müssen ausreichende Garantien bieten, um 

die Genehmigung zu erhalten. Dies kann beinhalten, dass sie ihre Fähigkeit zur Einhaltung der 

humanitären Prinzipien und die Nichtbeeinträchtigung der militärischen Sicherheit der 

Gewahrsamsmacht nachweisen. 

Erleichterungen gewähren: Nach der Genehmigung muss die Gewahrsamsmacht den 

Hilfsorganisationen und ihren Delegationen jede Erleichterung bei der Erfüllung ihres Auftrags 

gewähren. Dies beinhaltet den Zugang zu den geschützten Personen und die Möglichkeit, ihre 

humanitären Aktivitäten durchzuführen. 

Begrenzung der Anzahl: Die Gewahrsamsmacht kann die Anzahl der Hilfs-gesellschaften und 

Organisationen begrenzen, deren Delegierte ermächtigt sind, ihre Tätigkeit auf ihrem Gebiet und 

unter ihrer Aufsicht auszuüben. Diese Begrenzung darf jedoch nicht dazu führen, dass die 

wirksame und ausreichende Hilfeleistung an alle bedürftigen Personen beeinträchtigt wird. 

Es ist wichtig zu beachten, dass der Prozess der Akkreditierung von der spezifischen Situation 

und den geltenden Gesetzen und Vorschriften der Gewahrsamsmacht abhängen kann. 

Hilfsorganisationen sollten daher bereit sein, mit der Gewahrsamsmacht zusammenzuarbeiten 

und alle erforderlichen Informationen und Nachweise zu liefern, um ihre Akkreditierung zu 

erhalten und als "Körperschaft des Genfer Rechts" anerkannt zu werden. 

30. Wie sind die Regelungen in Bezug auf Steuern, Abgaben und 

Zöllen für Hilfsorganisation in der Rechtform "Körperschaft des 

Genfer Rechtes"? Gibt es eine grundsätzliche Befreiung? 

Hilfsorganisationen, die als "Körperschaften des Genfer Rechts" anerkannt sind, genießen 

bestimmte Privilegien bezüglich Steuern, Abgaben und Zöllen. Die Genfer Konventionen sehen 

vor, dass Hilfssendungen in besetzten Gebieten von Einfuhr- und Zollgebühren sowie von allen 

Steuern befreit werden sollen. Dies soll sicherstellen, dass die Hilfsgüter ohne zusätzliche 

finanzielle Belastungen für die Hilfsorganisationen an die Bedürftigen gelangen können. 

Allerdings ist diese Befreiung von Abgaben, Steuern oder Zollgebühren nicht absolut. Es gibt 

einen Vorbehalt, der es ermöglicht, dass solche Abgaben auf Hilfssendungen erhoben werden 

können, wenn dies im Interesse der Wirtschaft des besetzten Gebiets liegt. Dies kann zum 
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Beispiel der Fall sein, wenn bestimmte Hilfssendungen keine Geschenke sind, sondern im 

Rahmen einer langfristigen Vereinbarung zwischen den Regierungen gegen Bezahlung versandt 

werden). 

Es ist wichtig, dass Hilfsorganisationen sich mit den spezifischen Regelungen der 

Gewahrsamsmacht vertraut machen, um sicherzustellen, dass sie die entsprechenden 

Befreiungen von Steuern, Abgaben und Zöllen erhalten und ihre Hilfsprogramme effektiv und 

effizient durchführen können. 

31. Ist die Tätigkeit von Hilfsorganisationen in der Rechtsform 

Körperschaftschaft des Genfer Rechtes im Rahmen der Genfer 

Konventionen steuerpflichtig? 

Die Tätigkeit von Hilfsorganisationen, die als Körperschaften des Genfer Rechts anerkannt sind, 

wird im Rahmen der Genfer Konventionen in bestimmten Kontexten von Steuern, Abgaben und 

Zöllen befreit. Insbesondere im Kontext besetzter Gebiete sieht die Konvention vor, dass 

Hilfssendungen von Einfuhr- und Zollgebühren sowie von allen Steuern befreit werden sollen, 

um die effektive und unbehinderte Lieferung humanitärer Hilfe zu gewährleisten. 

Diese Regelung bedeutet jedoch nicht, dass die Hilfsgüter unentgeltlich an die Allgemeinheit 

abgegeben werden müssen. Die Befreiung von Kosten gilt für kollektive Sendungen, nicht 

notwendigerweise für individuelle Hilfssendungen. Es ist wichtig zu beachten, dass die 

Konventionen den Staaten erlauben, bestimmte Ausnahmen zu machen, wenn es im Interesse der 

Wirtschaft des besetzten Gebiets liegt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Genfer Konventionen darauf abzielen, die Tätigkeit 

von Hilfsorganisationen zu erleichtern, indem sie in bestimmten Fällen von Steuern und Zöllen 

befreit werden. Allerdings sind diese Befreiungen nicht absolut und können je nach den 

spezifischen Umständen und Bedingungen des besetzten Gebiets variieren. 

32. Wie ist das Protokoll, wenn eine Hilfsorganisation in der 

Rechtsform Körperschaft des Genfer Rechtes Vertragspartner der 

Konventionen werden will? 

Die Genfer Konventionen sind Staatenverträge, die von den Staaten unterzeichnet und ratifiziert 

werden. Eine Hilfsorganisation, selbst wenn sie als Körperschaft nach Genfer Recht besteht, kann 

daher nicht selbst Vertragspartner der Konventionen werden. Die Konventionen sehen jedoch 

spezifische Rollen und Verantwortlichkeiten für Hilfsorganisationen vor, insbesondere in Bezug 

auf die Unterstützung von Kriegsopfern und die Zusammenarbeit mit den Vertragsstaaten. 

Artikel 30 der Vierten Genfer Konvention legt fest, dass die Konfliktparteien den Schutzmächten 

und Hilfsorganisationen alle Erleichterungen gewähren müssen, um ihre Arbeit durchführen zu 

können. Dies bedeutet, dass die Behörden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen müssen, um 

die Tätigkeit der zugelassenen Organisationen zu erleichtern und zu fördern, wenn sie um 

Beistand gebeten werden. 

Darüber hinaus sind Hilfsorganisationen in der Regel nichtstaatliche Gesellschaften, die nach 

nationalem Recht gegründet werden und in Übereinstimmung mit den Gesetzen des Landes, in 

dem sie tätig sind, operieren. Sie können von den Vertragsstaaten der Genfer Konventionen 
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anerkannt und ermächtigt werden, in Kriegs- und Konfliktgebieten tätig zu sein. Die 

Konventionen erkennen die wichtige Rolle an, die diese Organisationen bei der Bereitstellung 

von Hilfe und Schutz für Kriegsopfer spielen, und fordern die Konfliktparteien auf, ihnen 

entsprechende Garantien zu gewähren. 

Wenn eine Hilfsorganisation im Rahmen der Genfer Konventionen tätig werden möchte, muss 

sie in der Regel mit den Vertragsstaaten zusammenarbeiten und kann durch diese Staaten 

ermächtigt oder beauftragt werden, bestimmte Aufgaben im Rahmen des humanitären 

Völkerrechts zu übernehmen. Die Organisation muss sich an die Prinzipien und Bestimmungen 

der Genfer Konventionen halten und kann in diesem Rahmen mit den Konfliktparteien, den 

Schutzmächten und anderen relevanten Akteuren zusammenarbeiten. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle rechtliche 

Rahmenbedingungen für Staaten schaffen und dass die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen 

im Geiste dieser Konventionen erfolgen sollte, um den Schutz und die Unterstützung für die 

Opfer von bewaffneten Konflikten zu maximieren. 

33. Ist der Gewahrsamsstaat verpflichtet, mit Hilfsorganisationen 

zusammen zuarbeiten? 

Ja, der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, mit Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten, 

insbesondere im Kontext der Genfer Konventionen. Die Konvention verpflichtet die 

Gewahrsamsmacht zu einer korrekten Behandlung der Hilfsorganisationen. Hilfsorganisationen 

haben das Recht, zugunsten geschützter Personen einzugreifen. Die Schutzmacht sollte die 

Informationsquelle der Hilfsorganisationen so weit wie möglich ausschöpfen und sich an sie 

wenden, wenn der Beistand für Festgenommene in ihren Tätigkeitsbereich fällt. Der 

Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Organisationen, die auf seinem Gebiet tätig sind, 

begrenzen, darf aber die wirksame und ausreichende Hilfeleistung nicht behindern. Die Tätigkeit 

von Hilfsorganisationen kann ein beträchtliches Ausmaß annehmen, insbesondere wenn eine 

Kriegspartei ihren internationalen Status verliert und die Schutzmacht ihre Tätigkeit einstellen 

muss. Die anderen Hilfsgesellschaften können unter ähnlichen Bedingungen wie die vom 

Internationalen Roten Kreuz und Roten Halbmond tätigen Organisationen arbeiten. 

34. Welche spezifischen Rechte haben Hilfsorganisationen im 

Gewahrsamstaat? 

Die Genfer Konventionen räumen Hilfsorganisationen zwar keine spezifischen Rechte ein, 

sondern verpflichten den Gewahrsamsstaat, ihnen Erleichterungen zu gewähren und ihre 

Tätigkeit zu fördern. Das bedeutet, dass der Gewahrsamsstaat nicht nur ihre Arbeit gestatten, 

sondern auch aktiv unterstützen muss, damit sie schnell und wirksam helfen können. 

Konkret bedeutet dies: 

Zugang zu geschützten Personen: Hilfsorganisationen müssen Zugang zu Kriegsgefangenen, 

Internierten und der Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten erhalten, um ihre humanitäre Arbeit 

leisten zu können. Die Schutzmacht sollte die Informationsquelle der Hilfsorganisationen so weit 

wie möglich ausschöpfen und sich an sie wenden, wenn der Beistand für Festgenommene in ihren 

Tätigkeitsbereich fällt.  
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Tätigkeit im Hoheitsgebiet: Hilfsorganisationen dürfen im Hoheitsgebiet des 

Gewahrsamsstaates tätig werden, auch wenn sie ausländische Organisationen sind. 

Zusammenarbeit mit der Schutzmacht: Die Schutzmacht ist angehalten, mit 

Hilfsorganisationen zusammenzuarbeiten und deren Informationen zu nutzen. 

Unbehinderte Hilfeleistung: Der Gewahrsamsstaat kann die Anzahl der Organisationen 

begrenzen, darf aber die wirksame und ausreichende Hilfeleistung nicht behindern. 

Korrekte Behandlung: Die Konvention verpflichtet die Gewahrsamsmacht zu einer korrekten 

Behandlung der Hilfsorganisationen. 

Tätigkeit unter ähnlichen Bedingungen: Andere Hilfsgesellschaften können unter ähnlichen 

Bedingungen wie die vom Internationalen Roten Kreuz und Roten Halbmond tätigen 

Organisationen arbeiten. 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Hilfsorganisationen ihrerseits verpflichtet sind, jede 

feindliche Handlung zu unterlassen. Die Erleichterungen und der Schutz, den sie genießen, sind 

an die Bedingung geknüpft, dass sie ihre humanitäre Mission neutral und unparteiisch erfüllen. 

Teil 4: Hilfstätigkeiten 

35. Welche Schutzzeichen werden in den Genfer Konventionen und 

deren Zusatzprotokollen definiert? 

Die Genfer Konventionen und deren Zusatzprotokolle definieren mehrere Schutzzeichen, die in 

bewaffneten Konflikten verwendet werden, um bestimmte Personen, Einrichtungen und 

Transporte zu kennzeichnen, die besonderen Schutz genießen. Diese Schutzzeichen sind 

international anerkannt und dienen dazu, humanitäre Akteure und schutzbedürftige Gruppen vor 

Angriffen zu bewahren.  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten Schutzzeichen, die in den Genfer 

Konventionen und den Zusatzprotokollen definiert sind, sowie deren gesetzliche Grundlagen. 

Schutzzeichen Beschreibung Gesetzliche Grundlage 

Rotes Kreuz Ein rotes Kreuz auf weißem 

Grund. Kennzeichnet 

medizinische Einrichtungen, 

Personal und Transporte. 

Genfer Konvention I (Art. 

38), Genfer Konvention IV 

(Art. 18), Zusatzprotokoll I 

(Art. 8) 

Roter Halbmond Ein roter Halbmond auf weißem 

Grund. Alternative zum Roten 

Kreuz, verwendet in 

muslimischen Ländern. 

Genfer Konvention I (Art. 

38), Zusatzprotokoll I (Art. 

8) 

Roter Löwe mit roter 

Sonne 

Ein roter Löwe mit einer roten 

Sonne auf weißem Grund. 

Früher von Persien (heute Iran) 

verwendet. 

Genfer Konvention I (Art. 

38) 
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Roter Kristall Ein roter Kristall auf weißem 

Grund. Alternative zu den 

anderen Schutzzeichen, 

eingeführt durch das Dritte 

Zusatzprotokoll. 

Zusatzprotokoll III (Art. 2) 

Blaues Dreieck auf 

orangefarbenem Grund 

Kennzeichnet zivile 

Zivilschutzorganisationen, die in 

bewaffneten Konflikten tätig 

sind. 

Zusatzprotokoll I (Art. 66) 

Schutzzeichen für 

Kulturgut 

Ein blau-weißes Schild, das 

Kulturgüter und deren 

Schutzgebiete kennzeichnet. 

Haager Konvention zum 

Schutz von Kulturgut bei 

bewaffneten Konflikten 

(1954) 

Schutzzeichen für 

gefährliche Anlagen 

 

Ein spezielles Zeichen zur 

Kennzeichnung von 

gefährlichen Anlagen, wie z. B. 

Dämme und Atomkraftwerke. 

Zusatzprotokoll I (Art. 56) 

1. Rotes Kreuz und Roter Halbmond 

Das Rote Kreuz und der Rote Halbmond sind die bekanntesten und am weitesten verbreiteten 

Schutzzeichen. Sie werden verwendet, um medizinische Einrichtungen, Fahrzeuge und Personal 

zu kennzeichnen, die in bewaffneten Konflikten tätig sind. Diese Zeichen sind in den Genfer 

Konventionen I und IV sowie im Zusatzprotokoll I verankert und müssen von allen 

Konfliktparteien geachtet werden. 

2. Roter Kristall 

Der Rote Kristall wurde 2005 durch das Dritte Zusatzprotokoll eingeführt, um eine neutrale 

Alternative zu den religiös geprägten Symbolen des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds 

zu bieten. Der Rote Kristall wird von Staaten verwendet, die keines der beiden anderen Zeichen 

bevorzugen, und genießt denselben Schutz wie das Rote Kreuz und der Rote Halbmond. 

3. Blaues Dreieck auf orangefarbenem Grund 

Dieses Zeichen kennzeichnet Zivilschutzorganisationen, die in bewaffneten Konflikten tätig 

sind. Es wird verwendet, um zivile Einrichtungen und Personal zu schützen, die in Notfällen 

Hilfe leisten, wie z. B. bei der Evakuierung von Zivilpersonen oder der Bereitstellung von 

Notunterkünften. Dieses Zeichen wird im Zusatzprotokoll I Artikel 66 definiert. 

4. Schutzzeichen für Kulturgut 

Das Schutzzeichen für Kulturgut ist ein blau-weißes Schild, das verwendet wird, um Kulturgüter 

und deren Schutzgebiete zu kennzeichnen. Es wurde durch die Haager Konvention zum Schutz 

von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954 eingeführt. Dieses Zeichen soll sicherstellen, 

dass kulturell wertvolle Stätten und Objekte nicht in bewaffnete Auseinandersetzungen 

verwickelt werden. 
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5. Schutzzeichen für gefährliche Anlagen 

Zusätzlich zu den oben genannten Schutzzeichen gibt es spezielle Zeichen zur Kennzeichnung 

von gefährlichen Anlagen, wie z. B. Dämmen, Deichen und Atomkraftwerken. Diese Anlagen 

dürfen nicht angegriffen werden, da ihre Zerstörung katastrophale Folgen für die 

Zivilbevölkerung haben könnte. Dieses Schutzzeichen ist im Zusatzprotokoll I verankert. 

Fazit 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle definieren eine Reihe von Schutzzeichen, 

die in bewaffneten Konflikten verwendet werden, um humanitäre Akteure, medizinische 

Einrichtungen und Kulturgüter zu schützen. Diese Zeichen müssen von allen Konfliktparteien 

geachtet werden, um sicherzustellen, dass die betroffenen Personen und Einrichtungen vor 

Angriffen geschützt sind. 

36. Welche Besonderheiten gibt es bei der Nutzung der 

Schutzzeichen zu beachten? Wer darf diese nutzen? 

Die Schutzzeichen, die in den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen definiert sind, 

spielen eine zentrale Rolle im humanitären Völkerrecht. Sie dienen dazu, bestimmte Personen, 

Einrichtungen und Transporte zu kennzeichnen, die besonderen Schutz genießen, wie z. B. 

medizinische Einrichtungen, humanitäre Organisationen und Zivilschutzkräfte. Die Nutzung 

dieser Zeichen unterliegt strengen Regeln, um Missbrauch zu verhindern und die Integrität des 

humanitären Schutzes zu gewährleisten. 

1. Wer darf die Schutzzeichen nutzen? 

Die Nutzung der Schutzzeichen ist streng reglementiert und nur bestimmten Organisationen und 

Personen erlaubt. Die folgenden Gruppen dürfen die Schutzzeichen verwenden: 

Medizinische Einrichtungen und Personal: Krankenhäuser, Sanitätseinheiten, medizinisches 

Personal und Sanitätstransporte, die in bewaffneten Konflikten tätig sind, dürfen die 

Schutzzeichen wie das Rote Kreuz, den Roten Halbmond oder den Roten Kristall verwenden. 

Diese Zeichen kennzeichnen sie als neutrale und geschützte Akteure, die nicht angegriffen 

werden dürfen. 

Humanitäre Organisationen: Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

(IKRK) und nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften dürfen die Schutzzeichen 

ebenfalls nutzen. Diese Organisationen haben ein internationales Mandat, um humanitäre Hilfe 

zu leisten und den Schutz der Genfer Konventionen zu gewährleisten. 

Zivilschutzorganisationen: Zivilschutzkräfte, die in bewaffneten Konflikten tätig sind, dürfen 

das blaue Dreieck auf orangefarbenem Grund verwenden, um ihre Einrichtungen und Fahrzeuge 

zu kennzeichnen. Dieses Zeichen signalisiert, dass sie humanitäre Aufgaben erfüllen, wie z. B. 

die Evakuierung von Zivilpersonen oder die Bereitstellung von Notunterkünften. 

Kulturgüter und deren Schutzgebiete: Das Schutzzeichen für Kulturgut (blau-weißes Schild) 

darf von Einrichtungen und Stätten verwendet werden, die kulturell wertvoll sind und daher 

besonderen Schutz genießen. Dies betrifft Museen, Denkmäler und andere kulturelle Stätten, die 

in bewaffneten Konflikten nicht zerstört oder beschädigt werden dürfen. 
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2. Besonderheiten bei der Nutzung der Schutzzeichen 

Die Nutzung der Schutzzeichen unterliegt strengen Regeln, um Missbrauch zu verhindern und 

sicherzustellen, dass die Zeichen ihren humanitären Zweck erfüllen. Zu den wichtigsten 

Besonderheiten gehören: 

Verbot des Missbrauchs: Die Genfer Konventionen verbieten ausdrücklich den Missbrauch der 

Schutzzeichen durch Personen oder Organisationen, die nicht dazu berechtigt sind. Der 

Missbrauch der Zeichen, insbesondere in bewaffneten Konflikten, kann schwerwiegende Folgen 

haben, da er das Vertrauen in die Neutralität und den Schutz der humanitären Akteure untergräbt. 

In der Bundesrepublik Deutschland kann der Missbrauch der Schutzzeichen nach § 125 des 

Ordnungswidrigkeitengesetzes auch in Friedenszeiten als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 

geahndet werden. 

Sichtbarkeit der Schutzzeichen: Die Schutzzeichen müssen so angebracht werden, dass sie 

deutlich sichtbar sind, insbesondere aus der Luft. Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass die 

Konfliktparteien die geschützten Einrichtungen und Transporte erkennen und achten können. In 

besonderen Situationen, in denen die Sichtbarkeit der Schutzzeichen militärische Nachteile mit 

sich bringen könnte, ist es jedoch zulässig, die Zeichen zu tarnen, um die Einrichtungen vor 

Angriffen zu schützen. 

Vorübergehende Nutzung anderer Schutzzeichen: In bestimmten Situationen kann es 

notwendig sein, dass medizinisches und Seelsorgepersonal vorübergehend ein anderes 

Schutzzeichen verwendet, wenn dies den Schutz verbessert. So kann beispielsweise das Rote 

Kreuz oder der Rote Halbmond vorübergehend durch den Roten Kristall ersetzt werden, wenn 

dies die Sicherheit der betroffenen Personen erhöht. 

Kombination von Schutzzeichen: In einigen Fällen ist es erlaubt, mehrere Schutzzeichen zu 

kombinieren, um den Schutz zu verstärken. Dies betrifft insbesondere den Roten Kristall, der in 

Kombination mit anderen anerkannten Schutzzeichen verwendet werden kann, um die 

Neutralität und den Schutz der betroffenen Einrichtungen zu gewährleisten. 

3. Konsequenzen bei Missbrauch der Schutzzeichen 

Der Missbrauch der Schutzzeichen stellt einen schweren Verstoß gegen das humanitäre 

Völkerrecht dar und kann sowohl in Friedenszeiten als auch in bewaffneten Konflikten geahndet 

werden. Die Vertragsparteien der Genfer Konventionen sind verpflichtet, Maßnahmen zu 

ergreifen, um Missbrauch zu verhindern und zu bestrafen. Dies umfasst die Einführung von 

nationalen Gesetzen, die den Missbrauch der Schutzzeichen unter Strafe stellen. In Deutschland 

kann der Missbrauch gemäß § 125 des Ordnungswidrigkeitengesetzes mit einer Geldbuße 

geahndet werden. 

Fazit 

Die Schutzzeichen, die in den Genfer Konventionen und den Zusatzprotokollen definiert sind, 

spielen eine zentrale Rolle im humanitären Völkerrecht. Sie dürfen nur von bestimmten 

Organisationen und Personen verwendet werden, die in bewaffneten Konflikten humanitäre 

Aufgaben erfüllen. Der Missbrauch dieser Zeichen ist streng verboten und wird sowohl auf 

nationaler als auch auf internationaler Ebene geahndet. Die Konfliktparteien sind verpflichtet, 
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die Schutzzeichen zu achten und sicherzustellen, dass die betroffenen Personen und 

Einrichtungen nicht angegriffen werden. 

37. Welche Ausweisdokumente wurden für welche Berufs- und 

Personengruppen in den Genfer Konventionen und in den 

Zusatzprotokollen definiert und legitimiert? 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle definieren verschiedene Ausweisdokumente 

für unterschiedliche Berufs- und Personengruppen. Diese Ausweise sind von zentraler 

Bedeutung, um den Status der betreffenden Personen zu bestätigen und sicherzustellen, dass sie 

den Schutz genießen, der ihnen nach dem humanitären Völkerrecht zusteht. 

Personengruppe Ausweisdokument Gesetzliche 

Grundlage 

Bemerkungen  

Sanitäts- und 

Seelsorgepersonal 

Spezieller Ausweis, 

der den Status als 

Nichtkombattant 

bestätigt 

Erste Genfer 

Konvention, Artikel 

40 und 41 

Muss von den 

Streitkräften 

ausgestellt und 

anerkannt werden. 

Kriegsgefangene Militärischer 

Ausweis oder andere 

Identitätsdokumente 

Dritte Genfer 

Konvention, Artikel 

17 

Falls keine 

Dokumente 

vorhanden sind, 

muss die Identität 

anderweitig 

festgestellt werden. 

Zivilschutzpersonal Ausweis mit Foto, 

Name, Funktion und 

Unterschrift der 

Behörde 

Zusatzprotokoll I, 

Artikel 66 und 67 

Muss jederzeit 

mitgeführt werden, 

zusätzlich zum 

Tragen des 

Zivilschutzzeichens. 

Humanitäre Helfer 

(IKRK) 

Spezieller Ausweis, 

der den Status als 

humanitärer Helfer 

bestätigt 

Erste Genfer 

Konventionen, 

Artikel 26 

allgemein Vom 

IKRK ausgestellt, 

um den neutralen 

Status zu bestätigen. 

Journalisten in 

Konfliktgebieten 

Ausweis, der den 

Status als 

Zivilperson bestätigt 

Zusatzprotokoll I, 

Artikel 79 

Journalisten müssen 

als Zivilpersonen 

behandelt werden. 

Zivilpersonen in 

besetzten Gebieten 

Von der 

Besatzungsmacht 

ausgestellte 

Identitätsdokumente 

Vierte Genfer 

Konvention, Artikel 

26 und 27 

Dient zur 

Bestätigung des 

zivilen Status. 

Nichtstaatliches 

Sanitätspersonal 

Spezieller Ausweis, 

der den Status als 

medizinisches 

Personal bestätigt 

Erste Genfer 

Konvention, Artikel 

40 und 41 

Muss von der 

zuständigen Behörde 

ausgestellt werden. 
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Religionspersonal 

(Militär) 

Ausweis, der den 

Status als Seelsorger 

bestätigt 

Erste Genfer 

Konvention, Artikel 

40 und 41 

Gilt für Geistliche, 

die den Streitkräften 

zugeordnet sind. 
 

Erläuterungen: 

Sanitäts- und Seelsorgepersonal: Diese Personen haben einen besonderen Schutzstatus, da sie 

nicht an den Feindseligkeiten teilnehmen. Ihre Ausweisdokumente müssen von den Streitkräften 

oder der zuständigen Behörde ausgestellt werden und sind von allen Konfliktparteien 

anzuerkennen. 

Kriegsgefangene: Kriegsgefangene müssen ihre Identität durch militärische Ausweise oder 

andere Dokumente nachweisen. Falls keine Dokumente vorhanden sind, ist die 

Gewahrsamsmacht verpflichtet, die Identität anderweitig festzustellen. 

Zivilschutzpersonal: Zivilschutzkräfte, die in bewaffneten Konflikten tätig sind, müssen 

spezielle Ausweisdokumente mit sich führen, die ihren Status und ihre Funktion bestätigen. Diese 

Dokumente sind zusammen mit dem internationalen Zivilschutzzeichen von zentraler Bedeutung 

für ihren Schutz. 

Humanitäre Helfer: Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) 

erhalten spezielle Ausweise, die ihren neutralen und humanitären Status bestätigen. Diese 

Dokumente müssen von allen Konfliktparteien anerkannt werden. 

Journalisten in Konfliktgebieten: Journalisten, die in bewaffneten Konflikten tätig sind, 

müssen Ausweise besitzen, die ihren Status als Zivilpersonen bestätigen. Diese Ausweise sollen 

sicherstellen, dass Journalisten nicht als Kombattanten betrachtet werden und den Schutz 

genießen, der Zivilpersonen zusteht. 

Zivilpersonen in besetzten Gebieten: Zivilpersonen, die in einem von einer Besatzungsmacht 

kontrollierten Gebieten leben, müssen von der Besatzungsmacht ausgestellte Identitäts-

dokumente besitzen, um ihren zivilen Status nachzuweisen und den Schutz der Genfer 

Konventionen zu genießen. 

Fazit 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle legen großen Wert auf die Ausstellung und 

Anerkennung von Ausweisdokumenten für bestimmte Berufs- und Personengruppen. Diese 

Dokumente sind entscheidend, um den Status der betroffenen Personen zu bestätigen und ihnen 

den Schutz zu gewähren, der ihnen nach dem humanitären Völkerrecht zusteht. Die genaue Form 

und Gestaltung der Ausweise kann von Land zu Land variieren, aber die grundlegenden 

Anforderungen und der Schutzstatus bleiben international gültig. 
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38. MUSTERAUSWEISE 

Ausweis für das Zivilschutzpersonal 

Zusatzprotokoll I, Anhang I, Artikel 15 – Format: 74mm x 105mm 

 

Ausweis für das ständige und nichtständige Sanitäts- und Seelsorgepersonal 

Zusatzprotokoll I, Anhang I, Artikel 3 – Format: 74mm x 105mm 
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Ausweis für Journalisten in gefährlichem Auftrag 
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Identitätskarte für Streitkräfte 
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39. Gibt es Unterschiede in den Ausweisdokumenten für 

verschiedene Länder? 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle legen klare Richtlinien für die Ausstellung 

von Ausweisdokumenten fest, die den Status bestimmter Berufs- und Personengruppen in 

bewaffneten Konflikten bestätigen. Diese Dokumente sind entscheidend, um den Schutz von 

Sanitäts- und Seelsorgepersonal, Kriegsgefangenen, Zivilpersonen und humanitären Helfern 

sicherzustellen. Doch stellt sich die Frage, ob es Unterschiede in den Ausweisdokumenten für 

verschiedene Länder gibt. 

1. Einheitliche Prinzipien, aber nationale Unterschiede 

Grundsätzlich gelten die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle für alle 

Vertragsparteien gleichermaßen. Die Konventionen schreiben vor, dass bestimmte 

Personengruppen, wie z. B. Sanitätspersonal, Kriegsgefangene und humanitäre Helfer, 

Ausweisdokumente erhalten müssen, die ihren Status bestätigen. Diese Dokumente müssen von 

den zuständigen Behörden der jeweiligen Länder ausgestellt werden. Die Konventionen geben 

detaillierten Vorgaben zur genauen Form oder zum Design dieser Dokumente, und legen fest, 

dass sie den Status der betreffenden Personen eindeutig ausweisen müssen. 

2. Nationale Gestaltungsspielräume 

Da die Genfer Konventionen keine spezifischen Anforderungen an das Design oder die Form der 

Ausweisdokumente stellen, haben die einzelnen Länder einen gewissen Gestaltungsspielraum. 

Dies bedeutet, dass die Ausweisdokumente von Land zu Land unterschiedlich aussehen können, 

je nach den nationalen Vorschriften und Traditionen. Zum Beispiel können die Ausweise in 

Bezug auf Größe, Farbe, Sicherheitsmerkmale oder die verwendete Sprache variieren. Wichtig 

ist jedoch, dass die Dokumente den grundlegenden Anforderungen der Genfer Konventionen 

entsprechen und den Status der Person klar und eindeutig ausweisen. 

3. Internationale Anerkennung 

Obwohl jedes Land seine eigenen Ausweisdokumente ausstellt, müssen diese Dokumente von 

allen Vertragsparteien der Genfer Konventionen anerkannt werden. Dies bedeutet, dass ein von 

einem Land ausgestellter Ausweis für Sanitätspersonal oder Kriegsgefangene auch von anderen 

Ländern, die die Genfer Konventionen ratifiziert haben, akzeptiert werden muss. Die 

Konventionen stellen sicher, dass der Schutzstatus der betroffenen Personen international gültig 

ist, unabhängig davon, welches Land das Dokument ausgestellt hat. 

4. Beispiel: Sanitäts- und Seelsorgepersonal 

Für das Sanitäts- und Seelsorgepersonal schreibt das Erste Genfer Abkommen vor, dass sie 

spezielle Ausweisdokumente erhalten müssen, die ihren Status als Nichtkombattanten bestätigen. 

Diese Dokumente werden von den Streitkräften des jeweiligen Landes ausgestellt, und obwohl 

die Form dieser Ausweise von Land zu Land unterschiedlich sein kann, müssen sie den Status 

der Person klar ausweisen. Dies stellt sicher, dass das Sanitätspersonal in allen Konfliktgebieten 

den gleichen Schutz genießt, unabhängig davon, in welchem Land der Ausweis ausgestellt 

wurde. 
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5. Beispiel: Kriegsgefangene 

Auch für Kriegsgefangene gibt es keine einheitlichen internationalen Ausweisdokumente. Die 

Dritte Genfer Konvention schreibt vor, dass Kriegsgefangene bei ihrer Gefangennahme ihre 

Identität durch militärische Ausweise oder andere Dokumente nachweisen müssen. Diese 

Dokumente können von Land zu Land unterschiedlich sein, aber sie müssen den Status des 

Kriegsgefangenen bestätigen und von den Konfliktparteien anerkannt werden. Falls ein 

Kriegsgefangener keine Ausweisdokumente besitzt, ist die Gewahrsamsmacht verpflichtet, ihm 

die Möglichkeit zu geben, seine Identität auf andere Weise nachzuweisen. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwar nationale Unterschiede in der Gestaltung und 

Ausstellung von Ausweisdokumenten gibt, die den Status bestimmter Berufs- und 

Personengruppen in bewaffneten Konflikten bestätigen, die grundlegenden Anforderungen 

jedoch für alle Länder gleich sind. Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle stellen 

sicher, dass diese Dokumente international anerkannt werden und den Schutz der betroffenen 

Personen gewährleisten. Die Unterschiede in den Ausweisdokumenten betreffen in erster Linie 

das Design und die Form, nicht jedoch die rechtliche Gültigkeit oder den Schutzstatus, den sie 

vermitteln 

40. Was gibt es über die Ausweise für das Zivilschutzpersonal zu 

nennen? 

Das Zivilschutzpersonal spielt eine entscheidende Rolle im Rahmen des humanitären 

Völkerrechts, insbesondere in bewaffneten Konflikten. Um sicherzustellen, dass diese Personen 

ihre Aufgaben ungehindert ausführen können und den Schutz genießen, der ihnen nach den 

Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen zusteht, müssen sie sich durch spezielle 

Ausweisdokumente legitimieren. Diese Dokumente sind von zentraler Bedeutung, um ihre 

Identität und Funktion als Zivilschutzpersonal zu bestätigen und sie vor Angriffen zu schützen. 

1. Definition des Zivilschutzpersonals 

Das Zivilschutzpersonal umfasst gemäß Artikel 61 des Zusatzprotokoll I Personen, die für den 

Schutz der Zivilbevölkerung und die Durchführung von humanitären Aufgaben zuständig sind. 

Diese Personen dürfen nicht an militärischen Operationen teilnehmen und genießen daher einen 

besonderen Schutzstatus gemäß den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen. 

2. Notwendigkeit von Ausweisen 

Gemäß den Zusatzprotokollen I und II zu den Genfer Konventionen müssen Zivilschutzkräfte in 

bewaffneten Konflikten durch spezielle Ausweisdokumente identifiziert werden. Diese Ausweise 

dienen dazu, ihren Status als Zivilschutzpersonal zu bestätigen und sicherzustellen, dass sie nicht 

als Kombattanten betrachtet werden. Der Besitz eines solchen Ausweises ist notwendig, um den 

besonderen Schutz zu genießen, den das humanitäre Völkerrecht für Zivilschutzkräfte vorsieht. 
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3. Anforderungen an die Ausweisdokumente 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle geben klare Vorgaben für die Gestaltung 

und den Inhalt der Ausweisdokumente für Zivilschutzpersonal. Diese Dokumente müssen 

folgende Informationen enthalten: 

- Name und Funktion der Person, 

- Foto der Person zur visuellen Identifikation, 

- Unterschrift der zuständigen Behörde, die den Ausweis ausstellt, 

- Angabe der Organisation, für die die Person tätig ist. 

Diese Ausweise müssen von der zuständigen nationalen Behörde ausgestellt werden und sind 

von allen Konfliktparteien anzuerkennen. Sie müssen jederzeit mitgeführt werden, um den 

Schutzstatus des Zivilschutzpersonals zu gewährleisten. 

4. Schutzzeichen für das Zivilschutzpersonal 

Zusätzlich zu den Ausweisdokumenten müssen Zivilschutzkräfte das internationale 

Schutzzeichen des Zivilschutzes tragen, das in Form eines blauen Dreiecks auf orangefarbenem 

Hintergrund dargestellt wird. Dieses Zeichen muss gut sichtbar auf der Kleidung und den 

Fahrzeugen des Zivilschutzpersonals angebracht sein, um ihre Funktion klar zu kennzeichnen 

und sie vor Angriffen zu schützen. 

5. Missbrauch von Ausweisen und Schutzzeichen 

Das humanitäre Völkerrecht verbietet strikt den Missbrauch von Ausweisdokumenten und 

Schutzzeichen des Zivilschutzes. Der Missbrauch dieser Dokumente oder Zeichen, um 

militärische Operationen zu tarnen oder den Gegner zu täuschen, stellt einen schweren Verstoß 

gegen die Genfer Konventionen dar. Solche Handlungen untergraben das Vertrauen in die 

Schutzmechanismen des humanitären Völkerrechts und gefährden den Schutz von 

Zivilschutzkräften und Zivilpersonen. Siehe Zusatzprotokoll I Artikel 66. 

6. Internationale Anerkennung der Ausweise 

Die von den nationalen Behörden ausgestellten Ausweisdokumente für Zivilschutzpersonal 

müssen von allen Konfliktparteien anerkannt werden. Dies stellt sicher, dass Zivilschutzkräfte, 

unabhängig von ihrer Nationalität oder dem Land, in dem sie tätig sind, den gleichen Schutz 

genießen. Die internationale Anerkennung dieser Ausweise ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Schutzes, den das humanitäre Völkerrecht für Zivilschutzkräfte vorsieht. 

Fazit 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle legen großen Wert auf den Schutz des 

Zivilschutzpersonals in bewaffneten Konflikten. Um diesen Schutz zu gewährleisten, müssen 

Zivilschutzkräfte spezielle Ausweisdokumente mit sich führen, die ihren Status und ihre 

Funktion eindeutig ausweisen. Diese Dokumente, zusammen mit dem internationalen 

Schutzzeichen des Zivilschutzes, sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Zivilschutzkräfte 

ihre humanitären Aufgaben ungehindert ausführen können und vor Angriffen geschützt sind. Der 
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Missbrauch dieser Dokumente oder Zeichen ist streng verboten und stellt einen schweren Verstoß 

gegen das humanitäre Völkerrecht dar. 

41. Nach welchen Gesetzlichen Grundlagen müssen zivile 

Hilfsorganisationen genehmigt werden, wann kann die 

Genehmigung verweigert werden? 

Hilfsorganisationen spielen eine zentrale Rolle im humanitären Völkerrecht, insbesondere bei 

der Unterstützung von Zivilpersonen, Verwundeten, Kranken und Kriegsgefangenen in 

bewaffneten Konflikten. Damit diese Organisationen jedoch in Konfliktgebieten tätig werden 

dürfen, müssen sie bestimmte rechtliche Voraussetzungen erfüllen und von den zuständigen 

Behörden genehmigt werden. Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle legen fest, 

unter welchen Bedingungen Hilfsorganisationen genehmigt werden müssen und wann eine 

Genehmigung verweigert werden kann. 

1. Gesetzliche Grundlagen für die Genehmigung von Hilfsorganisationen 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle enthalten klare Bestimmungen darüber, wie 

Hilfsorganisationen genehmigt werden müssen. Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen sind: 

Artikel 30 der Vierten Genfer Konvention: Dieser Artikel verpflichtet die Konfliktparteien, 

humanitären Organisationen, die sich um die betroffenen Personen kümmern, alle 

Erleichterungen zu gewähren, damit sie ihre Arbeit effektiv ausführen können. Dies bedeutet, 

dass die Konfliktparteien nicht nur die Tätigkeit der Hilfsorganisationen zulassen müssen, 

sondern auch aktiv dazu beitragen sollen, dass diese Organisationen ihre Aufgaben erfüllen 

können. 

Neutralität und Unparteilichkeit: Eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Genehmigung 

von Hilfsorganisationen ist, dass sie neutral und unparteiisch agieren. Dies bedeutet, dass sie 

keine Partei im Konflikt ergreifen dürfen und ihre Hilfe allen Bedürftigen zukommen lassen 

müssen, unabhängig von deren Nationalität, Religion oder politischer Zugehörigkeit. Diese 

Grundsätze sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Organisationen ihren humanitären 

Auftrag erfüllen können, ohne in die Feindseligkeiten verwickelt zu werden. 

Zusammenarbeit mit den Konfliktparteien: Hilfsorganisationen müssen mit den 

Konfliktparteien zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass ihre Arbeit nicht die militärischen 

Interessen gefährdet. Die Konfliktparteien sind verpflichtet, mit den Hilfsorganisationen zu 

kooperieren, um den Schutz und die Versorgung der betroffenen Bevölkerung sicherzustellen. 

2. Gründe für die Verweigerung der Genehmigung 

Obwohl die Genfer Konventionen die Konfliktparteien dazu verpflichten, Hilfsorganisationen 

zuzulassen, gibt es bestimmte Umstände, unter denen eine Genehmigung verweigert werden 

kann: 

Sicherheitsbedenken: Eine der Hauptgründe, aus denen eine Genehmigung verweigert werden 

kann, sind Sicherheitsbedenken. Wenn die Konfliktparteien der Ansicht sind, dass die Tätigkeit 

der Hilfsorganisation ihre militärischen Interessen gefährden könnte, können sie die 

Genehmigung verweigern. Dies könnte der Fall sein, wenn die Organisation verdächtigt wird, 
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Informationen an die gegnerische Partei weiterzugeben oder ihre humanitäre Arbeit für 

militärische Zwecke zu missbrauchen. 

Fehlende Garantien: Eine Genehmigung kann auch verweigert werden, wenn die 

Hilfsorganisation keine ausreichenden Garantien für ihre Neutralität und Unparteilichkeit bietet. 

Die Konfliktparteien müssen sicherstellen, dass die Organisation tatsächlich humanitäre Ziele 

verfolgt und nicht in die Feindseligkeiten verwickelt ist. Wenn diese Garantien nicht vorliegen, 

können die Behörden die Genehmigung verweigern. 

Vorhandensein einer anderen qualifizierten Organisation: In einigen Fällen kann die 

Genehmigung auch verweigert werden, wenn bereits eine andere qualifizierte humanitäre 

Organisation tätig ist und die Behörden der Ansicht sind, dass eine zusätzliche Organisation nicht 

erforderlich ist. Dies könnte der Fall sein, wenn die bereits tätige Organisation in der Lage ist, 

die Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung vollständig zu decken. 

3. Verpflichtung zur Nichtdiskriminierung 

Die Genfer Konventionen betonen, dass die Konfliktparteien bei der Genehmigung von 

Hilfsorganisationen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung beachten müssen. Dies bedeutet, 

dass die Behörden keine Organisation aufgrund ihrer religiösen, politischen oder nationalen 

Zugehörigkeit bevorzugen oder benachteiligen dürfen. Alle Hilfsorganisationen, die die 

erforderlichen Bedingungen erfüllen, müssen gleich behandelt werden. 

4. Zusammenarbeit mit Schutzmächten und internationalen Organisationen 

Neben den nationalen Behörden spielen auch Schutzmächte und internationale Organisationen 

eine wichtige Rolle bei der Genehmigung und Überwachung von Hilfsorganisationen. Die 

Konfliktparteien sind verpflichtet, mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten und 

sicherzustellen, dass die humanitären Prinzipien der Genfer Konventionen eingehalten werden. 

Fazit 

Die Genehmigung von Hilfsorganisationen in bewaffneten Konflikten unterliegt klaren 

gesetzlichen Grundlagen, die in den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen 

festgelegt sind. Hilfsorganisationen müssen neutral und unparteiisch agieren und mit den 

Konfliktparteien zusammenarbeiten, um ihre humanitären Aufgaben zu erfüllen. Eine 

Genehmigung kann verweigert werden, wenn Sicherheitsbedenken bestehen, wenn keine 

ausreichenden Garantien für die Neutralität der Organisation vorliegen oder wenn bereits eine 

andere qualifizierte Organisation tätig ist. Die Konfliktparteien sind jedoch verpflichtet, den 

Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu beachten und sicherzustellen, dass alle qualifizierten 

Organisationen gleich behandelt werden. 

42. Welche Bedingungen muss das Zivilschutzpersonal erfüllen? 

Das Zivilschutzpersonal spielt eine zentrale Rolle im Schutz der Zivilbevölkerung während 

bewaffneter Konflikte und in Katastrophensituationen. Die Genfer Konventionen und ihre 

Zusatzprotokolle definieren klare Bedingungen, die das Zivilschutzpersonal erfüllen muss, um 

den Schutz und die Unterstützung der Zivilbevölkerung sicherzustellen und gleichzeitig den 

Anforderungen des humanitären Völkerrechts gerecht zu werden. 
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1. Definition von Zivilschutz und Zivilschutzpersonal 

Zivilschutz umfasst gemäß Artikel 61 Zusatzprotokoll I alle Maßnahmen, die darauf abzielen, 

die Zivilbevölkerung vor den Gefahren eines bewaffneten Konflikts oder einer Katastrophe zu 

schützen und die unmittelbaren Auswirkungen solcher Ereignisse zu bewältigen. Dazu gehören 

Aufgaben wie die Evakuierung, Notunterkünfte, medizinische Versorgung, Brandbekämpfung 

und die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Wasser. 

Das Zivilschutzpersonal besteht aus Personen, die in diesen Bereichen tätig sind, um die 

Zivilbevölkerung zu schützen und zu unterstützen. Es kann sowohl aus staatlichen als auch aus 

nichtstaatlichen Akteuren bestehen, die speziell für diese Aufgaben ausgebildet sind. 

2. Anforderungen an das Zivilschutzpersonal 

Um den Schutzstatus gemäß den Genfer Konventionen und dem humanitären Völkerrecht zu 

genießen, muss das Zivilschutzpersonal bestimmte Bedingungen erfüllen: 

Neutralität und Unparteilichkeit: Zivilschutzpersonal muss neutral und unparteiisch agieren. 

Dies bedeutet, dass sie keine Partei im Konflikt ergreifen dürfen und ihre Hilfe allen 

Zivilpersonen zukommen lassen müssen, unabhängig von deren Nationalität, Religion oder 

politischer Zugehörigkeit. Diese Neutralität ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das 

Zivilschutzpersonal nicht in die Feindseligkeiten verwickelt wird und den Schutz der Genfer 

Konventionen genießt. 

Kennzeichnung und Erkennbarkeit: Das Zivilschutzpersonal muss klar erkennbar sein, um 

den Schutzstatus zu gewährleisten. Sie müssen das Schutzzeichen des Zivilschutzes tragen, das 

in Form eines blauen Dreiecks auf orangefarbenem Grund definiert ist. Dieses Zeichen 

signalisiert den Konfliktparteien, dass es sich um Zivilschutzpersonal handelt, das nicht 

angegriffen werden darf. 

Ausschließliche Zivilschutzaufgaben: Das Personal muss ausschließlich mit humanitären 

Zivilschutzaufgaben betraut sein. Sie dürfen keine militärischen Funktionen übernehmen oder an 

Feindseligkeiten teilnehmen. Sobald das Zivilschutzpersonal militärische Aufgaben übernimmt, 

verliert es seinen Schutzstatus und kann als legitimes militärisches Ziel betrachtet werden. 

3. Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen 

Das Zivilschutzpersonal muss in der Lage sein, effektiv mit humanitären Hilfsorganisationen 

zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Dies erfordert: 

Koordination und Kommunikation: Zivilschutzpersonal muss eng mit humanitären 

Organisationen wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und anderen 

Hilfsorganisationen zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit ist notwendig, um 

sicherzustellen, dass die Hilfeleistungen koordiniert und effizient durchgeführt werden. Die 

Konfliktparteien sind verpflichtet, diese Zusammenarbeit zu erleichtern. 

Achtung der Sicherheitsvorschriften: Während das Zivilschutzpersonal den Schutz der 

Zivilbevölkerung sicherstellt, muss es gleichzeitig die Sicherheitsvorschriften der 

Konfliktparteien achten. Dies bedeutet, dass sie ihre Aufgaben so ausführen müssen, dass die 

militärischen Interessen der Konfliktparteien nicht gefährdet werden. 
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4. Schutz des Zivilschutzpersonals 

Das Zivilschutzpersonal genießt gemäß den Genfer Konventionen und dem humanitären 

Völkerrecht besonderen Schutz. Dieser Schutz gilt jedoch nur unter bestimmten Bedingungen: 

Schutz vor Angriffen: Zivilschutzpersonal darf nicht angegriffen werden, solange sie ihre 

humanitären Aufgaben ausführen und sich nicht an Feindseligkeiten beteiligen. Dieser Schutz 

gilt sowohl für das Personal selbst als auch für ihre Ausrüstung und Fahrzeuge, die ebenfalls mit 

dem Schutzzeichen des Zivilschutzes gekennzeichnet sein müssen. 

Verlust des Schutzstatus: Wenn das Zivilschutzpersonal militärische Aufgaben übernimmt oder 

sich an Feindseligkeiten beteiligt, verliert es seinen Schutzstatus und kann als legitimes 

militärisches Ziel betrachtet werden. Es ist daher von größter Bedeutung, dass das 

Zivilschutzpersonal strikt auf die Einhaltung seiner humanitären Aufgaben achtet. 

5. Ausbildung und Qualifikation 

Um den Anforderungen des humanitären Völkerrechts gerecht zu werden, muss das 

Zivilschutzpersonal gut ausgebildet und qualifiziert sein. Dies umfasst: 

Spezifische Schulungen: Das Zivilschutzpersonal muss in den relevanten Bereichen geschult 

werden, um effektiv auf die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten und 

Katastrophensituationen reagieren zu können. Dazu gehören Schulungen in Erster Hilfe, 

Brandbekämpfung, Evakuierung und der Bereitstellung von Notunterkünften. 

Kenntnis des humanitären Völkerrechts: Das Personal muss über die Grundprinzipien des 

humanitären Völkerrechts informiert sein, insbesondere über die Bestimmungen der Genfer 

Konventionen, die den Schutz von Zivilpersonen und humanitären Helfern regeln. Diese 

Kenntnis ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Zivilschutzpersonal seine Aufgaben im 

Einklang mit dem humanitären Völkerrecht ausführt. 

Fazit 

Das Zivilschutzpersonal spielt eine entscheidende Rolle im Schutz der Zivilbevölkerung 

während bewaffneter Konflikte und Katastrophen. Um den Schutzstatus gemäß den Genfer 

Konventionen und dem humanitären Völkerrecht zu genießen, muss das Personal neutral und 

unparteiisch agieren, klar gekennzeichnet sein und ausschließlich humanitäre Aufgaben 

übernehmen. Die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen ist unerlässlich, um die humanitären 

Ziele zu erreichen. Gleichzeitig müssen die Konfliktparteien den Schutz des Zivilschutzpersonals 

gewährleisten, solange es sich an seine humanitären Aufgaben hält. 

43. Gibt es eine Pflicht zur Zusammenarbeit zwischen 

Gewahrsamsstaat und Hilfsorganisation? 

Die Genfer Konventionen und das humanitäre Völkerrecht legen klar fest, dass eine Pflicht zur 

Zusammenarbeit zwischen dem Gewahrsamsstaat und Hilfsorganisationen besteht. Diese 

Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die humanitären 

Prinzipien der Konventionen eingehalten werden und die betroffenen Personen, insbesondere 

Kriegsgefangene, Verwundete, Zivilpersonen und Internierte, den Schutz und die Unterstützung 

erhalten, die ihnen zustehen. 
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1. Verpflichtung zur Zusammenarbeit 

Gemäß den Genfer Konventionen ist der Gewahrsamsstaat verpflichtet, mit humanitären 

Organisationen zusammenzuarbeiten, die sich um die betroffenen Personen kümmern. Dies 

umfasst insbesondere Organisationen die eine zentrale Rolle bei der Überwachung der 

Einhaltung der Konventionen spielen und humanitäre Hilfe leisten. 

Artikel 9 der Genfer Konventionen I – IV: Dieser Artikel gewährt dem IKRK und anderen 

neutralen humanitären Organisationen das Recht, ihre Dienste den Konfliktparteien anzubieten. 

Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, diese Angebote zu berücksichtigen und den 

Organisationen Zugang zu den betroffenen Personen zu gewähren, um deren Schutz und 

Versorgung sicherzustellen. 

Artikel 30 der Vierten Genfer Konvention: Dieser Artikel betont, dass die Konfliktparteien 

den humanitären Organisationen alle Erleichterungen gewähren müssen, damit sie ihre Arbeit 

effektiv ausführen können. Dies bedeutet, dass der Gewahrsamsstaat nicht nur die Tätigkeit der 

Hilfsorganisationen zulassen muss, sondern auch aktiv dazu beitragen soll, dass diese 

Organisationen ihre Aufgaben erfüllen können. 

2. Grenzen der Zusammenarbeit 

Obwohl eine Pflicht zur Zusammenarbeit besteht, gibt es bestimmte Grenzen, die der 

Gewahrsamsstaat beachten kann. Diese Grenzen betreffen in erster Linie Sicherheitsbedenken 

und die militärische Notwendigkeit. 

Sicherheitsbedenken: Der Gewahrsamsstaat kann die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen 

einschränken, wenn er der Ansicht ist, dass deren Tätigkeit die nationale Sicherheit gefährden 

könnte. Dies könnte der Fall sein, wenn die Organisation verdächtigt wird, Informationen an die 

gegnerische Partei weiterzugeben oder ihre humanitäre Arbeit für militärische Zwecke zu 

missbrauchen. 

Militärische Notwendigkeit: In bestimmten Situationen kann der Gewahrsamsstaat die 

Tätigkeit von Hilfsorganisationen einschränken, wenn dies aus zwingenden militärischen 

Gründen erforderlich ist. Diese Einschränkungen müssen jedoch verhältnismäßig sein und dürfen 

nicht dazu führen, dass die betroffenen Personen ihrer grundlegenden Rechte beraubt werden. 

3. Garantien für die Tätigkeit der Hilfsorganisationen 

Um sicherzustellen, dass die Hilfsorganisationen ihre Arbeit effektiv ausführen können, müssen 

ihnen bestimmte Garantien gewährt werden. Dies umfasst den Zugang zu den betroffenen 

Personen und die Möglichkeit, ihre humanitären Aufgaben ohne Behinderung zu erfüllen. 

Zugang zu Internierten und Kriegsgefangenen: Das IKRK und andere humanitäre 

Organisationen müssen Zugang zu Internierten und Kriegsgefangenen erhalten, um deren 

Lebensbedingungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie human behandelt werden. Der 

Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, diesen Zugang zu gewähren und die Organisationen bei ihrer 

Arbeit zu unterstützen. 

Unabhängigkeit der Hilfsorganisationen: Die Genfer Konventionen betonen, dass humanitäre 

Organisationen unabhängig agieren müssen. Der Gewahrsamsstaat darf ihre Arbeit nicht 



74 Teil 4: Hilfstätigkeiten 

behindern oder versuchen, sie zu kontrollieren. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, 

dass die Organisationen ihre humanitären Aufgaben neutral und unparteiisch erfüllen können. 

4. Konsequenzen bei Verweigerung der Zusammenarbeit 

Wenn ein Gewahrsamsstaat die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen verweigert oder 

behindert, kann dies als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht angesehen werden. Solche 

Verstöße können schwerwiegende Folgen haben, da sie die Rechte der betroffenen Personen 

gefährden und die humanitären Prinzipien der Genfer Konventionen untergraben. 

Verantwortlichkeit des Staates: Der Gewahrsamsstaat kann für Verstöße gegen die Genfer 

Konventionen zur Verantwortung gezogen werden, wenn er die Zusammenarbeit mit 

Hilfsorganisationen verweigert oder behindert. Dies kann zu internationalen Sanktionen oder 

anderen Maßnahmen führen, um sicherzustellen, dass die humanitären Prinzipien eingehalten 

werden. 

Fazit 

Die Genfer Konventionen und das humanitäre Völkerrecht legen eine klare Pflicht zur 

Zusammenarbeit zwischen dem Gewahrsamsstaat und Hilfsorganisationen fest. Diese 

Zusammenarbeit ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die betroffenen Personen den Schutz 

und die Unterstützung erhalten, die ihnen zustehen. Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, den 

Hilfsorganisationen Zugang zu den betroffenen Personen zu gewähren und ihre Arbeit zu 

unterstützen. Einschränkungen der Zusammenarbeit sind nur unter bestimmten Bedingungen 

zulässig, insbesondere aus Sicherheitsgründen oder militärischer Notwendigkeit. Eine 

Verweigerung der Zusammenarbeit kann als Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht 

angesehen werden und schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. 

44. Welche Organisation oder Institutionen arbeiten nach dem Genfer 

Recht? Welche Organisation sind in der BRD als 

Hilfsorganisationen anerkannt? 

Das Genfer Recht sieht vor, dass bestimmte Organisationen und Institutionen eine zentrale Rolle 

bei der Umsetzung und Durchsetzung dieser Schutzmechanismen spielen. Diese Organisationen 

arbeiten nach den Prinzipien des humanitären Völkerrechts und sind oft in Konfliktgebieten tätig, 

um humanitäre Hilfe zu leisten und den Schutz der betroffenen Personen sicherzustellen. 

1. Internationale Organisationen, die nach dem Genfer Recht arbeiten 

Mehrere internationale Organisationen sind direkt mit der Umsetzung und Überwachung der 

Genfer Konventionen befasst. Zu den wichtigsten gehören: 

Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK): Das IKRK ist die zentrale Organisation, 

die mit der Überwachung der Einhaltung der Genfer Konventionen beauftragt ist. Es spielt eine 

Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von humanitärer Hilfe in bewaffneten Konflikten und bei 

der Überwachung der Behandlung von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen. Das IKRK arbeitet 

streng nach den Prinzipien der Neutralität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit und ist in vielen 

Konfliktgebieten weltweit tätig. 
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Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC): Die 

IFRC koordiniert die Arbeit der nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, 

insbesondere in humanitären Katastrophen und Notfällen. Sie unterstützt die Umsetzung des 

humanitären Völkerrechts und arbeitet eng mit dem IKRK zusammen, um sicherzustellen, dass 

die Prinzipien der Genfer Konventionen eingehalten werden. 

Vereinte Nationen (UN): Verschiedene UN-Organisationen, wie das Büro des Hohen 

Kommissars für Menschenrechte (OHCHR) und das Büro der Vereinten Nationen für die 

Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), arbeiten ebenfalls nach den Prinzipien 

des humanitären Völkerrechts. Sie überwachen die Einhaltung der Menschenrechte in 

Konfliktgebieten und koordinieren humanitäre Hilfe. 

2. Nationale Organisationen, die nach dem Genfer Recht arbeiten 

In vielen Ländern gibt es nationale Organisationen, die nach den Prinzipien des Genfer Rechts 

arbeiten und eng mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten. Diese Organisationen 

sind oft für die Bereitstellung von humanitärer Hilfe, medizinischer Versorgung und dem Schutz 

von Zivilpersonen in Konflikten zuständig. 

Nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften: In jedem Land gibt es eine nationale 

Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaft, die nach den Prinzipien des Genfer Rechts arbeitet. 

Diese Gesellschaften sind Teil der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und 

spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von humanitärer Hilfe in bewaffneten 

Konflikten und Katastrophen. 

3. Anerkannte Hilfsorganisationen in der Bundesrepublik Deutschland 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es mehrere Hilfsorganisationen, die nach den Prinzipien 

des humanitären Völkerrechts arbeiten und offiziell als Hilfsorganisationen anerkannt sind. Diese 

Organisationen sind in Friedenszeiten und in Krisensituationen aktiv und leisten humanitäre 

Hilfe im In- und Ausland. 

Deutsches Rotes Kreuz (DRK): Das Deutsche Rote Kreuz ist die nationale Rotkreuzgesellschaft 

in Deutschland und eine der wichtigsten humanitären Organisationen im Land. Es arbeitet nach 

den Prinzipien des Genfer Rechts und ist in vielen Bereichen tätig, darunter Katastrophenhilfe, 

Gesundheitsversorgung und humanitäre Hilfe in Konfliktgebieten. Das DRK ist Teil der 

internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und arbeitet eng mit dem IKRK und der 

IFRC zusammen. 

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB): Der ASB ist eine weitere anerkannte Hilfsorganisation in 

Deutschland, die sich auf die Bereitstellung von Notfallhilfe, Katastrophenschutz und 

humanitärer Hilfe konzentriert. Der ASB arbeitet nach den Prinzipien des humanitären 

Völkerrechts und ist sowohl im Inland als auch international tätig. 

Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH): Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist eine der größten 

Hilfsorganisationen in Deutschland und leistet humanitäre Hilfe, insbesondere im Bereich der 

medizinischen Versorgung und des Katastrophenschutzes. Sie ist Teil des Johanniterordens und 

arbeitet nach den Prinzipien des humanitären Völkerrechts. 
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Malteser Hilfsdienst: Der Malteser Hilfsdienst ist eine katholische Hilfsorganisation, die in 

Deutschland und weltweit humanitäre Hilfe leistet. Sie ist besonders im Bereich der 

Gesundheitsversorgung und der Notfallhilfe aktiv und arbeitet nach den Prinzipien des Genfer 

Rechts. 

Technisches Hilfswerk (THW): Das Technische Hilfswerk ist eine staatliche Organisation, die 

auf den Katastrophenschutz spezialisiert ist. Es leistet technische Hilfe in Krisensituationen und 

arbeitet eng mit anderen Hilfsorganisationen zusammen. Das THW ist keine anerkannte 

Organisation, nach den Prinzipien des humanitären Völkerrechts, da die Kräfte des THW nicht 

im Genfer Recht geschult werden. 

4. Zusammenarbeit zwischen Hilfsorganisationen und dem Staat 

In Deutschland arbeiten die anerkannten Hilfsorganisationen eng mit dem Staat zusammen, 

insbesondere im Bereich des Zivilschutzes und der Katastrophenhilfe. Diese Zusammenarbeit ist 

gesetzlich geregelt, und die Organisationen sind in nationale und internationale Hilfsmaßnahmen 

eingebunden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Staat und den Hilfsorganisationen ist 

entscheidend, um sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe schnell und effizient geleistet werden 

kann. 

Fazit 

Mehrere internationale und nationale Organisationen arbeiten nach den Prinzipien des Genfer 

Rechts, um den Schutz von Zivilpersonen und humanitärem Personal in bewaffneten Konflikten 

sicherzustellen. In Deutschland sind Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, der Arbeiter-

Samariter-Bund, die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Malteser Hilfsdienst und das Technische 

Hilfswerk offiziell als Hilfsorganisationen anerkannt und spielen eine zentrale Rolle bei der 

Bereitstellung von humanitärer Hilfe und dem Katastrophenschutz. Diese Organisationen 

arbeiten eng mit dem Staat und internationalen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass die 

Prinzipien des humanitären Völkerrechts eingehalten werden. 

45. Was ist religiöses Seelsorge Personal?  

Religiöses Seelsorgepersonal spielt eine besondere Rolle in bewaffneten Konflikten, da es den 

spirituellen Beistand für Soldaten, Kriegsgefangene und Zivilpersonen sicherstellt. Die Genfer 

Konventionen und ihre Zusatzprotokolle erkennen die Bedeutung dieser Personengruppe an und 

gewähren ihnen besondere Rechte und Pflichten, um ihre humanitäre und religiöse Arbeit zu 

ermöglichen. 

1. Definition von religiösem Seelsorgepersonal 

Religiöses Seelsorgepersonal umfasst Geistliche und andere religiöse Vertreter, die den 

Streitkräften oder Zivilpersonen zugewiesen sind, um spirituelle Unterstützung zu leisten. Dazu 

gehören Priester, Imame, Rabbiner und andere religiöse Führer, die in bewaffneten Konflikten 

tätig sind, um den Betroffenen seelischen Beistand zu bieten. Sie sind in der Regel den 

Streitkräften oder humanitären Organisationen zugeordnet und haben die Aufgabe, die religiösen 

Bedürfnisse der Soldaten, Kriegsgefangenen und Zivilpersonen zu erfüllen. 
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2. Rechte des Seelsorgepersonals 

Das religiöse Seelsorgepersonal genießt gemäß den Genfer Konventionen und ihren 

Zusatzprotokollen einen besonderen Schutz, der es ihnen ermöglicht, ihre Aufgaben ungehindert 

auszuführen: 

Schutz vor Angriffen: Das Seelsorgepersonal darf nicht angegriffen werden und muss in allen 

Situationen geachtet und geschützt werden. Sie sind als Nicht-Kombattanten anerkannt und 

genießen denselben Schutz wie medizinisches Personal. 

Freie Ausübung ihrer religiösen Aufgaben: Das Seelsorgepersonal hat das Recht, seine 

religiösen Pflichten frei auszuüben. Dies umfasst die Durchführung von Gottesdiensten, die 

Erteilung von Sakramenten und die Bereitstellung von geistlicher Unterstützung für alle, die dies 

wünschen, unabhängig von ihrer Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer Konfliktpartei. 

Recht auf Kommunikation: Das Seelsorgepersonal darf mit den Schutzmächten und 

humanitären Organisationen in Kontakt treten, um sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben 

erfüllen können. Sie dürfen auch mit den Familien der betroffenen Personen kommunizieren, um 

geistliche Unterstützung zu leisten. 

Schutz vor Internierung: Religiöses Seelsorgepersonal darf nicht als Kriegsgefangene 

behandelt werden. Wenn sie gefangen genommen werden, müssen sie freigelassen werden, 

sobald ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Sie dürfen nur dann festgehalten werden, wenn 

dies aus zwingenden Sicherheitsgründen erforderlich ist. 

3. Pflichten des Seelsorgepersonals 

Neben den Rechten hat das Seelsorgepersonal auch bestimmte Pflichten, die sicherstellen, dass 

ihre Arbeit im Einklang mit den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts erfolgt: 

Neutralität: Seelsorgepersonal muss neutral bleiben und darf keine Partei im Konflikt ergreifen. 

Ihre Aufgabe besteht ausschließlich darin, spirituellen Beistand zu leisten, und sie dürfen ihre 

Position nicht für militärische oder politische Zwecke missbrauchen. 

Unparteilichkeit: Seelsorgepersonal ist verpflichtet, allen Bedürftigen spirituelle Unterstützung 

zu bieten, unabhängig von deren Nationalität, Religion oder Zugehörigkeit zu einer 

Konfliktpartei. Sie dürfen keine Diskriminierung ausüben und müssen sicherstellen, dass ihre 

Dienste allen zugänglich sind. 

Achtung der Sicherheitsvorschriften: Obwohl Seelsorgepersonal das Recht auf freie Ausübung 

ihrer religiösen Pflichten hat, müssen sie die Sicherheitsvorschriften der Konfliktparteien 

beachten. Sie dürfen keine Handlungen vornehmen, die die Sicherheit der Streitkräfte oder der 

Zivilbevölkerung gefährden könnten. 

4. Besondere Regelungen für Kriegsgefangene und Internierte 

Die Genfer Konventionen enthalten spezielle Regelungen für den Zugang von Seelsorgepersonal 

zu Kriegsgefangenen und Internierten. Diese Personen haben das Recht auf religiösen Beistand, 

und die Konfliktparteien sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Seelsorgepersonal Zugang zu 

ihnen hat: 
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Recht auf religiösen Beistand: Kriegsgefangene und Internierte haben das Recht, auf Wunsch 

spirituellen Beistand von Seelsorgepersonal zu erhalten. Dies gilt sowohl für Einzelpersonen als 

auch für Gruppen. Die Konfliktparteien müssen sicherstellen, dass Seelsorgepersonal regelmäßig 

Zugang zu den Internierten hat, um ihre religiösen Bedürfnisse zu erfüllen. 

Freie Ausübung der Religion: Internierte Personen dürfen ihre Religion frei ausüben, und die 

Konfliktparteien müssen sicherstellen, dass sie Zugang zu den notwendigen religiösen 

Materialien und Räumlichkeiten haben. Seelsorgepersonal spielt eine zentrale Rolle dabei, diesen 

Zugang zu gewährleisten. 

5. Zusammenarbeit mit humanitären Organisationen 

Religiöses Seelsorgepersonal arbeitet oft eng mit humanitären Organisationen zusammen, um 

sicherzustellen, dass die spirituellen Bedürfnisse der betroffenen Personen erfüllt werden. Diese 

Zusammenarbeit ist besonders wichtig in Situationen, in denen der Zugang zu den betroffenen 

Personen eingeschränkt ist, wie z. B. in Internierungslagern oder besetzten Gebieten. 

Fazit 

Religiöses Seelsorgepersonal spielt eine unverzichtbare Rolle in bewaffneten Konflikten, indem 

es den Betroffenen spirituellen Beistand leistet. Die Genfer Konventionen und ihre 

Zusatzprotokolle gewähren ihnen besonderen Schutz und garantieren das Recht auf freie 

Ausübung ihrer religiösen Pflichten. Gleichzeitig sind sie verpflichtet, neutral und unparteiisch 

zu handeln und die Sicherheitsvorschriften der Konfliktparteien zu beachten. Ihre Arbeit ist von 

entscheidender Bedeutung für das seelische Wohl der Betroffenen und trägt zur Umsetzung der 

humanitären Prinzipien der Genfer Konventionen bei. 

46. Was kann der Einzelne zur Stärkung des Humanitären 

Völkerrechtes tun? 

Das Humanitäre Völkerrecht (HVR) ist ein zentraler Bestandteil des internationalen Rechts, das 

darauf abzielt, das Leid in bewaffneten Konflikten zu begrenzen und die Würde des Menschen 

zu schützen. Obwohl es auf internationaler Ebene durch Staaten und Organisationen umgesetzt 

wird, kann auch der Einzelne einen wichtigen Beitrag zur Stärkung und Förderung des HVR 

leisten. Dieses Kapitel beleuchtet konkrete Maßnahmen, die Einzelpersonen ergreifen können, 

um das Bewusstsein für das HVR zu schärfen und dessen Einhaltung zu fördern. 

1. Bildung und Bewusstseinsbildung 

1.1. Wissen über das humanitäre Völkerrecht verbreiten 

Ein grundlegender Schritt zur Stärkung des HVR ist, sich selbst über die Prinzipien und Regeln 

des HVR zu informieren und dieses Wissen weiterzugeben. Einzelpersonen können: 

Vorträge und Diskussionen organisieren: In Schulen, Universitäten oder Gemeindezentren 

können Veranstaltungen stattfinden, um das Bewusstsein für das HVR zu schärfen. 

Bildungsmaterialien nutzen: Materialien wie das INEE-Handbuch oder Veröffentlichungen des 

Roten Kreuzes können genutzt werden, um die Prinzipien des HVR zu erklären. 

1.2. Unterstützung von Bildungsinitiativen 

Einzelpersonen können Bildungsprogramme unterstützen, die das HVR fördern, indem sie: 
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- Freiwillig an Projekten teilnehmen, die das HVR verbreiten. 

- Finanzielle oder organisatorische Unterstützung für lokale oder internationale 

Bildungsinitiativen leisten. 

2. Förderung der Einhaltung des HVR 

2.1. Rechenschaftspflicht einfordern 

Einzelpersonen können dazu beitragen, dass Staaten, Organisationen und bewaffnete Gruppen 

für Verstöße gegen das HVR zur Rechenschaft gezogen werden: 

Verstöße dokumentieren: Wenn möglich, sollten Verstöße gegen das HVR dokumentiert und 

an zuständige Organisationen oder Menschenrechtsorganisationen gemeldet werden. 

Bewusstsein schaffen: Öffentliches Bewusstsein für Verstöße gegen das HVR kann durch 

soziale Medien, Petitionen oder öffentliche Kampagnen gestärkt werden. 

2.2. Unterstützung humanitärer Organisationen 

Einzelpersonen können Organisationen oder andere humanitäre Akteure unterstützen, die sich 

für die Einhaltung des HVR einsetzen: 

Freiwilligenarbeit: Durch aktive Mitarbeit in humanitären Projekten können Einzelpersonen 

direkt zur Umsetzung des HVR beitragen. 

Spenden: Finanzielle Unterstützung hilft Organisationen, ihre Arbeit in Konfliktgebieten 

fortzusetzen. 

3. Praktische Maßnahmen im Alltag 

3.1. Schutz gefährdeter Personen fördern 

Einzelpersonen können in ihrem Umfeld Maßnahmen ergreifen, um gefährdete Menschen zu 

schützen: 

Aufklärung und Unterstützung: In Krisengebieten oder Flüchtlingslagern können 

Einzelpersonen durch Aufklärung über Rechte und Hilfsangebote einen Beitrag leisten. 

Sichere Orte schaffen: Die Bereitstellung sicherer Räume für gefährdete Personen, wie Frauen 

und Kinder, kann helfen, ihre Grundbedürfnisse zu erfüllen und sie vor Übergriffen zu schützen. 

3.2. Nachhaltige Hilfe leisten 

Einzelpersonen können dazu beitragen, dass humanitäre Hilfe nachhaltig und sicher ist: 

Ressourcen verantwortungsvoll bereitstellen: Hilfe sollte so organisiert werden, dass sie nicht 

zu weiteren Gefahren führt, z. B. durch die Verteilung von Gütern an sicheren Orten. 

Langfristige Unterstützung: Neben Soforthilfe können Einzelpersonen auch langfristige 

Projekte unterstützen, die den Wiederaufbau und die Stabilisierung von Gemeinschaften fördern. 

4. Zusammenarbeit mit bestehenden Strukturen 

4.1. Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und anderen Organisationen 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und andere nationale Gesellschaften spielen eine Schlüsselrolle 

bei der Verbreitung des HVR. Einzelpersonen können: 
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An Schulungen teilnehmen: Das DRK bietet Schulungen und Vorträge an, um das Wissen über 

das HVR zu vertiefen. 

Ehrenamtliche Arbeit leisten: Die Unterstützung lokaler Rotkreuz-Verbände stärkt deren 

Fähigkeit, das HVR umzusetzen. 

4.2. Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen 

Einzelpersonen können sich an staatlichen Initiativen beteiligen, die das HVR fördern: 

Politische Unterstützung: Durch das Einfordern von Maßnahmen zur Einhaltung des HVR von 

Regierungen und Parlamenten können Einzelpersonen politischen Druck ausüben. 

Beratung und Expertise: Fachleute können ihr Wissen einbringen, um staatliche Institutionen 

bei der Umsetzung des HVR zu unterstützen. 

Fazit 

Die Stärkung des humanitären Völkerrechts ist nicht nur eine Aufgabe von Staaten und 

internationalen Organisationen, sondern auch von Einzelpersonen. Durch Bildung, aktive 

Unterstützung humanitärer Organisationen, die Förderung der Einhaltung des HVR und 

praktische Maßnahmen im Alltag kann jeder einen Beitrag leisten. Die Zusammenarbeit mit 

bestehenden Strukturen und die Förderung von Rechenschaftspflicht sind entscheidend, um die 

Prinzipien des HVR zu bewahren und weiter zu stärken. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, 

durch kleine, aber gezielte Aktionen einen großen Unterschied zu machen. 

47. Wer kann einen Zivilschutzverein oder eine Zivilschutzstiftung 

gründen? 

Die Gründung eines gemeinnützigen Zivilschutzvereins oder einer gemeinnützigen 

Zivilschutzstiftung ist grundsätzlich jedem möglich und bietet eine wertvolle Möglichkeit, die 

Zivilgesellschaft im Bereich des Katastrophenschutzes und der humanitären Hilfe zu stärken.  

In Deutschland und vielen anderen Ländern besteht das Recht, Vereine oder Stiftungen zu 

gründen, sofern diese den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dieses Recht ist 

ein Ausdruck der Vereinigungsfreiheit und wird durch die Verfassung geschützt. 

• Verein: Die Gründung eines gemeinnützigen Vereins ist für jede natürliche oder juristische 

Person möglich, sofern die Ziele des Vereins mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar sind. 

• Stiftung: Auch die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung steht grundsätzlich jedem 

offen, erfordert jedoch ein gewisses Kapital und die Erfüllung spezifischer rechtlicher 

Anforderungen. 

Teil 5: Aufklärungsarbeit zum Genfer Recht 

48. Was umfasst die Aufklärungsarbeit im Sinne des Artikel 144  

– SR 0.518.51?  

Artikel 144 der Genfer Konventionen von 1949 (SR 0.518.51) legt fest, dass die Vertragsstaaten 

verpflichtet sind, die Inhalte der Konventionen sowohl in Friedenszeiten als auch in Kriegszeiten 

so weit wie möglich zu verbreiten. Diese Verbreitung, auch als Aufklärungsarbeit bezeichnet, ist 
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von zentraler Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Grundsätze des humanitären Völkerrechts 

weithin bekannt sind und von allen relevanten Akteuren verstanden und angewendet werden. 

1. Verpflichtung zur Verbreitung der Genfer Konventionen 

Artikel 144 fordert die Vertragsstaaten auf, die Genfer Konventionen und deren Zusatzprotokolle 

nicht nur den Streitkräften, sondern auch der Zivilbevölkerung zugänglich zu machen. Dies 

bedeutet, dass die Staaten Maßnahmen ergreifen müssen, um die Inhalte der Konventionen in die 

Ausbildung von Militärpersonal, zivilen Behörden und humanitären Organisationen zu 

integrieren. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle relevanten Akteure die Bestimmungen des 

humanitären Völkerrechts kennen und anwenden können. 

2. Zielgruppen der Aufklärungsarbeit 

Die Aufklärungsarbeit im Sinne des Artikels 144 richtet sich an eine breite Zielgruppe: 

Streitkräfte: Die Streitkräfte müssen über ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten in 

bewaffneten Konflikten informiert werden. Dies umfasst insbesondere die Verpflichtung, 

Zivilpersonen, Verwundete, Kriegsgefangene und humanitäres Personal zu schützen. Die 

Schulung de Streitkräfte ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Grundsätze der 

Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und militärischen Notwendigkeit in der Praxis eingehalten 

werden. 

Staatliche Behörden: Auch staatliche Behörden, die in Krisenzeiten oder in besetzten Gebieten 

tätig sind, müssen über die Bestimmungen der Genfer Konventionen informiert sein. Dies betrifft 

insbesondere die Verwaltung von Internierungslagern, den Schutz von Kulturgütern, die Arbeit 

von Polizei und Justiz und die Versorgung von Verwundeten und Zivilisten. 

Hilfsorganisationen: Hilfsorganisationen müssen umfangreich über die Inhalte der Genfer 

Konventionen und deren Zusatzprotokolle informiert sein, um die Hilfstätigkeit effizient und 

nach den Regeln des Humanitären Völkerrechtes umsetzen zu können. 

Zivilbevölkerung: Die Verbreitung der Genfer Konventionen in der Zivilbevölkerung zielt 

darauf ab, das Bewusstsein für die Rechte und Pflichten in bewaffneten Konflikten zu stärken. 

Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass Zivilpersonen ihre Rechte kennen und 

wissen, wie sie sich in Konfliktsituationen verhalten sollen, um sich und andere zu schützen. 

3. Methoden der Aufklärungsarbeit 

Die Verbreitung der Genfer Konventionen kann auf verschiedene Weise erfolgen: 

Bildungsprogramme: Die Vertragsstaaten sind aufgefordert, die Inhalte des Genfer Rechtes in 

die Schulbildung und universitäre Ausbildung zu integrieren. Dies kann durch spezielle 

Lehrpläne, Seminare und Schulungen geschehen, die sich mit den Grundsätzen des humanitären 

Völkerrechts befassen. 

Militärische Ausbildung: Für das Militär ist die Schulung in den Genfer Konventionen 

obligatorisch. Dies umfasst die Ausbildung in den Regeln des Kriegsrechts, der Behandlung von 

Kriegsgefangenen und dem Schutz von Zivilisten und Personal humanitärer Hilfsorganisationen. 

Veröffentlichungen und Medien: Die Staaten können auch durch Broschüren, Handbücher, 

Medienkampagnen und öffentliche Veranstaltungen zur Verbreitung der Genfer Konventionen 
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beitragen. Diese Materialien sollten leicht zugänglich und verständlich sein, um eine breite 

Bevölkerungsschicht zu erreichen. 

4. Bedeutung der Aufklärungsarbeit 

Die Aufklärungsarbeit gemäß Artikel 144 ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, 

dass die Grundsätze des humanitären Völkerrechts in der Praxis angewendet werden. Ohne ein 

umfassendes Verständnis der Genfer Konventionen besteht die Gefahr, dass ihre Bestimmungen 

in bewaffneten Konflikten ignoriert oder missachtet werden. Die Verbreitung der Konventionen 

trägt dazu bei, das Bewusstsein für die Rechte von Zivilpersonen, Kriegsgefangenen und anderen 

geschützten Gruppen zu schärfen und die Einhaltung der Konventionen zu fördern. 

5. Herausforderungen bei der Umsetzung 

Trotz der klaren Verpflichtungen in Artikel 144 gibt es in der Praxis oft Herausforderungen bei 

der Umsetzung der Aufklärungsarbeit. In vielen Ländern fehlt es an den notwendigen Ressourcen 

oder der politischen Bereitschaft, um umfassende Bildungsprogramme zu entwickeln. Zudem 

kann es in Konfliktgebieten schwierig sein, die Inhalte der Genfer Konventionen effektiv zu 

verbreiten, insbesondere wenn staatliche Strukturen zusammengebrochen sind oder die 

Konfliktparteien nicht kooperieren. 

Fazit 

Die Aufklärungsarbeit im Sinne des Artikels 144 SR 0.518.51 ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Umsetzung der Genfer Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle. Sie zielt darauf ab, 

sicherzustellen, dass die Grundsätze des humanitären Völkerrechts sowohl in Friedens- als auch 

in Kriegszeiten bekannt sind und eingehalten werden. Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die 

Inhalte der Konventionen in die Ausbildung von Militär, zivilen Behörden und der 

Zivilbevölkerung zu integrieren, um den Schutz von Zivilpersonen und anderen geschützten 

Gruppen in bewaffneten Konflikten zu gewährleisten. 

49. Wie kann die innerstaatliche Verbreitungsarbeit gemäß Artikel 144 

SR 0.518.51 in Friedenszeiten aussehen? 

Die innerstaatliche Verbreitungsarbeit in Friedenszeiten nimmt eine zentrale Rolle ein, um den 

Zivilschutz zu stärken und das Bewusstsein sowie das Verständnis für das humanitäre 

Völkerrecht zu fördern. Diese Arbeit kann vielfältige Formen annehmen und sollte auf 

verschiedene Zielgruppen ausgerichtet sein: 

1. Bildungsarbeit: Bildungseinrichtungen können in die Verbreitungsarbeit eingebunden 

werden, indem Lehrpläne entwickelt werden, die das humanitäre Völkerrecht und die 

Grundsätze des Zivilschutzes umfassen. Dabei kann es sich um spezielle Kurse an 

Universitäten, Schulungen für Behörden und das Militär oder um Bildungsmaterialien für 

Schulen und die breite Öffentlichkeit handeln. 

2. Zusammenarbeit mit Behörden: Humanitäre Organisationen können mit lokalen und 

nationalen Behörden zusammenarbeiten, um Richtlinien und Gesetze zu entwickeln, die den 

Zivilschutz stärken und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts fördern. Dies schließt 

auch die Kooperation mit dem Militär und anderen Sicherheitskräften ein, um deren 
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Verständnis für die Wichtigkeit des Schutzes der Zivilbevölkerung in Konfliktzeiten zu 

vertiefen. 

3. Öffentliche Sensibilisierung: Durch öffentliche Kampagnen, Veranstaltungen und 

Medienbeiträge kann das Bewusstsein für die Bedeutung des humanitären Völkerrechts und 

des Zivilschutzes geschärft werden. Das Deutsche Rote Kreuz beispielsweise nutzt Vorträge, 

Publikationen und Medienbeiträge, um diese Themen in der Zivilgesellschaft und bei 

Behörden auf Landes- und Bundesebene zu verbreiten. 

4. Dialog und Austausch: Foren wie der „Fachausschuss Humanitäres Völkerrecht“, in dem 

ein Austausch zwischen Regierungsvertretern und Völkerrechtswissenschaftlern stattfindet, 

fördern die Diskussion und das Verständnis humanitärer Prinzipien. Solche Plattformen 

können dazu beitragen, das Wissen über das humanitäre Völkerrecht zu vertiefen und dessen 

Anwendung zu verbessern. 

5. Netzwerkbildung: Die Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen und religiösen 

Organisationen sowie anderen, die im Falle einer Krise entscheidende Hilfe leisten können, 

ist wichtig, um bereits bestehende Hilfsnetzwerke zu verstärken und Synergien zu schaffen. 

6. Frühzeitiges Katastrophenmanagement: Programme, die ein frühzeitiges 

Katastrophenmanagement und die Stärkung lokaler Wirtschaftsstrukturen zum Ziel haben, 

können in Friedenszeiten implementiert werden, um auf Krisen besser vorbereitet zu sein. 

7. Stärkung staatlicher und gemeinschaftlicher Systeme: Statt Parallelstrukturen zu 

schaffen, sollten humanitäre Akteure bestehende staatliche und gemeinschaftliche Systeme 

unterstützen und stärken, um eine nachhaltige Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Katastrophen zu fördern. 

Die Verbreitungsarbeit sollte auf die spezifischen Bedürfnisse und Kontexte angepasst werden 

und die Prinzipien des humanitären Völkerrechts berücksichtigen, um in Friedenszeiten eine 

solide Grundlage für den Zivilschutz zu schaffen und auf mögliche zukünftige Krisen vorbereitet 

zu sein. 

50. Genießt die Aufklärungsarbeit im Sinne von Artikel 144 Genfer 

abkommen IV Steuerfreiheit? 

Die Genfer Konventionen sehen vor, dass Hilfsorganisationen und andere Einrichtungen, die im 

Rahmen humanitärer Missionen tätig sind, bestimmte Befreiungen von Abgaben und Kosten 

genießen. Dies umfasst auch die Aufklärungsarbeit, die im Sinne von Artikel 144 der Vierten 

Genfer Konvention SR 0.518.51 durchgeführt wird. Artikel 144 SR 0.518.51 verpflichtet die 

Vertragsparteien, den Inhalt der Konventionen zu verbreiten und insbesondere in ihre 

militärischen und, wenn möglich, zivilen Ausbildungsprogramme aufzunehmen, um das Wissen 

über diese internationalen Gesetze zu fördern. 

So fallen beispielsweise Materialien und Ausrüstungen, die für die Aufklärungsarbeit benötigt 

werden, unter die Befreiungen von Einfuhr- und Zollgebühren sowie von allen Steuern, wie es 

für Hilfssendungen in den besetzten Gebieten vorgesehen ist.  

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass solche Befreiungen je nach den Gesetzen des jeweiligen 

Landes und den spezifischen Umständen variieren können. Die Befreiung von Kosten für 
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Portogebühren, wie in Artikel 110 der Genfer Konventionen festgelegt, könnte auch auf 

bestimmte Aspekte der Aufklärungsarbeit anwendbar sein, wenn es um den Versand von 

Materialien geht.  

Für eine genaue Einschätzung der steuerlichen Behandlung solcher Aktivitäten wäre es 

notwendig, die nationalen Gesetze und Vorschriften zu konsultieren, die die Umsetzung der 

Genfer Konventionen ergänzen und spezifizieren. 

51. Warum ist es so wichtig, dass sich alle am Konfliktbeteiligten 

Parteien, inklusive den nicht beteiligten Zivilisten, an die Regeln 

des Genfer Rechtes halten und diese kennen?  

Das Genfer Recht, insbesondere die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle, 

bildet das Fundament des humanitären Völkerrechts und dient dem Schutz von Zivilpersonen, 

Verwundeten, Kriegsgefangenen und humanitärem Personal in bewaffneten Konflikten. Es ist 

von entscheidender Bedeutung, dass alle am Konflikt beteiligten Parteien, einschließlich der 

nicht beteiligten Zivilisten, die Regeln des Genfer Rechts kennen und einhalten. Dies 

gewährleistet den Schutz der Menschlichkeit und die Einhaltung grundlegender moralischer und 

rechtlicher Prinzipien in Zeiten von Krieg und bewaffneten Auseinandersetzungen. 

1. Schutz der Zivilbevölkerung und humanitäre Prinzipien 

Das Genfer Recht sieht den Schutz der Zivilbevölkerung als eine seiner zentralen Aufgaben. 

Zivilisten, die nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen, dürfen nicht das Ziel von Angriffen 

sein. Das Prinzip der Unterscheidung zwischen Zivilpersonen und Kombattanten sowie zwischen 

zivilen Objekten und militärischen Zielen ist ein Grundpfeiler des humanitären Völkerrechts. 

Wenn alle Konfliktparteien diese Regeln kennen und einhalten, wird das Risiko minimiert, dass 

Zivilisten zu Opfern von Gewalt werden. Dies ist besonders wichtig, da Zivilisten oft die größte 

Leidtragende in bewaffneten Konflikten sind. 

2. Vermeidung von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen 

Die Einhaltung der Regeln des Genfer Rechts durch alle Konfliktparteien trägt dazu bei, 

Kriegsverbrechen und schwere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Angriffe auf 

Zivilisten, Folter, Geiselnahme und andere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht sind klare 

Verletzungen der Genfer Konventionen und müssen als Kriegsverbrechen geahndet werden. 

Wenn alle Parteien, einschließlich der Zivilisten, die Regeln des Genfer Rechts kennen, können 

sie potenzielle Verstöße besser erkennen und sich entsprechend verhalten, um den Schutz zu 

maximieren. 

3. Förderung der Verhältnismäßigkeit und Vorsichtsmaßnahmen 

Das Genfer Recht fordert auch die Anwendung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit und die 

Ergreifung von Vorsichtsmaßnahmen bei militärischen Operationen. Dies bedeutet, dass 

militärische Angriffe nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn der erwartete militärische 

Vorteil in einem angemessenen Verhältnis zu den möglichen zivilen Schäden steht. Wenn alle 

Konfliktparteien diese Prinzipien kennen und beachten, wird das Risiko von 

unverhältnismäßigen Angriffen und unnötigem Leid für die Zivilbevölkerung erheblich 

reduziert. 
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4. Verantwortung der Zivilisten 

Auch Zivilisten haben eine Verantwortung, die Regeln des Genfer Rechts zu kennen und zu 

befolgen. Dies betrifft insbesondere Situationen, in denen Zivilisten in die Nähe von 

militärischen Operationen geraten oder in besetzten Gebieten leben. Zivilisten sollten wissen, 

dass sie durch das Genfer Recht geschützt sind, solange sie nicht direkt an den Feindseligkeiten 

teilnehmen. Gleichzeitig müssen sie verstehen, dass sie ihren Schutzstatus verlieren können, 

wenn sie sich aktiv an den Kämpfen beteiligen. Dieses Wissen kann ihnen helfen, sich in 

Konfliktsituationen richtig zu verhalten und unnötige Risiken zu vermeiden. 

5. Förderung des humanitären Völkerrechts durch Aufklärung 

Die Aufklärung über das Genfer Recht ist ein wesentlicher Bestandteil der Durchsetzung des 

humanitären Völkerrechts. Artikel 144 der Genfer Konventionen verpflichtet die Vertragsstaaten, 

die Inhalte der Konventionen sowohl in Friedenszeiten als auch in Kriegszeiten zu verbreiten. 

Dies umfasst die Schulung von Militärpersonal, der Polizei, den zivilen Behörden und der 

Zivilbevölkerung. Nur durch umfassende Aufklärung kann sichergestellt werden, dass alle 

Beteiligten die Regeln kennen und achten. 

6. Internationale Zusammenarbeit und Überwachung 

Die Einhaltung des Genfer Rechts erfordert auch internationale Zusammenarbeit und eine 

Überwachung. Institutionen spielen eine zentrale Rolle bei der Überwachung der Einhaltung der 

Genfer Konventionen und der Unterstützung der Konfliktparteien bei der Umsetzung des 

humanitären Völkerrechts. Wenn alle Parteien, einschließlich der Zivilisten, die Regeln des 

Genfer Rechts kennen, können sie besser mit internationalen Organisationen zusammenarbeiten, 

um den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. 

Fazit 

Die Kenntnis und Einhaltung der Regeln des Genfer Rechts durch alle am Konflikt beteiligten 

Parteien, einschließlich der Zivilisten, ist von entscheidender Bedeutung, um das Leid in 

bewaffneten Konflikten zu minimieren und die Grundprinzipien der Menschlichkeit zu wahren. 

Das Genfer Recht bietet einen klaren Rahmen, um Zivilisten zu schützen, Kriegsverbrechen zu 

verhindern und die Verhältnismäßigkeit bei militärischen Operationen zu gewährleisten. Nur 

durch umfassende Aufklärung und die konsequente Einhaltung dieser Regeln kann sichergestellt 

werden, dass die Grundsätze des humanitären Völkerrechts in Konfliktsituationen geachtet 

werden. 

52. Ist die Verbreitungsarbeit gemäß Artikel 144 SR 0.518.51 an 

Bedingungen geknüpft? 

Ja, die Verbreitungsarbeit zur Stärkung des Zivilschutzes und zur Einhaltung des humanitären 

Völkerrechts ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Diese Bedingungen sind darauf 

ausgerichtet, die Effektivität und die Integrität der Verbreitungsarbeit sicherzustellen, um das 

Prinzip der Menschlichkeit in bewaffneten Konflikten zu bewahren und die Zivilbevölkerung, 

Verwundete und Kriegsgefangene zu schützen. 

Zum einen muss die Arbeit im Einklang mit den Grundsätzen des Humanitären Völkerrechts und 

den relevanten internationalen Abkommen stehen. Diese Grundsätze umfassen die 
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Unparteilichkeit, Neutralität und Unabhängigkeit der humanitären Hilfe. Zusätzlich müssen die 

Organisationen, die solche Verbreitungsarbeit leisten, ihre Unparteilichkeit nachweisen und über 

qualifiziertes Personal sowie die notwendigen materiellen Mittel verfügen. 

Die Verbreitungsarbeit muss auch berücksichtigen, dass die Bereitstellung humanitärer Hilfe die 

Gefährdung der Zivilbevölkerung verschärfen kann und bestimmte Maßnahmen ergriffen werden 

müssen, um nachteilige Auswirkungen auf ein Minimum zu begrenzen. Dies beinhaltet die 

Notwendigkeit, einen Konsens zwischen den Konfliktparteien zu erreichen, um die 

Durchführung der humanitären Arbeit zu gewährleisten. 

53. Wer muss die Übersetzungen liefern? 

Die Verantwortung für die Bereitstellung von Übersetzungen im Zusammenhang mit 

internationalen Abkommen und Konventionen, wie den Genfer Konventionen, liegt 

grundsätzlich bei den einzelnen Staaten. Laut Kommentierung von 1958 zu den Genfer 

Konventionen sind "offizielle Übersetzungen" jene, die von den Exekutivbehörden eines Landes 

nach ihrem eigenen Recht erstellt werden. Länder, die mehr als eine Amtssprache haben, können 

dementsprechend mehrere Übersetzungen bereitstellen.  

Darüber hinaus besagt das Dokument, dass die Fassungen in französischer und englischer 

Sprache als authentische Texte der Konventionen gelten und daher spezielle Beachtung finden. 

Im Kontext der humanitären Hilfe und des Zivilschutzes kann dies bedeuten, dass die 

Vertragsstaaten verpflichtet sind, entsprechende Übersetzungen zu erstellen, um die Anwendung 

und das Verständnis dieser Texte in ihrem Rechts- und Verwaltungssystem zu gewährleisten. 

Im spezifischen Fall der Besuche von Delegierten bei geschützten Personen wird hervorgehoben, 

dass es wünschenswert ist, dass die Delegationen die Sprache der besuchten Personen 

beherrschen. Sollte dennoch die Inanspruchnahme von Dolmetschern erforderlich sein, ist die 

Gewahrsamsmacht verpflichtet, diese auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Dies wird als Teil 

der Erleichterungen betrachtet, die die Gewahrsamsmacht den Delegierten nach Artikel 9 Absatz 

2 der Konvention zu gewähren hat. 

Für Übersetzungen, die von Organisationen oder Instituten wie der „GAIA AKADEMIE FÜR 

ZIVILSCHUTZ, NATURRECHT UND HUMAITÄRES VÖLKERRECHT“ oder dem 

Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) durchgeführt werden, gelten spezielle 

Regelungen. Es besteht gemäß Artikel 144 – SR 0.518.51 ein Aufklärungsauftrag, der auch die 

Übersetzung von Kommentierungen umfassen kann. Diese Übersetzungen werden dann von den 

entsprechenden Organisationen bereitgestellt, um die Umsetzung bestimmter Artikel und des 

heiligen Auftrages zu unterstützen. 

Es ist zudem erkennbar, dass die Übersetzungsarbeit oft von freiwilligen Helfern und Experten 

unterstützt wird, die von ihren Organisationen für diese wichtige Aufgabe freigestellt werden. 

Insgesamt zeigt sich, dass eine Vielzahl von Akteuren an der Übersetzungsarbeit beteiligt sein 

kann, aber die primäre Verantwortung bei den Staaten liegt, die durch ihre Exekutivbehörden 

offizielle Übersetzungen der Vertragstexte bereitstellen müssen. 
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54. Welche Berufsgruppen müssen laut Vertragstext in den Genfer 

Konventionen geschult werden und wer muss ein Exemplar der 

Vertragstexte besitzen? 

In erster Linie müssen diejenigen die Genfer Konventionen kennen, die sie anwenden müssen, 

die möglicherweise vor Gericht Rechenschaft über ihre Unzulänglichkeiten ablegen müssen und 

die in einigen Fällen zu Begünstigten werden können. Das Studium der Konventionen muss 

daher in die Lehrpläne der militärischen, polizeilichen und zivilen Ausbildung aufgenommen 

werden, wobei der Unterricht dem Rang der Adressaten angepasst werden muss. 

Der für einen Internierungsort zuständige Beamte muss im Besitz eines Exemplars der 

Konventionstexte sein. Jeder Internierungsort, gleich welcher Größe, muss einen Text der 

Konvention erhalten. Die Verbreitung des Textes der Konvention in Friedenszeiten an 

Bedienstete und die gesamte Bevölkerung wird in Artikel 144 festgelegt. Die Vertragsstaaten 

müssen den Text der Konvention verbreiten. 

55. Unter welchen Bedingungen können die Vertragsstaaten die 

Verträge, also die vier Genfer Konventionen und ihre drei 

Zusatzprotokolle kündigen? 

Die Kündigung der Genfer Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle ist ein formaler Prozess, 

der in den Schlussbestimmungen der Abkommen geregelt ist. Im Artikel 158 des Genfer 

Abkommens IV wird das Verfahren für die Kündigung beschrieben. Diese Bestimmungen gelten 

für alle vier Genfer Konventionen von 1949 und sind einheitlich gestaltet. Die Möglichkeit der 

Kündigung ist jedoch mit klaren Bedingungen und Einschränkungen versehen, um die 

Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts zu schützen. 

1. Kündigungsregelung gemäß Artikel 158 des Genfer Abkommens IV 

Artikel 158 des Genfer Abkommens IV legt fest, dass jeder Vertragsstaat das Recht hat, die 

Konvention zu kündigen. Die Kündigung unterliegt jedoch bestimmten Bedingungen und 

Verfahren: 

Form der Kündigung: Die Kündigung muss in Form einer schriftlichen Mitteilung erfolgen. 

Diese Mitteilung ist an den Verwahrer der Konventionen zu richten, der in der Regel die 

Schweizer Regierung ist. 

Wirksamkeit der Kündigung: Die Kündigung wird erst ein Jahr nach Eingang der Mitteilung 

beim Verwahrer wirksam. Diese Frist dient dazu, den anderen Vertragsstaaten Zeit zu geben, sich 

auf die neue Situation einzustellen und mögliche Konsequenzen zu bewerten. 

Fortdauer der Verpflichtungen: Selbst nach der Kündigung bleibt der kündigende Staat an die 

Bestimmungen der Konventionen gebunden, wenn er an einem bewaffneten Konflikt beteiligt 

ist. Dies bedeutet, dass die Verpflichtungen gegenüber geschützten Personen weiterhin gelten, 

solange der Konflikt andauert. 

2. Kündigung in den anderen Genfer Konventionen 

Die Regelungen zur Kündigung sind in allen vier Genfer Konventionen von 1949 ähnlich 

gestaltet. Die Kündigung ist einheitlich geregelt, um sicherzustellen, dass die Grundprinzipien 
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des humanitären Völkerrechts unabhängig von der spezifischen Konvention gewahrt bleiben. 

Dies bedeutet, dass die oben genannten Bedingungen auch für die anderen drei Konventionen 

gelten. 

3. Kündigung der Zusatzprotokolle 

Die Zusatzprotokolle I, II und III zu den Genfer Konventionen enthalten ebenfalls Bestimmungen 

zur Kündigung. Diese sind ähnlich gestaltet wie die Regelungen in den Genfer Konventionen: 

Form und Frist: Die Kündigung eines Zusatzprotokolls muss ebenfalls schriftlich erfolgen und 

wird nach einer bestimmten Frist wirksam, die in den Protokollen festgelegt ist. In der Regel 

beträgt diese Frist ebenfalls ein Jahr. 

Fortdauer der Verpflichtungen: Auch bei den Zusatzprotokollen gilt, dass die Verpflichtungen 

des kündigenden Staates gegenüber geschützten Personen nicht automatisch enden. Die 

Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts bleiben bindend, insbesondere in Bezug auf den 

Schutz von Zivilpersonen und Verwundeten. 

4. Praktische Bedeutung der Kündigung 

Die Möglichkeit der Kündigung ist im humanitären Völkerrecht stark eingeschränkt, um 

sicherzustellen, dass die Grundprinzipien der Menschlichkeit auch in schwierigen politischen 

Situationen gewahrt bleiben. Selbst wenn ein Staat die Konventionen oder Zusatzprotokolle 

kündigt, bleibt er weiterhin an die grundlegenden Regeln des Völkergewohnheitsrechts 

gebunden, die universelle Gültigkeit besitzen. 

Universelle Gültigkeit der Grundprinzipien: Viele Bestimmungen der Genfer Konventionen, 

wie das Verbot von Angriffen auf Zivilpersonen oder die humane Behandlung von 

Kriegsgefangenen, gelten als Teil des Völkergewohnheitsrechts und sind daher auch für Staaten 

bindend, die die Konventionen gekündigt haben. 

Politische und rechtliche Konsequenzen: Die Kündigung eines Vertrags wie der Genfer 

Konventionen oder ihrer Zusatzprotokolle hätte erhebliche politische und rechtliche 

Auswirkungen. Sie könnte das Ansehen des kündigenden Staates in der internationalen 

Gemeinschaft beeinträchtigen und zu diplomatischen Spannungen führen. 

Fazit 

Gemäß Artikel 158 des Genfer Abkommens IV und den entsprechenden Bestimmungen in den 

anderen Konventionen und Zusatzprotokollen können Vertragsstaaten die Genfer Konventionen 

und ihre Protokolle kündigen. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und wird erst nach einer 

Frist von einem Jahr wirksam. Dennoch bleiben die Verpflichtungen des kündigenden Staates 

gegenüber geschützten Personen bestehen, solange ein bewaffneter Konflikt andauert. Darüber 

hinaus bleiben die grundlegenden Prinzipien des humanitären Völkerrechts durch das 

Völkergewohnheitsrecht universell bindend, unabhängig von einer formalen Kündigung. 
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Teil 6: Der Zivilschutz 

56. Was ist der Unterschied zwischen „zivil“ und „militärisch“? 

Die Begriffe "zivil" und "militärisch" bezeichnen zwei gegensätzliche Sphären, deren 

Unterscheidung im Kontext bewaffneter Konflikte von entscheidender Bedeutung ist. Das 

humanitäre Völkerrecht, insbesondere die Genfer Konventionen, bemüht sich um den Schutz der 

Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen kriegerischer Handlungen.  

Zivil bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens, die nicht mit militärischen Operationen oder 

Streitkräften in Verbindung stehen. Dazu gehören unter anderem die Zivilbevölkerung, zivile 

Objekte wie Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser und kulturelle Einrichtungen sowie zivile 

Aktivitäten wie Landwirtschaft, Handel und Bildung. Zivilpersonen sind per Definition all jene, 

die nicht Kombattanten sind, also nicht zu den Streitkräften gehören und nicht direkt an 

Feindseligkeiten teilnehmen. Sie genießen besonderen Schutz nach dem humanitären 

Völkerrecht. 

Militärisch hingegen bezieht sich auf die Streitkräfte eines Staates, ihre Ausrüstung, 

Einrichtungen und Operationen. Militärische Ziele sind Objekte, die aufgrund ihrer Natur, Lage, 

Bestimmung oder Verwendung einen effektiven Beitrag zu militärischen Aktionen leisten und 

deren gänzliche oder teilweise Zerstörung, Eroberung oder Neutralisierung unter den gegebenen 

Umständen einen eindeutigen militärischen Vorteil bietet. Kombattanten, also Angehörige der 

Streitkräfte, sind berechtigt, an Kampfhandlungen teilzunehmen. Militärische Luftfahrzeuge und 

Staatsluftfahrzeuge, die hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, gehören ebenfalls zum militärischen 

Bereich. 

Der Unterschied zwischen "zivil" und "militärisch" ist zentral für die Anwendung des 

humanitären Völkerrechts. Die Genfer Konventionen verpflichten die Konfliktparteien, 

zwischen Zivilpersonen und Kombattanten zu unterscheiden und die Zivilbevölkerung sowie 

zivile Objekte vor Angriffen zu schützen. Angriffe dürfen sich nur gegen militärische Ziele 

richten. Die Unterscheidung kann in der Praxis jedoch schwierig sein, insbesondere in 

asymmetrischen Konflikten, in denen die Grenzen zwischen zivilen und militärischen Strukturen 

verschwimmen. Die gezielte oder unterschiedslose Bombardierung von Gebieten mit einer hohen 

Konzentration von Zivilisten ist ein klarer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Auch die 

Deportation oder gewaltsame Überführung von Personen aus besetzten Gebieten stellt einen 

schwerwiegenden Verstoß dar. 

Die klare Unterscheidung zwischen "zivil" und "militärisch" ist essentiell, um das Leid der 

Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu minimieren und die Grundsätze der 

Menschlichkeit zu wahren. 

57. Was bedeutet der Begriff Zivilperson oder Zivilist? Ist darunter 

dasselbe zu verstehen? 

Der Begriff "Zivilperson" ist im humanitären Völkerrecht klar definiert, während der Begriff 

"Zivilist" eher umgangssprachlich verwendet wird und keine feste rechtliche Definition hat. 

Obwohl die Begriffe oft synonym verwendet werden, gibt es feine Unterschiede. 
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Eine Zivilperson ist im Kontext der Genfer Konventionen negativ definiert, d.h. als jede Person, 

die nicht Kombattant ist. Das bedeutet, sie gehört nicht zu den Streitkräften und nimmt nicht 

direkt an Feindseligkeiten teil. Im Zweifel gilt eine Person als Zivilperson. Auch wenn sich unter 

der Zivilbevölkerung einzelne Nicht-Zivilpersonen befinden, bleibt die Gesamtheit eine 

Zivilbevölkerung.  

Die Zivilbevölkerung umfasst alle Zivilpersonen. 

Zivilpersonen genießen besonderen Schutz nach dem humanitären Völkerrecht und dürfen nicht 

Ziel von Angriffen sein. Sie müssen unter allen Umständen menschlich behandelt werden und 

haben Anspruch auf Achtung ihrer Person, Ehre und Familienrechte. 

Der Begriff Zivilist wird im allgemeinen Sprachgebrauch für Personen verwendet, die keiner 

militärischen Organisation angehören und im zivilen Leben tätig sind. Er ist jedoch weniger 

präzise als der Begriff "Zivilperson" im rechtlichen Sinne. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass jede Zivilperson im Sinne der Genfer Konventionen 

auch ein Zivilist ist, aber nicht jeder Zivilist zwangsläufig den Schutzstatus einer Zivilperson 

genießt, insbesondere wenn er an Feindseligkeiten teilnimmt. Die Unterscheidung ist wichtig für 

die Anwendung des humanitären Völkerrechts. Die Genfer Konventionen betonen den Schutz 

besonders schutzbedürftiger Kategorien der Zivilbevölkerung, wie Kinder unter fünfzehn Jahren 

und Mütter von Kindern unter sieben Jahren. 

58. Was bedeutet Zivilbevölkerung? 

Im humanitären Völkerrecht und den Genfer Konventionen spielt der Begriff der 

Zivilbevölkerung eine zentrale Rolle, da er den Schutz von Personen regelt, die nicht aktiv an 

den Feindseligkeiten teilnehmen. Der Schutz der Zivilbevölkerung ist eines der grundlegenden 

Prinzipien des humanitären Völkerrechts, das darauf abzielt, das Leid in bewaffneten Konflikten 

zu minimieren und sicherzustellen, dass Zivilpersonen nicht unnötig in die Kämpfe verwickelt 

werden. 

1. Definition der Zivilbevölkerung 

Die Zivilbevölkerung umfasst alle Personen, die nicht Kombattanten sind, d. h. alle Personen, 

die nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen. Der Begriff der Zivilperson wird im 

humanitären Völkerrecht negativ definiert, das heißt, er wird durch den Ausschluss bestimmter 

Personenkategorien bestimmt. Eine Zivilperson ist jede Person, die nicht den Streitkräften eines 

Staates angehört und nicht Teil einer levée en masse ist, also einer spontanen Erhebung der 

Bevölkerung zur Verteidigung gegen einen Angreifer. 

Kombattanten, also Personen, die das Recht haben, an den Feindseligkeiten teilzunehmen, 

gehören in der Regel zu den regulären Streitkräften einer Konfliktpartei. Zivilpersonen hingegen 

dürfen nicht angegriffen werden, es sei denn, sie nehmen direkt an den Feindseligkeiten teil. In 

diesem Fall verlieren sie vorübergehend ihren Schutzstatus als Zivilisten und können als legitime 

militärische Ziele angesehen werden. 
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2. Schutz der Zivilbevölkerung 

Die Zivilbevölkerung genießt gemäß den Genfer Konventionen und dem Zusatzprotokoll I von 

1977 umfassenden Schutz vor den Auswirkungen von bewaffneten Konflikten. Dieser Schutz 

umfasst: 

Verbot von Angriffen auf Zivilpersonen: Zivilpersonen dürfen nicht das Ziel von Angriffen 

sein. Jeder Angriff, der sich gezielt gegen die Zivilbevölkerung richtet, stellt einen Verstoß gegen 

das humanitäre Völkerrecht dar und kann als Kriegsverbrechen geahndet werden. 

Verbot von Repressalien: Repressalien gegen Zivilpersonen sind ebenfalls verboten. Dies 

bedeutet, dass Zivilpersonen nicht als Vergeltungsmaßnahme für Handlungen der gegnerischen 

Streitkräfte angegriffen oder misshandelt werden dürfen. 

Schutz vor den Auswirkungen von Feindseligkeiten: Die Konfliktparteien sind verpflichtet, 

alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Zivilpersonen nicht 

durch militärische Operationen gefährdet werden. Dazu gehört auch das Verbot des Einsatzes 

von Waffen oder Taktiken, die unverhältnismäßige Schäden an der Zivilbevölkerung verursachen 

könnten. 

3. Unterscheidung zwischen Zivilpersonen und Kombattanten 

Ein zentrales Prinzip des humanitären Völkerrechts ist das Prinzip der Unterscheidung. Dieses 

Prinzip verpflichtet die Konfliktparteien, jederzeit zwischen Zivilpersonen und Kombattanten 

sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen zu unterscheiden. Zivilpersonen 

dürfen nicht angegriffen werden, es sei denn, sie nehmen direkt an den Feindseligkeiten teil. 

Die Unterscheidung zwischen Zivilpersonen und Kombattanten ist besonders wichtig, um 

sicherzustellen, dass Angriffe nur auf legitime militärische Ziele gerichtet sind und nicht auf die 

Zivilbevölkerung. In modernen Konflikten, insbesondere in asymmetrischen Kriegen, kann diese 

Unterscheidung jedoch schwierig sein, da nichtstaatliche bewaffnete Gruppen oft keine 

Uniformen tragen und sich unter die Zivilbevölkerung mischen. 

4. Besondere Schutzmaßnahmen für gefährdete Gruppen 

Innerhalb der Zivilbevölkerung gibt es bestimmte Gruppen, die aufgrund ihrer besonderen 

Verwundbarkeit zusätzlichen Schutz genießen. Dazu gehören: 

Frauen und Kinder: Frauen und Kinder gelten als besonders schutzbedürftig und genießen 

gemäß den Genfer Konventionen besonderen Schutz vor Gewalt, Misshandlung und sexuellen. 

59. Wann wird ein Zivilist zum Kombattanten? 

Ein Zivilist wird dann zum Kombattanten, wenn er direkt an Feindseligkeiten teilnimmt. Das 

bedeutet, er führt Handlungen aus, die darauf abzielen, den Gegner militärisch zu schädigen. 

Dies kann beispielsweise das Tragen von Waffen, die Teilnahme an Kampfhandlungen oder die 

Ausführung von Sabotageakten umfassen. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die bloße Anwesenheit in einem Kriegsgebiet nicht ausreicht, um 

einen Zivilisten als Kombattanten einzustufen. Auch die Unterstützung der Streitkräfte, z.B. 

durch Logistik oder Versorgung, macht einen Zivilisten nicht automatisch zum Kombattanten. 

Entscheidend ist die direkte Teilnahme an Kampfhandlungen. 
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Sobald ein Zivilist direkt an Feindseligkeiten teilnimmt, verliert er seinen Schutzstatus als 

Zivilperson und kann wie ein Kombattant behandelt werden. Das bedeutet, er wird zu einem 

legitimen militärischen Ziel und kann angegriffen werden. Er hat dann auch keinen Anspruch auf 

den Kriegsgefangenenstatus. Allerdings muss er in jedem Fall mit Menschlichkeit behandelt 

werden und hat im Falle einer gerichtlichen Verfolgung Anspruch auf ein gerechtes und 

ordentliches Gerichtsverfahren. 

Die Abgrenzung zwischen Zivilist und Kombattant kann in der Praxis schwierig sein, 

insbesondere in asymmetrischen Konflikten. Die Genfer Konventionen betonen jedoch die 

Wichtigkeit der Unterscheidung, um den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten.  

60. Warum ist es wichtig, den Unterschied zwischen Zivilist und 

Kombattant zu kennen? 

Der Unterschied zwischen Zivilisten und Kombattanten ist ein zentrales Prinzip des humanitären 

Völkerrechts und der Genfer Konventionen. Die Unterscheidung ist von entscheidender 

Bedeutung, um den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten zu gewährleisten und 

sicherzustellen, dass militärische Angriffe nur auf legitime Ziele gerichtet sind. Die 

Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen hat weitreichende Konsequenzen für die Art 

und Weise, wie Konflikte geführt werden, und für den Schutz der Menschenrechte in 

Kriegszeiten. 

1. Schutz von Zivilpersonen 

Zivilpersonen sind Personen, die nicht aktiv an Feindseligkeiten teilnehmen. Sie genießen gemäß 

den Genfer Konventionen besonderen Schutz vor den Gefahren des Krieges. Dies bedeutet, dass 

sie nicht das Ziel von Angriffen sein dürfen und vor Gewalt, Einschüchterung, Misshandlung 

und Repressalien geschützt sind. Der Schutz von Zivilpersonen ist ein grundlegendes Prinzip des 

humanitären Völkerrechts, das darauf abzielt, das Leid der Zivilbevölkerung in bewaffneten 

Konflikten zu minimieren. 

Wenn der Unterschied zwischen Zivilisten und Kombattanten nicht klar verstanden oder beachtet 

wird, besteht die Gefahr, dass Zivilpersonen unrechtmäßig angegriffen oder in die 

Feindseligkeiten verwickelt werden. Dies kann zu schweren Menschenrechtsverletzungen führen 

und verstößt gegen die Grundprinzipien der Genfer Konventionen. 

2. Kombattantenstatus und rechtliche Konsequenzen 

Kombattanten sind Personen, die das Recht haben, an Feindseligkeiten teilzunehmen. Sie 

gehören in der Regel zu den Streitkräften einer Konfliktpartei und dürfen im Rahmen des 

Kriegsrechts militärische Ziele angreifen. Im Gegenzug dürfen sie jedoch auch selbst angegriffen 

werden. Kombattanten, die gefangen genommen werden, haben Anspruch auf den Status von 

Kriegsgefangenen und müssen gemäß den Bestimmungen der Genfer Konventionen human 

behandelt werden. 

Ein entscheidender Unterschied zwischen Zivilisten und Kombattanten besteht darin, dass 

Kombattanten für ihre Teilnahme an Feindseligkeiten nicht strafrechtlich verfolgt werden dürfen, 

solange sie die Regeln des Kriegsrechts einhalten. Zivilpersonen hingegen verlieren ihren 
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Schutzstatus, wenn sie direkt an Feindseligkeiten teilnehmen. In diesem Fall können sie wie 

Kombattanten behandelt und angegriffen werden. 

3. Vermeidung von Kriegsverbrechen 

Die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten ist auch entscheidend, um 

Kriegsverbrechen zu verhindern. Angriffe auf Zivilpersonen, die nicht an den Feindseligkeiten 

beteiligt sind, stellen einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar und können 

als Kriegsverbrechen geahndet werden. Es ist daher von größter Bedeutung, dass die 

Konfliktparteien sorgfältig zwischen legitimen militärischen Zielen und geschützten 

Zivilpersonen unterscheiden. 

In modernen Konflikten, insbesondere in asymmetrischen Kriegen oder Bürgerkriegen, kann es 

jedoch schwierig sein, Zivilisten von Kombattanten zu unterscheiden, insbesondere wenn 

nichtstaatliche bewaffnete Gruppen beteiligt sind. Diese Gruppen tragen oft keine Uniformen 

oder andere erkennbare Abzeichen, was die Unterscheidung erschwert. Dennoch bleibt es die 

Pflicht der Konfliktparteien, alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 

dass Zivilpersonen nicht zu Unrecht angegriffen werden. 

4. Prinzip der Verhältnismäßigkeit und Vorsichtsmaßnahmen 

Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ist ein weiteres Schlüsselelement des humanitären 

Völkerrechts, das eng mit der Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten verbunden 

ist. Dieses Prinzip besagt, dass militärische Angriffe verhältnismäßig sein müssen, d. h., der 

erwartete militärische Vorteil eines Angriffs muss in einem angemessenen Verhältnis zu den 

möglichen zivilen Schäden stehen. Wenn Zivilisten und Kombattanten nicht klar unterschieden 

werden, besteht die Gefahr, dass unverhältnismäßige Angriffe durchgeführt werden, die 

unnötiges Leid verursachen. 

Darüber hinaus müssen Konfliktparteien Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 

dass Zivilpersonen und zivile Objekte nicht zu Schaden kommen. Dies umfasst Maßnahmen wie 

die Wahl von Waffen und Taktiken, die das Risiko für Zivilisten minimieren, sowie die 

Verpflichtung, Angriffe abzubrechen, wenn sich herausstellt, dass sie unverhältnismäßige 

Schäden an Zivilpersonen verursachen könnten. 

5. Herausforderungen in modernen Konflikten 

In modernen bewaffneten Konflikten, insbesondere in nicht-internationalen Konflikten, wird die 

Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten zunehmend schwieriger. Nichtstaatliche 

bewaffnete Gruppen und Milizen beteiligen sich oft an den Kämpfen, ohne klar erkennbare 

Abzeichen oder Uniformen zu tragen, was die Identifizierung von Kombattanten erschwert. Dies 

führt zu einer Uneinheitlichkeit in der rechtlichen Einordnung und erschwert die Anwendung des 

humanitären Völkerrechts. 

Darüber hinaus kommt es in einigen Konflikten zu bewussten Versuchen, die Unterscheidung zu 

verwischen, indem Zivilpersonen als menschliche Schutzschilde eingesetzt werden oder 

Zivilisten gezwungen werden, an militärischen Operationen teilzunehmen. Solche Praktiken 

stellen schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar und verschärfen das 

Leid der Zivilbevölkerung. 
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Fazit 

Die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten ist ein grundlegendes Prinzip des 

humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen. Sie ist entscheidend, um den Schutz 

von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass 

militärische Angriffe nur auf legitime Ziele gerichtet sind. Ohne diese Unterscheidung besteht 

die Gefahr, dass Zivilpersonen unrechtmäßig angegriffen werden, was zu schweren 

Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen führen kann. In modernen Konflikten, 

insbesondere in asymmetrischen Kriegen, stellt die klare Unterscheidung jedoch eine 

zunehmende Herausforderung dar, die besondere Vorsicht und Sorgfalt erfordert. 

61. Was ist die Kriegsdienst- und Wehrpflichtverweigerung? 

Die Kriegsdienst- und Wehrpflichtverweigerung ist ein rechtliches und ethisches Konzept, das 

es Einzelpersonen ermöglicht, den Dienst in den Streitkräften oder die Teilnahme an bewaffneten 

Konflikten aus Gewissensgründen abzulehnen. Diese Verweigerung kann auf religiösen, 

moralischen oder politischen Überzeugungen beruhen und wird in vielen Ländern als Grundrecht 

anerkannt. Im Kontext des humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen spielt die 

Kriegsdienstverweigerung eine besondere Rolle, da sie die Spannungen zwischen der 

militärischen Notwendigkeit und dem Schutz der Menschenrechte widerspiegelt. 

1. Definition der Kriegsdienst- und Wehrpflichtverweigerung 

Die Kriegsdienstverweigerung bezieht sich auf die Ablehnung des Militärdienstes aus 

Gewissensgründen. Personen, die den Kriegsdienst verweigern, werden als Kriegsdienst-

verweigerer bezeichnet. Sie lehnen es ab, an bewaffneten Konflikten teilzunehmen, da dies ihren 

tief verwurzelten Überzeugungen widerspricht. Die Wehrpflichtverweigerung ist eine spezifische 

Form der Kriegsdienstverweigerung und bezieht sich auf die Ablehnung des Pflichtdienstes in 

den Streitkräften eines Landes, wenn eine allgemeine Wehrpflicht besteht. 

2. Rechtliche Grundlagen im humanitären Völkerrecht 

Das humanitäre Völkerrecht selbst enthält keine expliziten Bestimmungen zur 

Kriegsdienstverweigerung. Dennoch gibt es internationale Rechtsinstrumente, die die 

Kriegsdienstverweigerung als Menschenrecht anerkennen. Dazu gehört insbesondere der 

Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR), der das Recht auf Gedanken-

, Gewissens- und Religionsfreiheit garantiert (Artikel 18). Dieses Recht wird oft als Grundlage 

für die Kriegsdienstverweigerung herangezogen. 

In vielen Ländern wird die Kriegsdienstverweigerung als Grundrecht anerkannt und durch 

nationale Gesetze geregelt. Diese Gesetze bieten in der Regel Ersatzdienste an, die es 

Kriegsdienstverweigerern ermöglichen, einen zivilen Dienst zu leisten, der nicht mit der 

Teilnahme an bewaffneten Konflikten verbunden ist. In einigen Ländern gibt es jedoch weiterhin 

rechtliche und soziale Hindernisse für die Anerkennung der Kriegsdienstverweigerung. 

3. Kriegsdienstverweigerung und das humanitäre Völkerrecht 

Im Kontext des humanitären Völkerrechts wird die Kriegsdienstverweigerung oft als eine Form 

des individuellen Schutzes angesehen, da sie es Einzelpersonen ermöglicht, sich der Teilnahme 

an bewaffneten Konflikten zu entziehen. Dies steht im Einklang mit den Grundprinzipien des 
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humanitären Völkerrechts, das darauf abzielt, das Leid in bewaffneten Konflikten zu minimieren 

und den Schutz von Zivilpersonen zu gewährleisten. 

Ein wichtiger Aspekt der Kriegsdienstverweigerung im humanitären Völkerrecht ist die Frage, 

wie Staaten mit Wehrpflichtigen umgehen, die aus Gewissensgründen den Dienst verweigern. 

Staaten, die die Kriegsdienstverweigerung anerkennen, müssen sicherstellen, dass Kriegsdienst-

verweigerer nicht diskriminiert oder bestraft werden. Dies ist besonders wichtig in Zeiten des 

Krieges, wenn der Druck auf Einzelpersonen, sich den Streitkräften anzuschließen, besonders 

hoch ist. 

4. Herausforderungen und Spannungen 

Die Kriegsdienstverweigerung wirft im Kontext des humanitären Völkerrechts und der 

nationalen Sicherheit oft Spannungen auf. Staaten, die sich in einem bewaffneten Konflikt 

befinden oder eine allgemeine Wehrpflicht haben, sehen sich oft mit der Herausforderung 

konfrontiert, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung mit den militärischen Anforderungen in 

Einklang zu bringen. Dies kann zu rechtlichen und politischen Konflikten führen, insbesondere 

in Ländern, in denen die Wehrpflicht eine zentrale Rolle in der Verteidigungspolitik spielt. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass nicht alle Staaten die Kriegsdienstverweigerung als 

legitimes Recht anerkennen. In einigen Ländern werden Kriegsdienstverweigerer strafrechtlich 

verfolgt oder sozial stigmatisiert. Dies steht im Widerspruch zu den internationalen 

Menschenrechtsnormen, die das Recht auf Gewissensfreiheit schützen. 

5. Alternative Dienste und ziviler Ersatzdienst 

In vielen Ländern, die die Kriegsdienstverweigerung anerkennen, wird Kriegsdienstverweigerern 

die Möglichkeit eines zivilen Ersatzdienstes angeboten. Dieser Dienst ist in der Regel nicht-

militärischer Natur und umfasst Tätigkeiten wie soziale Arbeit, medizinische Versorgung oder 

Katastrophenschutz. Der zivile Ersatzdienst bietet Kriegsdienstverweigerern die Möglichkeit, 

einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, ohne an bewaffneten Konflikten teilzunehmen. 

Der zivile Ersatzdienst ist ein wichtiger Mechanismus, um den Konflikt zwischen dem Recht auf 

Kriegsdienstverweigerung und den militärischen Anforderungen des Staates zu lösen. Er 

ermöglicht es Kriegsdienstverweigerern, ihre Gewissensfreiheit zu wahren, während sie 

gleichzeitig ihren gesellschaftlichen Pflichten nachkommen. 

6. Kriegsdienstverweigerung im internationalen Kontext 

Auf internationaler Ebene wird die Kriegsdienstverweigerung zunehmend als Menschenrecht 

anerkannt. Organisationen wie die Vereinten Nationen und der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte haben in mehreren Fällen entschieden, dass das Recht auf 

Kriegsdienstverweigerung durch das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit 

geschützt ist. Diese Entscheidungen haben dazu beigetragen, den rechtlichen Status der 

Kriegsdienstverweigerung in vielen Ländern zu stärken. 

Fazit 

Die Kriegsdienst- und Wehrpflichtverweigerung ist ein komplexes Thema, das sowohl rechtliche 

als auch ethische Dimensionen umfasst. Im Kontext des humanitären Völkerrechts spielt sie eine 

wichtige Rolle, da sie Einzelpersonen ermöglicht, sich der Teilnahme an bewaffneten Konflikten 
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zu entziehen und ihre Gewissensfreiheit zu wahren. Gleichzeitig stellt sie Staaten vor die 

Herausforderung, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung mit den militärischen Anforderungen 

in Einklang zu bringen. Der zivile Ersatzdienst bietet eine praktikable Lösung, um diesen 

Konflikt zu lösen und sicherzustellen, dass Kriegsdienstverweigerer nicht diskriminiert oder 

bestraft werden. 

62. Was kennzeichnet die Wehrpflichtverweigerung in der BRD? Wie 

ist diese geregelt? Was ist zu beachten? 

In der Bundesrepublik Deutschland ist die Wehrpflichtverweigerung ein niedergeschriebenes 

Grundrecht, das es Staatsangehörigen ermöglicht, den Dienst in den Streitkräften aus 

Gewissensgründen abzulehnen. Diese Verweigerung ist in der deutschen Gesetzgebung klar 

geregelt und basiert auf dem Grundrecht der Gewissensfreiheit, das im Grundgesetz verankert 

ist. Die Wehrpflichtverweigerung ist eng mit der Möglichkeit verbunden, einen zivilen 

Ersatzdienst zu leisten, der als Alternative zum Militärdienst dient. 

1. Rechtliche Grundlagen der Wehrpflichtverweigerung 

Die Wehrpflichtverweigerung in Deutschland ist durch das Grundgesetz und das 

Wehrpflichtgesetz geregelt. Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes garantiert das Recht auf 

Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Dies bedeutet, dass jeder das Recht hat, den 

Dienst mit der Waffe zu verweigern, wenn dies mit seinen tief verwurzelten ethischen oder 

religiösen Überzeugungen unvereinbar ist. 

Artikel 4 Absatz 3 Grundgesetz: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der 

Waffe gezwungen werden.“ Dieser Artikel bildet die Grundlage für die Kriegsdienst-

verweigerung in Deutschland und stellt sicher, dass die Gewissensfreiheit eines jeden Bürgers 

respektiert wird. 

Kriegsdienstverweigerungsgesetz – KDVG: Das Kriegsdienstverweigerungsgesetz regelt die 

Einzelheiten Wehrdienstverweigerung. Es legt fest, dass Wehrpflichtige, die den Dienst mit der 

Waffe verweigern, einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung stellen können. Dieser Antrag 

muss schriftlich beim Bundesfamilienministerium begründet werden und die Gewissensgründe 

darlegen, die zur Verweigerung führen. 

2. Verfahren zur Wehrpflichtverweigerung 

Das Verfahren zur Wehrpflichtverweigerung in Deutschland ist klar strukturiert. Wehrpflichtige, 

die den Dienst mit der Waffe verweigern, müssen einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung 

stellen. Dieser Antrag wird von einer zuständigen Behörde geprüft, die entscheidet, ob die 

Verweigerung anerkannt wird. 

Antragstellung: Der Antrag auf Kriegsdienstverweigerung muss schriftlich eingereicht werden 

und eine detaillierte Begründung enthalten, warum der Antragsteller aus Gewissensgründen den 

Dienst mit der Waffe ablehnt. Diese Begründung sollte die ethischen, religiösen oder moralischen 

Überzeugungen des Antragstellers darlegen, die ihn zur Verweigerung des Militärdienstes 

bewegen. 

Prüfung des Antrags: Die zuständige Behörde prüft den Antrag und kann den Antragsteller zu 

einem persönlichen Gespräch einladen, um die Gewissensgründe näher zu erörtern. In der Praxis 
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wird jedoch in den meisten Fällen dem Antrag stattgegeben, wenn die Begründung plausibel und 

nachvollziehbar ist, weil Gewissensgründe nicht prüfbar sind. 

Entscheidung: Wenn der Antrag auf Kriegsdienstverweigerung anerkannt wird, ist der 

Wehrpflichtige von der Pflicht zum Dienst mit der Waffe befreit. Stattdessen wird er in der Regel 

zum zivilen Ersatzdienst herangezogen, der in verschiedenen sozialen Bereichen geleistet 

werden kann.  

3. Ziviler Ersatzdienst 

Wehrpflichtverweigerer, deren Antrag anerkannt wurde, sind verpflichtet, einen zivilen 

Ersatzdienst zu leisten. Dieser Dienst dient als Alternative zum Wehrdienst und wird in der Regel 

in sozialen, karitativen oder medizinischen Einrichtungen abgeleistet. 

Dauer des Ersatzdienstes: Die Dauer des zivilen Ersatzdienstes ist in der Regel gleichwertig 

zur Dauer des Wehrdienstes. In der Vergangenheit war der Ersatzdienst oft etwas länger als der 

reguläre Wehrdienst, um sicherzustellen, dass der Ersatzdienst einen vergleichbaren Beitrag zur 

Gesellschaft leistet. 

Einsatzbereiche: Der zivile Ersatzdienst kann in verschiedenen Bereichen geleistet werden, 

darunter Krankenhäuser, Pflegeheime, Rettungsdienste oder soziale Einrichtungen. Ziel ist es, 

dass der Ersatzdienst einen gesellschaftlichen Nutzen bringt und gleichzeitig den ethischen 

Überzeugungen des Verweigerers entspricht. 

4. Besondere Aspekte und Herausforderungen 

Es gibt einige wichtige Aspekte, die bei der Wehrpflichtverweigerung in Deutschland zu 

beachten sind: 

Gewissensfreiheit: Die Wehrpflichtverweigerung basiert auf dem Grundrecht der 

Gewissensfreiheit. Dies bedeutet, dass der Antragsteller glaubhaft machen muss, dass seine 

Verweigerung auf tief verwurzelten ethischen oder religiösen Überzeugungen beruht. Eine bloße 

Ablehnung des Militärdienstes aus politischen oder praktischen Gründen reicht in der Regel nicht 

aus. 

Verweigerung in Kriegszeiten: In Zeiten eines bewaffneten Konflikts oder einer nationalen 

Krise könnte der Druck auf Wehrpflichtige, den Militärdienst zu leisten, größer sein. Dennoch 

bleibt das Recht auf Kriegsdienstverweigerung auch in solchen Zeiten bestehen, und der Staat ist 

verpflichtet, dieses Recht zu achten. 

Wehrpflicht in der Bundesrepublik Deutschland: Seit 2011 ist die Wehrpflicht in Deutschland 

ausgesetzt, was bedeutet, dass derzeit keine Wehrpflichtigen zum Militärdienst eingezogen 

werden. Dennoch bleibt das Recht auf Kriegsdienstverweigerung bestehen, und es gibt weiterhin 

die Möglichkeit, einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung zu stellen, falls die Wehrpflicht in 

Zukunft wieder eingeführt wird. 

Fazit 

Die Wehrpflichtverweigerung in der Bundesrepublik Deutschland ist ein Grundrecht, welches im 

Grundgesetz verankert ist und durch das Wehrpflichtgesetz geregelt wird. Sie ermöglicht es 

Bürgern, den Dienst mit der Waffe aus Gewissensgründen abzulehnen und stattdessen einen 
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zivilen Ersatzdienst zu leisten. Das Verfahren zur Kriegsdienstverweigerung ist klar strukturiert 

und basiert auf dem Grundsatz der Gewissensfreiheit. Trotz der Aussetzung der Wehrpflicht 

bleibt das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ein wichtiger Bestandteil der deutschen 

Rechtsordnung. 

63.  Welchen Status hat der nichtstaatliche Zivilschutz in bewaffneten 

Konflikten? 

Der nichtstaatliche Zivilschutz spielt eine wichtige Rolle im Rahmen des humanitären 

Völkerrechts und der Genfer Konventionen, insbesondere im Schutz der Zivilbevölkerung in 

bewaffneten Konflikten. Der Status des nichtstaatlichen Zivilschutzes ist durch die Genfer 

Abkommen von 1949 und die Zusatzprotokolle von 1977 geregelt, die den Schutz und die Hilfe 

für nicht am Konflikt beteiligte Personen vorsehen. 

Das humanitäre Völkerrecht basiert auf den Prinzipien der Unterscheidung zwischen 

Zivilpersonen und Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen. 

Zivilpersonen, die nicht direkt an Feindseligkeiten teilnehmen, genießen Schutz vor Angriffen 

und dürfen nicht zum Ziel von Repressalien gemacht werden. Dies gilt auch für den 

nichtstaatlichen Zivilschutz, dessen Aufgabe es ist, humanitäre Hilfe zu leisten und die 

Zivilbevölkerung vor den Gefahren und Auswirkungen von Feindseligkeiten oder Katastrophen 

zu schützen. 

Im nicht-internationalen bewaffneten Konflikt ist die Abgrenzung zwischen Zivilpersonen und 

Kämpfern jedoch weniger klar definiert als im internationalen bewaffneten Konflikt. Die 

Staatenpraxis ist hier uneinheitlich, und es gibt kaum Anhaltspunkte zur Auslegung der „direkten 

Teilnahme“ an Feindseligkeiten, was im Einzelfall entschieden wird. Nichtstaatlicher 

Zivilschutz, der nicht direkt an Feindseligkeiten teilnimmt, behält grundsätzlich seinen 

Schutzstatus. 

Es ist wichtig zu betonen, dass Zivilpersonen, die direkt an Feindseligkeiten teilnehmen, ihren 

Schutz verlieren und als militärische Ziele angesehen werden können. Sie haben jedoch keinen 

Anspruch auf den Kriegsgefangenstatus, müssen aber in jedem Fall mit Menschlichkeit 

behandelt werden und haben im Falle einer gerichtlichen Verfolgung Anspruch auf ein gerechtes 

und ordentliches Gerichtsverfahren. 

Zusammenfassend hat der nichtstaatliche Zivilschutz in bewaffneten Konflikten den Status einer 

schützenden Organisation, solange er sich nicht direkt an Feindseligkeiten beteiligt. Die 

Mitglieder des Zivilschutzes sind verpflichtet, die Prinzipien des humanitären Völkerrechts zu 

beachten, und genießen im Gegenzug Schutz vor Angriffen und Repressalien. 

64.  Was sind die Aufgaben des nichtstaatlichen Zivilschutzes im 

Rahmen des humanitären Völkerrechts? 

Die Aufgaben des Zivilschutzes im Rahmen des humanitären Völkerrechts umfassen eine Reihe 

von lebenswichtigen humanitären Tätigkeiten, die darauf abzielen, die Zivilbevölkerung vor den 

Gefahren zu schützen und die unmittelbaren Auswirkungen von Feindseligkeiten oder 

Katastrophen zu überwinden. Diese Aufgaben sind im Zusatzprotokoll I festgelegt und 

beinhalten: 
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1. Warndienst; 

2. Evakuierung; 

3. Bereitstellung und Verwaltung von Schutzräumen; 

4. Durchführung von Verdunkelungsmassnahmen; 

5. Bergung; 

6. medizinische Versorgung einschliesslich erster Hilfe und geistlichen Beistands; 

7. Brandbekämpfung; 

8. Aufspüren und Kennzeichnung von Gefahrenzonen; 

9. Dekontaminierung und ähnliche Schutzmassnahmen; 

10. Bereitstellung von Notunterkünften und -verpflegungsgütern; 

11. Notdienst zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Ordnung in notleidenden 

Gebieten; 

12. Notinstandsetzung unentbehrlicher öffentlicher Versorgungseinrichtungen; 

13. Bestattungsnotdienst; 

14. Hilfsdienste bei der Erhaltung lebensnotwendiger Objekte; 
15. zur Wahrnehmung jeder dieser Aufgaben erforderliche zusätzliche Tätigkeiten, zu denen 

auch Planung und Organisation gehören; 

Es ist wichtig zu betonen, dass die nichtstaatlichen Zivilschutzorganisationen, ihr Personal, ihre 

Gebäude, Fahrzeuge und sonstiges Material sowie Schutzbauten für die Zivilbevölkerung 

besonders geschont und geschützt werden müssen. Dieser Schutz endet jedoch, wenn die 

Zivilschutzorganisationen trotz Warnung Handlungen begehen, die sie als militärisches Ziel 

qualifizieren könnten. 

Die Einhaltung dieser Aufgaben und der Schutz des Zivilschutzes sind essentiell für die Wahrung 

der humanitären Grundsätze und die Unterstützung der Zivilbevölkerung in Zeiten von 

bewaffneten Konflikten und Katastrophen. Es ist die Pflicht der Konfliktparteien, die Arbeit des 

Zivilschutzes zu achten und zu unterstützen, um die Leiden der betroffenen Menschen zu 

mindern. 

65.  Welche weiteren Grundsätze des humanitären Völkerrechts sind 

relevant für den nichtstaatlichen Zivilschutz? 

Für den nichtstaatlichen Zivilschutz sind mehrere Grundsätze des humanitären Völkerrechts von 

besonderer Bedeutung, die dazu dienen, die Zivilbevölkerung und die humanitären Akteure in 

bewaffneten Konflikten zu schützen und die humanitäre Hilfe zu erleichtern. Zu diesen 

Grundsätzen gehören: 

1. Unterscheidungsprinzip: Dieses Prinzip verlangt, dass zwischen Zivilpersonen und 

Kombattanten sowie zwischen zivilen Objekten und militärischen Zielen unterschieden 

wird. Nichtstaatlicher Zivilschutz muss darauf achten, dass seine Aktivitäten und 

Einrichtungen klar als zivil und nicht-militärisch erkennbar sind, um den Schutz zu 

gewährleisten. 
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2. Verhältnismäßigkeitsprinzip: Dieses Prinzip besagt, dass der zu erwartende konkrete und 

direkte militärische Vorteil in einem angemessenen Verhältnis zu den möglichen zivilen 

Schäden stehen muss. Nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen müssen sich bewusst sein, 

dass ihre Einrichtungen und Aktivitäten nicht als Deckung für unverhältnismäßige 

militärische Operationen missbraucht werden dürfen. 

3. Prinzip der Menschlichkeit: Dieses Prinzip verlangt, dass menschliches Leiden in allen 

Umständen zu lindern ist. Nichtstaatlicher Zivilschutz spielt eine wichtige Rolle bei der 

Bereitstellung von Hilfe und Schutz für die betroffene Zivilbevölkerung, insbesondere für 

die Schwächsten und Verletzlichsten. 

4. Neutralitätsprinzip: Nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen müssen neutral bleiben, das 

heißt, sie dürfen keine Partei in einem Konflikt unterstützen oder diskriminieren. Ihre Hilfe 

muss ausschließlich auf der Grundlage der Bedürftigkeit erfolgen, ohne Ansehen der 

Nationalität, Rasse, religiösen Überzeugung oder politischen Meinung. 

5. Prinzip der Unabhängigkeit: Nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen müssen 

unabhängig von politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Zielen agieren, um ihre 

humanitären Aufgaben effektiv und glaubwürdig erfüllen zu können. 

6. Zusammenarbeit und Koordination: Nichtstaatliche Zivilschutzakteure sollten mit 

anderen humanitären Organisationen, den Streitkräften des Aufnahmestaates und 

internationalen Friedenstruppen zusammenarbeiten, um eine effektive Hilfe und Schutz zu 

gewährleisten. Dabei muss der Dialog und die Koordination von den humanitären 

Grundsätzen geleitet sein. 

Diese Grundsätze sind entscheidend, um die Integrität und Effektivität des nichtstaatlichen 

Zivilschutzes im Rahmen des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten. Sie tragen dazu bei, 

dass die humanitären Akteure ihre lebensrettenden Aufgaben ausführen können, während sie 

gleichzeitig das Vertrauen aller Konfliktparteien und der betroffenen Bevölkerung bewahren. 

66.  Wie können nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen 

sicherstellen, dass sie neutral und unabhängig handeln? 

Nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen können ihre Neutralität und Unabhängigkeit 

sicherstellen, indem sie sich strikt an die Grundsätze des humanitären Völkerrechts halten und 

klare Richtlinien und Verfahren etablieren, die ihre Handlungen leiten. Hier sind einige konkrete 

Schritte, die sie unternehmen können: 

1. Klare Mission und Mandat: Die Organisation sollte ein klares Mandat haben, das ihre 

humanitären Ziele betont und sicherstellt, dass alle Aktivitäten im Einklang mit den 

Prinzipien der Neutralität und Unabhängigkeit stehen. 

2. Transparenz in der Kommunikation: Die Organisation sollte offen über ihre Absichten, 

Methoden und Finanzierungsquellen kommunizieren. Dies hilft, das Vertrauen aller 

Beteiligten zu gewinnen und Missverständnisse zu vermeiden. 

3. Unparteiische Hilfeleistung: Die Hilfe sollte ausschließlich auf der Grundlage der 

Bedürfnisse und ohne Diskriminierung erfolgen. Die Organisation sollte sicherstellen, dass 

die Verteilung von Hilfsgütern und Dienstleistungen nach objektiven Kriterien der 
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Bedürftigkeit erfolgt und nicht von politischen, religiösen oder anderen nicht relevanten 

Faktoren beeinflusst wird. 

4. Unabhängige Entscheidungsfindung: Die Organisation sollte sicherstellen, dass ihre 

Entscheidungen nicht durch die Politik des Gastlandes, durch Konfliktparteien oder durch 

die eigenen Regierungen beeinflusst werden. Dies kann durch eine klare Trennung von 

politischen und humanitären Aktivitäten erreicht werden. 

5. Vermeidung von Parteinahme: Die Organisation sollte keine Aktivitäten durchführen, die 

als Unterstützung für eine der Konfliktparteien interpretiert werden könnten. Sie sollte auch 

vermeiden, in politische Debatten verwickelt zu werden oder Stellungnahmen abzugeben, 

die ihre Neutralität in Frage stellen könnten. 

6. Zusammenarbeit mit anderen humanitären Akteuren: Die Organisation sollte mit 

anderen humanitären Organisationen, einschließlich des Internationalen Komitees vom 

Roten Kreuz, zusammenarbeiten, um eine koordinierte und effektive humanitäre Antwort 

zu gewährleisten. Diese Zusammenarbeit sollte jedoch immer unter Wahrung der eigenen 

neutralen und unabhängigen Position erfolgen. 

7. Regelmäßige Schulungen und Sensibilisierung: Die Organisation sollte ihre Mitarbeiter 

regelmäßig in den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts schulen, um sicherzustellen, 

dass sie diese in ihrer täglichen Arbeit umsetzen und aufrechterhalten. 

8. Monitoring und Evaluierung: Die Organisation sollte Mechanismen zur Überwachung 

und Bewertung ihrer Aktivitäten einführen, um sicherzustellen, dass sie den Grundsätzen 

der Neutralität und Unabhängigkeit treu bleiben. 

Durch die Befolgung dieser Schritte können nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen ihre 

Glaubwürdigkeit und Effektivität als neutrale und unabhängige humanitäre Akteure stärken und 

so besser in der Lage sein, den von Krisen betroffenen Menschen Hilfe und Schutz zu bieten. 

67.  Was ist der Unterschied zwischen staatlichen Zivilschutz und 

nichtstaatlichen Zivilschutz? 

Der Unterschied zwischen staatlichem und nichtstaatlichem Zivilschutz liegt in der Art der 

Organisation, deren Mandat und den Ressourcen, die sie für den Schutz und die Hilfe der 

Zivilbevölkerung einsetzen. 

Staatlicher Zivilschutz bezieht sich auf die Maßnahmen und Strukturen, die von nationalen und 

lokalen Behörden eingerichtet werden, um die Zivilbevölkerung vor den Gefahren und zur 

Überwindung der unmittelbaren Auswirkungen von Feindseligkeiten oder Katastrophen zu 

schützen. Diese Strukturen sind in der Regel Teil der Regierungsinfrastruktur und werden durch 

öffentliche Mittel finanziert. Sie haben oft gesetzlich festgelegte Verantwortlichkeiten und 

Befugnisse, um im Falle von Notfällen zu intervenieren und die öffentliche Ordnung und 

Sicherheit aufrechtzuerhalten. 

Nichtstaatlicher Zivilschutz hingegen umfasst die Aktivitäten von zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, glaubensbasierten Organisationen und anderen nichtstaatlichen Akteuren, die 

humanitäre Hilfe leisten. Diese Organisationen sind in der Regel unabhängig von staatlichen 

Strukturen und finanzieren sich oft durch private Spenden, Mitgliedsbeiträge oder internationale 
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Fördermittel. Ihr Mandat ist nicht durch Gesetze vorgegeben, sondern durch ihre eigenen 

Satzungen und die humanitären Prinzipien, die sie verfolgen. Sie können flexibler agieren und 

sich auf spezifische Bedürfnisse oder Gemeinschaften konzentrieren, die möglicherweise von 

staatlichen Programmen nicht erreicht werden. 

Ein weiterer Unterschied kann in der internationalen Dimension des Zivilschutzes liegen. 

Während staatlicher Zivilschutz in der Regel auf das eigene Land beschränkt ist, können 

nichtstaatliche Organisationen international tätig sein und grenzüberschreitende Hilfe leisten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass staatlicher Zivilschutz in der Regel durch die Regierung 

organisiert und finanziert wird und gesetzliche Befugnisse hat, während nichtstaatlicher 

Zivilschutz von unabhängigen Organisationen getragen wird, die sich durch private Mittel 

finanzieren und sich durch Flexibilität und die Fähigkeit auszeichnen, auf spezifische 

Bedürfnisse einzugehen. Beide Formen des Zivilschutzes sind jedoch essentiell und ergänzen 

sich gegenseitig, um die Zivilbevölkerung in Zeiten von Krisen und Katastrophen zu schützen 

und zu unterstützen. 

 Staatlicher Zivilschutz Nichtstaatlicher Zivilschutz 

Finanzierung Öffentliche Mittel Spenden, Mitgliedsbeiträge 

Organisation Behörden, z.B. Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und 

Katastrophen-hilfe 

NGOs, Vereine, Freiwilligen-

organisationen 

Struktur  Hierarchisch, zentralisiert  Dezentral, flexibel 

Kompetenzen  Gesetzlich festgelegt  Variabel, abhängig von der 

Organisation 

Vorteile Zugang zu Ressourcen, 

Koordination, klare Zuständigkeiten 

Schnelle Reaktionsfähigkeit, 

lokale Verankerung, Flexibilität 

Nachteile Bürokratie, mangelnde Flexibilität Begrenzte Ressourcen, 

Abhängigkeit von Spenden 

 

68.  Gibt es bestimmte Vorteile, die der nichtstaatliche Zivilschutz 

gegenüber dem staatlichen Zivilschutz hat? 

Nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen können bestimmte Vorteile gegenüber staatlichen 

Zivilschutzstrukturen aufweisen. Diese Vorteile ergeben sich aus ihrer Unabhängigkeit, 

Flexibilität, Spezialisierung und der Fähigkeit, internationale Netzwerke zu nutzen.  

Es lassen sich aus den allgemeinen Eigenschaften und Funktionen von nichtstaatlichen 

Organisationen einige potenzielle Vorteile ableiten: 

1. Flexibilität: Nichtstaatliche Organisationen sind oft flexibler in ihren 

Entscheidungsprozessen und können schneller auf sich ändernde Situationen reagieren, da 

sie nicht an die gleichen bürokratischen Prozesse gebunden sind wie staatliche 

Einrichtungen. 
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2. Spezialisierung: Nichtstaatliche Zivilschutzorganisationen können sich auf bestimmte 

Bereiche oder Techniken spezialisieren und dadurch Expertise entwickeln, die in staatlichen 

Strukturen möglicherweise nicht vorhanden ist. 

3. Unabhängigkeit: Die Unabhängigkeit von Regierungsstrukturen ermöglicht es 

nichtstaatlichen Organisationen, Hilfe zu leisten, ohne von politischen Erwägungen 

beeinflusst zu werden. Dies kann insbesondere in Konfliktsituationen von Bedeutung sein, 

in denen staatliche Akteure Partei sein können. 

4. Internationale Netzwerke: Nichtstaatliche Organisationen können Teil internationaler 

Netzwerke sein und somit leichter Zugang zu internationalen Ressourcen und Know-how 

erhalten, was in Krisensituationen von großem Vorteil sein kann. 

5. Nähe zur Zivilbevölkerung: Nichtstaatliche Organisationen arbeiten oft eng mit lokalen 

Gemeinschaften zusammen und können daher deren Bedürfnisse besser verstehen und 

adressieren. 

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass sowohl staatlicher als auch nichtstaatlicher Zivilschutz 

wichtige Rollen im Schutz und in der Unterstützung der Zivilbevölkerung spielen. Eine effektive 

Zusammenarbeit zwischen beiden kann die Resilienz von Gemeinschaften in Krisenzeiten 

stärken. 

69.  Welche speziellen Gruppen könnten von nichtstaatlichen 

Organisationen im Zivilschutz besonders unterstützt werden? 

Nichtstaatliche Organisationen im Zivilschutz können eine wichtige Rolle bei der Unterstützung 

spezieller Gruppen spielen, die aufgrund verschiedener Faktoren als besonders schutzbedürftig 

gelten. Zu diesen Gruppen gehören: 

1. Kinder: Die Teams der Hilfsorganisationen sollten speziell zur Sicherheit von Kindern 

geschult werden, um sie bei Verdacht auf Gewalt, Missbrauch oder Ausbeutung zu schützen. 

2. Personen in städtischen Gebieten: Mit der zunehmenden Urbanisierung müssen 

humanitäre Organisationen darauf vorbereitet sein, Hilfe in städtischen Umgebungen zu 

leisten, wo die Bedingungen und Bedürfnisse sich von denen in ländlichen Gebieten 

unterscheiden können. 

3. Schutzbedürftige Personen: Nichtstaatliche Organisationen können mit spezialisierten 

Organisationen zusammenarbeiten, um jene zu identifizieren, die rechtlich oder faktisch in 

der Lage sind, Schutz zu bieten, und diese auf ihre Verantwortung hinweisen. 

4. Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Ethnie gefährdet sind: Diese 

Personen können aufgrund von Missbrauch und Diskriminierung spezieller Schutz- und 

Hilfsmaßnahmen bedürfen. 

5. Zivilpersonen und Flüchtlinge in bewaffneten Konflikten: Gemäß dem humanitären 

Völkerrecht gibt es besondere rechtliche Bestimmungen zum Schutz und zur Hilfe für 

Personen, die nicht am Konflikt teilnehmen. 

6. Kategorien der Zivilbevölkerung basierend auf Schwäche: Personen, die aufgrund ihrer 

Schwäche nicht in der Lage sind, zum Kriegspotenzial ihres Landes beizutragen, wie Kinder 
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unter fünfzehn Jahren und Mütter von Kindern unter sieben Jahren, gelten als besonders 

schützenswert. 

Diese Gruppen repräsentieren nur einige Beispiele derjenigen, die von nichtstaatlichen 

Organisationen im Zivilschutz besondere Unterstützung erhalten könnten. Die genaue 

Identifizierung und Unterstützung dieser und anderer schutzbedürftiger Gruppen hängt von den 

spezifischen Umständen des jeweiligen Kontextes und den Kapazitäten der beteiligten 

Organisationen ab. Nichtstaatliche Organisationen sind oft gut positioniert, um gezielte Hilfe 

anzubieten und die Resilienz dieser Gruppen zu stärken, indem sie ihre Rechte geltend machen 

und ihre physische Sicherheit gewährleisten. 

70. Wie können nichtstaatliche Organisationen die Rechte und die 

physische Sicherheit dieser Gruppen gewährleisten? 

Nichtstaatliche Organisationen können die Rechte und die physische Sicherheit spezieller 

Gruppen im Zivilschutz durch eine Reihe von Maßnahmen gewährleisten: 

1. Identifizierung und Zusammenarbeit mit Verantwortlichen: Nichtstaatliche 

Organisationen können mit spezialisierten Organisationen zusammenarbeiten, um jene 

Parteien zu identifizieren, die die rechtliche Verantwortung oder Fähigkeit haben, Schutz zu 

bieten, und diese auf ihre Verantwortung hinweisen. 

2. Schulung und Sensibilisierung: Die Teams der Hilfsorganisationen sollten speziell zur 

Sicherheit von Kindern und anderen schutzbedürftigen Gruppen geschult werden. Sie 

sollten wissen, an wen sie sich bei Verdacht auf Gewalt, Missbrauch oder Ausbeutung 

wenden können. 

3. Vorsicht bei zivil-militärischer Zusammenarbeit: Humanitäre Organisationen sollten 

jegliche zivil-militärische Zusammenarbeit und Koordination sorgfältig prüfen, um 

sicherzustellen, dass sie als neutral und unparteiisch wahrgenommen werden, was für die 

Akzeptanz durch die Gemeinschaft entscheidend ist. 

4. Berücksichtigung der Rechtsnormen: Die Organisationen sollten sich der Rechtsnormen 

bewusst sein, die den Schutz von Zivilpersonen und Flüchtlingen in bewaffneten Konflikten 

regeln, und diese anwenden, um den Betroffenen entsprechend zu helfen. 

5. Nutzung bestehender Hilfsnetzwerke: Nichtstaatliche Organisationen sollten sich der 

bereits bestehenden Hilfsnetzwerke bewusst sein und Möglichkeiten für deren 

Unterstützung suchen, anstatt diese zu untergraben oder zu verdoppeln. 

6. Anpassung an städtische Umgebungen: Da immer mehr Menschen in Städte ziehen, 

müssen die Mitarbeitenden einer humanitären Organisation darauf vorbereitet sein, Hilfe im 

städtischen Umfeld zu leisten, wo die Bedingungen und Bedürfnisse sich von denen in 

ländlichen Gebieten unterscheiden können. 

7. Förderung von Rechten, Würde und Integrität: Nichtstaatliche Organisationen sollten 

nicht nur die physische Sicherheit der Menschen verbessern, sondern auch die Achtung der 

Rechte, der Würde und der Integrität jener Personen fördern, die gefährdet sind oder 

Übergriffe und Missbrauch erleben. 
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8. Integration von Schutzmaßnahmen: Es ist wichtig, dass alle Akteure humanitärer 

Organisationen das Thema Schutz entsprechend der Grundsätze zum Schutz in ihre Praxis 

einfließen lassen und professionelle Standards beachten. 

Durch diese Maßnahmen können nichtstaatliche Organisationen dazu beitragen, die Rechte und 

die physische Sicherheit von speziellen Gruppen im Zivilschutz zu gewährleisten und ihre 

Resilienz in Krisensituationen zu stärken. 

71. Was ist der Unterschied zwischen Zivilschutz und 

Katastrophenschutz? 

Der Zivilschutz und der Katastrophenschutz sind zwei verschiedene Konzepte, die sich auf den 

Schutz der Zivilbevölkerung vor Gefahren und die Bewältigung von Krisensituationen 

konzentrieren. Der Unterschied zwischen den beiden liegt in ihrem Anwendungsbereich und 

ihren Aufgaben. 

Gemäß Artikel 61 des Zusatzprotokolls 1 definiert der Zivilschutz die humanitären Aufgaben, 

die notwendig sind, um die Zivilbevölkerung vor den Gefahren von Feindseligkeiten oder 

Katastrophen zu schützen und die unmittelbaren Auswirkungen dieser Ereignisse zu bewältigen. 

Der Zivilschutz umfasst eine Vielzahl von Tätigkeiten, die darauf abzielen, die Sicherheit und 

das Wohlergehen der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. 

Dabei steht der Schutz der Zivilbevölkerung im Vordergrund, unabhängig von ihrer 

Staatsangehörigkeit oder politischen Zugehörigkeit. Der Zivilschutz ist somit eine wichtige 

Komponente des humanitären Völkerrechts, das darauf abzielt, das Leiden der Zivilbevölkerung 

in bewaffneten Konflikten zu minimieren und den Schutz ihrer grundlegenden Rechte 

sicherzustellen. 

Im Gegensatz dazu konzentriert sich der Katastrophenschutz auf die Bewältigung von 

Naturkatastrophen und anderen nicht-kriegerischen Krisensituationen. Der Katastrophenschutz 

umfasst Maßnahmen zur Vorbereitung auf Katastrophen, zur Reaktion während einer Krise und 

zur Erholung und Wiederherstellung nach einer Katastrophe. Er beinhaltet die Koordination von 

Rettungs- und Hilfsmaßnahmen, die Evakuierung von gefährdeten Gebieten, die medizinische 

Versorgung von Verletzten und die Unterstützung bei der Wiederherstellung der Infrastruktur. 

Der Hauptunterschied zwischen Zivilschutz und Katastrophenschutz liegt also in ihrem 

Anwendungsbereich. Während der Zivilschutz sich auf den Schutz der Zivilbevölkerung vor den 

Gefahren von Feindseligkeiten oder Katastrophen konzentriert, bezieht sich der 

Katastrophenschutz speziell auf die Bewältigung von Naturkatastrophen und anderen nicht-

kriegerischen Krisensituationen. 

Insgesamt ist der Zivilschutz gemäß Artikel 61 des Zusatzprotokolls 1 ein wichtiger Bestandteil 

des humanitären Völkerrechts, der darauf abzielt, die Sicherheit und das Wohlergehen der 

Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten zu gewährleisten. Die Tätigkeiten des Zivilschutzes 

umfassen eine breite Palette von Maßnahmen, die darauf abzielen, die Zivilbevölkerung vor 

Gefahren zu schützen und ihre unmittelbaren Bedürfnisse in Krisensituationen zu erfüllen. 
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72. Was ist eine Schutzmacht und was ist ihre Aufgabe? 

Eine Schutzmacht ist ein neutraler Staat, Organisation oder Körperschaft, der die Interessen eines 

kriegführenden Staates in einem Konflikt vertritt, wenn dieser keine diplomatischen 

Beziehungen zum gegnerischen Staat unterhält. Die Schutzmacht wird von den Konfliktparteien 

benannt und muss von der anderen Konfliktpartei anerkannt werden. Ihre Hauptaufgabe besteht 

darin, die Einhaltung der Genfer Konventionen zu überwachen und die Rechte der geschützten 

Personen zu gewährleisten. 

Die Aufgaben der Schutzmacht sind vielfältig und umfassen unter anderem: 

1. Überwachung der Behandlung von Kriegsgefangenen: Die Schutzmacht besucht 

Kriegsgefangenenlager, prüft die Haftbedingungen und stellt sicher, dass die 

Kriegsgefangenen gemäß den Bestimmungen der Dritten Genfer Konvention behandelt 

werden. 

2. Schutz der Zivilbevölkerung: Die Schutzmacht setzt sich für den Schutz der 

Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten ein und überwacht die Einhaltung der Vierten 

Genfer Konvention. 

3. Vermittlung zwischen den Konfliktparteien: Die Schutzmacht kann als Vermittler 

zwischen den Konfliktparteien fungieren und dazu beitragen, humanitäre Probleme zu lösen. 

4. Weiterleitung von Informationen: Die Schutzmacht leitet Informationen über geschützte 

Personen an deren Herkunftsstaaten und an humanitäre Organisationen weiter. 

5. Unterstützung humanitärer Organisationen: Die Schutzmacht unterstützt die Arbeit 

humanitärer Organisationen, wie z.B. des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, bei 

der Bereitstellung von Hilfe für Kriegsopfer. 

Sollten keine Schutzmächte benannt oder anerkannt werden, können die Konfliktparteien die 

Aufgaben der Schutzmacht einer anderen Stelle, wie z.B. einer humanitären Organisation, 

übertragen. Diese Organisation übernimmt dann humanitäre Aufgaben, kann aber in der Regel 

auf Grund der begrenzten Ressourcen nicht alle Funktionen einer Schutzmacht erfüllen. Die 

Verantwortung für die Einhaltung der Genfer Konventionen liegt jedoch letztendlich bei den 

Konfliktparteien selbst. 

73. Wie wird die Neutralität einer Schutzmacht sichergestellt? 

Die Neutralität einer Schutzmacht wird durch mehrere Faktoren sichergestellt, wobei die 

Auswahl und Anerkennung durch die Konfliktparteien eine zentrale Rolle spielen. 

Auswahl und Anerkennung: Die Schutzmacht wird von der Konfliktpartei, deren Interessen sie 

vertreten soll, vorgeschlagen und muss von der gegnerischen Partei anerkannt werden. Dies 

impliziert, dass beide Seiten der Neutralität des vorgeschlagenen Staates zustimmen müssen. 

Neutralitätsverpflichtung: Ein Staat, der als Schutzmacht fungiert, ist per Definition neutral im 

Konflikt, d.h., er ist nicht auf einer der beiden Seiten in den Konflikt verwickelt. Diese Neutralität 

ist eine Grundvoraussetzung für die Übernahme der Schutzmachtfunktion. Ein neutraler Staat 

muss die gleichen Sicherheitsregeln wie die Konfliktparteien einhalten.  
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Unabhängigkeit: Die Neutralität impliziert ein Mindestmaß an Unabhängigkeit gegenüber der 

Gewahrsamsmacht, auch wenn ein Freundschaftsvertrag zwischen beiden Staaten besteht. Die 

Schutzmacht darf nicht einfach eine verbündete Macht sein.  

Völkerrechtlicher Status: Die Schutzmacht hat einen völkerrechtlichen Status und ist an die 

Bestimmungen der Genfer Konventionen gebunden. Dies verpflichtet sie zur unparteiischen 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben.  

Ersatzlösung bei Verlust der Neutralität: Sollte die Schutzmacht ihren neutralen Status 

verlieren oder ihre Tätigkeit einstellen müssen, ist die Gewahrsamsmacht verpflichtet, für eine 

Ersatzmacht zu sorgen. Dies kann ein anderer neutraler Staat oder eine Organisation sein, die alle 

Garantien für Unparteilichkeit und erfolgreiche Arbeit bietet. 

Es gibt jedoch auch Herausforderungen bei der Sicherstellung der Neutralität: 

Mögliche Einflussnahme: Die Gewahrsamsmacht könnte versucht sein, eine neutrale Macht 

oder Organisation zu wählen, die ihren Interessen entgegenkommt. Dies wurde auf der 

Diplomatischen Konferenz als Besorgnis geäußert. 

Trotz dieser Herausforderungen ist die Neutralität der Schutzmacht ein zentraler Bestandteil der 

Genfer Konventionen und dient dem Schutz der geschützten Personen. 

74. Welche Rechte und Pflichten haben geschützte Personen? 

Im Rahmen der Genfer Konventionen und des humanitären Völkerrechts genießen geschützte 

Personen besondere Rechte, die darauf abzielen, sie vor den Auswirkungen von bewaffneten 

Konflikten zu schützen. Geschützte Personen sind in der Regel Zivilisten, Kriegsgefangene, 

Verwundete, Kranke und andere Personen, die nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen. 

Neben den Rechten, die ihnen gewährt werden, haben geschützte Personen jedoch auch 

bestimmte Pflichten, die sie einhalten müssen, um den Schutzstatus zu bewahren. 

1. Rechte geschützter Personen 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle legen eine Vielzahl von Rechten für 

geschützte Personen fest. Diese Rechte sollen sicherstellen, dass sie während eines bewaffneten 

Konflikts human behandelt werden und vor Gewalt, Misshandlung und anderen Formen der 

Missachtung geschützt sind. 

Recht auf humane Behandlung: Geschützte Personen haben das Recht auf humane Behandlung 

unter allen Umständen. Dies bedeutet, dass sie vor Folter, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung, Geiselnahme und Repressalien geschützt sind. Jede Form von Gewalt gegen 

geschützte Personen ist streng verboten. 

Recht auf Schutz vor Angriffen: Zivilisten und andere geschützte Personen dürfen nicht das 

Ziel von Angriffen sein. Das humanitäre Völkerrecht verpflichtet die Konfliktparteien, zwischen 

Kombattanten und Zivilisten zu unterscheiden und sicherzustellen, dass militärische Operationen 

nicht unnötig das Leben oder Eigentum von Zivilpersonen gefährden. 

Recht auf medizinische Versorgung: Verwundete und kranke Personen haben das Recht auf 

medizinische Versorgung, unabhängig davon, welcher Konfliktpartei sie angehören. Das 

humanitäre Völkerrecht verpflichtet die Konfliktparteien, medizinische Hilfe zu leisten und 

sicherzustellen, dass die Verwundeten und Kranken so schnell wie möglich versorgt werden. 
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Recht auf Schutz vor Vertreibung: Geschützte Personen haben das Recht, nicht willkürlich aus 

ihren Heimatgebieten vertrieben zu werden. Zwangsumsiedlungen oder Deportationen sind nur 

unter sehr strengen Bedingungen erlaubt, wie z. B. wenn die Sicherheit der Zivilbevölkerung 

dies erfordert. 

Recht auf faire Behandlung bei Internierung: Personen, die interniert oder gefangen 

genommen werden, haben das Recht auf eine humane Behandlung und faire Bedingungen 

während ihrer Internierung. Dies umfasst das Recht auf ausreichende Nahrung, Unterkunft und 

medizinische Versorgung sowie den Schutz vor Misshandlungen. 

2. Pflichten geschützter Personen 

Neben den Rechten, die geschützten Personen gewährt werden, haben sie auch bestimmte 

Pflichten, die sie einhalten müssen, um ihren Schutzstatus zu bewahren. Diese Pflichten sind in 

den Genfer Konventionen und im humanitären Völkerrecht festgelegt und zielen darauf ab, die 

Einhaltung der humanitären Grundsätze zu gewährleisten. 

Pflicht zur Achtung der Gesetze des Konfliktgebiets: Geschützte Personen sind verpflichtet, 

die Gesetze des Landes oder der Konfliktpartei zu achten, in deren Machtbereich sie sich 

befinden. Dies bedeutet, dass sie sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften halten müssen, 

auch wenn sie sich in einem besetzten Gebiet oder unter der Kontrolle einer Konfliktpartei 

befinden. 

Pflicht zur Achtung von Verwundeten und Toten: Geschützte Personen haben die Pflicht, 

Verwundete und Tote zu achten und dürfen sie nicht berauben oder misshandeln. Ein Verstoß 

gegen diese Pflicht kann dazu führen, dass die geschützte Person strafrechtlich verfolgt wird und 

ihren Schutzstatus teilweise verliert. 

Verbot an Feindseligkeiten teilzunehmen: Zivilpersonen, die als geschützte Personen gelten, 

dürfen nicht aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen. Wenn eine Zivilperson direkt an 

Kampfhandlungen teilnimmt, verliert sie ihren Schutzstatus und kann als Kombattant behandelt 

werden. Dies bedeutet, dass sie das Ziel von Angriffen werden kann und nicht mehr den Schutz 

genießt, den das humanitäre Völkerrecht Zivilisten gewährt. 

Pflicht, auf den Schutzstatus nicht zu verzichten: Geschützte Personen dürfen gemäß Artikel 

8 der Genfer Konventionen unter keinen Umständen auf ihre Rechte verzichten. Dies bedeutet, 

dass sie nicht gezwungen werden können, auf den Schutz, den ihnen das humanitäre Völkerrecht 

gewährt, zu verzichten, und dass sie auch nicht freiwillig auf diesen Schutz verzichten dürfen. 

3. Konsequenzen bei Verstößen gegen Pflichten 

Wenn geschützte Personen gegen ihre Pflichten verstoßen, können sie ihren Schutzstatus 

teilweise oder vollständig verlieren. Beispielsweise kann eine Zivilperson, die an 

Feindseligkeiten teilnimmt, als Kombattant betrachtet und angegriffen werden. Ebenso können 

Personen, die gegen die Gesetze des Konfliktgebiets verstoßen, strafrechtlich verfolgt und 

bestraft werden. 

Fazit 

Geschützte Personen haben im Rahmen der Genfer Konventionen und des humanitären 

Völkerrechts eine Vielzahl von Rechten, die sie vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte 
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schützen sollen. Diese Rechte umfassen den Schutz vor Gewalt, Misshandlung und Angriffen 

sowie das Recht auf humane Behandlung und medizinische Versorgung. Gleichzeitig haben 

geschützte Personen jedoch auch bestimmte Pflichten, die sie einhalten müssen, um ihren 

Schutzstatus zu bewahren. Ein Verstoß gegen diese Pflichten kann dazu führen, dass der 

Schutzstatus teilweise oder vollständig verloren geht. 

75. Welche Aufgaben hat die Schutzmacht in Bezug auf geschützte 

Personen und bei der Umsetzung der Genfer Konventionen sowie 

deren Zusatzprotokollen?  

Die Schutzmacht spielt eine zentrale Rolle im Rahmen der Genfer Konventionen und deren 

Zusatzprotokollen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Interessen der Konfliktparteien zu 

vertreten und sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Konventionen eingehalten werden, 

insbesondere in Bezug auf den Schutz von geschützten Personen. Die Schutzmacht fungiert als 

Vermittler und Überwacher, um sicherzustellen, dass die humanitären Grundsätze des 

Völkerrechts in bewaffneten Konflikten angewendet und umgesetzt werden. 

1. Überwachung der Einhaltung der Genfer Konventionen 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Schutzmacht ist gemäß Artikel 9 die Überwachung der 

Einhaltung der Genfer Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle. Die Schutzmacht ist dafür 

verantwortlich, sicherzustellen, dass die Konfliktparteien die Rechte und den Schutz von 

Zivilpersonen, Kriegsgefangenen und anderen geschützten Personen respektieren. Dies umfasst 

die Überwachung der Bedingungen, unter denen geschützte Personen festgehalten oder 

behandelt werden, sowie die Sicherstellung, dass sie Zugang zu den ihnen zustehenden Rechten 

haben, wie z. B. medizinische Versorgung und humane Behandlung. 

Artikel 9 der Genfer Konventionen gibt der Schutzmacht das Recht, die Anwendung der 

Konventionen zu überwachen und sicherzustellen, dass die Konfliktparteien ihre Verpflichtungen 

einhalten. Dies schließt die Kontrolle der Behandlung von Kriegsgefangenen und Zivilpersonen 

ein, um sicherzustellen, dass sie nicht misshandelt oder ungerecht behandelt werden. 

2. Vermittlung zwischen Konfliktparteien 

Die Schutzmacht fungiert auch als Vermittler zwischen den Konfliktparteien. Sie kann 

diplomatische Verhandlungen führen, um sicherzustellen, dass die Rechte geschützter Personen 

gewahrt bleiben, und kann bei der Lösung von Streitigkeiten oder Missverständnissen zwischen 

den Konfliktparteien helfen. Diese Vermittlungsrolle ist besonders wichtig, wenn es darum geht, 

den Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten oder die Bedingungen für den Austausch von 

Kriegsgefangenen zu verhandeln. 

Die Schutzmacht hat die Aufgabe, alle relevanten Informationen so schnell wie möglich an die 

Institutionen weiterzuleiten, die in der Lage sind, den betroffenen Personen zu helfen. Dies kann 

die Kontaktaufnahme mit Hilfsorganisationen wie dem Internationalen Komitee vom Roten 

Kreuz (IKRK) umfassen, wenn es um die Versorgung von Gefangenen oder Zivilisten geht. 

3. Schutz und Unterstützung geschützter Personen 

Die Schutzmacht hat die besondere Aufgabe, die geschützten Personen zu unterstützen und 

sicherzustellen, dass ihre Rechte geachtet werden. Dies umfasst die Überwachung der 
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Bedingungen, unter denen Zivilisten und Kriegsgefangene festgehalten werden, und die 

Sicherstellung, dass sie Zugang zu Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung und anderen 

grundlegenden Bedürfnissen haben. 

Die Schutzmacht kann auch Besuche in Lagern oder Haftanstalten durchführen, um die 

Bedingungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Rechte der Gefangenen geachtet 

werden. Diese Besuche sind besonders wichtig, um Misshandlungen oder Verstöße gegen das 

humanitäre Völkerrecht zu verhindern. 

4. Informationsaustausch und Berichterstattung 

Eine weitere wichtige Aufgabe der Schutzmacht ist der Informationsaustausch zwischen den 

Konfliktparteien und den internationalen Organisationen. Sie sammelt Informationen über die 

Situation der geschützten Personen und leitet diese an die zuständigen Stellen weiter, um 

sicherzustellen, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um deren Schutz zu 

gewährleisten. 

Die Schutzmacht hat auch die Aufgabe, Berichte über die Einhaltung der Genfer Konventionen 

zu erstellen und diese den Konfliktparteien und internationalen Organisationen vorzulegen. Diese 

Berichte sind entscheidend, um Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu dokumentieren 

und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

5. Anerkennung und Ersatzmächte 

Gemäß den Genfer Konventionen muss jede Konfliktpartei eine Schutzmacht benennen, die ihre 

Interessen vertritt. Die gegnerische Partei muss diese Schutzmacht anerkennen, damit sie ihre 

Aufgaben wahrnehmen kann. Sollte es nicht möglich sein, eine Schutzmacht zu benennen oder 

anzuerkennen, können die Konfliktparteien eine Ersatzmacht oder eine internationale 

Organisation beauftragen, diese Rolle zu übernehmen. 

Die Genfer Konventionen sehen auch die Möglichkeit vor, dass das Internationale Komitee vom 

Roten Kreuz (IKRK) oder eine andere neutrale Organisation als Ersatz für die Schutzmacht 

fungiert, wenn keine Schutzmacht benannt werden kann. Dies stellt sicher, dass der Schutz der 

betroffenen Personen auch in schwierigen Situationen gewährleistet bleibt. 

Fazit 

Die Schutzmacht spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Genfer Konventionen 

und ihrer Zusatzprotokolle. Ihre Aufgaben umfassen die Überwachung der Einhaltung der 

Konventionen, die Vermittlung zwischen den Konfliktparteien, den Schutz und die Unterstützung 

geschützter Personen sowie den Informationsaustausch und die Berichterstattung. In Situationen, 

in denen keine Schutzmacht benannt werden kann, können Ersatzmächte oder neutrale 

Organisationen diese Rolle übernehmen, um sicherzustellen, dass der Schutz der betroffenen 

Personen gewährleistet bleibt. 

76. Was ist eine Ersatzschutzmacht? 

Die Ersatzschutzmacht ist ein zentraler Mechanismus im Rahmen der Genfer Konventionen von 

1949 und des humanitären Völkerrechts, der geschaffen wurde, um sicherzustellen, dass die 

Interessen und Rechte von geschützten Personen auch dann gewahrt bleiben, wenn die reguläre 

Schutzmacht ihre Aufgaben nicht wahrnehmen kann. Dieser Mechanismus ist besonders wichtig 
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in Situationen, in denen diplomatische Beziehungen zwischen den Konfliktparteien abgebrochen 

sind oder keine Schutzmacht benannt werden konnte.  

1. Definition der Ersatzschutzmacht 

Eine Ersatzschutzmacht ist ein neutraler Staat oder eine humanitäre Organisation, die die 

Aufgaben einer regulären Schutzmacht übernimmt, wenn diese aus irgendeinem Grund ihre 

Funktion nicht ausüben kann. Die Schutzmacht ist ein Staat, der von einer Konfliktpartei benannt 

und von der gegnerischen Konfliktpartei anerkannt wird, um die Interessen der geschützten 

Personen und die Einhaltung der Genfer Konventionen zu überwachen. Kann keine Schutzmacht 

benannt oder anerkannt werden, tritt die Ersatzschutzmacht an deren Stelle. 

2. Aufgaben der Ersatzschutzmacht 

Die Aufgaben der Ersatzschutzmacht sind identisch mit denen der regulären Schutzmacht und 

umfassen: 

Überwachung der Einhaltung der Genfer Konventionen: Die Ersatzschutzmacht stellt sicher, 

dass die Konfliktparteien die Bestimmungen der Genfer Konventionen einhalten, insbesondere 

in Bezug auf den Schutz von Zivilpersonen, Kriegsgefangenen und Verwundeten. 

Vertretung der Interessen geschützter Personen: Sie vertritt die Interessen der geschützten 

Personen gegenüber der Konfliktpartei, in deren Machtbereich sie sich befinden, und sorgt dafür, 

dass deren Rechte geachtet werden. 

Förderung humanitärer Maßnahmen: Die Ersatzschutzmacht unterstützt die Durchführung 

humanitärer Maßnahmen, wie die Versorgung von Verwundeten und Kranken oder die 

Organisation von Gefangenenaustauschen. 

3. Voraussetzungen für die Ernennung einer Ersatzschutzmacht 

Die Ernennung einer Ersatzschutzmacht unterliegt bestimmten Bedingungen: 

Neutralität und Unparteilichkeit: Die Ersatzschutzmacht muss ein neutraler Staat oder eine 

unparteiische Organisation sein, die von allen Konfliktparteien akzeptiert wird. 

Einverständnis der Konfliktparteien: Die Konfliktparteien müssen der Ernennung der 

Ersatzschutzmacht zustimmen. Ohne diese Zustimmung kann die Ersatzschutzmacht ihre 

Aufgaben nicht wahrnehmen. 

Humanitäre Kompetenz: Wenn keine neutrale Schutzmacht gefunden werden kann, kann eine 

humanitäre Organisation als Ersatzschutzmacht fungieren, sofern sie die Zustimmung der 

Konfliktparteien erhält. 

4. Situationen, in denen eine Ersatzschutzmacht erforderlich ist 

Die Notwendigkeit einer Ersatzschutzmacht ergibt sich in zwei Hauptsituationen: 

1. Keine Schutzmacht benannt: Wenn die Konfliktparteien keine Schutzmacht benannt 

haben oder sich nicht auf eine Schutzmacht einigen können, muss eine Ersatzschutzmacht 

gefunden werden. Dies ist oft der Fall, wenn diplomatische Beziehungen zwischen den 

Konfliktparteien abgebrochen sind. 



112 Teil 8: Geschützte Personen 

2. Ausfall der Schutzmacht: Wenn die reguläre Schutzmacht ihre Tätigkeit aus irgendeinem 

Grund einstellt, z. B. aufgrund politischer Entwicklungen oder mangelnder Anerkennung 

durch eine Konfliktpartei, wird eine Ersatzschutzmacht erforderlich. 

5. Rolle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) 

Das IKRK spielt eine Schlüsselrolle als Ersatzschutzmacht. In Fällen, in denen keine neutrale 

Schutzmacht gefunden werden kann, bietet das IKRK an, die humanitären Aufgaben der 

Schutzmacht zu übernehmen. Das IKRK ist aufgrund seiner Neutralität, Unparteilichkeit und 

humanitären Kompetenz besonders geeignet, diese Rolle zu übernehmen. Es hat in der 

Vergangenheit in zahlreichen Konflikten als Ersatzschutzmacht fungiert. 

6. Herausforderungen bei der Ernennung einer Ersatzschutzmacht 

Die Ernennung einer Ersatzschutzmacht ist oft mit Herausforderungen verbunden: 

Fehlende Zustimmung der Konfliktparteien: Eine Ersatzschutzmacht kann nur tätig werden, 

wenn alle Konfliktparteien zustimmen. In vielen Konflikten ist es jedoch schwierig, eine 

Einigung zu erzielen. 

Politische Hindernisse: Die Gewahrsamsmacht (die Konfliktpartei, die geschützte Personen 

kontrolliert) könnte versuchen, die Ernennung einer Ersatzschutzmacht zu blockieren, um ihre 

Handlungen nicht überwachen zu lassen. 

Ressourcen und Kapazitäten: Selbst wenn eine Ersatzschutzmacht benannt wird, kann es 

schwierig sein, die notwendigen Ressourcen und Kapazitäten bereitzustellen, um die Aufgaben 

effektiv zu erfüllen. 

Fazit 

Die Ersatzschutzmacht ist ein essenzieller Mechanismus im Rahmen der Genfer Konventionen, 

der sicherstellt, dass die Rechte und Interessen geschützter Personen auch in schwierigen 

politischen Situationen gewahrt bleiben. Sie tritt in Kraft, wenn keine reguläre Schutzmacht 

benannt werden kann oder diese ihre Aufgaben nicht wahrnimmt. Organisationen spielen eine 

zentrale Rolle bei der Umsetzung dieses Mechanismus. Trotz der Herausforderungen bei der 

Ernennung und Tätigkeit einer Ersatzschutzmacht bleibt sie ein unverzichtbares Instrument, um 

die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten. 

Teil 8: Geschützte Personen 

77. Was ist eine Geschützte Person? 

Im Rahmen des humanitären Völkerrechts (HVR), insbesondere in den Genfer Konventionen 

von 1949, bezeichnet der Begriff "geschützte Person" eine Personengruppe, die in bewaffneten 

Konflikten besonderen Schutz genießt. Dieser Schutz soll sicherstellen, dass grundlegende 

Menschenrechte und die Würde dieser Personen auch in Extremsituationen gewahrt bleiben. Die 

Definition und die Rechte geschützter Personen sind in den Genfer Konventionen klar geregelt 

und bilden einen zentralen Bestandteil des HVR. 
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1. Definition der geschützten Person 

Der Begriff "geschützte Person" wird in der Vierten Genfer Konvention (Artikel 4) definiert. 

Geschützte Personen sind solche, die sich in einem bewaffneten Konflikt oder einer Besatzung 

in der Gewalt einer Konfliktpartei befinden, deren Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. Dies 

schließt Zivilpersonen ein, die weder aktiv an Feindseligkeiten teilnehmen noch Mitglieder der 

Streitkräfte sind. 

1.1. Voraussetzungen für den Schutzstatus 

Um als geschützte Person zu gelten, müssen folgende Kriterien erfüllt sein: 

- Die Person darf nicht Staatsangehörige der Konfliktpartei sein, in deren Gewalt sie sich 

befindet. 

- Sie darf nicht aktiv an Feindseligkeiten teilnehmen. 

- Sie muss sich in einer Situation befinden, in der sie besonderen Schutz und Unterstützung 

benötigt, z. B. als Zivilperson in einem besetzten Gebiet. 

1.2. Ausnahmen 

Nicht alle Personen, die sich in einem Konfliktgebiet befinden, gelten automatisch als geschützte 

Personen. Ausnahmen sind: 

- Staatsangehörige eines neutralen oder verbündeten Staates, die sich in einem Konfliktgebiet 

aufhalten und dort keinen besonderen Schutz benötigen. 

- Personen, die aktiv an Feindseligkeiten teilnehmen, wie Kombattanten oder illegale 

Kombattanten.  

2. Kategorien geschützter Personen 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle definieren mehrere Kategorien geschützter 

Personen, die jeweils spezifische Rechte und Schutzmaßnahmen genießen. 

2.1. Zivilpersonen 

Zivilpersonen, die nicht an den Feindseligkeiten teilnehmen, sind die Hauptgruppe der 

geschützten Personen. Dazu gehören: 

- Bewohner von besetzten Gebieten. 

- Flüchtlinge und Vertriebene, die aufgrund von Konflikten ihre Heimat verlassen mussten. 

- Angehörige von Minderheiten, die aufgrund ihrer ethnischen, religiösen oder politischen 

Zugehörigkeit gefährdet sind. 

2.2. Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige 

Diese Personen, unabhängig davon, ob sie Zivilisten oder Kombattanten sind, genießen 

besonderen Schutz gemäß der Ersten und Zweiten Genfer Konvention. Sie müssen ohne 

Diskriminierung medizinisch versorgt werden. 
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2.3. Kriegsgefangene 

Obwohl Kriegsgefangene unter die Dritte Genfer Konvention fallen, gelten sie ebenfalls als 

geschützte Personen. Sie haben Anspruch auf humane Behandlung, Schutz vor Gewalt und 

Zugang zu grundlegenden Lebensbedürfnissen. 

2.4. Internierte Personen 

Zivilpersonen, die aus Sicherheitsgründen interniert werden, genießen ebenfalls Schutz gemäß 

der Vierten Genfer Konvention. Ihre Internierung muss gerechtfertigt und verhältnismäßig sein, 

und sie haben Anspruch auf menschenwürdige Behandlung. 

3. Rechte geschützter Personen 

Die Genfer Konventionen legen eine Vielzahl von Rechten fest, die geschützten Personen 

zustehen. Diese Rechte sollen sicherstellen, dass ihre Würde und grundlegenden Bedürfnisse 

auch in Konfliktsituationen gewahrt bleiben. 

3.1. Recht auf humane Behandlung 

Geschützte Personen dürfen unter keinen Umständen gefoltert, unmenschlich oder erniedrigend 

behandelt werden. Sie haben Anspruch auf Respekt für ihre Würde, ihre Familie und ihre 

religiösen Überzeugungen. 

3.2. Schutz vor Angriffen 

Zivilpersonen und zivile Objekte dürfen nicht das Ziel von Angriffen sein. Die Konfliktparteien 

sind verpflichtet, zwischen Kombattanten und Zivilpersonen zu unterscheiden und zivile Verluste 

zu minimieren. 

3.3. Recht auf medizinische Versorgung 

Verwundete und Kranke müssen unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder Zugehörigkeit 

medizinisch versorgt werden. Dies umfasst den Zugang zu Krankenhäusern, Medikamenten und 

anderen lebenswichtigen Ressourcen. 

3.4. Schutz vor Vertreibung und Geiselnahme 

- Zivilpersonen dürfen nicht willkürlich vertrieben oder in Geiselhaft genommen werden. 

- Besatzungsmächte dürfen keine kollektiven Strafen verhängen oder die Bevölkerung eines 

besetzten Gebiets deportieren. 

3.5. Recht auf Kontakt mit der Außenwelt 

Geschützte Personen haben das Recht, mit ihren Familien in Kontakt zu bleiben. Dies schließt 

den Austausch von Briefen und Nachrichten sowie Besuche durch das Internationale Komitee 

vom Roten Kreuz (IKRK) ein. 

4. Pflichten der Konfliktparteien gegenüber geschützten Personen 

Die Konfliktparteien sind verpflichtet, die Rechte geschützter Personen zu respektieren und zu 

gewährleisten. Dies umfasst: 
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4.1. Einhaltung der Genfer Konventionen 

Die Konfliktparteien müssen die Bestimmungen der Genfer Konventionen einhalten und 

sicherstellen, dass geschützte Personen nicht Opfer von Gewalt, Diskriminierung oder 

Misshandlung werden. 

4.2. Zugang zu humanitärer Hilfe 

Die Konfliktparteien sind verpflichtet, humanitären Organisationen Zugang zu geschützten 

Personen zu gewähren, um deren Versorgung sicherzustellen. 

4.3. Verbot von Repressalien 

Repressalien gegen geschützte Personen sind streng verboten. Dies schließt 

Vergeltungsmaßnahmen ein, die darauf abzielen, geschützte Personen zu bestrafen oder unter 

Druck zu setzen.  

5. Herausforderungen bei der Umsetzung 

Trotz der klaren Regelungen in den Genfer Konventionen gibt es in der Praxis zahlreiche 

Herausforderungen bei der Gewährleistung des Schutzes geschützter Personen: 

5.1. Systematische Verstöße 

In vielen Konflikten werden die Rechte geschützter Personen systematisch verletzt, 

beispielsweise durch Angriffe auf Zivilisten, Folter oder die Behinderung humanitärer Hilfe. 

5.2. Schwierige Durchsetzung 

Die Durchsetzung des Schutzes geschützter Personen ist oft schwierig, insbesondere in 

asymmetrischen Konflikten, in denen nichtstaatliche Akteure beteiligt sind. 

5.3. Mangelnde Rechenschaftspflicht 

Verstöße gegen die Rechte geschützter Personen bleiben häufig ungestraft, da es an effektiven 

Mechanismen zur Rechenschaftspflicht mangelt. 

Fazit 

Geschützte Personen sind eine zentrale Kategorie des humanitären Völkerrechts, die besonderen 

Schutz vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte genießen. Dieser Schutz umfasst 

Zivilpersonen, Verwundete, Kranke, Kriegsgefangene und internierte Personen. Die Genfer 

Konventionen legen klare Rechte und Pflichten fest, um sicherzustellen, dass die Würde und die 

grundlegenden Bedürfnisse dieser Personen gewahrt bleiben. Dennoch bleibt die Umsetzung 

dieser Schutzmaßnahmen in der Praxis eine Herausforderung, die kontinuierliche Anstrengungen 

von Staaten, humanitären Organisationen und der internationalen Gemeinschaft erfordert. 

78. Was ist die Datenbank für geschützte Personen?  

Die Datenbank für geschützte Personen ist ein wesentliches Instrument des humanitären 

Völkerrechts, das dazu dient, den Schutz und die Rechte von Personen in bewaffneten Konflikten 

sicherzustellen. Sie basiert auf den Bestimmungen der Genfer Konventionen und hat das Ziel, 

Informationen über geschützte Personen zu sammeln, zu verwalten und weiterzugeben, um deren 

Sicherheit und Rechte zu gewährleisten. Dieses Kapitel erläutert die zentrale Bedeutung dieser 
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Datenbank, wer darin erfasst wird, welche rechtlichen Grundlagen sie hat und wer für ihre 

Führung verantwortlich ist. 

1. Was ist die Datenbank für geschützte Personen? 

Die Datenbank für geschützte Personen ist ein systematisches Register, das Informationen über 

Personen sammelt, die nach den Genfer Konventionen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen 

besonderen Schutz genießen.  

Die Datenbank dient dazu, die Identität und den Status dieser Personen zu dokumentieren und 

sicherzustellen, dass ihre Rechte gemäß dem humanitären Völkerrecht respektiert werden. 

2. Wer wird in die Datenbank eingetragen und was bedeutet die Eintragung? 

2.1. Wer wird eingetragen? 

In die Datenbank werden alle Personen eingetragen, die nach den Genfer Konventionen als 

„geschützt“ gelten. Dazu gehören: 

• Zivilpersonen, die sich in der Gewalt einer Konfliktpartei befinden, zu der sie nicht 

gehören. 

• Kriegsgefangene, die gemäß der Dritten Genfer Konvention besonderen Schutz genießen. 

• Internierte Personen, die festgehalten werden, um die Sicherheit der Konfliktparteien zu 

gewährleisten. 

• Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige, die medizinische Versorgung benötigen und 

nicht mehr aktiv an den Feindseligkeiten teilnehmen. 

2.2. Bedeutung der Eintragung 

Die Eintragung in die Datenbank hat mehrere wichtige Funktionen: 

• Schutz der Identität: Die genaue Identifizierung der betroffenen Personen stellt sicher, dass 

sie nicht „verschwinden“ oder unrechtmäßig behandelt werden. 

• Familienzusammenführung: Die Datenbank ermöglicht es, Angehörige über den Verbleib 

ihrer Familienmitglieder zu informieren. 

• Rechtewahrung: Die Eintragung dokumentiert den Status der Person und stellt sicher, dass 

sie gemäß den Bestimmungen der Genfer Konventionen behandelt wird. 

• Transparenz: Die Datenbank dient als Nachweis für die Einhaltung des humanitären 

Völkerrechts durch die Konfliktparteien. 

3. Wer führt die Datenbank? 

Die Datenbank wird in der Regel von den Schutzmächten, nationalen Ämtern oder Behörden 

geführt, die speziell für diesen Zweck eingerichtet wurden. Diese nationalen Stellen arbeiten eng 

mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zusammen, das eine zentrale Rolle 

bei der Koordination und Überwachung der Einhaltung des humanitären Völkerrechts spielt. 

• Nationale Behörden: Sie sind dafür verantwortlich, die Daten zu sammeln und zu 

verwalten. Dazu gehören Informationen wie Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 

der Status der betroffenen Person. 
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• IKRK: Das IKRK oder eine andere neutrale Macht fungiert als neutrale Instanz, die 

sicherstellt, dass die Datenbank korrekt geführt wird und die Informationen im Einklang mit 

den Genfer Konventionen verwendet werden. Es kann auch als Vermittler zwischen 

Konfliktparteien auftreten, um den Schutz der betroffenen Personen zu gewährleisten. 

4. Gesetzliche Grundlage der Datenbank 

Die gesetzliche Grundlage für die Datenbank ergibt sich aus den Genfer Konventionen von 1949 

und ihren Zusatzprotokollen. Diese internationalen Verträge verpflichten die Vertragsparteien, 

geschützte Personen zu registrieren und ihre Rechte zu wahren. Insbesondere: 

• Artikel 123 der Dritten Genfer Konvention: Verpflichtet die Konfliktparteien, nationale 

Auskunftsbüros einzurichten, um Informationen über Kriegsgefangene zu sammeln und 

weiterzuleiten. 

• Artikel 136 der Vierten Genfer Konvention: Regelt die Einrichtung von Auskunftsbüros 

für geschützte Zivilpersonen. 

• Zusatzprotokolle I und II: Ergänzen die Bestimmungen der Genfer Konventionen und 

erweitern den Schutz auf nicht-internationale bewaffnete Konflikte. 

Die Einhaltung dieser Verpflichtungen wird durch das IKRK überwacht, das auch als zentrale 

Sammelstelle für Informationen fungiert und sicherstellt, dass diese im Einklang mit dem 

humanitären Völkerrecht verwendet werden. 

5. Datenschutz und Vertraulichkeit 

Ein zentraler Aspekt der Datenbank ist der Schutz der gesammelten Informationen. Die Genfer 

Konventionen und das humanitäre Völkerrecht legen großen Wert auf die Vertraulichkeit der 

Daten, um die Sicherheit der betroffenen Personen zu gewährleisten. Dazu gehören: 

• Sichere Datenspeicherung: Informationen müssen sicher aufbewahrt werden, z. B. in 

passwortgeschützten Dateien oder verschlossenen Schränken. 

• Beschränkter Zugriff: Nur autorisierte Personen dürfen Zugang zu den Daten haben. 

• Weitergabe von Informationen: Daten dürfen nur bei berechtigtem Interesse und unter 

Einhaltung der Vertraulichkeit weitergegeben werden. 

• Datenvernichtung: Im Falle einer Evakuierung oder eines Sicherheitsrisikos müssen Daten 

sicher vernichtet werden, um Missbrauch zu verhindern. 

Fazit 

Die Datenbank für geschützte Personen ist ein unverzichtbares Instrument des humanitären 

Völkerrechts, das den Schutz und die Rechte von Personen in bewaffneten Konflikten 

sicherstellt. Sie dokumentiert den Status der betroffenen Personen, erleichtert die 

Familienzusammenführung und dient als Nachweis für die Einhaltung der Genfer Konventionen. 

Geführt wird die Datenbank von nationalen Behörden in Zusammenarbeit mit dem IKRK, das 

als neutrale Instanz die Einhaltung der internationalen Standards überwacht. Ihre gesetzliche 

Grundlage findet sich in den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen, die die 
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Vertragsparteien zur Einrichtung solcher Systeme verpflichten. Der Schutz der Daten ist dabei 

ein zentraler Bestandteil, um die Sicherheit der betroffenen Personen zu gewährleisten. 

79. Werden in der Datenbank für geschützte Personen auch 

Ausländer und Aliens geführt? 

Die Datenbank für geschützte Personen, die auf den Bestimmungen der Genfer Konventionen 

basiert, erfasst alle Personen, die nach dem humanitären Völkerrecht besonderen Schutz 

genießen. Dazu gehören auch Ausländer und sogenannte Aliens (Personen, die sich in einem 

fremden Land aufhalten, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu besitzen). Diese Personengruppen 

haben unter bestimmten Umständen Anspruch auf Schutz und werden entsprechend in die 

Datenbank aufgenommen. Dieses Kapitel erläutert die rechtlichen Grundlagen, die Kriterien für 

die Eintragung und die Bedeutung der Erfassung von Ausländern und Aliens. 

1. Rechtliche Grundlage für die Erfassung von Ausländern und Aliens 

Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle definieren klar, dass geschützte 

Personen auch Ausländer und Aliens umfassen können, sofern sie die Kriterien für den Schutz 

erfüllen. Insbesondere die Vierte Genfer Konvention regelt den Schutz von Zivilpersonen in 

Kriegszeiten und schließt dabei ausdrücklich Personen ein, die sich in einem fremden Land 

befinden. 

Artikel 4 der Vierten Genfer Konvention: Definiert geschützte Personen als diejenigen, die 

sich in der Gewalt einer Konfliktpartei befinden, zu der sie nicht gehören. Dies schließt 

Ausländer und Aliens ein, die sich im Hoheitsgebiet einer Konfliktpartei oder in besetztem 

Gebiet aufhalten. 

Artikel 41, 42 und 43 der Vierten Genfer Konvention: Diese Artikel regeln den Umgang mit 

Ausländern, die sich bei Ausbruch der Feindseligkeiten im Gebiet einer Konfliktpartei befinden. 

Sie legen fest, dass solche Personen nur unter bestimmten Bedingungen interniert oder einem 

Zwangsaufenthalt unterworfen werden dürfen. Ihre Rechte und ihr Schutzstatus müssen gewahrt 

bleiben. 

2. Kriterien für die Eintragung von Ausländern und Aliens 

Die Eintragung von Ausländern und Aliens in die Datenbank erfolgt, wenn sie die folgenden 

Kriterien erfüllen: 

2.1. Aufenthalt in einem fremden Land 

Ausländer und Aliens, die sich in einem Land aufhalten, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht 

besitzen, können als geschützte Personen gelten. Dies gilt insbesondere, wenn sie sich vor oder 

während eines bewaffneten Konflikts in diesem Land befinden und in die Gewalt einer 

Konfliktpartei geraten. 

2.2. Status als geschützte Person 

Die Genfer Konventionen definieren geschützte Personen als solche, die nicht aktiv an den 

Feindseligkeiten teilnehmen und besonderen Schutz benötigen. Dazu gehören: 

Zivilpersonen, die sich in einem Konfliktgebiet befinden. 

Personen, die in besetztem Gebiet leben und nicht Staatsangehörige der Besetzungsmacht sind. 
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Staatenlose oder Personen mit zweifelhafter Staatsangehörigkeit, die ebenfalls unter die 

Schutzbestimmungen fallen. 

2.3. Familienzusammenführung 

Ein besonderer Fokus liegt auf der Erfassung von Ausländern und Aliens, um ihre Familien über 

ihren Aufenthaltsort zu informieren. Diese Informationen werden über nationale Auskunftsbüros 

oder das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) weitergeleitet, um die 

Familienzusammenführung zu erleichtern. 

3. Bedeutung der Eintragung von Ausländern und Aliens 

Die Eintragung von Ausländern und Aliens in die Datenbank hat mehrere wichtige Funktionen: 

• Schutz vor Missbrauch: Die Registrierung stellt sicher, dass diese Personen nicht 

„verschwinden“ oder unrechtmäßig behandelt werden. 

• Rechtewahrung: Die Eintragung dokumentiert den Schutzstatus der Personen und stellt 

sicher, dass sie gemäß den Bestimmungen der Genfer Konventionen behandelt werden. 

• Familienzusammenführung: Die Weitergabe von Informationen an Angehörige 

ermöglicht es, Familien in schwierigen Situationen wieder zusammenzuführen. 

• Transparenz: Die Erfassung dient als Nachweis für die Einhaltung des humanitären 

Völkerrechts durch die Konfliktparteien [1][6]. 

Fazit 

Ausländer und Aliens werden in der Datenbank für geschützte Personen erfasst, wenn sie die 

Kriterien der Genfer Konventionen erfüllen. Ihre Eintragung dient dazu, ihren Schutzstatus zu 

dokumentieren, ihre Rechte zu wahren und ihre Familien über ihren Verbleib zu informieren. Die 

gesetzliche Grundlage für ihre Erfassung ergibt sich aus den Artikeln der Vierten Genfer 

Konvention, die den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten regeln. Die Führung 

der Datenbank obliegt nationalen Behörden in Zusammenarbeit mit dem IKRK, das als neutrale 

Instanz die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sicherstellt. 

80. Was ist die Arbeit der Zentralen Auskunftsstelle in Bezug auf 

geschützte Personen und woraus bestimmt sich diese? 

1. Aufgaben der Zentralen Auskunftsstelle 

Die Aufgaben der Zentralen Auskunftsstelle sind vielfältig und umfassen mehrere zentrale 

Bereiche: 

1.1. Sammlung und Verwaltung von Informationen 

Die Zentrale Auskunftsstelle sammelt Informationen über geschützte Personen, einschließlich: 

• Kriegsgefangene 

• Internierte Personen 

• Zivilpersonen in besetzten Gebieten 

• Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige 
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Die gesammelten Informationen umfassen in der Regel: 

• Name, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der betroffenen Person. 

• Informationen über ihren Aufenthaltsort, ihren Status und ihre gesundheitliche Situation. 

• Daten über ihre Gefangenschaft oder Internierung. 

Die gesammelten Informationen werden in einer sicheren Datenbank gespeichert, um die Rechte 

und den Schutzstatus der betroffenen Personen zu dokumentieren. 

1.2. Weiterleitung von Informationen 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Zentralen Auskunftsstelle ist die Weiterleitung von 

Informationen an die zuständigen Stellen. Dies umfasst: 

• Die Übermittlung von Informationen an die Angehörigen der geschützten Personen, um 

deren Verbleib zu klären. 

• Die Weitergabe von Informationen an die Konfliktparteien, um die Einhaltung der Genfer 

Konventionen sicherzustellen. 

• Die Zusammenarbeit mit nationalen Auskunftsbüros und dem IKRK, um Informationen 

über geschützte Personen zu koordinieren und zu überprüfen. 

1.3. Beantwortung von Anfragen 

Die Zentrale Auskunftsstelle ist verpflichtet, alle Anfragen in Bezug auf geschützte Personen zu 

beantworten. Dies umfasst: 

• Anfragen von Angehörigen, die nach dem Verbleib ihrer Familienmitglieder suchen. 

• Anfragen von Regierungen oder Organisationen, die Informationen über geschützte 

Personen benötigen. 

• Anfragen von internationalen Organisationen wie dem IKRK, die die Einhaltung des 

humanitären Völkerrechts überwachen. 

1.4. Schutz sensibler Informationen 

Die Zentrale Auskunftsstelle ist verpflichtet, die Vertraulichkeit der gesammelten Informationen 

zu gewährleisten. Dies bedeutet: 

• Informationen dürfen nur weitergegeben werden, wenn dies im Interesse der betroffenen 

Person liegt. 

• Vertrauliche Daten müssen sicher gespeichert werden, um Missbrauch zu verhindern. 

• Die Weitergabe von Informationen erfolgt nur an autorisierte Stellen, die zur Einhaltung der 

Genfer Konventionen verpflichtet sind. 

2. Herausforderungen und Grenzen 

Die Arbeit der Zentralen Auskunftsstelle ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden: 

• Mangelnde Kooperation: In einigen Fällen verweigern Konfliktparteien die 

Zusammenarbeit oder behindern die Arbeit der Auskunftsstelle. 
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• Schwierige Beweisführung: Die Sammlung von Informationen in Konfliktgebieten ist oft 

gefährlich und schwierig. 

• Schutz der Vertraulichkeit: Die Sicherstellung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit der 

gesammelten Informationen ist eine ständige Herausforderung. 

Fazit 

Die Zentrale Auskunftsstelle ist ein unverzichtbares Instrument des humanitären Völkerrechts, 

das den Schutz und die Rechte von geschützten Personen in bewaffneten Konflikten sicherstellt. 

Ihre Aufgaben umfassen die Sammlung, Verwaltung und Weitergabe von Informationen sowie 

die Beantwortung von Anfragen. Die gesetzliche Grundlage ihrer Arbeit findet sich in den Genfer 

Konventionen von 1949 und ihren Zusatzprotokollen, die die Verpflichtungen der 

Konfliktparteien und der beteiligten Organisationen klar definieren. Trotz der 

Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert ist, bleibt die Zentrale Auskunftsstelle ein 

zentraler Akteur bei der Umsetzung und Überwachung des humanitären Völkerrechts. 

81. Welche Möglichkeiten und Rechte hat die Zentrale Auskunftsstelle 

in Bezug auf die Informationsbeschaffung? 

Die Zentrale Auskunftsstelle (auch Zentralauskunftsbüro [Central Information Agency] genannt) 

ist ein wesentlicher Bestandteil des humanitären Völkerrechts und übernimmt eine zentrale Rolle 

bei der Sammlung, Verwaltung und Weitergabe von Informationen über geschützte Personen, 

insbesondere in bewaffneten Konflikten. Ihre Möglichkeiten und Rechte in Bezug auf die 

Informationsbeschaffung sind klar in den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen 

geregelt. Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, die Befugnisse und die Grenzen 

der Zentralen Auskunftsstelle bei der Beschaffung von Informationen. 

1. Rechtliche Grundlage der Informationsbeschaffung 

Die Arbeit der Zentralen Auskunftsstelle stützt sich auf die Bestimmungen der Genfer 

Konventionen von 1949 und ihrer Zusatzprotokolle. Diese verpflichten die Konfliktparteien, 

Informationen über geschützte Personen bereitzustellen und mit der Zentralen Auskunftsstelle 

zusammenzuarbeiten. Insbesondere: 

• Artikel 123 der Dritten Genfer Konvention: Regelt die Einrichtung nationaler 

Auskunftsbüros für Kriegsgefangene und die Zusammenarbeit mit der Zentralen 

Auskunftsstelle. 

• Artikel 136 der Vierten Genfer Konvention: Verpflichtet die Konfliktparteien, 

Informationen über geschützte Zivilpersonen zu sammeln und weiterzuleiten. 

Die Zentrale Auskunftsstelle wird oft vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) 

koordiniert, das als neutrale Instanz fungiert und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts 

überwacht. 

2. Möglichkeiten der Informationsbeschaffung 

Die Zentrale Auskunftsstelle verfügt über verschiedene Mechanismen und Rechte, um 

Informationen über geschützte Personen zu beschaffen. Diese umfassen: 
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2.1. Zusammenarbeit mit nationalen Auskunftsbüros 

Die Zentrale Auskunftsstelle arbeitet eng mit den nationalen Auskunftsbüros der 

Konfliktparteien zusammen, die verpflichtet sind, Informationen über geschützte Personen zu 

sammeln und weiterzuleiten. Diese Informationen umfassen: 

• Name, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit der betroffenen Person. 

• Aufenthaltsort, Status und gesundheitliche Situation. 

• Daten über Gefangenschaft, Internierung oder andere Schutzmaßnahmen. 

2.2. Direkte Informationsanfragen 

Die Zentrale Auskunftsstelle hat das Recht, direkte Anfragen an die Konfliktparteien zu stellen, 

um Informationen über geschützte Personen zu erhalten. Diese Anfragen können sich auf: 

• Kriegsgefangene, 

• Internierte Personen, 

• Vermisste Personen oder 

• Zivilpersonen in besetzten Gebieten beziehen. 

Die Konfliktparteien sind verpflichtet, diese Anfragen zu beantworten und die erforderlichen 

Informationen bereitzustellen, sofern dies nicht die Sicherheit der betroffenen Personen 

gefährdet. 

2.3. Zugriff auf vertrauliche Informationen 

Im Gegensatz zu nationalen Auskunftsbüros, die in der Regel nur Informationen weitergeben 

dürfen, die von den betroffenen Personen autorisiert wurden, hat die Zentrale Auskunftsstelle 

weitergehende Befugnisse. Sie kann auch auf vertrauliche Informationen zugreifen, die von den 

nationalen Büros geheim gehalten werden, solange diese Informationen im Einklang mit den 

Prinzipien des humanitären Völkerrechts verwendet werden. 

2.4. Archivierung und Verwaltung von Daten 

Die Zentrale Auskunftsstelle ist nicht nur für die Beschaffung, sondern auch für die Archivierung 

und Verwaltung der gesammelten Informationen verantwortlich. Diese Daten werden 

systematisch gespeichert, um eine langfristige Dokumentation und Nachverfolgung zu 

gewährleisten. Dies ist besonders wichtig für die Klärung des Verbleibs von vermissten Personen 

und die Unterstützung bei der Familienzusammenführung. 

2.5. Nutzung alternativer Informationsquellen 

Wenn nationale Auskunftsbüros nicht in der Lage oder nicht willens sind, die erforderlichen 

Informationen bereitzustellen, kann die Zentrale Auskunftsstelle alternative Mittel einsetzen, um 

die Daten zu beschaffen. Dazu gehören: 

• Direkte Kommunikation mit dem IKRK, das vor Ort tätig ist. 

• Zusammenarbeit mit anderen neutralen humanitären Organisationen. 

• Einsatz von Beobachtern oder anderen Mitteln, die als angemessen erscheinen. 
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3. Rechte der Zentralen Auskunftsstelle 

Die Zentrale Auskunftsstelle hat spezifische Rechte, die ihre Arbeit erleichtern und sicherstellen, 

dass sie effektiv Informationen sammeln kann: 

3.1. Recht auf Zugang zu Informationen 

Die Konfliktparteien sind verpflichtet, der Zentralen Auskunftsstelle Zugang zu den 

erforderlichen Informationen zu gewähren. Dies umfasst sowohl administrative Daten als auch 

Berichte über den Zustand und den Verbleib geschützter Personen. 

3.2. Recht auf Vertraulichkeit 

Die Zentrale Auskunftsstelle hat das Recht, die Vertraulichkeit der gesammelten Informationen 

zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass sensible Daten nur an autorisierte Stellen weitergegeben 

werden dürfen und ausschließlich im Interesse der betroffenen Personen verwendet werden. 

3.3. Recht auf Neutralität 

Die Zentrale Auskunftsstelle arbeitet unabhängig und neutral. Sie darf nicht in politische oder 

militärische Angelegenheiten verwickelt werden und muss sicherstellen, dass ihre Arbeit 

ausschließlich humanitären Zwecken dient. 

4. Grenzen der Informationsbeschaffung 

Trotz ihrer weitreichenden Befugnisse ist die Arbeit der Zentralen Auskunftsstelle auch an 

bestimmte Grenzen gebunden: 

• Sicherheitsrisiken: Informationen dürfen nicht weitergegeben werden, wenn dies die 

Sicherheit der betroffenen Personen gefährden könnte. 

• Kooperationsbereitschaft der Konfliktparteien: Die Arbeit der Zentralen Auskunftsstelle 

hängt maßgeblich von der Bereitschaft der Konfliktparteien ab, die erforderlichen 

Informationen bereitzustellen. 

• Vertraulichkeit: Die Zentrale Auskunftsstelle ist verpflichtet, die Vertraulichkeit der 

gesammelten Informationen zu wahren, was den Zugang zu bestimmten Daten einschränken 

kann. 

Fazit 

Die Zentrale Auskunftsstelle verfügt über umfassende Möglichkeiten und Rechte, um 

Informationen über geschützte Personen zu beschaffen. Ihre Arbeit basiert auf den 

Bestimmungen der Genfer Konventionen und wird durch die Zusammenarbeit mit nationalen 

Auskunftsbüros und dem IKRK unterstützt. Zu ihren zentralen Aufgaben gehören die Sammlung, 

Verwaltung und Weitergabe von Informationen sowie der Schutz der Vertraulichkeit der Daten. 

Trotz ihrer weitreichenden Befugnisse ist ihre Arbeit an bestimmte Grenzen gebunden, 

insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit der betroffenen Personen und die 

Kooperationsbereitschaft der Konfliktparteien. Die Zentrale Auskunftsstelle bleibt ein 

unverzichtbares Instrument des humanitären Völkerrechts, um den Schutz und die Rechte von 

Menschen in bewaffneten Konflikten sicherzustellen. 
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Teil 9: Das Rote Kreuz 

82. Was ist das Rote Kreuz und was sind seine Aufgaben und 

Befugnisse? 

Das Rote Kreuz ist eine der bekanntesten humanitären Organisationen weltweit und spielt eine 

zentrale Rolle im Rahmen des humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen. Es 

wurde geschaffen, um Menschen in Not, insbesondere in bewaffneten Konflikten, unparteiisch 

und neutral zu helfen. Seine Aufgaben, Befugnisse und sein Aufbau sind klar definiert und in den 

internationalen Abkommen sowie in den Prinzipien der Bewegung verankert. 

1. Was ist das Rote Kreuz? 

Das Rote Kreuz ist Teil der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung die aus drei 

Hauptkomponenten besteht: 

1. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK): Gegründet 1863, ist das IKRK 

eine neutrale, unabhängige Organisation, die sich auf die Hilfeleistung in bewaffneten 

Konflikten und anderen Situationen von Gewalt spezialisiert hat. Es ist der Hüter der Genfer 

Konventionen und spielt eine zentrale Rolle bei der Überwachung ihrer Einhaltung. 

2. Die Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 

(IFRC): Sie wurde 1919 gegründet und koordiniert die Arbeit der nationalen Gesellschaften 

in humanitären Krisen, die nicht durch Konflikte verursacht wurden, wie Naturkatastrophen 

oder Epidemien. 

3. Die nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften: Diese Gesellschaften 

existieren in fast allen Ländern der Welt und arbeiten auf nationaler Ebene, um humanitäre 

Hilfe zu leisten und die Prinzipien der Bewegung zu fördern. 

2. Aufgaben und Befugnisse des Roten Kreuzes 

Die Aufgaben und Befugnisse des Roten Kreuzes sind vielfältig und basieren auf den 

Grundsätzen der Bewegung: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, 

Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. 

2.1. Aufgaben 

Schutz von Kriegsopfern: Das Rote Kreuz setzt sich für den Schutz von Verwundeten, Kranken, 

Kriegsgefangenen und Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten ein. Es überwacht die 

Einhaltung der Genfer Konventionen und bietet humanitäre Hilfe an. 

Humanitäre Hilfe: Es leistet Hilfe in Form von medizinischer Versorgung, Lebensmitteln, 

Wasser und Unterkünften in Konfliktgebieten und bei Naturkatastrophen. 

Förderung des humanitären Völkerrechts: Das Rote Kreuz verbreitet das Wissen über die 

Genfer Konventionen und das humanitäre Völkerrecht, um deren Einhaltung zu fördern. 

Familienzusammenführung: Das Rote Kreuz hilft, Familien zu suchen und wieder zu vereinen, 

die durch Konflikte oder Katastrophen getrennt wurden. 
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Neutraler Vermittler: In bewaffneten Konflikten agiert das IKRK oft als neutraler Vermittler 

zwischen den Konfliktparteien, um humanitäre Zugeständnisse zu erreichen, wie den Zugang zu 

Gefangenen oder die Einrichtung humanitärer Korridore. 

2.2. Befugnisse 

Zugang zu Konfliktgebieten: Das IKRK hat das Recht, Zugang zu Kriegsgefangenen, 

Internierten und anderen schutzbedürftigen Personen zu beantragen, um deren Behandlung zu 

überwachen. 

Neutralität und Unabhängigkeit: Es agiert unabhängig von Regierungen und Konfliktparteien, 

was ihm ermöglicht, in sensiblen Situationen zu handeln. 

Schutz des Emblems: Das Rote Kreuz-Emblem ist ein international anerkanntes Schutzzeichen, 

das den Schutz von medizinischem Personal und Einrichtungen in Konflikten gewährleistet. 

3. Aufbau des Roten Kreuzes 

Die Struktur des Roten Kreuzes ist hierarchisch und umfasst mehrere Ebenen, von der 

internationalen bis zur regionalen und lokalen Ebene. 

3.1. Internationale Ebene 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK): Verantwortlich für die Arbeit in 

bewaffneten Konflikten und die Überwachung der Genfer Konventionen. Es hat seinen Sitz in 

Genf, Schweiz, und arbeitet weltweit. 

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC): Sie 

koordiniert die Arbeit der nationalen Gesellschaften bei Naturkatastrophen, Epidemien und 

anderen humanitären Krisen. Der Sitz der IFRC ist ebenfalls in Genf. 

3.2. Nationale Ebene 

Nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften: Jede nationale Gesellschaft ist 

unabhängig, arbeitet jedoch im Einklang mit den Prinzipien der Bewegung. Sie leisten 

humanitäre Hilfe auf nationaler Ebene und unterstützen internationale Einsätze. 

3.3. Regionale und lokale Ebene 

Regionale Zweigstellen: Nationale Gesellschaften haben oft regionale oder lokale Zweigstellen, 

die direkt mit den betroffenen Gemeinschaften arbeiten. Diese Einheiten sind für die Umsetzung 

von Hilfsprogrammen und die Bereitstellung von Soforthilfe vor Ort zuständig. 

Fazit 

Das Rote Kreuz ist eine einzigartige humanitäre Organisation, die sowohl auf internationaler als 

auch auf nationaler und lokaler Ebene tätig ist. Es spielt eine unverzichtbare Rolle im Schutz von 

Menschen in bewaffneten Konflikten und anderen humanitären Krisen. Seine Aufgaben und 

Befugnisse basieren auf den Prinzipien der Neutralität, Unparteilichkeit und Menschlichkeit, die 

es ihm ermöglichen, in den schwierigsten Situationen zu handeln. Der hierarchische Aufbau der 

Bewegung stellt sicher, dass Hilfe effizient und koordiniert geleistet wird – von der 

internationalen bis zur lokalen Ebene. 
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83. Ist das DRK grundrechtberechtigt? 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist als nationale Rotkreuz-Gesellschaft Teil der Internationalen 

Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung und nimmt in Deutschland spezielle Aufgaben wahr, die 

ihm durch Gesetzgebung übertragen wurden. Gemäß der Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts (1 BvR 1766/2015) sind das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und das 

DRK ihrem Wesen nach nicht grundrechtberechtigt, da sie als staatlich-kontrollierte 

Einrichtungen angesehen werden, welche öffentliche Aufgaben wahrnehmen und somit 

ausschließlich dem Grundrecht verpflichtet sind.  

Auszug BVerfG-Urteil – 1 BvR 1766 aus dem Jahr 2015 

... Der Beschwerdeführerin fehlt es an der erforderlichen 

Beschwerdebefugnis, denn sie ist im Hinblick auf die von ihr 

geltend gemachten Grundrechte nicht grundrechtsfähig (Art. 19 

Abs. 3 GG). – Randnummer 5  

... Die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des 

öffentlichen Rechts ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich dann zu verneinen, 

wenn diese öffentliche Aufgaben wahrnimmt. Gleiches gilt für juristische Personen 

des Privatrechts, die von der öffentlichen Hand gehalten oder beherrscht werden.– 

Randnummer 6 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/11/rk20151103_1bvr176615.html 

Das DRK ist als freiwillige Hilfsgesellschaft in das System des Zivil- und Katastrophenschutzes 

eingebunden und unterstützt den Sanitätsdienst der Bundeswehr, einschließlich des Einsatzes von 

Lazarettschiffen. Darüber hinaus nimmt das DRK gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 4 DRKG die Aufgaben 

eines Amtlichen Auskunftsbüros wahr. Diese gesetzlich festgelegten Aufgaben verdeutlichen die 

besondere Rolle des DRK im Rahmen des staatlichen Systems und begründen, warum das DRK 

nicht als grundrechtberechtigt im Sinne der unmittelbaren Anwendung der Grundrechte 

angesehen wird. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das DRK zwar eine wichtige Rolle im Bereich des 

Zivilschutzes und der humanitären Hilfe spielt, jedoch aufgrund seiner Einbindung in staatliche 

Strukturen und der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben nicht grundrechtberechtigt im Sinne der 

direkten Anwendung der Grundrechte ist. 

84. Welche grundrechtlichen Verpflichtungen hat das DRK aufgrund 

seiner Einbindung in staatliche Strukturen? 

Aufgrund seiner Einbindung in staatliche Strukturen ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) 

grundrechtlichen Verpflichtungen unterworfen, die sich aus seiner Rolle als Teil des öffentlichen 

Sektors ergeben. Das DRK wurde von den Vertragsstaaten der Genfer Konventionen gegründet 

und wird von diesen finanziert. Es unterstützt per Gesetz den Sanitätsdienst der Streitkräfte und 

nimmt somit staatliche Aufgaben wahr.  

Als staatlich-kontrollierte Einrichtung, die öffentliche Aufgaben wahrnimmt, ist das DRK 

ausschließlich dem Grundrecht verpflichtet. Dies bedeutet, dass das DRK in seiner Funktion und 

seinen Aktivitäten die grundrechtlichen Prinzipien, wie sie in den Grundrechten verankert sind, 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2015/11/rk20151103_1bvr176615.html
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beachten und umsetzen muss. Dazu gehört beispielsweise der Schutz der Menschenwürde sowie 

die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit. 

Zudem hat das DRK die Verpflichtung, das Humanitäre Völkerrecht zu verbreiten und zu fördern. 

Dies geschieht durch die Ausbildung und Information sowohl der Zivilgesellschaft als auch der 

Behörden auf Landes- und Bundesebene. Die Verbreitung der Kenntnisse über das Humanitäre 

Völkerrecht sowie der Grundsätze und Ideale der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-

bewegung ist dem DRK durch das DRK-Gesetz übertragen worden. 

Das DRK muss demnach in seiner Tätigkeit die grundrechtlichen Verpflichtungen einhalten, die 

sich aus seiner Rolle als Teil des öffentlichen Sektors ergeben, und ist dabei an die gesetzlichen 

Vorgaben gebunden, die seine Aufgaben und Funktionen im Kontext des Zivilschutzes und der 

Unterstützung des Sanitätsdienstes der Streitkräfte definieren. 

85. Ist das Rote Kreuz Vertragspartner der Genfer Konventionen? 

Das Internationale Rote Kreuz ist keine Vertragspartei der Genfer Konventionen im Sinne eines 

staatlichen Akteurs, der Verträge abschließt und rechtlich bindende Verpflichtungen eingeht. Die 

Genfer Konventionen sind internationale Verträge zwischen Staaten, die sich verpflichten, die in 

den Konventionen festgelegten Normen zu beachten und umzusetzen. Das Rote Kreuz spielt 

jedoch eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Weiterentwicklung des humanitären 

Völkerrechts und bei der Umsetzung seiner Prinzipien. 

Die historische Einführung weist darauf hin, dass das Rote Kreuz die erste Genfer Konvention 

zum Schutz verwundeter und kranker Militärangehöriger ins Leben rief und später seine Fürsorge 

auf andere Kategorien von Kriegsopfern ausdehnte. Diese Entwicklung zeigt, dass das Rote 

Kreuz als Initiator und Förderer des humanitären Völkerrechts auftritt, aber nicht als 

Vertragspartei im rechtlichen Sinne. 

Diese gesetzliche Verankerung in Deutschland unterstreicht die unterstützende Funktion, die das 

Rote Kreuz im Kontext der Genfer Konventionen einnimmt, aber verleiht ihm keine 

Vertragsparteistellung. 

Obwohl das Rote Kreuz maßgeblich an der Formulierung von Regeln und Texten beteiligt war, 

bleibt es eine Organisation, die hauptsächlich in beratender und umsetzender Funktion tätig ist. 

Schließlich beziehen sich einige Dokumente auf Berichte und Entwürfe, die während der 

Entwicklung der Genfer Konventionen von Bedeutung waren. Sie zeigen, dass das Rote Kreuz 

zwar eine einflussreiche Stimme in diesen Prozessen hatte, aber als Organisation immer noch 

außerhalb des eigentlichen Vertragskreises stand. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Rote Kreuz zwar eine Schlüsselrolle bei der 

Entstehung, Förderung und Umsetzung der Genfer Konventionen spielt, aber rechtlich gesehen 

keine Vertragspartei dieser Konventionen ist. Es fungiert eher als eine internationale 

Organisation, die mit der Förderung des humanitären Völkerrechts und der Unterstützung seiner 

Umsetzung beauftragt ist. 

86. Ist das DRK eine staatlich kontrollierte Einrichtung? 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird in der Literatur als eine Einrichtung beschrieben, die 

in enger Verbindung mit staatlichen Strukturen steht und spezifische Aufgaben im Rahmen 
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der Santitäs- und Zivilschutztätigkeit wahrnimmt. Gemäß einem Dokument wird das 

Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), von dem das DRK ein Teil ist, von den 

Vertragsstaaten der Genfer Konventionen gegründet und finanziert. Das DRK unterstützt 

per Gesetz den Sanitätsdienst der Streitkräfte und ist somit als staatlich-kontrollierte 

Einrichtung zu betrachten, die öffentliche Aufgaben wahrnimmt und ausschließlich dem 

Grundrecht verpflichtet ist. 

Diese Informationen legen nahe, dass das DRK zwar eine eigenständige Organisation ist, 

aber aufgrund seiner gesetzlich verankerten Aufgaben und der finanziellen Unterstützung 

durch den Staat als eine staatlich kontrollierte Einrichtung im Rahmen der Tätigkeit gemäß 

dem Genfer Recht angesehen werden kann. Es ist daher in seiner Funktion und seinen 

Handlungen an die Vorgaben und rechtlichen Rahmenbedingungen gebunden, die durch die 

staatlichen Strukturen und die Genfer Konventionen vorgegeben sind. 

Teil 10: Ausländer und Aliens 

87. In den englischen Texten ist der Begriff Alien zu finden, ist das 

richtig? 

Ja, der Begriff "Alien" ist in den englischen Texten korrekt verwendet, allerdings ist es wichtig, 

den Kontext zu verstehen, in dem dieser Begriff verwendet wird. 

Im englischen Sprachgebrauch bezieht sich der Begriff "Alien" auf eine fremde oder 

ausländische Person, insbesondere auf jemanden, der nicht die Staatsangehörigkeit des Landes 

besitzt, in dem er sich befindet. In den Genfer Konventionen und ihren Kommentaren wird der 

Begriff "Alien" verwendet, um feindliche Ausländer oder Fremde zu bezeichnen, die sich im 

Hoheitsgebiet einer Konfliktpartei befinden, aber nicht deren Staatsangehörigkeit besitzen. 

Zum Beispiel wird in den Kommentaren zu den Genfer Konventionen darauf hingewiesen, dass 

feindliche Ausländer (Fremde / Aliens) in bestimmten Situationen besonderen Schutz genießen 

oder spezifischen Einschränkungen unterliegen können, wie etwa in Bezug auf Zwangsarbeit 

oder andere Verpflichtungen, die ihnen auferlegt werden könnten. Der Begriff "Alien" wird hier 

also als Synonym für "Fremde" oder "Ausländer" verwendet, was im rechtlichen Kontext korrekt 

ist. 

In einem weiteren Beispiel wird der Begriff "Alien" in Bezug auf die Behandlung von feindlichen 

Ausländern in besetzten Gebieten verwendet. Hier wird darauf hingewiesen, dass feindliche 

Ausländer (Aliens) in besetzten Gebieten nicht zu militärischen Zwecken eingesetzt werden 

dürfen, was den Schutz dieser Personen gemäß den Genfer Konventionen sicherstellt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff "Alien" im englischen Text korrekt 

verwendet wird, um feindliche Ausländer oder Fremde zu bezeichnen, die in bewaffneten 

Konflikten eine besondere rechtliche Stellung haben. Der Begriff entspricht dem juristischen 

Sprachgebrauch und ist in diesem Kontext angemessen. 
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88. Demnach müssen Aliens wie Ausländer behandelt werden? 

Ja, "Aliens" im Sinne der englischen Texte, müssen gemäß den Genfer Konventionen wie 

Ausländer behandelt werden. Der Begriff "Alien" bezieht sich hier auf Personen, die sich in 

einem Land aufhalten, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen. Das humanitäre 

Völkerrecht, insbesondere die Genfer Konventionen, legt fest, dass solche Personen, 

insbesondere in Kriegszeiten, bestimmte Schutzrechte genießen. 

In den Genfer Konventionen wird klargestellt, dass feindliche Ausländer (Fremde / Aliens), die 

sich im Hoheitsgebiet einer Konfliktpartei aufhalten, eine Behandlung erfahren müssen, die 

derjenigen entspricht, die anderen Ausländern vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten gewährt 

wurde. Dies bedeutet, dass sie nicht willkürlich schlechter behandelt werden dürfen, nur weil sie 

aus einem feindlichen Staat stammen. 

Darüber hinaus wird in den Kommentaren zu den Genfer Konventionen darauf hingewiesen, dass 

Flüchtlinge, die aus einem feindlichen Staat stammen, ebenfalls als feindliche Ausländer 

(Fremde / Aliens) betrachtet werden können, wenn das Land, in das sie geflüchtet sind, in einen 

Konflikt mit ihrem Herkunftsland verwickelt ist. Auch in solchen Fällen müssen sie gemäß den 

Regeln des humanitären Völkerrechts behandelt werden. 

Zusammengefasst: Ja, "Aliens" müssen gemäß den Genfer Konventionen wie andere 

Ausländer behandelt werden, und sie genießen den Schutz, der ihnen nach dem humanitären 

Völkerrecht zusteht. 

89. Wie ist das Protokoll, wenn Aliens im Hoheitsgebiet eines 

Vertragsstaates oder einer Gewahrsamsmacht aufgefunden 

werden? 

Im Kontext des humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen bezieht sich der Begriff 

"Aliens" auf Ausländer, die sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates oder einer Gewahrsams-

macht befinden, ohne dessen Staatsangehörigkeit zu besitzen. Die Genfer Konventionen und ihre 

Zusatzprotokolle legen klare Regeln für den Umgang mit solchen Personen fest, um 

sicherzustellen, dass ihre Rechte und ihre Würde gewahrt bleiben. 

1. Grundsatz der humanitären Behandlung 

Die Vierte Genfer Konvention von 1949, die den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten regelt, 

legt fest, dass alle Zivilpersonen, einschließlich feindlicher Ausländer (Fremde / Aliens), die sich 

im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates oder einer Gewahrsamsmacht befinden, human behandelt 

werden müssen. Dies bedeutet, dass sie vor Gewalt, Einschüchterung, Beleidigungen und 

öffentlicher Neugier geschützt werden müssen. Sie haben das Recht auf Achtung ihrer Person, 

Ehre, Familienrechte, religiösen Überzeugungen und Gebräuche. 

2. Internierung und Bewegungsfreiheit 

Feindliche Ausländer (Fremde / Aliens), die sich im Hoheitsgebiet einer Konfliktpartei oder einer 

Gewahrsamsmacht aufhalten, können unter bestimmten Umständen interniert werden. Artikel 42 

der Vierten Genfer Konvention erlaubt die Internierung von feindlichen Ausländern, wenn der 

Staat Sicherheitsbedenken hat, insbesondere wenn die Anwesenheit dieser Personen als 
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Bedrohung für die nationale Sicherheit angesehen wird. Diese Maßnahme muss jedoch 

verhältnismäßig sein und darf nicht willkürlich erfolgen. 

Falls die Internierung als notwendig erachtet wird, müssen die betroffenen Personen in speziellen 

Lagern untergebracht werden, die den humanitären Standards entsprechen. Sie haben das Recht 

auf regelmäßige Überprüfung ihrer Internierung, um sicherzustellen, dass die Gründe für ihre 

Inhaftierung weiterhin bestehen. Die Bewegungsfreiheit von feindlichen Ausländern kann 

eingeschränkt werden, jedoch nur, wenn dies aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. 

3. Rechte auf Kommunikation und Kontakt mit Schutzmächten 

Internierte Ausländer (Fremde / Aliens) haben das Recht, mit ihren Familien und der Außenwelt 

zu kommunizieren. Sie dürfen Briefe und Nachrichten senden und empfangen, und sie haben das 

Recht, mit den Schutzmächten oder dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in 

Kontakt zu treten, um ihre Situation zu klären und Unterstützung zu erhalten. Die Schutzmächte 

sind dafür verantwortlich, die Interessen der Ausländer (Fremde / Aliens) zu vertreten und 

sicherzustellen, dass ihre Rechte gemäß den Genfer Konventionen geachtet werden. 

4. Rückführung und Freilassung 

Wenn der bewaffnete Konflikt endet oder die Sicherheitsbedenken nicht mehr bestehen, müssen 

die internierten Aliens entweder in ihr Heimatland zurückgeführt oder freigelassen werden. Die 

Rückführung muss unter sicheren Bedingungen erfolgen, und die betroffenen Personen dürfen 

nicht in ein Land zurückgeschickt werden, in dem ihnen Verfolgung, Folter oder andere 

schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen drohen (Non-Refoulement-Prinzip). 

5. Schutz von Flüchtlingen und Asylsuchenden 

Besondere Regelungen gelten für Flüchtlinge und Asylsuchende, die als feindliche Ausländer 

betrachtet werden könnten. Die Genfer Konventionen und das Abkommen über die Rechts-

stellung der Flüchtlinge von 1951 gewähren diesen Personen besonderen Schutz. Sie dürfen nicht 

allein aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder Herkunft als feindliche Ausländer behandelt 

werden. Staaten müssen sicherstellen, dass Flüchtlinge und Asylsuchende Zugang zu einem 

fairen Asylverfahren haben und nicht willkürlich interniert oder ausgewiesen werden. 

6. Verbot von Repressalien und Diskriminierung 

Die Genfer Konventionen verbieten ausdrücklich Repressalien gegen Zivilpersonen, 

einschließlich feindlicher Ausländer (Fremde / Aliens). Dies bedeutet, dass Ausländer (Fremde / 

Aliens) nicht als Vergeltungsmaßnahme für die Handlungen ihres Heimatstaates misshandelt 

oder diskriminiert werden dürfen. Sie haben Anspruch auf die gleichen Rechte und den gleichen 

Schutz wie andere Zivilpersonen im Hoheitsgebiet des Vertragsstaates oder der Gewahrsams-

macht. 

Fazit 

Das Protokoll zur Behandlung von Ausländern (Fremden / Aliens) im Hoheitsgebiet eines 

Vertragsstaates oder einer Gewahrsamsmacht ist klar in den Genfer Konventionen geregelt. Diese 

Personen müssen human behandelt werden, und ihre Rechte auf Sicherheit, Würde und 

Kommunikation müssen respektiert und geachtet werden. Internierungen sind nur unter 
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bestimmten Bedingungen zulässig, und die betroffenen Personen haben das Recht auf 

regelmäßige Überprüfung ihrer Situation. Flüchtlinge und Asylsuchende genießen zusätzlichen 

Schutz, und es ist den Vertragsstaaten untersagt, Repressalien oder Diskriminierung gegen 

feindliche Ausländer zu verhängen. 

90. Wie ist das Protokoll laut Genfer Konventionen und den 

Zusatzprotokollen, wenn Aliens aufgefunden werden? Was muss 

der Gewahrsamsstaat tun und was müssen „Aliens“ tun? Wo 

müssen diese sich melden, welche Bedinungen haben diese zu 

erfüllen? Welchen Status haben diese? 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle legen klare Regeln fest, wie "Aliens" (also 

Ausländer, die sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates oder einer Gewahrsamsmacht 

aufhalten) in Zeiten bewaffneter Konflikte behandelt werden müssen. Diese Regelungen zielen 

darauf ab, den Schutz und die Rechte dieser Personen zu gewährleisten, während gleichzeitig die 

Sicherheitsinteressen des Staates berücksichtigt werden.  

1. Pflichten des Gewahrsamsstaates 

Wenn Ausländer (Fremde / Aliens) im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates oder einer 

Gewahrsamsmacht aufgefunden werden, hat der Staat verschiedene Pflichten, die in den Genfer 

Konventionen festgelegt sind: 

Humanitäre Behandlung: Der Gewahrsamsstaat muss sicherstellen, dass Ausländer (Fremde / 

Aliens) human behandelt werden. Dies bedeutet, dass sie vor Gewalt, Einschüchterung, 

Beleidigungen und öffentlicher Neugier geschützt werden müssen. Sie haben das Recht auf 

Achtung ihrer Person, Ehre, Familienrechte, religiösen Überzeugungen und Gebräuche. 

Internierung und Bewegungsfreiheit: Der Gewahrsamsstaat kann Ausländer (Fremde / Aliens) 

nur dann internieren oder ihre Bewegungsfreiheit einschränken, wenn dies aus 

Sicherheitsgründen erforderlich ist. Artikel 42 der Vierten Genfer Konvention erlaubt die 

Internierung, wenn die Anwesenheit von Ausländern (Fremden / Aliens) als Bedrohung für die 

nationale Sicherheit angesehen wird. Diese Maßnahme muss jedoch verhältnismäßig sein und 

darf nicht willkürlich erfolgen. 

Meldung und Registrierung: Der Gewahrsamsstaat ist verpflichtet, Aliens zu registrieren und 

ihre Identität festzustellen. Sie müssen in der Lage sein, sich bei den zuständigen Behörden zu 

melden, um ihren Status zu klären. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass sie 

Zugang zu den ihnen zustehenden Rechten und Schutzmaßnahmen haben. 

Recht auf Kommunikation: Internierte Ausländer (Fremde / Aliens) haben das Recht, mit ihren 

Familien und der Außenwelt zu kommunizieren. Sie dürfen Briefe und Nachrichten senden und 

empfangen, und sie haben das Recht, mit den Schutzmächten oder dem Internationalen Komitee 

vom Roten Kreuz (IKRK) in Kontakt zu treten, um ihre Situation zu klären und Unterstützung 

zu erhalten. 

Recht auf Überprüfung jeder Internierung: Jede Internierung muss regelmäßig überprüft 

werden, um sicherzustellen, dass die Gründe für die Inhaftierung weiterhin bestehen. Wenn die 
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Sicherheitsbedenken nicht mehr bestehen, müssen die betroffenen Personen freigelassen oder in 

ein sicheres Drittland überführt werden. 

2. Pflichten der Ausländer (Fremde / Aliens) 

Auch Ausländer (Fremde / Aliens) haben bestimmte Pflichten, wenn sie sich im Hoheitsgebiet 

eines Vertragsstaates oder einer Gewahrsamsmacht aufhalten: 

Meldung bei den Behörden: Ausländer (Fremde / Aliens) sind verpflichtet, sich bei den 

zuständigen Behörden zu melden, um ihre Identität und ihren rechtlichen Status zu klären. Dies 

ist notwendig, um sicherzustellen, dass sie den Schutz der Genfer Konventionen genießen und 

nicht als illegale Einwanderer oder feindliche Kombattanten behandelt werden. 

Einhaltung der Gesetze des Aufnahmestaates: Ausländer (Fremde / Aliens) müssen die 

Gesetze und Vorschriften des Staates beachten und einhalten, in dem sie sich aufhalten. Dies 

schließt die Verpflichtung ein, sich an die Anordnungen der Behörden zu halten, insbesondere in 

Bezug auf die Registrierung und mögliche Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit. 

Kooperation mit den Behörden: Ausländer (Fremde / Aliens) müssen mit den Behörden des 

Aufnahmestaates zusammenarbeiten, insbesondere wenn es um die Klärung ihres rechtlichen 

Status oder ihrer Internierung geht. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass ihre Rechte 

gewahrt bleiben und sie Zugang zu den ihnen zustehenden Schutzmaßnahmen haben. 

3. Bedingungen, die " Ausländer (Fremde / Aliens)" erfüllen müssen 

Ausländer (Fremde / Aliens), die sich im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates oder einer 

Gewahrsamsmacht aufhalten, müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, um ihren Status zu 

klären und den Schutz der Genfer Konventionen zu genießen: 

Identitätsnachweis: Ausländer (Fremde / Aliens)^müssen ihre Identität nachweisen, indem sie 

gültige Reisedokumente oder andere Identitätsnachweise vorlegen. Wenn sie keine Dokumente 

besitzen, sind die Behörden verpflichtet, alternative Wege zur Feststellung ihrer Identität zu 

finden. 

Registrierung: Ausländer (Fremde / Aliens) müssen sich bei den zuständigen Behörden 

registrieren lassen, um ihren rechtlichen Status zu klären. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, 

dass sie nicht als illegale Einwanderer oder feindliche Kombattanten behandelt werden. 

4. Rechtlicher Status von " Ausländern (Fremden / Aliens)" 

Der rechtliche Status von Ausländern (Fremden / Aliens) im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates 

oder einer Gewahrsamsmacht hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich ihrer 

Staatsangehörigkeit, ihres Aufenthaltsstatus und der Sicherheitsbedenken des Staates: 

Zivilpersonen: Die meisten Ausländer (Fremde / Aliens) werden als Zivilpersonen betrachtet 

und genießen den Schutz der Vierten Genfer Konvention. Dies bedeutet, dass sie vor Gewalt und 

Misshandlung geschützt sind und ihre natürlichen Menschenrechte respektiert werden müssen. 

Feindliche Ausländer: Wenn Ausländer (Fremde / Aliens) aus einem Staat stammen, der sich 

im Krieg mit dem Aufnahmestaat befindet, können sie als feindliche Ausländer betrachtet 

werden. In diesem Fall kann ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt oder sie interniert werden, 

wenn dies aus Sicherheitsgründen erforderlich ist. 
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Flüchtende und Asylsuchende: Flüchtende und Asylsuchende genießen zusätzlichen Schutz 

gemäß dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951. Sie dürfen nicht allein 

aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder Herkunft als feindliche Ausländer behandelt werden und 

haben das Recht auf ein faires Asylverfahren. 

Fazit 

Das Protokoll zur Behandlung von Ausländern (Fremden / Aliens) im Hoheitsgebiet eines 

Vertragsstaates oder einer Gewahrsamsmacht ist klar in den Genfer Konventionen und ihren 

Zusatzprotokollen geregelt. Der Gewahrsamsstaat hat die Pflicht, Ausländer (Fremde / Aliens) 

human zu behandeln, ihre Rechte zu achten und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Aliens müssen 

sich bei den Behörden melden, ihre Identität nachweisen und die Gesetze des Aufnahmestaates 

einhalten. Ihr rechtlicher Status hängt von ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem Aufenthaltsstatus und 

den Sicherheitsbedenken des Staates ab. 

Teil 11: Flüchtende 

91. Was ist ein Flüchtender? 

Der Begriff „Flüchtender“ spielt eine zentrale Rolle im humanitären Völkerrecht, insbesondere 

in Bezug auf den Schutz von Personen, die aufgrund von Konflikten, Verfolgung oder Gewalt 

gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Die Definition eines Flüchtenden und die damit 

verbundenen Schutzrechte sind in verschiedenen internationalen Abkommen festgelegt, darunter 

die Genfer Konventionen, das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 und 

andere regionale und universelle Verträge. 

1. Definition eines Flüchtenden 

Ein Flüchtender ist eine Person, die aufgrund einer begründeten Furcht vor Verfolgung oder 

Gewalt gezwungen ist, ihr Heimatland zu verlassen. Das Abkommen über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge von 1951 definiert einen Flüchtling als eine Person, die „aus der begründeten Furcht 

vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen 

kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“. 

Diese Definition umfasst also Menschen, die aufgrund von Verfolgung oder Gewalt gezwungen 

sind, in einem anderen Land Schutz zu suchen, weil sie in ihrem Heimatland keinen Schutz 

erhalten können oder wollen. Es ist wichtig zu betonen, dass der Begriff „Flüchtender“ im 

humanitären Völkerrecht eng mit dem Schutzrecht verbunden ist, das diesen Personen gewährt 

werden muss. 

2. Schutzrechte von Flüchtenden 

Flüchtende genießen besonderen Schutz gemäß dem humanitären Völkerrecht und den Genfer 

Konventionen. Diese Schutzrechte umfassen das Recht auf Sicherheit, das Verbot der 

Rückführung in ein Land, in dem sie verfolgt werden könnten (Non-Refoulement), sowie das 

Recht auf Zugang zu humanitärer Hilfe. Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle 
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enthalten spezifische Bestimmungen zum Schutz von Zivilpersonen, einschließlich Flüchtenden, 

während bewaffneter Konflikte. 

Darüber hinaus wird anerkannt, dass Flüchtende besonders gefährdet sind, insbesondere in 

Bezug auf Missbrauch und Diskriminierung. Staaten, die nicht in der Lage sind, ihre 

Bevölkerung in solchen Situationen zu schützen, müssen internationale Hilfe anfordern, um den 

Schutz von Flüchtenden sicherzustellen. 

3. Unterschied zwischen Flüchtenden und anderen Personengruppen 

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Flüchtenden und anderen Personengruppen wie 

Binnenvertriebenen (internally displaced persons, IDPs) zu verstehen. Während Flüchtende 

internationale Grenzen überschreiten, um Schutz zu suchen, bleiben Binnenvertriebene innerhalb 

der Grenzen ihres Heimatlandes. Beide Gruppen sind jedoch durch das humanitäre Völkerrecht 

geschützt, insbesondere durch die Genfer Konventionen, die den Schutz von Zivilpersonen in 

bewaffneten Konflikten regeln. 

4. Flüchtende und das humanitäre Völkerrecht 

Im Kontext des humanitären Völkerrechts wird der Begriff „Flüchtende“ häufig verwendet, um 

Personen zu beschreiben, die aufgrund von bewaffneten Konflikten oder Naturkatastrophen 

gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Diese Menschen sind oft in einer besonders prekären 

Lage, da sie nicht nur vor Gewalt fliehen, sondern auch häufig von den grundlegenden 

Schutzmechanismen ihres Heimatlandes abgeschnitten sind. Das humanitäre Völkerrecht sieht 

daher besondere Schutzmaßnahmen für Flüchtende vor, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu 

humanitärer Hilfe haben und nicht Opfer von Gewalt oder Missbrauch werden. 

5. Kein automatischer Kombattantenstatus 

Es ist wichtig zu betonen, dass der Flüchtlingsstatus oder der Status eines Flüchtenden nicht 

automatisch einen Kombattantenstatus verleiht. Flüchtende haben kein Recht auf Immunität vor 

Sicherheitsmaßnahmen, die von den Konfliktparteien ergriffen werden können, wie z. B. 

Internierung. Der Flüchtlingsstatus hindert die Konfliktparteien jedoch nicht daran, Maßnahmen 

zur Gefahrenabwehr zu ergreifen, sofern diese im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht 

stehen. 

Fazit 

Ein Flüchtender im Sinne des humanitären Völkerrechts ist eine Person, die aufgrund von 

Verfolgung, Gewalt oder bewaffneten Konflikten gezwungen ist, ihre Heimat zu verlassen und 

in einem anderen Land Schutz zu suchen. Diese Personen genießen besonderen Schutz gemäß 

den Genfer Konventionen und anderen internationalen Abkommen. Der Schutz von Flüchtenden 

ist ein zentraler Bestandteil des humanitären Völkerrechts und stellt sicher, dass diese besonders 

gefährdeten Personen Zugang zu Sicherheit und humanitärer Hilfe haben. 

92. Was ist der Unterschied zwischen einem Flüchtenden und einem 

Asylant? 

Die Begriffe "Flüchtender" und "Asylant" werden oft synonym verwendet, haben jedoch im 

Kontext des Genfer Rechts und des humanitären Völkerrechts unterschiedliche Bedeutungen und 
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rechtliche Implikationen. Beide Begriffe beziehen sich auf Personen, die aufgrund von 

Verfolgung, Gewalt oder anderen schwerwiegenden Umständen ihre Heimat verlassen mussten, 

doch ihre rechtliche Stellung und die damit verbundenen Schutzmechanismen unterscheiden sich 

deutlich. 

1. Definition und rechtlicher Status 

1.1. Flüchtender 

Ein Flüchtender ist eine Person, die ihre Heimat aufgrund von Verfolgung, Gewalt, Krieg oder 

anderen lebensbedrohlichen Umständen verlassen hat, ohne dabei einen spezifischen rechtlichen 

Status in einem anderen Land zu besitzen. Der Begriff beschreibt den Zustand der Flucht und ist 

nicht an eine formale Anerkennung durch einen Staat gebunden. 

Rechtlicher Rahmen: Flüchtende fallen unter die Bestimmungen des Abkommens über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 (auch bekannt als Genfer Flüchtlingskonvention). 

Dieses Abkommen definiert einen Flüchtling als eine Person, die „aus der begründeten Furcht 

vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes ist, dessen 

Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann 

oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will“. 

Fluchtursachen: Flüchtende verlassen oft ihre Heimat aufgrund von: 

- Politischer Verfolgung 

- Kriegerischen Auseinandersetzungen 

- Menschenrechtsverletzungen 

- Naturkatastrophen oder anderen humanitären Krisen. 

1.2. Asylant 

Ein Asylant ist eine Person, die in einem anderen Land um Schutz (Asyl) ersucht hat, weil sie in 

ihrem Herkunftsland verfolgt wird oder Gefahr läuft, Opfer von Gewalt oder 

Menschenrechtsverletzungen zu werden. Der Begriff wird häufig verwendet, um Personen zu 

beschreiben, deren Asylantrag noch nicht endgültig entschieden wurde. 

Rechtlicher Rahmen: Asylanten fallen unter die nationale Gesetzgebung des Landes, in dem sie 

Asyl beantragen, sowie unter internationale Abkommen wie die Genfer Flüchtlingskonvention. 

Der rechtliche Status eines Asylanten wird erst nach der Anerkennung des Asylantrags in den 

eines Flüchtlings umgewandelt. 

Verfahren: Asylanten durchlaufen ein formales Verfahren, in dem geprüft wird, ob sie die 

Kriterien für die Anerkennung als Flüchtling erfüllen. Während dieses Verfahrens haben sie in 

der Regel eingeschränkte Rechte im Vergleich zu anerkannten Flüchtlingen. 

2. Unterschiede im Schutz und den rechtlichen Implikationen 

2.1. Schutz durch das Genfer Recht 

Flüchtende: Flüchtende genießen Schutz durch die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und 

deren Protokoll von 1967 wenn sie die Kriterien für die Anerkennung als Flüchtling erfüllen. 
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Dieser Schutz umfasst das Verbot der Zurückweisung (Non-Refoulement), das bedeutet, dass sie 

nicht in ein Land zurückgeschickt werden dürfen, in dem ihnen Verfolgung droht. 

Asylanten: Asylanten befinden sich in einem rechtlichen Übergangszustand. Sie haben Anspruch 

auf Schutz während des Asylverfahrens, jedoch können ihre Rechte je nach nationaler 

Gesetzgebung eingeschränkt sein. Beispielsweise können sie in bestimmten Ländern keinen 

Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten oder Sozialleistungen haben, bis ihr Status geklärt ist. 

2.2. Rechte und Pflichten 

Flüchtende: Sobald sie als Flüchtlinge anerkannt sind, haben sie Anspruch auf eine Vielzahl von 

Rechten, darunter Zugang zu Bildung, Arbeit, medizinischer Versorgung und rechtlichem Schutz. 

Diese Rechte sind in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt. 

Asylanten: Während des Asylverfahrens haben Asylanten grundlegende Rechte wie das Recht 

auf Unterkunft und Nahrung, jedoch oft eingeschränkte Rechte im Vergleich zu anerkannten 

Flüchtlingen. Ihre Situation hängt stark von der Gesetzgebung des Landes ab, in dem sie Asyl 

beantragen. 

3. Verbindung zum humanitären Völkerrecht 

Das humanitäre Völkerrecht, insbesondere die Genfer Konventionen, schützt Flüchtende und 

Asylanten in spezifischen Kontexten, wie etwa in bewaffneten Konflikten: 

Flüchtende: In bewaffneten Konflikten gelten Flüchtende als besonders schutzbedürftig. Das 

humanitäre Völkerrecht verpflichtet die Konfliktparteien, Flüchtende zu achten und humanitäre 

Hilfe zu leisten. Flüchtende dürfen nicht gezwungen werden, in ein Konfliktgebiet 

zurückzukehren. 

Asylanten: Das humanitäre Völkerrecht spielt in der Phase des Asylverfahrens eine geringere 

Rolle, da Asylanten in der Regel in Gebieten leben, die nicht direkt von bewaffneten Konflikten 

betroffen sind. Dennoch sind sie durch internationale Menschenrechtsnormen geschützt, die 

sicherstellen, dass sie während des Verfahrens fair behandelt werden. 

4. Herausforderungen und praktische Implikationen 

4.1. Fehlende Anerkennung 

Viele Flüchtende erhalten keinen rechtlichen Schutz, da sie entweder keinen Zugang zu 

Asylverfahren haben oder ihre Fluchtgründe nicht im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention 

anerkannt werden (z. B. Flucht vor Klimakatastrophen oder wirtschaftlicher Not). 

4.2. Unterschiedliche nationale Gesetzgebungen 

Die Rechte von Asylanten variieren stark je nach Land. In einigen Ländern haben Asylanten 

während des Verfahrens nur eingeschränkten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen, was 

ihre Situation zusätzlich erschwert. 

Fazit 

Der Unterschied zwischen einem Flüchtenden und einem Asylanten liegt primär im rechtlichen 

Status und den damit verbundenen Rechten und Pflichten. Während Flüchtende durch die Genfer 

Flüchtlingskonvention und das humanitäre Völkerrecht geschützt sind, befinden sich Asylanten 

in einem rechtlichen Übergangszustand, in dem ihr Schutz und ihre Rechte stark von der 
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nationalen Gesetzgebung abhängen. Beide Gruppen sind jedoch durch internationale Normen 

geschützt, die darauf abzielen, ihr Leben und ihre Würde zu bewahren. 

93. Wie müssen Flüchtende behandelt werden? Welche Rechte und 

Pflichten genießen Flüchtende? 

Flüchtende sind eine besonders schutzbedürftige Personen-Gruppe im Rahmen des humanitären 

Völkerrechts. Sie fliehen vor Verfolgung, Gewalt oder bewaffneten Konflikten und sind auf den 

Schutz und die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Die Genfer Konventionen, 

das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 sowie andere internationale 

und regionale Verträge legen fest, wie Flüchtende behandelt werden müssen und welche Rechte 

und Pflichten sie genießen. 

1. Grundlegende Rechte von Flüchtenden 

Flüchtende haben gemäß dem humanitären Völkerrecht eine Reihe von grundlegenden Rechten, 

die sicherstellen sollen, dass sie in Sicherheit leben und Zugang zu humanitärer Hilfe erhalten. 

Diese Rechte umfassen:  

Recht auf Leben in Würde: Flüchtende haben das Recht, in Würde und Sicherheit zu leben. 

Dies bedeutet, dass sie vor Gewalt, Missbrauch und Diskriminierung geschützt werden müssen. 

Staaten und Konfliktparteien sind verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 

dass Flüchtende nicht Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden. 

Recht auf Schutz und Sicherheit: Flüchtende müssen vor Verfolgung und Gewalt geschützt 

werden. Dies schließt das Verbot der Rückführung in ein Land ein, in dem sie Gefahr laufen, 

verfolgt oder misshandelt zu werden (Non-Refoulement-Prinzip). Dieses Prinzip ist ein zentraler 

Bestandteil des Flüchtlingsrechts und stellt sicher, dass niemand in ein Gebiet zurückgeschickt 

wird, in dem sein Leben oder seine Freiheit bedroht ist. 

Recht auf humanitäre Hilfe: Flüchtende haben das Recht, Zugang zu humanitärer Hilfe zu 

erhalten, einschließlich Nahrung, Wasser, medizinischer Versorgung und Unterkünften. 

Humanitäre Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) spielen 

eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung dieser Hilfe. Es ist von entscheidender Bedeutung, 

dass Flüchtende nicht aufgrund von administrativen bürokratischen Hürden oder fehlenden 

Dokumenten von der Hilfe ausgeschlossen werden. 

2. Besondere Schutzbedürftigkeit 

Flüchtende sind oft besonders gefährdet, insbesondere in Bezug auf Missbrauch und 

Diskriminierung. Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen sind häufig 

noch stärker gefährdet und benötigen zusätzlichen Schutz. Staaten, die nicht in der Lage sind, 

ihre Bevölkerung in solchen Situationen zu schützen, müssen internationale Hilfe anfordern, um 

sicherzustellen, dass Flüchtende angemessen geschützt werden. 

3. Pflichten der Staaten gegenüber Flüchtenden 

Staaten, die Flüchtende aufnehmen, haben die Pflicht, diese Personen zu schützen und ihnen den 

Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen zu ermöglichen. Dies umfasst unter anderem: 
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Registrierung und Dokumentation: Flüchtende müssen registriert und mit den notwendigen 

Dokumenten ausgestattet werden, um ihren rechtlichen Status zu klären und sicherzustellen, dass 

sie Zugang zu Schutz und Hilfe haben. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass 

Flüchtende nicht willkürlich festgenommen oder abgeschoben werden. 

Gewährleistung der Sicherheit: Staaten müssen sicherstellen, dass Flüchtende in sicheren 

Gebieten untergebracht werden und nicht Opfer von Gewalt oder Missbrauch werden. Dies 

umfasst den Schutz vor Menschenhandel, sexueller Gewalt und anderen Formen der Ausbeutung. 

4. Pflichten von Flüchtenden 

Obwohl Flüchtende besondere Schutzrechte genießen, haben sie auch bestimmte Pflichten 

gegenüber den Staaten, die ihnen Schutz gewähren. Dazu gehören: 

Einhaltung der Gesetze des Aufnahmestaates: Flüchtende sind verpflichtet, die Gesetze und 

Vorschriften des Landes einzuhalten, in dem sie Schutz suchen. Dies bedeutet, dass sie sich an 

die rechtlichen und administrativen Vorgaben des Aufnahmestaates halten müssen, einschließlich 

der Registrierung und der Einhaltung von Aufenthaltsbestimmungen. 

Zusammenarbeit mit den Behörden: Flüchtende müssen mit den Behörden des 

Aufnahmestaates zusammenarbeiten, insbesondere in Bezug auf ihre Registrierung und die 

Klärung ihres rechtlichen Status. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass sie den Schutz und 

die Hilfe erhalten, die ihnen zustehen. 

5. Internationale Zusammenarbeit und Verantwortungsteilung 

Das humanitäre Völkerrecht betont die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit bei der 

Bewältigung von Flüchtlingskrisen. Kein Staat sollte allein für den Schutz und die Versorgung 

einer großen Anzahl von Flüchtenden verantwortlich sein. Die internationale Gemeinschaft muss 

zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Flüchtende angemessenen Schutz und 

Unterstützung erhalten. Dies kann durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, technischer 

Hilfe oder die Umsiedlung von Flüchtenden in sichere Drittstaaten geschehen. 

Fazit 

Flüchtende sind im Rahmen des humanitären Völkerrechts besonders schutzbedürftig und haben 

das Recht auf Schutz, Sicherheit und humanitäre Hilfe. Staaten, die Flüchtende aufnehmen, sind 

verpflichtet, diese Rechte zu gewährleisten und sicherzustellen, dass Flüchtende nicht Opfer von 

Gewalt oder Missbrauch werden. Gleichzeitig haben Flüchtende die Pflicht, die Gesetze des 

Aufnahmestaates zu beachten und mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Die internationale 

Gemeinschaft spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Staaten, die mit großen 

Flüchtlingsströmen konfrontiert sind, und muss sicherstellen, dass Flüchtende weltweit den 

Schutz erhalten, den sie benötigen. 

94. Wann dürfen Flüchtende des Landes verwiesen werden? 

Die Frage, unter welchen Umständen Flüchtende des Landes verwiesen werden dürfen, ist im 

humanitären Völkerrecht und in den internationalen Menschenrechtsnormen klar geregelt. 

Grundsätzlich gilt, dass Flüchtende besonderen Schutz genießen, insbesondere vor der 

Rückführung in ein Land, in dem ihnen Verfolgung, Folter oder andere schwerwiegende 
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Menschenrechtsverletzungen drohen. Dennoch gibt es bestimmte Ausnahmen, unter denen eine 

Ausweisung oder Abschiebung zulässig sein kann. 

1. Grundsatz des Non-Refoulement 

Das zentrale Prinzip, das die Ausweisung von Flüchtenden regelt, ist das Non-Refoulement-

Prinzip. Dieses Prinzip besagt, dass niemand in ein Land zurückgeschickt werden darf, in dem 

sein Leben, seine Freiheit oder seine physische Sicherheit bedroht ist. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn die betroffene Person in dem Land mit Folter, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Bestrafung rechnen muss. Dieses Prinzip ist in verschiedenen internationalen 

Abkommen verankert, darunter das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 

und die Genfer Konventionen. 

2. Ausnahmen vom Non-Refoulement-Prinzip 

Trotz des strengen Schutzes durch das Non-Refoulement-Prinzip gibt es Ausnahmen, unter denen 

Flüchtende des Landes verwiesen werden können. Diese Ausnahmen beziehen sich auf 

Situationen, in denen die Anwesenheit eines Flüchtenden eine Bedrohung für die nationale 

Sicherheit oder die öffentliche Ordnung des Aufnahmestaates darstellt. In solchen Fällen hat ein 

Staat das Recht, die betroffene Person auszuweisen, sofern dies im Einklang mit den 

internationalen Menschenrechtsnormen geschieht. 

3. Bedingungen für die Ausweisung 

Wenn eine Ausweisung oder Abschiebung von Flüchtenden in Erwägung gezogen wird, müssen 

bestimmte Bedingungen erfüllt sein, um sicherzustellen, dass die Maßnahme rechtmäßig und 

verhältnismäßig ist: 

Menschliche Behandlung: Die Ausweisung muss unter menschlichen Bedingungen erfolgen. 

Dies bedeutet, dass die betroffenen Personen mit der gebotenen Achtung und ohne Brutalität 

behandelt werden müssen. Es ist sicherzustellen, dass die Menschenrechte der betroffenen 

Personen während des gesamten Verfahrens geachtet werden. 

Recht auf Anhörung: Flüchtende, die von einer Ausweisung bedroht sind, müssen die 

Möglichkeit haben, ihre Situation vor den zuständigen Behörden darzulegen. Dies schließt das 

Recht auf ein faires Verfahren ein, bei dem die betroffene Person die Gründe für ihre Ausweisung 

anfechten kann. 

4. Keine Massendeportationen 

Ein weiterer wichtiger Aspekt des humanitären Völkerrechts ist das Verbot von 

Massendeportationen. Die Genfer Konventionen verbieten es, alle Ausländer eines Staates 

während eines bewaffneten Konflikts kollektiv auszuweisen. Dies würde gegen die 

Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts verstoßen, da es die individuellen Rechte und den 

Schutz der betroffenen Personen missachten würde. 

5. Besondere Schutzbedürftige Gruppen 

Bestimmte Gruppen von Flüchtenden, wie Kinder, schwangere Frauen, Mütter mit kleinen 

Kindern, Verwundete und Kranke, genießen einen besonderen Schutz. Diese Gruppen dürfen 

nicht ohne Weiteres ausgewiesen werden, und es müssen besondere Vorkehrungen getroffen 
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werden, um sicherzustellen, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die Konfliktparteien 

sind angehalten, Vereinbarungen über die Freilassung oder Rückkehr dieser besonders 

schutzbedürftigen Personen zu treffen. 

Fazit 

Flüchtende dürfen grundsätzlich nicht in ein Land zurückgeschickt werden, in dem ihnen 

Verfolgung, Folter oder andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen drohen. Das Non-

Refoulement-Prinzip bildet die Grundlage für diesen Schutz. Ausnahmen sind nur in Fällen 

zulässig, in denen die Anwesenheit eines Flüchtenden eine Bedrohung für die nationale 

Sicherheit oder die öffentliche Ordnung darstellt. Auch in solchen Fällen müssen die betroffenen 

Personen menschlich behandelt werden und das Recht auf ein faires Verfahren haben. 

Massendeportationen sind nach dem humanitären Völkerrecht verboten, und besonders 

schutzbedürftige Gruppen genießen zusätzlichen Schutz. 

95. Wann darf Flüchtenden die Einreise verwehrt werden? 

Die Frage, unter welchen Umständen Flüchtenden die Einreise verwehrt werden darf, ist im 

humanitären Völkerrecht und in den Genfer Konventionen nicht explizit geregelt. Dennoch gibt 

es bestimmte rechtliche und sicherheitsrelevante Rahmenbedingungen, die Staaten das Recht 

einräumen, die Einreise von Flüchtenden zu verweigern. Diese Bedingungen müssen jedoch 

immer im Einklang mit den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts und den internationalen 

Menschenrechtsnormen stehen, insbesondere dem Non-Refoulement-Prinzip. 

1. Sicherheitsgründe 

Ein wesentlicher Grund, aus dem einem Flüchtenden die Einreise verwehrt werden kann, sind 

Sicherheitsbedenken. Staaten haben das Recht, ihre nationale Sicherheit zu schützen und können 

daher die Einreise von Personen verweigern, die als Bedrohung für die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung angesehen werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Verdacht 

besteht, dass die Person in terroristische Aktivitäten verwickelt ist oder eine Gefahr für die innere 

Sicherheit des Landes darstellt. 

2. Bedrohung der öffentlichen Ordnung 

Ein weiterer legitimer Grund, Flüchtenden die Einreise zu verweigern, ist, wenn ihre 

Anwesenheit eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung darstellt. Dies kann sich auf 

Situationen beziehen, in denen die betroffene Person in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist oder 

eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Auch hier muss jedoch sichergestellt werden, dass die 

Entscheidung im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsnormen steht und nicht 

willkürlich erfolgt. 

3. Ausnahme vom Non-Refoulement-Prinzip 

Das Non-Refoulement-Prinzip, das im Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 

1951 verankert ist, besagt, dass Flüchtende nicht in ein Land zurückgeschickt werden dürfen, in 

dem ihnen Verfolgung, Folter oder andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen drohen. 

Dieses Prinzip gilt jedoch nicht absolut. Ein Staat kann einem Flüchtenden die Einreise 

verweigern oder ihn ausweisen, wenn er nachweisen kann, dass die Person eine Gefahr für die 

nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung darstellt. 
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4. Humanitäre Erwägungen 

Obwohl Sicherheits- und Ordnungsgründe eine wichtige Rolle spielen, dürfen Staaten nicht 

vergessen, dass humanitäre Erwägungen immer Vorrang haben sollten. Flüchtende, die vor 

bewaffneten Konflikten, Verfolgung oder Gewalt fliehen, haben ein Recht auf Schutz und müssen 

Zugang zu einem fairen Asylverfahren erhalten. Staaten sind verpflichtet, sicherzustellen, dass 

die Entscheidung, einem Flüchtenden die Einreise zu verweigern, nicht gegen die 

Grundprinzipien des humanitären Völkerrechts verstößt. 

5. Verpflichtung zur Begründung 

Wenn einem Flüchtenden die Einreise verweigert wird, muss der Staat die Gründe für diese 

Entscheidung klar und transparent darlegen. Die betroffene Person hat das Recht, über die 

Gründe informiert zu werden, und es muss sichergestellt werden, dass die Entscheidung nicht 

willkürlich getroffen wird. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die Rechte der 

betroffenen Person gewahrt bleiben und sie die Möglichkeit hat, gegen die Entscheidung 

Einspruch zu erheben. 

6. Schutz vor willkürlicher Ablehnung 

Das humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnormen schützen 

Flüchtende vor willkürlichen Entscheidungen. Staaten dürfen die Einreise nicht aus 

diskriminierenden Gründen verweigern, wie z. B. aufgrund der Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischen Überzeugung. Jede 

Entscheidung muss auf objektiven Kriterien beruhen und im Einklang mit dem Völkerrecht 

stehen. 

Fazit 

Flüchtenden darf die Einreise nur unter bestimmten Bedingungen verwehrt werden, insbesondere 

aus Gründen der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung. Diese Entscheidungen 

müssen jedoch immer im Einklang mit den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts und den 

internationalen Menschenrechtsnormen stehen. Das Non-Refoulement-Prinzip schützt 

Flüchtende vor der Rückführung in Länder, denen ihnen Verfolgung oder schwere 

Menschenrechtsverletzungen drohen. Staaten sind verpflichtet, ihre Entscheidungen transparent 

zu begründen und sicherzustellen, dass humanitäre Erwägungen stets Vorrang haben. 

Teil 12: Streitkräfte 

96. Was sind Streitkräfte? 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle definieren klar, was unter „Streitkräften“ zu 

verstehen ist. Diese Definition ist entscheidend, um die Rechte und Pflichten derjenigen 

festzulegen, die an bewaffneten Konflikten teilnehmen, sowie um den Schutz von Zivilpersonen 

und Nichtkombattanten zu gewährleisten. 

1. Definition der Streitkräfte 

Nach dem Ersten Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen von 1949 umfassen die Streitkräfte 

einer Konfliktpartei „die Gesamtheit der organisierten bewaffneten Verbände, Gruppen und 
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Einheiten, die einer Führung unterstehen, welche dieser Partei für das Verhalten ihrer 

Untergebenen verantwortlich ist“. Dies bedeutet, dass die Streitkräfte nicht nur reguläre Armeen 

umfassen, sondern auch andere organisierte bewaffnete Gruppen, sofern sie einer zentralen 

Führung unterstellt sind, die die Kontrolle über deren Handlungen ausübt. 

2. Kombattantenstatus 

Die Angehörigen der Streitkräfte (mit Ausnahme des Sanitäts- und Seelsorgepersonals) gelten 

als Kombattanten. Der Kombattantenstatus verleiht diesen Personen das Recht, unmittelbar an 

Feindseligkeiten teilzunehmen. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da Kombattanten im Falle ihrer 

Gefangennahme als Kriegsgefangene behandelt werden müssen und somit unter den Schutz der 

Dritten Genfer Konvention fallen.  

3. Ausnahmen und besondere Gruppen 

Es gibt jedoch Ausnahmen innerhalb der Streitkräfte. So sind beispielsweise das Sanitäts- und 

Seelsorgepersonal, obwohl sie Teil der Streitkräfte sind, keine Kombattanten. Sie dürfen nicht an 

Feindseligkeiten teilnehmen und genießen einen besonderen Schutzstatus gemäß den Genfer 

Konventionen. Diese Unterscheidung ist wichtig, um sicherzustellen, dass medizinisches 

Personal und Geistliche ihre humanitären Aufgaben ungehindert ausführen können. 

4. Bedeutung für den Zivilschutz 

Die klare Definition der Streitkräfte und des Kombattantenstatus ist auch für den Zivilschutz von 

zentraler Bedeutung. Zivilpersonen, die nicht zu den Streitkräften gehören, dürfen nicht direkt 

an Feindseligkeiten teilnehmen. Tun sie dies dennoch, verlieren sie ihren Schutz als Zivilisten 

und können als illegale Kombattanten behandelt werden. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, 

Zivilpersonen von militärischen Operationen fernzuhalten, um ihren Schutz gemäß dem 

humanitären Völkerrecht zu gewährleisten. 

Die Streitkräfte im Sinne der Genfer Konventionen umfassen alle organisierten bewaffneten 

Gruppen, die einer zentralen Führung unterstehen und deren Handlungen kontrolliert werden. 

Angehörige dieser Streitkräfte, mit Ausnahme von Sanitäts- und Seelsorgepersonal, sind 

Kombattanten und haben das Recht, an Feindseligkeiten teilzunehmen. Diese Definition ist 

entscheidend für die Anwendung des humanitären Völkerrechts und den Schutz von 

Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten. 

97. Ist die Polizei Teil der Streitkräfte gemäß den Genfer 

Konventionen und dem humanitären Völkerrecht? 

Die Frage, ob die Polizei Teil der Streitkräfte ist, wird im Rahmen der Genfer Konventionen und 

des humanitären Völkerrechts differenziert betrachtet. Die Polizei hat in der Regel eine andere 

Rolle als die Streitkräfte, doch in bestimmten Situationen kann sie in bewaffnete Konflikte 

involviert sein, was ihre Position komplexer macht. 

1. Grundsatz: Die Polizei ist nicht Teil der Streitkräfte 

Im Allgemeinen gehört die Polizei nicht zu den Streitkräften. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, 

die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, und nicht darin, an militärischen 

Operationen teilzunehmen. Die Polizei wird in erster Linie als eine zivile Institution betrachtet, 
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deren Aufgaben sich auf den Schutz der Zivilbevölkerung und die Durchsetzung von Gesetzen 

beschränken. 

2. Die Polizei in besetzten Gebieten 

In besetzten Gebieten kann die Rolle der Polizei jedoch eine besondere Bedeutung erlangen. Die 

Besatzungsmacht hat das Recht, die Polizei zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung 

heranzuziehen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Polizei automatisch Teil der Streitkräfte wird. 

Vielmehr bleibt ihre Aufgabe auf zivile Tätigkeiten beschränkt, wie z. B. die Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Sicherheit und den Schutz der Zivilbevölkerung. Es ist ausdrücklich verboten, 

die Polizei dazu zu verpflichten, an militärischen Operationen teilzunehmen oder die 

Zivilbevölkerung für militärische Zwecke einzusetzen. 

Ein Beispiel hierfür findet sich in den Regelungen der Vierten Genfer Konvention, die festlegen, 

dass die Polizei in besetzten Gebieten nur zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung 

herangezogen werden darf und nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden kann. Dies 

unterstreicht die klare Trennung zwischen den Aufgaben der Polizei und denen der Streitkräfte. 

3. Besondere Regelungen und Ausnahmen 

Es gibt jedoch Situationen, in denen die Polizei in bewaffnete Konflikte involviert sein kann. In 

solchen Fällen können interne Gesetze oder Vorschriften erlassen werden, um die Rolle der 

Polizei in Kriegszeiten genauer zu definieren. Diese Regelungen sollen sicherstellen, dass die 

Polizei ihre zivilen Aufgaben weiterhin wahrnimmt und nicht in militärische Operationen 

verwickelt wird. 

Ein Beispiel hierfür ist die Möglichkeit, dass die Polizei in besetzten Gebieten zur 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung herangezogen wird, ohne dass sie jedoch 

militärische Aufgaben übernimmt. Die Polizei darf in solchen Fällen nicht gezwungen werden, 

Befehle auszuführen, die darauf abzielen, die Zivilbevölkerung für militärische Zwecke zu 

nutzen. 

4. Die Polizei und das humanitäre Völkerrecht 

Das humanitäre Völkerrecht erkennt die besondere Rolle der Polizei in bewaffneten Konflikten 

an und stellt sicher, dass sie nicht als Kombattanten betrachtet wird. Die Polizei darf nicht direkt 

an Feindseligkeiten teilnehmen, es sei denn, sie wird ausdrücklich in die Streitkräfte integriert. 

In solchen Fällen würde sie jedoch ihren zivilen Status verlieren und als Teil der Streitkräfte 

betrachtet werden. 

Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Polizei im Allgemeinen nicht Teil der Streitkräfte 

ist. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten, 

und sie darf nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden. In besetzten Gebieten kann die 

Polizei zur Aufrechterhaltung der Ordnung herangezogen werden, aber ihre Rolle bleibt auf 

zivile Aufgaben beschränkt. Das humanitäre Völkerrecht stellt sicher, dass die Polizei nicht als 

Kombattant betrachtet wird, es sei denn, sie wird ausdrücklich in die Streitkräfte integriert. 
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98. Was bedeutet der Begriff Kombattant und was ist der Unterschied 

zwischen einem Kombattanten und einem Zivilisten? 

Der Begriff "Kombattant" bezeichnet eine Person, die berechtigt ist, direkt an Feindseligkeiten 

teilzunehmen. Kombattanten sind in der Regel Angehörige der Streitkräfte eines Staates. Sie 

genießen Kombattantenimmunität, d.h., sie dürfen für die Teilnahme an Kampfhandlungen nicht 

bestraft werden. Im Gegenzug müssen sie sich an die Regeln des humanitären Völkerrechts 

halten.  

Der Unterschied zwischen Kombattanten und Zivilisten ist grundlegend für das humanitäre 

Völkerrecht. Zivilisten sind per Definition nicht an Feindseligkeiten beteiligt und genießen daher 

besonderen Schutz. Sie dürfen nicht angegriffen werden und müssen unter allen Umständen 

human behandelt werden. Kombattanten hingegen sind legitime Ziele im bewaffneten Konflikt, 

solange sie an den Feindseligkeiten teilnehmen. Sobald sie verwundet, krank oder gefangen 

genommen sind, verlieren sie ihren Kombattantenstatus und genießen den Schutz der Genfer 

Konventionen.  

Es gibt jedoch Grauzonen. Zivilpersonen, die direkt an Feindseligkeiten teilnehmen, verlieren 

ihren Schutzstatus und können wie Kombattanten behandelt werden. Die Abgrenzung zwischen 

Kombattanten und Zivilisten kann in asymmetrischen Konflikten, insbesondere bei nicht-

internationalen bewaffneten Konflikten, schwierig sein. Die rechtliche Einordnung von 

bewaffneten Oppositionsgruppen als Zivilpersonen oder Kombattanten ist oft unklar. 

Zusammenfassend: 

Kombattanten: Recht zur Teilnahme an Feindseligkeiten, Kombattantenimmunität, legitimes 

Ziel im Konflikt, Schutz nach Gefangennahme oder Verwundung. 

Zivilisten: Kein Recht zur Teilnahme an Feindseligkeiten, besonderer Schutz vor Angriffen, 

humane Behandlung unter allen Umständen, Verlust des Schutzes bei direkter Teilnahme an 

Feindseligkeiten.  

Die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten ist entscheidend für die Anwendung 

des humanitären Völkerrechts und den Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten. 

Die klare Definition des Kombattantenstatus ist wichtig, um Missbrauch und willkürliche Gewalt 

zu verhindern. Die Genfer Konventionen bieten einen Rahmen für den Schutz aller Personen, die 

von bewaffneten Konflikten betroffen sind, unabhängig von ihrem Status.  

99. Was bedeutet Internierung? Was fällt darunter? Was ist der 

Unterschied zu Kriegsgefangenschaft? 

Internierung ist ein zentraler Begriff im humanitären Völkerrecht und beschreibt die 

Freiheitsentziehung von Personen in bestimmten Situationen, die durch Sicherheitsbedenken 

oder gesundheitliche Notwendigkeiten gerechtfertigt sein kann. Sie wird in den Genfer 

Konventionen von 1949 geregelt und umfasst nicht nur die Internierung von Zivilpersonen in 

bewaffneten Konflikten, sondern auch die Absonderung von Kranken, beispielsweise bei 

Pandemien. Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung der Internierung, was darunter fällt, und 
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den Unterschied zur Kriegsgefangenschaft, unter Berücksichtigung der besonderen Rolle der 

Absonderung von Kranken. 

1. Was bedeutet Internierung? 

Internierung bezeichnet die Freiheitsentziehung von Personen, die sich in der Gewalt einer 

Konfliktpartei befinden oder aus gesundheitlichen Gründen isoliert werden müssen. Sie ist eine 

präventive Maßnahme, die in verschiedenen Kontexten angewendet wird: 

1.1. Internierung im Kontext bewaffneter Konflikte 

Im Rahmen der Vierten Genfer Konvention bezieht sich Internierung auf die Freiheitsentziehung 

von Zivilpersonen, die als Sicherheitsrisiko für die Konfliktpartei angesehen werden. Dies 

betrifft insbesondere: 

Feindliche Zivilpersonen im Hoheitsgebiet einer Konfliktpartei. 

Zivilpersonen in besetzten Gebieten, die von der Besatzungsmacht als Bedrohung eingestuft 

werden. 

Die Internierung wird als präventive Maßnahme verstanden und darf nur dann angeordnet 

werden, wenn sie zur Sicherheit der Konfliktpartei unbedingt erforderlich ist. Sie muss 

verhältnismäßig sein und unter menschenwürdigen Bedingungen erfolgen. 

1.2. Internierung im gesundheitlichen Kontext (Absonderung von Kranken) 

Internierung umfasst auch die Absonderung von Kranken oder potenziell Infizierten während 

Pandemien oder Epidemien. Diese Form der Internierung dient dem Schutz der öffentlichen 

Gesundheit und der Eindämmung von Infektionskrankheiten. Die Absonderung kann notwendig 

sein, um die Ausbreitung von Krankheiten in dicht besiedelten Gemeinschaften, wie 

Internierungslagern, zu verhindern. 

Begründung der Absonderung: Die Absonderung von Kranken wird als Maßnahme zum 

Schutz der Allgemeinheit gerechtfertigt. In Internierungslagern, wo beengte Lebensbedingungen 

herrschen, kann die Verbreitung von Krankheiten katastrophale Folgen haben, weshalb die 

Isolation infizierter Personen notwendig ist. 

Psychische Belastungen: Es wird anerkannt, dass die Internierung selbst, insbesondere bei 

Kranken, psychisches Leid verursachen kann. Dennoch wird diese Maßnahme als notwendig 

angesehen, um die Gesundheit der gesamten Gemeinschaft zu schützen. 

2. Was fällt unter Internierung? 

Internierung umfasst verschiedene Maßnahmen, die darauf abzielen, die Bewegungsfreiheit von 

Personen einzuschränken. Dazu gehören: 

Freiheitsentzug: Internierte Personen werden in speziellen Einrichtungen oder Lagern 

festgehalten. 

Absonderung von Kranken: Im gesundheitlichen Kontext bedeutet Internierung die Isolation 

von Personen, die an einer ansteckenden Krankheit leiden oder potenziell infiziert sind. 

Rechtsgarantien: Internierte Personen haben Anspruch auf ein faires Verfahren, das die 

Notwendigkeit ihrer Internierung überprüft. Willkürliche Internierung ist verboten. 



146 Teil 13: Söldner, Kombattanten und Kriegsgefangene 

3. Was ist Kriegsgefangenschaft? 

Kriegsgefangenschaft betrifft ausschließlich Kombattanten, also Mitglieder der Streitkräfte einer 

Konfliktpartei, die von der gegnerischen Konfliktpartei gefangen genommen werden. Sie wird 

durch die Dritte Genfer Konvention von 1949 geregelt. 

3.1. Rechtlicher Status 

Kriegsgefangene genießen einen besonderen Schutzstatus. Sie dürfen nicht bestraft werden, nur 

weil sie an den Feindseligkeiten teilgenommen haben, und haben Anspruch auf humane 

Behandlung, einschließlich angemessener Unterbringung, Ernährung und medizinischer 

Versorgung. 

3.2. Rechte und Pflichten 

Pflichten der Gefangenen: Kriegsgefangene sind verpflichtet, ihre Identität preiszugeben, 

jedoch keine militärisch relevanten Informationen. 

Rechte der Gefangenen: Sie haben das Recht auf Kontakt mit der Außenwelt, insbesondere 

durch den Austausch von Briefen mit ihren Familien, und auf Besuche durch das Internationale 

Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). 

4. Unterschied zwischen Internierung und Kriegsgefangenschaft 

Internierung und Kriegsgefangenschaft unterscheiden sich in mehreren Aspekten, insbesondere 

in Bezug auf die betroffenen Personengruppen, den Zweck der Freiheitsentziehung und die 

rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Kriterium Internierung Kriegsgefangenschaft 

Betroffene Personen Zivilpersonen (feindliche 

Nationalität, 

Sicherheitsrisiko, 

gesundheitliche Isolation) 

Kombattanten (Mitglieder der 

Streitkräfte einer 

Konfliktpartei) 

Rechtliche Grundlage Vierte Genfer Konvention 

(Artikel 42 und 78), 

gesundheitliche 

Absonderung durch 

nationale Gesetze 

Dritte Genfer Konvention 

Zweck Schutz der Sicherheit der 

Konfliktpartei oder der 

öffentlichen Gesundheit 

Neutralisierung von 

Kombattanten, um ihre 

Rückkehr in die 

Feindseligkeiten zu 

verhindern 

Behandlung Schutz der Würde und 

Rechte als Zivilpersonen, 

ggf. Isolation bei 

gesundheitlichen Risiken 

Schutz gemäß den 

spezifischen Bestimmungen 

für Kriegsgefangene 

Arbeitszuweisung Freiwillige Arbeit erlaubt  Zwangsarbeit unter 

bestimmten Bedingungen 
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erlaubt (ausgenommen 

Offiziere) 

5. Herausforderungen bei der Internierung 

5.1. Humanitäre Herausforderungen 

Die Internierung von Zivilpersonen, insbesondere in Lagern, stellt erhebliche humanitäre 

Herausforderungen dar. Beengte Lebensbedingungen können die Verbreitung von Krankheiten 

begünstigen, weshalb die Absonderung von Kranken eine notwendige, aber oft belastende 

Maßnahme ist. 

5.2. Psychologische Belastungen 

Internierung kann psychisches Leid verursachen, insbesondere wenn sie über einen längeren 

Zeitraum erfolgt. Dies gilt sowohl für Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten als auch für 

Personen, die aus gesundheitlichen Gründen isoliert werden. 

Fazit 

Internierung ist eine präventive Maßnahme, die sowohl im Kontext bewaffneter Konflikte als 

auch im gesundheitlichen Bereich, etwa bei Pandemien, angewendet wird. Sie unterscheidet sich 

von der Kriegsgefangenschaft, da sie sich auf Zivilpersonen konzentriert und entweder der 

Sicherheit der Konfliktpartei oder dem Schutz der öffentlichen Gesundheit dient. Während 

Kriegsgefangenschaft ausschließlich Kombattanten betrifft, umfasst die Internierung auch die 

Absonderung von Kranken, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Beide 

Maßnahmen unterliegen strengen rechtlichen Rahmenbedingungen, um die Würde und Rechte 

der betroffenen Personen zu schützen. 

100.Was sind Kriegsgefangene und wer fällt darunter? 

Kriegsgefangene sind gemäß den Genfer Konventionen Angehörige der Streitkräfte einer am 

Konflikt beteiligten Partei, die in die Gewalt des Gegners gefallen sind. Der Zweck der 

Kriegsgefangenschaft besteht darin, gegnerische Kräfte von weiteren Kampfhandlungen 

auszuschließen. Sie sind keine Strafgefangenen, sondern Sicherungsgefangene. Kriegsgefangene 

unterstehen der Gewalt des gegnerischen Staates, in dessen Hände sie gefallen sind 

(Gewahrsamsstaat). Der Gewahrsamsstaat ist für die Behandlung der Kriegsgefangenen 

verantwortlich. 

Die Dritte Genfer Konvention definiert detailliert, wer als Kriegsgefangener gilt. Dazu gehören 

unter anderem: 

Angehörige der regulären Streitkräfte: Dies umfasst Soldaten, Matrosen und 

Luftwaffenangehörige.  

Angehörige von Milizen und Freiwilligenkorps: Auch Mitglieder von nicht-regulären 

Streitkräften können unter bestimmten Bedingungen als Kriegsgefangene anerkannt werden. 

Angehörige organisierter Widerstandsgruppen: Mitglieder von Widerstandsbewegungen, die 

bestimmte Kriterien erfüllen (z.B. das offene Tragen von Waffen, das Befolgen der 

Kriegsgesetze), fallen ebenfalls unter den Schutz der Konvention.  
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Zivilpersonen, die Feindseligkeiten begehen: Zivilisten, die Waffen gegen einen eindringenden 

Feind ergreifen, ohne Zeit zu haben, sich zu organisieren, können ebenfalls als Kriegsgefangene 

behandelt werden. 

Nicht unter den Kriegsgefangenenstatus fallen in der Regel Spione und Saboteure. Jede Person 

in Feindeshand muss jedoch einen völkerrechtlichen Status haben: Kriegsgefangener (Dritte 

Konvention), Zivilist (Vierte Konvention) oder Angehöriger des Sanitätspersonals. 

101.Wie werden Kriegsgefangene während ihrer Haft behandelt und 

welche Rechte haben sie? 

Kriegsgefangene sind keine Strafgefangenen, sondern Sicherungsgefangene, deren Zweck es ist, 

gegnerische Kräfte von weiteren Kampfhandlungen auszuschließen. Sie unterstehen der Gewalt 

des gegnerischen Staates, in dessen Hände sie gefallen sind (Gewahrsamsstaat), und dieser ist 

für ihre Behandlung verantwortlich. Die Behandlung von Kriegsgefangenen ist durch die Dritte 

Genfer Konvention geregelt. 

Unterbringung und Versorgung: 

• Unterkunft: Kriegsgefangene müssen in Unterkünften untergebracht werden, die den 

gleichen Bedingungen entsprechen wie die der Truppen des Gewahrsamsstaates in der 

gleichen Gegend. 

• Verpflegung: Die Verpflegung muss ausreichend sein, um die Gesundheit der 

Kriegsgefangenen zu erhalten und Kräfteverfall zu verhindern. Zusätzliche Lebensmittel 

können mit selbstverdientem Geld oder durch Geschenke erworben werden. 

• Wasser und Tabak: Die Gewahrsamsmacht ist verpflichtet, ausreichend Wasser und Tabak 

zur Verfügung zu stellen, was besonders in ariden Gebieten wichtig ist. 

• Hygiene: Die Lager müssen hygienische Einrichtungen und die Möglichkeit zur 

Körperpflege bieten. 

• Medizinische Versorgung: Kriegsgefangene haben Anspruch auf medizinische 

Versorgung. 

Arbeit: 

• Kriegsgefangene können zur Arbeit verpflichtet werden, Offiziere jedoch nicht. 

• Die Arbeitsbedingungen müssen den internationalen Standards entsprechen. 

Weitere Rechte: 

• Post: Kriegsgefangene haben das Recht, Post zu empfangen und zu senden. 

• Religionsausübung: Die freie Religionsausübung muss gewährleistet sein. 

• Disziplin: Die Disziplinarstrafen für Kriegsgefangene sind begrenzt und dürfen keine 

grausame oder erniedrigende Behandlung beinhalten. 

• Gerichtsverfahren: Im Falle von Verstößen gegen die Lagerordnung haben 

Kriegsgefangene Anspruch auf ein ordentliches Gerichtsverfahren. 

• Humanitäre Hilfe: Organisationen können Kriegsgefangene besuchen und ihnen Hilfe 

leisten. 
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• Repatriierung: Am Ende der Feindseligkeiten müssen Kriegsgefangene in ihre 

Heimatländer zurückgeführt werden. 

Die Genfer Konventionen betonen die humane Behandlung von Kriegsgefangenen und sollen 

sicherstellen, dass sie mit Respekt und Würde behandelt werden. 

102.Was sind Spione und welche Rechte haben diese? 

Spione sind Personen, die heimlich in feindlichem Gebiet Informationen sammeln oder zu 

sammeln versuchen. Ein entscheidendes Kriterium ist die Täuschung: Spione handeln unter 

falschem Vorwand. Tragen sie bei der Informationsbeschaffung ihre Uniform, gelten sie nicht als 

Spione. Streitkräfteangehörige, die in Uniform im feindlichen Gebiet aufklären (z.B. 

Spähtrupps), begehen keine Spionage. 

Die Rechte von Spionen sind eingeschränkt. Sie haben keinen Anspruch auf den Status eines 

Kriegsgefangenen. Ein auf frischer Tat ertappter Spion darf nicht ohne vorherige Verhandlung 

bestraft werden. Die Besatzungsmacht ist unter bestimmten Bedingungen ermächtigt, die 

Todesstrafe gegen Spione zu verhängen. Ihnen können bestimmte Rechte, insbesondere das 

Recht auf Kommunikation, vorübergehend entzogen werden. Dennoch müssen Spione mit 

Menschlichkeit behandelt werden und haben im Falle einer gerichtlichen Verfolgung das Recht 

auf ein gerechtes und ordentliches Verfahren. Die vollen Rechte einer geschützten Person sollen 

ihnen wieder gewährt werden, sobald die Sicherheit des Staates oder der Besatzungsmacht dies 

gestattet. Ein Spion, der nach seiner Rückkehr zu seiner Armee vom Feind gefangen genommen 

wird, wird wie ein Kriegsgefangener behandelt und darf nicht für seine früheren Handlungen als 

Spion zur Rechenschaft gezogen werden. 

103.Was sind Söldner und welche Bestimmungen gelten für Söldner? 

Söldner sind Personen, die in einem bewaffneten Konflikt kämpfen, jedoch nicht die gleichen 

Rechte und den Schutz genießen wie reguläre Kombattanten. Ihre Teilnahme an Feindseligkeiten 

ist in erster Linie durch persönliche Gewinnabsichten motiviert, und sie werden oft von einer 

Konfliktpartei angeworben, ohne jedoch Teil der regulären Streitkräfte zu sein. Die rechtliche 

Behandlung von Söldnern ist sowohl im humanitären Völkerrecht als auch in anderen 

internationalen Rechtsinstrumenten klar geregelt. 

1. Definition von Söldnern 

Gemäß dem Zusatzprotokoll I zu den Genfer Konventionen von 1977 wird ein Söldner durch 

mehrere Kriterien definiert. Eine Person gilt als Söldner, wenn sie alle der folgenden 

Bedingungen erfüllt: 

1. Sie wird im Inland oder Ausland zu dem besonderen Zweck angeworben, in einem 

bewaffneten Konflikt zu kämpfen. 

2. Sie nimmt tatsächlich unmittelbar an Feindseligkeiten teil. 

3. Ihre Teilnahme an Feindseligkeiten erfolgt in erster Linie aus Streben nach persönlichem 

Gewinn. 
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4. Sie hat von einer Konfliktpartei oder im Namen einer Konfliktpartei eine materielle 

Vergütung erhalten, die wesentlich höher ist als die Vergütung, die den Kombattanten der 

Streitkräfte dieser Partei in vergleichbarem Rang und mit ähnlichen Aufgaben zusteht. 

5. Sie ist weder Staatsangehörige einer Konfliktpartei noch in den Streitkräften einer 

Konfliktpartei integriert. 

6. Sie ist nicht von einem Staat entsandt, der nicht Konfliktpartei ist, um als Angehöriger seiner 

Streitkräfte offizielle Aufgaben zu erfüllen. 

Diese strengen Kriterien machen es oft schwierig, eine Person rechtlich als Söldner zu 

klassifizieren, da alle Bedingungen erfüllt sein müssen. 

2. Rechtlicher Status von Söldnern 

Söldner genießen keinen Kombattantenstatus und keinen Kriegsgefangenenstatus gemäß den 

Genfer Konventionen. Dies bedeutet, dass sie im Falle einer Gefangennahme nicht die gleichen 

Rechte haben wie reguläre Soldaten oder andere Kombattanten. Sie können strafrechtlich 

verfolgt und für ihre Teilnahme an Feindseligkeiten zur Verantwortung gezogen werden. 

Kein Anspruch auf Kriegsgefangenenstatus: Wenn ein Söldner gefangen genommen wird, hat 

er keinen Anspruch auf den Schutz, den reguläre Kombattanten gemäß den Genfer Konventionen 

genießen. Dies stellt einen erheblichen Unterschied dar, da Kombattanten, die den Status eines 

Kriegsgefangenen haben, vor Misshandlungen geschützt sind und bestimmte Rechte genießen, 

wie z. B. das Recht auf humane Behandlung und die Rückführung nach dem Ende des Konflikts. 

Strafrechtliche Verfolgung: Da Söldner nicht als legitime Kombattanten angesehen werden, 

können sie von der Konfliktpartei, die sie gefangen nimmt, strafrechtlich verfolgt werden. Dies 

kann zu einer Anklage wegen Verstößen gegen das nationale oder internationale Recht führen, je 

nachdem, welche Gesetze in dem betreffenden Land gelten. 

3. Verbot der Anwerbung und des Einsatzes von Söldnern 

Das humanitäre Völkerrecht und andere internationale Abkommen verbieten die Anwerbung, den 

Einsatz und die Finanzierung von Söldnern in bewaffneten Konflikten. Dies wird durch mehrere 

internationale Rechtsinstrumente unterstützt: 

Zusatzprotokoll I zu den Genfer Konventionen: Artikel 47 des Zusatzprotokolls I verbietet 

ausdrücklich den Einsatz von Söldnern und verweigert ihnen den Kombattanten- und 

Kriegsgefangenenstatus. 

Internationale Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die 

Ausbildung von Söldnern (1989): Diese Konvention, die von den Vereinten Nationen 

verabschiedet wurde, verbietet die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die 

Ausbildung von Söldnern. Sie stellt sicher, dass Söldneraktivitäten als Straftaten behandelt 

werden und dass die beteiligten Personen strafrechtlich verfolgt werden können. 

4. Herausforderungen in der Praxis 

Trotz der klaren rechtlichen Bestimmungen gibt es in der Praxis Herausforderungen bei der 

Identifizierung und Verfolgung von Söldnern. In modernen Konflikten sind die Grenzen 

zwischen regulären Streitkräften, privaten Militärunternehmen und Söldnern oft verschwommen. 
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Private Militärunternehmen (PMCs) bieten ähnliche Dienstleistungen wie Söldner an, operieren 

jedoch oft unter dem Schutz von Verträgen mit Staaten oder internationalen Organisationen. Dies 

erschwert die rechtliche Unterscheidung zwischen legalen und illegalen Kämpfern. 

Fazit 

Söldner sind Personen, die in bewaffneten Konflikten kämpfen, ohne den Schutz des 

Kombattantenstatus oder des Kriegsgefangenenstatus zu genießen. Sie werden in erster Linie aus 

persönlichen Gewinnmotiven angeworben und unterliegen strengen rechtlichen Bestimmungen, 

die ihre Anwerbung, Finanzierung und den Einsatz verbieten. Während das humanitäre 

Völkerrecht und internationale Abkommen klare Regeln für den Umgang mit Söldnern festlegen, 

bleibt die praktische Umsetzung dieser Regeln in modernen Konflikten eine Herausforderung. 

104.Was sind illegale Kombattanten? 

Illegale Kombattanten sind Personen, die an Feindseligkeiten teilnehmen, ohne die Kriterien für 

den Kombattantenstatus gemäß dem humanitären Völkerrecht zu erfüllen. Sie gehören nicht zu 

den regulären Streitkräften einer Konfliktpartei und halten sich nicht an die Anforderungen des 

Völkerrechts, wie das Tragen eines erkennbaren Abzeichens oder das offene Führen von Waffen. 

1. Rechtlicher Status 

Illegale Kombattanten befinden sich in einer rechtlichen Grauzone: 

- Sie haben keinen Anspruch auf den Kriegsgefangenenstatus, da sie nicht die Kriterien der 

Dritten Genfer Konvention erfüllen. 

- Sie verlieren den Schutz als Zivilpersonen, wenn sie direkt an Feindseligkeiten teilnehmen, 

und können rechtmäßig angegriffen werden. 

2. Beispiele 

Zu den illegalen Kombattanten zählen: 

- Mitglieder nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen. 

- Söldner, die aus finanziellen Motiven kämpfen. 

- Spione, die verdeckt an Feindseligkeiten teilnehmen. 

3. Behandlung 

Illegale Kombattanten müssen gemäß Artikel 75 des Zusatzprotokolls I mit Menschlichkeit 

behandelt werden. Sie haben Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren und dürfen nicht gefoltert 

oder unmenschlich behandelt werden. 

Fazit 

Illegale Kombattanten sind weder vollständig als Kombattanten noch als Zivilpersonen 

geschützt. Ihre Behandlung bleibt ein kontroverses Thema, insbesondere in asymmetrischen 

Konflikten. 
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105.Was sind Saboteure? 

Saboteure sind Personen, die gezielt Handlungen ausführen, um die militärischen oder 

wirtschaftlichen Kapazitäten einer Konfliktpartei zu schädigen. Sie handeln oft verdeckt und 

erfüllen nicht die Kriterien für den Kombattantenstatus, wie das Tragen eines erkennbaren 

Abzeichens oder das offene Führen von Waffen. 

1. Behandlung und Rechte 

Saboteure gelten nicht als reguläre Kombattanten und haben keinen Anspruch auf den 

Kriegsgefangenenstatus.  

Sie müssen jedoch gemäß den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts mit Menschlichkeit 

behandelt werden, einschließlich des Rechts auf ein faires Gerichtsverfahren. 

Folter, unmenschliche Behandlung oder willkürliche Bestrafung sind verboten. 

2. Bestrafung 

Saboteure können nach nationalem Recht bestraft werden, wenn ein faires Verfahren 

gewährleistet ist. Die Strafe muss verhältnismäßig zur Schwere der Tat sein und kann von 

Freiheitsstrafen bis hin zur Todesstrafe reichen, sofern dies rechtlich zulässig ist. 

Saboteure, die sich später wieder regulären Streitkräften anschließen und erneut gefangen 

genommen werden, dürfen nicht für frühere Sabotageakte bestraft werden. 

Teil 14: Kampfhandlungen 

106.Was ist unter Besetzung zu verstehen und welche Regeln gelten 

für die Besetzung, was muss der Besetzer in jedem Fall 

beachten?  

Im Kontext des humanitären Völkerrechts und der Genfer Konventionen bezeichnet der Begriff 

Besetzung die Kontrolle eines Teils oder des gesamten Territoriums eines Staates durch die 

Streitkräfte einer anderen Macht, ohne dass die Selbstbestimmtheit des besetzten Staates 

übertragen wird. Eine Besetzung tritt ein, wenn das Gebiet unter die tatsächliche Kontrolle der 

Besetzungsmacht fällt, unabhängig davon, ob militärischer Widerstand geleistet wird oder nicht. 

Die Besetzung unterscheidet sich von einer Annexion, da sie keine Übertragung der 

Selbstbestimmtheit bedeutet. 

1. Definition der Besetzung 

Eine Besetzung liegt vor, wenn eine fremde Macht die tatsächliche Kontrolle über ein Gebiet 

ausübt, ohne dass der besetzte Staat seine Selbstbestimmtheit über dieses Gebiet verliert. Die 

Genfer Konventionen und das humanitäre Völkerrecht legen fest, dass die Besatzungsmacht für 

die Verwaltung des besetzten Gebiets verantwortlich ist und bestimmte Verpflichtungen 

gegenüber der dortigen Zivilbevölkerung hat. Diese Verpflichtungen gelten unabhängig davon, 

ob die Besetzung auf militärischen Widerstand oder auf eine friedliche Übernahme des Gebiets 

stößt. 
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2. Rechte und Pflichten der Besatzungsmacht 

Die Genfer Konventionen und das Haager Recht legen klare Regeln für die Besatzung fest, um 

sicherzustellen, dass die Rechte der Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten beachtet und 

eingehalten werden. Zu den wichtigsten Pflichten der Besatzungsmacht gehören: 

Wahrung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit: Die Besatzungsmacht ist verpflichtet, die 

öffentliche Ordnung und das zivile Leben im besetzten Gebiet aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet, 

dass sie für die Sicherheit der Zivilbevölkerung sorgen und die Rechtsstaatlichkeit wahren muss. 

Die Einrichtung von Militärgerichten oder die Schaffung neuer Gesetze durch die 

Besatzungsmacht ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn dies zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung erforderlich ist. 

Achtung der bestehenden Gesetze: Die Besatzungsmacht muss die bestehenden Gesetze des 

besetzten Gebiets beibehalten, es sei denn, diese Gesetze stellen eine Bedrohung für die 

Sicherheit der Besatzungsmacht dar oder widersprechen den Bestimmungen des humanitären 

Völkerrechts. Dies bedeutet, dass die Besatzungsmacht nicht willkürlich neue Gesetze erlassen 

oder die bestehende Rechtsordnung außer Kraft setzen darf. 

Schutz der Zivilbevölkerung: Die Besatzungsmacht ist verpflichtet, die Zivilbevölkerung vor 

den Auswirkungen des Konflikts zu schützen. Dies umfasst den Schutz vor Gewalt, 

Einschüchterung, Misshandlung und Repressalien. Zivilpersonen dürfen nicht gezwungen 

werden, an militärischen Operationen teilzunehmen oder Informationen zu liefern, die der 

Besatzungsmacht einen militärischen Vorteil verschaffen könnten. 

Versorgung der Bevölkerung: Die Besatzungsmacht muss sicherstellen, dass die 

Grundbedürfnisse der Zivilbevölkerung erfüllt werden. Dazu gehören die Versorgung mit 

Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und anderen lebensnotwendigen Gütern. Wenn die 

Ressourcen des besetzten Gebiets nicht ausreichen, muss die Besatzungsmacht zusätzliche Mittel 

bereitstellen, um die Bevölkerung zu versorgen. 

Verbot der Zwangsarbeit: Die Besatzungsmacht darf die Zivilbevölkerung nicht zur 

Zwangsarbeit heranziehen, es sei denn, diese Arbeit dient dem Wohl der Zivilbevölkerung selbst. 

Zwangsarbeit, die der militärischen Sicherheit der Besatzungsmacht dient, ist nur unter strengen 

Bedingungen zulässig, und die betroffenen Personen dürfen nicht gezwungen werden, an 

militärischen Operationen teilzunehmen oder gewaltsame Mittel anzuwenden. 

3. Besondere Regeln für Richter und Beamte 

Ein besonders wichtiger Aspekt der Besetzung betrifft die Unabhängigkeit der Justiz und die 

Behandlung von Beamten und Richtern im besetzten Gebiet. Die Besatzungsmacht darf die 

bestehenden Gerichte nicht willkürlich auflösen oder Richter und Beamte entlassen, solange 

diese ihre Aufgaben im Einklang mit den bestehenden Gesetzen und dem humanitären 

Völkerrecht ausüben. Die Unabhängigkeit der Justiz muss gewahrt bleiben, und die 

Besetzungsmacht darf keine eigenen Gerichte einrichten, es sei denn, dies ist zur 

Aufrechterhaltung der Ordnung unerlässlich. 
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4. Verbot der Annexion und der Änderung des Status des besetzten Gebiets 

Eine Besetzungsmacht darf das besetzte Gebiet nicht annektieren oder den rechtlichen Status des 

Gebiets ändern. Jede Form der Annexion oder der einseitigen Änderung des Status des besetzten 

Gebiets verstößt gegen das Völkerrecht und die Genfer Konventionen. Selbst wenn die 

Besatzungsmacht behauptet, das Gebiet annektiert zu haben, bleibt sie weiterhin an die 

Bestimmungen der Genfer Konventionen gebunden und muss die Rechte der Zivilbevölkerung 

achten. 

5. Schutz von Kindern und anderen besonders schutzbedürftigen Gruppen 

Besondere Aufmerksamkeit muss der Versorgung und dem Schutz von Kindern und anderen 

besonders schutzbedürftigen Gruppen gewidmet werden. Die Besatzungsmacht ist verpflichtet, 

den ordnungsgemäßen Betrieb von Einrichtungen für Kinder zu erleichtern und sicherzustellen, 

dass Kinder vor den Auswirkungen des Konflikts geschützt werden. Dies umfasst den Zugang 

zu Bildung, medizinischer Versorgung und anderen grundlegenden Dienstleistungen. 

Fazit 

Eine Besetzung bedeutet die tatsächliche Kontrolle eines Gebiets durch eine fremde Macht, ohne 

dass die Selbstbestimmtheit des besetzten Staates übertragen wird. Die Besetzungsmacht ist 

verpflichtet, die Rechte der Zivilbevölkerung zu achten, die öffentliche Ordnung 

aufrechtzuerhalten und die Grundbedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen. Sie darf keine 

willkürlichen Gesetze erlassen, die bestehenden Gesetze des besetzten Gebiets außer Kraft setzen 

oder das Gebiet annektieren. Der Schutz der Zivilbevölkerung, insbesondere von Kindern und 

anderen schutzbedürftigen Gruppen, steht im Mittelpunkt der Verpflichtungen der 

Besatzungsmacht. 

107.Was sind militärische Operationen?  

Militärische Operationen umfassen alle Handlungen, die von den Streitkräften einer 

Konfliktpartei im Rahmen eines bewaffneten Konflikts durchgeführt werden. Dies schließt 

sowohl offensive als auch defensive Maßnahmen ein, die darauf abzielen, militärische Ziele zu 

erreichen. Militärische Operationen können auf dem Land, in der Luft, auf See oder im 

Cyberraum stattfinden und umfassen eine Vielzahl von Aktivitäten, wie Angriffe, 

Verteidigungsmaßnahmen, Aufklärung, Belagerungen und Bombardierungen. 

Im humanitären Völkerrecht und den Genfer Konventionen werden militärische Operationen 

durch eine Reihe von Regeln und Prinzipien eingeschränkt, um das Leid von Zivilpersonen zu 

minimieren und die Grundsätze der Menschlichkeit zu wahren. Diese Regeln sollen sicherstellen, 

dass militärische Operationen nicht unnötig Zivilpersonen oder zivile Objekte gefährden und 

dass die Konfliktparteien die Prinzipien der Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und 

militärischen Notwendigkeit einhalten. 

1. Prinzipien des humanitären Völkerrechts bei militärischen Operationen 

Das humanitäre Völkerrecht setzt der Gewaltanwendung bei militärischen Operationen klare 

Grenzen. Diese Grenzen sind darauf ausgelegt, den Schutz der Zivilbevölkerung, Verwundeten 

und Kriegsgefangenen zu gewährleisten und den Einsatz von Methoden und Mitteln der 

Kriegführung zu regulieren. 
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Prinzip der Unterscheidung: Militärische Operationen müssen immer zwischen Kombattanten 

und Zivilpersonen sowie zwischen militärischen Zielen und zivilen Objekten unterscheiden. 

Zivilpersonen und zivile Objekte dürfen nicht das Ziel von Angriffen sein, es sei denn, sie werden 

für militärische Zwecke genutzt. Dieses Prinzip ist von zentraler Bedeutung, um das Leid der 

Zivilbevölkerung zu minimieren. 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit: Dieses Prinzip besagt, dass der erwartete militärische Vorteil 

eines Angriffs in einem angemessenen Verhältnis zu den möglichen zivilen Schäden stehen muss. 

Angriffe, die unverhältnismäßige Schäden an Zivilpersonen oder zivilen Objekten verursachen 

könnten, sind verboten. Die Konfliktparteien sind verpflichtet, bei der Planung und 

Durchführung von militärischen Operationen alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, 

um zivile Verluste zu minimieren. 

Prinzip der militärischen Notwendigkeit: Militärische Operationen dürfen nur durchgeführt 

werden, wenn sie zur Erreichung eines legitimen militärischen Ziels notwendig sind. Dies 

bedeutet, dass die Gewaltanwendung auf das notwendige Maß beschränkt werden muss, um den 

militärischen Erfolg zu sichern, und dass unnötige Zerstörungen und Verluste vermieden werden 

müssen. 

2. Zulässige Methoden und Mittel der Kriegführung 

Das humanitäre Völkerrecht regelt auch die Methoden und Mittel der Kriegführung, die bei 

militärischen Operationen eingesetzt werden dürfen. Diese Regeln sollen sicherstellen,  dass die 

Kriegführung nicht unnötig grausam ist und dass bestimmte Waffen und Taktiken, die 

übermäßiges Leid verursachen, verboten sind. 

Verbot bestimmter Waffen: Waffen, die unnötiges Leid verursachen oder unterschiedslos 

wirken, wie chemische, biologische oder nukleare Waffen, sind durch das humanitäre 

Völkerrecht verboten. Auch der Einsatz von Landminen und Streubomben ist stark reguliert, da 

diese Waffen oft nach dem Ende der Kampfhandlungen weiterhin Zivilpersonen gefährden. 

Verbot von Angriffen auf geschützte Orte: Orte, die unter besonderem Schutz stehen, wie 

Krankenhäuser, Schulen, Kulturgüter und humanitäre Einrichtungen, dürfen nicht das Ziel von 

Angriffen sein. Diese Orte sind durch die Genfer Konventionen und andere internationale 

Abkommen geschützt, um sicherzustellen, dass sie auch in Kriegszeiten ihre humanitären 

Aufgaben erfüllen können. 

3. Militärische Operationen im Cyberraum 

Mit der Entwicklung neuer Technologien sind auch Cyber-Operationen zu einem wichtigen 

Bestandteil moderner militärischer Operationen geworden. Obwohl die Genfer Konventionen 

und ihre Zusatzprotokolle keine spezifischen Regelungen für Cyber-Operationen enthalten, 

gelten die allgemeinen Prinzipien des humanitären Völkerrechts auch für diesen Bereich. Cyber-

Operationen, die in einem bewaffneten Konflikt durchgeführt werden, müssen daher die gleichen 

Regeln der Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und militärischen Notwendigkeit einhalten wie 

konventionelle militärische Operationen. 
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4. Verantwortung der Konfliktparteien 

Alle Konfliktparteien sind verpflichtet, die Regeln des humanitären Völkerrechts bei der 

Durchführung von militärischen Operationen einzuhalten. Dies bedeutet, dass sie Maßnahmen 

ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass ihre Streitkräfte über die Bestimmungen des 

humanitären Völkerrechts informiert sind und diese in der Praxis anwenden. Verstöße gegen das 

humanitäre Völkerrecht, wie Kriegsverbrechen, können strafrechtlich verfolgt werden, und die 

Verantwortlichen können vor internationalen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden. 

Fazit 

Militärische Operationen umfassen alle Handlungen, die von den Streitkräften einer 

Konfliktpartei im Rahmen eines bewaffneten Konflikts durchgeführt werden. Sie unterliegen 

strengen Regeln des humanitären Völkerrechts, die darauf abzielen, das Leid der 

Zivilbevölkerung zu minimieren und die Grundsätze der Menschlichkeit zu wahren. Die 

Einhaltung der Prinzipien der Unterscheidung, der Verhältnismäßigkeit und der militärischen 

Notwendigkeit ist entscheidend, um sicherzustellen, dass militärische Operationen nicht unnötig 

zivile Opfer oder Zerstörungen verursachen. Mit der Entwicklung neuer Technologien, wie 

Cyber-Operationen, wird es immer wichtiger, diese Prinzipien auch in neuen Bereichen der 

Kriegführung anzuwenden. 

108.Was ist eine Kampfzone? 

Eine Kampfzone im Kontext des humanitären Völkerrechts und der Genfen Konventionen 

bezeichnet ein geografisches Gebiet, in dem aktive Feindseligkeiten zwischen Konfliktparteien 

stattfinden. Dies umfasst alle militärischen Operationen, bei denen bewaffnete 

Auseinandersetzungen zwischen den Streitkräften der Konfliktparteien stattfinden. Die 

Kampfzone ist der Ort, an dem die Regeln des Kriegsrechts und des humanitären Völkerrechts 

besonders relevant werden, um das Leid der Zivilbevölkerung zu minimieren und die Grundsätze 

der Menschlichkeit zu wahren. 

1. Definition der Kampfzone 

Eine Kampfzone ist ein Bereich, in dem militärische Operationen durchgeführt werden und in 

dem die Gefahr für Zivilpersonen und zivile Objekte besonders hoch ist. In einer Kampfzone 

sind militärische Ziele, wie feindliche Streitkräfte, Waffenlager oder militärische Infrastrukturen, 

legitime Angriffsziele. Zivilpersonen und zivile Objekte, wie Wohnhäuser, Schulen und 

Krankenhäuser, dürfen jedoch nicht angegriffen werden, es sei denn, sie werden für militärische 

Zwecke genutzt. 

2. Schutz der Zivilbevölkerung in der Kampfzone 

Das humanitäre Völkerrecht, insbesondere die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle, 

legen strenge Regeln für den Schutz der Zivilbevölkerung in Kampfzonen fest. Das Prinzip der 

Unterscheidung besagt, dass die Konfliktparteien jederzeit zwischen Kombattanten und 

Zivilpersonen sowie zwischen militärischen Zielen und zivilen Objekten unterscheiden müssen. 

Zivilpersonen dürfen nicht das Ziel von Angriffen sein, es sei denn, sie nehmen direkt an den 

Feindseligkeiten teil. 



 Teil 14: Kampfhandlungen 157 

Verbot von Angriffen auf Zivilpersonen: Zivilpersonen in einer Kampfzone dürfen nicht gezielt 

angegriffen werden. Angriffe müssen sich ausschließlich auf militärische Ziele beschränken. 

Dies ist ein zentrales Prinzip des humanitären Völkerrechts, das darauf abzielt, das Leid der 

Zivilbevölkerung zu minimieren. 

Verhältnismäßigkeit und Vorsichtsmaßnahmen: Bei militärischen Operationen in einer 

Kampfzone müssen die Konfliktparteien das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachten. Dies 

bedeutet, dass der erwartete militärische Vorteil eines Angriffs in einem angemessenen Verhältnis 

zu den möglichen zivilen Schäden stehen muss. Angriffe, die unverhältnismäßige Schäden an 

Zivilpersonen oder zivilen Objekten verursachen könnten, sind verboten. Zudem müssen alle 

möglichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, um zivile Opfer zu vermeiden. 

3. Neutrale Zonen in Kampfgebieten 

In bestimmten Fällen können Konfliktparteien vereinbaren, in Kampfgebieten neutrale Zonen 

einzurichten, um Zivilpersonen, Verwundete und Kranke vor den Gefahren des Krieges zu 

schützen. Diese Zonen sind geografisch abgegrenzte Gebiete, in denen keine militärischen 

Operationen stattfinden dürfen. Sie dienen dem Schutz von Zivilpersonen, die nicht an den 

Feindseligkeiten teilnehmen, und von verwundeten Kombattanten oder Nichtkombattanten. 

In neutralen Zonen können sowohl verwundete Kombattanten als auch Zivilpersonen Schutz 

finden, ohne dass sie das Risiko eingehen, in die Kämpfe verwickelt zu werden. Diese Zonen 

müssen von den Konfliktparteien geachtet werden, und es dürfen keine militärischen 

Operationen in diesen Gebieten durchgeführt werden. 

4. Herausforderungen in modernen Konflikten 

In modernen bewaffneten Konflikten, insbesondere in asymmetrischen Kriegen oder 

innerstaatlichen Konflikten, ist die Abgrenzung von Kampfzonen oft schwierig. Nichtstaatliche 

bewaffnete Gruppen operieren häufig in städtischen Gebieten, und die Unterscheidung zwischen 

Kombattanten und Zivilpersonen wird erschwert. Dies führt dazu, dass Zivilpersonen in 

städtischen Kampfzonen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. 

Verwischung der Grenzen zwischen Zivilisten und Kombattanten: In vielen modernen Konflikten 

nutzen nichtstaatliche bewaffnete Gruppen zivile Gebiete als Operationsbasis, was die 

Unterscheidung zwischen militärischen Zielen und zivilen Objekten erschwert. Dies stellt eine 

besondere Herausforderung für die Einhaltung des humanitären Völkerrechts dar, da 

Zivilpersonen in diesen Gebieten oft ungewollt in die Kämpfe verwickelt werden. 

5. Beendigung von Kampfhandlungen und Waffenstillstände 

Eine Kampfzone kann durch einen Waffenstillstand oder eine Feuereinstellung beendet werden. 

Solche Vereinbarungen zwischen den Konfliktparteien können temporär sein und dienen dazu, 

die Kämpfe zu unterbrechen, um Verhandlungen zu ermöglichen oder humanitäre Hilfe zu 

leisten. Während eines Waffenstillstands müssen die Konfliktparteien die Kampfhandlungen 

einstellen und dürfen keine militärischen Operationen in der Kampfzone durchführen. 

Fazit 

Eine Kampfzone ist ein geografisches Gebiet, in dem aktive Feindseligkeiten stattfinden. Das 

humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konventionen legen strenge Regeln für den Schutz der 
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Zivilbevölkerung und die Durchführung von militärischen Operationen in diesen Zonen fest. Die 

Konfliktparteien sind verpflichtet, das Prinzip der Unterscheidung zu beachten und 

sicherzustellen, dass Zivilpersonen und zivile Objekte nicht das Ziel von Angriffen werden. In 

modernen Konflikten stellt die Abgrenzung von Kampfzonen jedoch oft eine Herausforderung 

dar, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen die Unterscheidung zwischen Kombattanten 

und Zivilpersonen erschwert ist.  

Teil 15: Das Völkerstrafrecht 

109.Was ist das Völkerstrafrecht? 

Das Völkerstrafrecht ist ein Teilbereich des internationalen Rechts, der sich mit der 

strafrechtlichen Verfolgung von schwerwiegenden Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht 

und die Menschenrechte befasst. Es zielt darauf ab, Einzelpersonen für Verbrechen zur 

Verantwortung zu ziehen, die die internationale Gemeinschaft als besonders schwerwiegend 

betrachtet. Dazu gehören insbesondere Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 

Völkermord und Aggressionsverbrechen. 

1. Definition und Bedeutung des Völkerstrafrechts 

Das Völkerstrafrecht unterscheidet sich von anderen Bereichen des internationalen Rechts 

dadurch, dass es sich nicht nur an Staaten richtet, sondern auch Einzelpersonen für ihre 

Handlungen zur Verantwortung zieht. Es schafft die rechtliche Grundlage dafür, dass Personen, 

die schwerwiegende Verbrechen begehen, vor internationalen oder nationalen Gerichten 

strafrechtlich verfolgt werden können. Diese Verbrechen umfassen: 

Kriegsverbrechen: Schwere Verstöße gegen die Genfer Konventionen und das humanitäre 

Völkerrecht, wie z. B. Angriffe auf Zivilpersonen, Folter, Geiselnahme und die vorsätzliche 

Zerstörung von zivilem Eigentum. 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Systematische oder weitverbreitete Angriffe auf 

Zivilpersonen, wie Mord, Versklavung, Deportation, Vergewaltigung und Verfolgung aus 

politischen, ethnischen oder religiösen Gründen. 

Völkermord: Handlungen, die darauf abzielen, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse 

Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. 

Aggressionsverbrechen: Die Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Durchführung eines 

Angriffskrieges, der gegen das Völkerrecht verstößt. 

2. Rolle des Völkerstrafrechts bei der Durchsetzung des humanitären 

Völkerrechts 

Das Völkerstrafrecht spielt eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung des humanitären 

Völkerrechts, insbesondere der Genfer Konventionen. Die Genfer Konventionen legen die 

Grundregeln für den Schutz von Zivilpersonen, Verwundeten, Kriegsgefangenen und 

humanitärem Personal in bewaffneten Konflikten fest. Verstöße gegen diese Regeln, wie Angriffe 

auf Zivilpersonen oder das Zivilschutzpersonal, stellen Kriegsverbrechen dar und können nach 

dem Völkerstrafrecht strafrechtlich verfolgt werden. 
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Durch die Strafverfolgung von Einzelpersonen, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen, 

trägt das Völkerstrafrecht dazu bei, die Einhaltung der Genfer Konventionen sicherzustellen. Es 

sendet eine klare Botschaft, dass schwerwiegende Verstöße nicht ungestraft bleiben und dass die 

internationale Gemeinschaft bereit ist, gegen solche Verbrechen vorzugehen. 

3. Schutz des Zivilschutzpersonals durch das Völkerstrafrecht 

Das Zivilschutzpersonal ist gemäß den Genfer Konventionen und dem humanitären Völkerrecht 

besonders geschützt. Zivilschutzkräfte sind für den Schutz und die Unterstützung der 

Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten verantwortlich und dürfen nicht angegriffen 

werden. Das Völkerstrafrecht spielt eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung dieses Schutzes. 

Angriffe auf Zivilschutzpersonal: Angriffe auf Zivilschutzpersonal, das mit humanitären 

Aufgaben betraut ist, stellen nach dem Völkerstrafrecht Kriegsverbrechen dar. Diese Verbrechen 

können vor internationalen Gerichten, wie dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), oder 

vor nationalen Gerichten verfolgt werden. 

Verantwortlichkeit von Einzelpersonen: Das Völkerstrafrecht stellt sicher, dass 

Einzelpersonen, die für Angriffe auf Zivilschutzpersonal verantwortlich sind, strafrechtlich 

verfolgt werden können. Dies gilt sowohl für staatliche Akteure als auch für nichtstaatliche 

bewaffnete Gruppen, die in vielen modernen Konflikten eine zentrale Rolle spielen. 

4. Internationale Gerichtsbarkeit und nationale Verantwortung 

Das Völkerstrafrecht wird sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene durchgesetzt. 

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ist das wichtigste internationale Gericht, das für die 

Verfolgung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord 

zuständig ist. Der IStGH kann jedoch nur dann tätig werden, wenn nationale Gerichte nicht in 

der Lage oder nicht willens sind, diese Verbrechen zu verfolgen. 

Internationale Gerichtsbarkeit: Der IStGH hat die Aufgabe, die schwerwiegendsten 

Verbrechen zu verfolgen, die die internationale Gemeinschaft betreffen. Dazu gehören auch 

Angriffe auf Zivilschutzpersonal, die als Kriegsverbrechen eingestuft werden. 

Nationale Verantwortung: Das Völkerstrafrecht verpflichtet die Staaten, solche Verbrechen 

auch auf nationaler Ebene zu verfolgen. Staaten sind dazu angehalten, ihre nationalen Gesetze 

an das Völkerstrafrecht anzupassen und sicherzustellen, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit strafrechtlich verfolgt werden. 

5. Herausforderungen und Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts 

Obwohl das Völkerstrafrecht eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung des humanitären 

Völkerrechts spielt, gibt es weiterhin Herausforderungen, die angegangen werden müssen: 

Durchsetzung: In vielen Fällen bleibt die Durchsetzung des Völkerstrafrechts eine 

Herausforderung, insbesondere in Staaten, die nicht bereit oder in der Lage sind, 

Kriegsverbrechen zu verfolgen. Die internationale Gemeinschaft muss Mechanismen 

entwickeln, um die Durchsetzung des Völkerstrafrechts zu verbessern und sicherzustellen, dass 

Täter zur Rechenschaft gezogen werden. 
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Schutz des Zivilschutzpersonals: Angesichts der zunehmenden Bedrohung des 

Zivilschutzpersonals in modernen Konflikten muss das Völkerstrafrecht weiterentwickelt 

werden, um den Schutz dieser Gruppe zu stärken. Dies könnte durch eine klarere Definition von 

Angriffen auf Zivilschutzpersonal als eigenständige Straftat und durch eine verstärkte 

internationale Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung erreicht werden. 

Fazit 

Das Völkerstrafrecht ist ein unverzichtbares Instrument zur Durchsetzung des humanitären 

Völkerrechts und der Genfer Konventionen. Es stellt sicher, dass schwerwiegende Verstöße 

gegen das humanitäre Völkerrecht strafrechtlich verfolgt werden und dass Einzelpersonen, die 

für solche Verbrechen verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Insbesondere der 

Schutz des Zivilschutzpersonals ist ein zentrales Anliegen des Völkerstrafrechts, das durch die 

Verfolgung von Angriffen auf diese Gruppe gestärkt werden muss. Die Weiterentwicklung des 

Völkerstrafrechts bleibt entscheidend, um den Schutz von Zivilpersonen und humanitärem 

Personal in bewaffneten Konflikten zu gewährleisten. 

110.Was sind Kriegsverbrechen? Welche Zusammenhang gibt es zu 

den Genfer Konventionen? 
 

1. Definition von Kriegsverbrechen 

Kriegsverbrechen sind schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die 

während eines bewaffneten Konflikts begangen werden. Sie umfassen Handlungen, die 

absichtlich gegen die Regeln und Prinzipien des Kriegsrechts verstoßen und dabei erhebliches 

Leid oder Schaden verursachen. Kriegsverbrechen können sowohl in internationalen als auch in 

nicht-internationalen bewaffneten Konflikten begangen werden. 

Zu den häufigsten Kriegsverbrechen gehören: 

Angriffe auf Zivilpersonen: Das absichtliche Angreifen von Zivilisten, die nicht aktiv an den 

Feindseligkeiten teilnehmen. 

Misshandlung von Kriegsgefangenen: Folter, unmenschliche Behandlung oder die Tötung von 

Gefangenen. 

Geiselnahme: Die Entführung von Personen, um politische oder militärische Ziele zu erreichen. 

Plünderung und Zerstörung: Die ungerechtfertigte Zerstörung von Eigentum oder die 

Plünderung in besetzten Gebieten. 

Verweigerung von humanitärer Hilfe: Das absichtliche Verhindern von Zugang zu humanitärer 

Hilfe für Zivilisten. 

Einsatz verbotener Waffen: Der Einsatz von Waffen, die übermäßiges Leid verursachen oder 

unterschiedslos wirken können. 

2. Verbindung zu den Genfer Konventionen 

Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle bilden die Grundlage des 

humanitären Völkerrechts und definieren die Regeln, die in bewaffneten Konflikten einzuhalten 
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sind. Kriegsverbrechen stehen in direktem Zusammenhang mit den Genfer Konventionen, da sie 

in den meisten Fällen aus schwerwiegenden Verstößen gegen diese Konventionen resultieren. 

Schwerwiegende Verstöße: Die Genfer Konventionen listen eine Reihe von Handlungen auf, 

die als schwerwiegende Verstöße gelten und somit Kriegsverbrechen darstellen. Dazu gehören 

die vorsätzliche Tötung, Folter oder unmenschliche Behandlung,  das absichtliche Zufügen von 

großem Leid oder schweren Verletzungen sowie die rechtswidrige Deportation oder Inhaftierung 

von Personen. 

Kodifizierung von Regeln: Die Genfer Konventionen haben die Regeln des Kriegsrechts 

erstmals umfassend kodifiziert und damit eine rechtliche Grundlage geschaffen, um 

Kriegsverbrechen zu definieren und zu verfolgen. Diese Kodifizierung begann bereits 1864 und 

wurde durch die Konventionen von 1949 sowie die Zusatzprotokolle von 1977 und 2005 

erweitert. 

Pflicht zur Strafverfolgung: Die Genfer Konventionen verpflichten die Vertragsstaaten, 

schwerwiegende Verstöße zu verfolgen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 

Dies schließt die Verpflichtung ein, nationale Gesetze zu erlassen, um Kriegsverbrechen 

strafrechtlich zu ahnden. 

3. Historische Entwicklung und Bedeutung 

Die Bestrafung von Kriegsverbrechen ist keine neue Entwicklung. Bereits im 18. und 19. 

Jahrhundert gab es Beispiele für die Ahndung von Verstößen gegen die Gesetze und Gebräuche 

des Krieges. Diese Fälle waren jedoch selten und bildeten keinen einheitlichen Präzedenzfall. 

Erst mit der Kodifizierung der Kriegsregeln durch die Genfer Konventionen und die Haager 

Abkommen von 1899 und 1907 wurde ein umfassender rechtlicher Rahmen geschaffen, der die 

Grundlage für die Verfolgung von Kriegsverbrechen bildet. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Nürnberger Prozesse und die Tokio-Prozesse zu 

Meilensteinen in der internationalen Strafverfolgung von Kriegsverbrechen. Diese Prozesse 

basierten auf den Prinzipien des humanitären Völkerrechts, die in den Genfer Konventionen 

verankert sind. Sie legten den Grundstein für die Einrichtung moderner internationaler 

Gerichtshöfe wie des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). 

4. Moderne Instrumente zur Verfolgung von Kriegsverbrechen 

Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle haben die Grundlage für die Verfolgung von 

Kriegsverbrechen geschaffen. Heute gibt es mehrere Mechanismen und Institutionen, die für die 

Durchsetzung des humanitären Völkerrechts und die Ahndung von Verstößen zuständig sind: 

Internationale Strafgerichtsbarkeit: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag 

ist die zentrale Institution zur Verfolgung von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit und Völkermord. Der Gerichtshof basiert auf dem Römischen Statut, das viele 

Prinzipien der Genfer Konventionen integriert. 

Nationale Gerichte: Die Vertragsstaaten der Genfer Konventionen sind verpflichtet, nationale 

Gesetze zu erlassen, um Kriegsverbrechen zu ahnden. Dies ermöglicht es, Täter auch auf 

nationaler Ebene strafrechtlich zu verfolgen. 
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Internationale Zusammenarbeit: Institutionen wie das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz (IKRK) spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Einhaltung der Genfer 

Konventionen und der Dokumentation von Verstößen. Sie unterstützen auch die Konfliktparteien 

bei der Umsetzung des humanitären Völkerrechts. 

5. Herausforderungen in der Praxis 

Trotz der klaren rechtlichen Grundlagen gibt es in der Praxis zahlreiche Herausforderungen bei 

der Verfolgung von Kriegsverbrechen: 

Nichtstaatliche Akteure: In modernen Konflikten sind oft nichtstaatliche bewaffnete Gruppen 

beteiligt, die sich nicht immer an die Regeln des humanitären Völkerrechts halten. Dies erschwert 

die Durchsetzung der Genfer Konventionen. 

Politische Hindernisse: Die Strafverfolgung von Kriegsverbrechen kann durch politische 

Interessen behindert werden, insbesondere wenn mächtige Staaten oder ihre Verbündeten 

involviert sind. 

Mangelnde Ressourcen: Viele Staaten verfügen nicht über die notwendigen Ressourcen oder 

die rechtlichen Strukturen, um Kriegsverbrechen effektiv zu verfolgen. 

Fazit 

Kriegsverbrechen sind schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die eng mit 

den Genfer Konventionen verbunden sind. Diese Konventionen bilden die Grundlage für die 

Definition, Verhinderung und Verfolgung von Kriegsverbrechen. Sie verpflichten die 

Vertragsstaaten, die Einhaltung der Regeln des Kriegsrechts sicherzustellen und Verstöße 

strafrechtlich zu ahnden. Trotz der rechtlichen Fortschritte bleibt die Durchsetzung in der Praxis 

eine Herausforderung, insbesondere in modernen Konflikten mit nichtstaatlichen Akteuren. Die 

Genfer Konventionen bleiben jedoch ein unverzichtbares Instrument, um das Leid in 

bewaffneten Konflikten zu minimieren und die Prinzipien der Menschlichkeit zu wahren. 

111.Wie unterscheidet sich die Strafverfolgung internationaler 

Verbrechen von nationaler Strafverfolgung? 

Die Strafverfolgung internationaler Verbrechen unterscheidet sich grundlegend von der 

nationalen Strafverfolgung, da sie auf verschiedenen rechtlichen, institutionellen und operativen 

Ebenen agiert. Diese Unterschiede sind besonders relevant, wenn es um die Verfolgung 

schwerwiegender Verbrechen wie Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 

Völkermord geht. Dieses Kapitel beleuchtet die wesentlichen Unterschiede und zeigt, wie diese 

Mechanismen zur Stärkung des Zivilschutzes und des humanitären Völkerrechts beitragen. 

1. Definition und Zuständigkeit 

1.1. Nationale Strafverfolgung 

Die nationale Strafverfolgung basiert auf den Gesetzen eines Staates und wird von dessen 

Justizsystem durchgeführt. Sie ist zuständig für Verbrechen, die innerhalb der Landesgrenzen 

begangen werden oder die nationale Interessen betreffen. Die Strafverfolgung erfolgt durch 

nationale Gerichte, die nach den jeweiligen nationalen Gesetzen urteilen. 
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1.2. Internationale Strafverfolgung 

Die internationale Strafverfolgung hingegen beschäftigt sich mit Verbrechen, die die 

internationale Gemeinschaft als Ganzes betreffen. Dazu gehören: 

• Kriegsverbrechen 

• Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

• Völkermord 

• Aggressionsverbrechen 

Diese Verbrechen werden von internationalen Gerichten wie dem Internationalen 

Strafgerichtshof (IStGH) oder ad-hoc-Tribunalen verfolgt. Die Zuständigkeit ergibt sich aus 

internationalen Verträgen wie dem Römischen Statut des IStGH. 

2. Unterschiede in der rechtlichen Grundlage 

2.1. Nationale Rechtsgrundlage 

Die nationale Strafverfolgung basiert auf dem jeweiligen nationalen Strafrecht. Dieses Recht ist 

oft an die spezifischen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Gegebenheiten eines 

Landes angepasst. Nationale Gerichte wenden ausschließlich die Gesetze ihres Staates an. 

2.2. Internationale Rechtsgrundlage 

Die internationale Strafverfolgung stützt sich auf das humanitäre Völkerrecht, internationale 

Verträge und Konventionen sowie auf universelle Prinzipien des Naturrechts. Beispiele hierfür 

sind: 

• Die Genfer Konventionen von 1949 und ihre Zusatzprotokolle. 

• Das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. 

• Ad-hoc-Tribunale wie das Jugoslawien-Tribunal (ICTY) oder das Ruanda-Tribunal (ICTR). 

Ein zentraler Unterschied ist, dass internationale Gerichte auch dann tätig werden können, wenn 

nationale Gerichte nicht willens oder nicht in der Lage sind, Verbrechen zu verfolgen. 

3. Unterschiede in der Institutionalisierung 

3.1. Nationale Gerichte 

Nationale Gerichte sind Teil des Justizsystems eines Staates. Sie sind in der Regel hierarchisch 

organisiert (z. B. Amtsgerichte, Landesgerichte, Oberste Gerichte) und unterliegen den Gesetzen 

und der Verfassung des jeweiligen Landes. 

3.2. Internationale Gerichte 

Internationale Gerichte sind supranationale Institutionen, die von mehreren Staaten oder der 

internationalen Gemeinschaft geschaffen wurden. Beispiele sind: 

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), der permanente Gerichtsbarkeit für internationale 

Verbrechen besitzt. 

Ad-hoc-Tribunale, die für spezifische Konflikte eingerichtet wurden, wie das ICTY und ICTR. 
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Hybride Gerichte, die sowohl nationale als auch internationale Elemente kombinieren, wie die 

Sondergerichte für Sierra Leone. 

4. Unterschiede in der Durchsetzung 

4.1. Nationale Durchsetzung 

Nationale Gerichte verfügen über die direkte Autorität, Urteile durchzusetzen, da sie innerhalb 

des staatlichen Systems operieren. Sie können auf die Ressourcen des Staates zurückgreifen, 

einschließlich Polizei und Strafvollzug. 

4.2. Internationale Durchsetzung 

Internationale Gerichte sind auf die Kooperation der Staaten angewiesen, da sie keine eigene 

Exekutivgewalt besitzen. Die Festnahme von Angeklagten oder die Durchsetzung von Urteilen 

erfordert die Unterstützung der Vertragsstaaten. Ein Beispiel hierfür ist die Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten des Römischen Statuts, bei der Festnahme von Personen mitzuwirken, die vom 

IStGH angeklagt werden. 

5. Unterschiede in der Zielsetzung 

5.1. Nationale Strafverfolgung 

Die nationale Strafverfolgung zielt darauf ab, die öffentliche Ordnung und Sicherheit innerhalb 

eines Staates zu gewährleisten. Sie dient der Bestrafung und Resozialisierung von Tätern sowie 

der Abschreckung. 

5.2. Internationale Strafverfolgung 

Die internationale Strafverfolgung verfolgt breitere Ziele, darunter: 

• Den Schutz der internationalen Gemeinschaft vor schwerwiegenden Verbrechen. 

• Die Förderung von Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht. 

• Die Stärkung des humanitären Völkerrechts und die Prävention zukünftiger Verbrechen. 

• Die Unterstützung von Versöhnungsprozessen in postkonfliktiven Gesellschaften. 

6. Relevanz für die Kriegsdienstverweigerung und den Zivilschutz 

Die Unterschiede zwischen nationaler und internationaler Strafverfolgung sind auch im Kontext 

der Kriegsdienstverweigerung und des Zivilschutzes relevant: 

Kriegsdienstverweigerung: Internationale Gerichte können prüfen, ob die Verfolgung von 

Kriegsdienstverweigerern durch nationale Gerichte mit internationalen 

Menschenrechtsstandards vereinbar ist. 

Zivilschutz: Internationale Strafverfolgung stärkt den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten 

Konflikten, indem sie Kriegsverbrechen wie Angriffe auf Zivilisten oder humanitäre Helfer 

ahndet. 

Fazit 

Die Strafverfolgung internationaler Verbrechen unterscheidet sich erheblich von der nationalen 

Strafverfolgung in Bezug auf Rechtsgrundlagen, Institutionen, Durchsetzung und Zielsetzung. 

Während nationale Gerichte auf die innerstaatliche Rechtsordnung beschränkt sind, zielt die 
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internationale Strafverfolgung darauf ab, universelle Werte wie Menschlichkeit und 

Gerechtigkeit zu schützen. Diese Mechanismen tragen wesentlich zur Stärkung des humanitären 

Völkerrechts bei und fördern den Schutz von Zivilisten und anderen gefährdeten Gruppen in 

bewaffneten Konflikten. 

112.Was sind Beispiele für erfolgreiche internationale 

Strafverfolgungen? 

Die internationale Strafverfolgung hat in den letzten Jahrzehnten bedeutende Fortschritte 

gemacht, um schwerwiegende Verbrechen wie Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit und Völkermord zu ahnden. Diese Erfolge zeigen, dass internationale 

Mechanismen in der Lage sind, Gerechtigkeit herzustellen, auch wenn nationale Systeme 

versagen oder nicht willens sind, solche Verbrechen zu verfolgen. Im Folgenden werden einige 

prominente Beispiele erfolgreicher internationaler Strafverfolgungen vorgestellt. 

1. Die Nürnberger Prozesse (1945–1946) 

Die Nürnberger Prozesse gelten als Meilenstein der internationalen Strafverfolgung. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg wurden führende Vertreter des nationalsozialistischen Regimes vor dem 

Internationalen Militärtribunal in Nürnberg angeklagt. Die Hauptanklagepunkte umfassten: 

• Kriegsverbrechen 

• Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

• Verbrechen gegen den Frieden 

Von den 24 Angeklagten wurden 12 zum Tode verurteilt, andere erhielten langjährige Haftstrafen. 

Die Nürnberger Prozesse legten den Grundstein für die Entwicklung des modernen 

Völkerstrafrechts und inspirierten spätere internationale Tribunale. 

2. Das Internationale Straftribunal für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) 

Das Internationale Straftribunal für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) wurde 1993 von den 

Vereinten Nationen eingerichtet, um die Verbrechen zu verfolgen, die während der 

Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren begangen wurden. Zu den wichtigsten Erfolgen des 

ICTY gehören: 

• Die Verurteilung von Radovan Karadžić, dem ehemaligen Präsidenten der Republika 

Srpska, wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

• Die Verurteilung von Ratko Mladić, dem sogenannten "Schlächter von Srebrenica", wegen 

seiner Rolle beim Massaker von Srebrenica, bei dem über 8.000 bosnische Muslime 

ermordet wurden. 

3. Das Internationale Straftribunal für Ruanda (ICTR) 

Das Internationale Straftribunal für Ruanda (ICTR) wurde 1994 eingerichtet, um die 

Verantwortlichen für den Völkermord in Ruanda zu verfolgen, bei dem innerhalb von 100 Tagen 

etwa 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu ermordet wurden. Zu den wichtigsten Erfolgen des 

ICTR gehören: 
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Die Verurteilung von Jean-Paul Akayesu, einem ehemaligen Bürgermeister, wegen Völkermords. 

Dies war das erste Mal, dass ein internationales Gericht Vergewaltigung als Mittel des 

Völkermords anerkannte. 

Die Verurteilung von Théoneste Bagosora, einem hochrangigen Militärführer, der als einer der 

Hauptverantwortlichen für den Völkermord gilt. 

Das ICTR hat bedeutende Präzedenzfälle geschaffen, insbesondere in Bezug auf die 

Anerkennung geschlechtsspezifischer Gewalt als Kriegsverbrechen. 

4. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) 

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), der 2002 auf Grundlage des Römischen Statuts 

gegründet wurde, ist das erste permanente internationale Gericht zur Verfolgung 

schwerwiegender Verbrechen. Zu seinen Erfolgen gehören: 

Die Verurteilung von Thomas Lubanga, einem ehemaligen kongolesischen Milizenführer, wegen 

der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindersoldaten. 

Die Verurteilung von Germain Katanga, einem weiteren kongolesischen Milizenführer, wegen 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Der IStGH hat sich als wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Straflosigkeit etabliert, auch 

wenn er auf die Kooperation der Mitgliedstaaten angewiesen ist. 

5. Die Leipziger Prozesse (1921) 

Die Leipziger Prozesse waren ein frühes Beispiel für die internationale Strafverfolgung nach dem 

Ersten Weltkrieg. Sie wurden auf Grundlage des Versailler Vertrags durchgeführt, um deutsche 

Kriegsverbrecher zu verfolgen. Obwohl die Prozesse aufgrund mangelnder internationaler 

Unterstützung und geringer Strafen kritisiert wurden, legten sie den Grundstein für spätere 

Bemühungen, Kriegsverbrechen international zu ahnden [6]. 

6. Hybride Tribunale 

Neben den rein internationalen Gerichten haben auch hybride Tribunale, die nationale und 

internationale Elemente kombinieren, Erfolge erzielt. Ein Beispiel ist das Sondergericht für 

Sierra Leone, das die Verantwortlichen für die Gräueltaten während des Bürgerkriegs in Sierra 

Leone verfolgte. Zu den Erfolgen gehört die Verurteilung von Charles Taylor, dem ehemaligen 

Präsidenten Liberias, wegen seiner Unterstützung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit. 

Fazit 

Die internationale Strafverfolgung hat durch Institutionen wie die Nürnberger Prozesse, den 

ICTY, das ICTR und den IStGH bedeutende Fortschritte gemacht. Diese Gerichte haben nicht 

nur Gerechtigkeit für die Opfer geschaffen, sondern auch wichtige Präzedenzfälle für die 

Entwicklung des humanitären Völkerrechts gesetzt. Trotz Herausforderungen wie politischem 

Widerstand und begrenzter Durchsetzungsmacht bleibt die internationale Strafverfolgung ein 

unverzichtbares Instrument zur Bekämpfung der Straflosigkeit und zur Förderung von Frieden 

und Gerechtigkeit. 
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113.Was sind die bekanntesten Urteile des Internationalen 

Strafgerichtshof? 

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat im Laufe seiner Geschichte mehrere bedeutende 

Urteile gefällt. Hier sind einige der bekanntesten:  

Urteil gegen Thomas Lubanga Dyilo (2012): Dies war das erste Urteil des IStGH. Lubanga 

wurde wegen Kriegsverbrechen verurteilt, insbesondere wegen der Rekrutierung und 

Verwendung von Kindersoldaten in der Demokratischen Republik Kongo. 

Urteil gegen Germain Katanga (2014): Katanga wurde wegen seiner Rolle in einem Massaker 

in der Demokratischen Republik Kongo verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. 

Urteil gegen Jean-Pierre Bemba (2016): Bemba wurde wegen seiner Rolle bei 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von seinen Truppen in der 

Zentralafrikanischen Republik begangen wurden, verurteilt. Dieses Urteil wurde jedoch später 

aufgehoben, was für viel Aufsehen sorgte. 

Urteil gegen Ahmad al-Faqi al-Mahdi (2016): Al-Mahdi wurde für die Zerstörung von 

Kulturerbe in Timbuktu, Mali, verurteilt. Dies war das erste Mal, dass ein Verurteilter für die 

Zerstörung kulturellen Erbes verurteilt wurde. 

Urteil gegen Bosco Ntaganda (2019): Ntaganda, ein ehemaliger Rebellenführer in der 

Demokratischen Republik Kongo, wurde wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit verurteilt, darunter Mord, Vergewaltigung und die Rekrutierung von 

Kindersoldaten. 

Urteil gegen Radovan Karadžić (2016): Der ehemalige politische Führer der bosnischen 

Serben wurde wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit während des Bosnienkriegs verurteilt. Er erhielt eine lebenslange Haftstrafe. 

Urteil gegen Ratko Mladić (2017): Der ehemalige Militärführer der bosnischen Serben wurde 

ebenfalls wegen Völkermordes und anderer schwerer Verbrechen verurteilt und erhielt eine 

lebenslange Haftstrafe. 

Urteil gegen Ayyub al-Bashir (2019): Der ehemalige sudanesische Präsident wurde in 

Abwesenheit wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

im Darfur-Konflikt angeklagt. 

Urteil gegen Jean-Pierre Bemba (2018 - Aufhebung): Nach seiner ursprünglichen Verurteilung 

wurde Bemba 2016 für schuldig befunden, doch das Berufungsgericht hob das Urteil 2018 auf, 

was eine bedeutende Entscheidung im Hinblick auf die Verantwortung von Militärführern für die 

Taten ihrer Truppen darstellt. 

Urteil gegen Bosco Ntaganda (2019): Ntaganda wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt, nachdem 

er für schuldig befunden wurde, zahlreiche Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit in der Demokratischen Republik Kongo begangen zu haben. 

Urteil gegen Ahmad al-Faqi al-Mahdi (2016): Al-Mahdi wurde für die Zerstörung kulturellen 

Erbes in Timbuktu, Mali, verurteilt und erhielt eine 9-jährige Haftstrafe. 

/Assistant
/Assistant
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Diese Urteile zeigen die Bemühungen des IStGH, schwere Verbrechen zu verfolgen und zur 

Rechenschaft zu ziehen, sowie die Herausforderungen, denen sich internationale Strafgerichte 

gegenübersehen. 

114.Gab es weitere bedeutende Fälle, die noch nicht abgeschlossen 

sind? 

Ja, der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat mehrere bedeutende Fälle, die noch nicht 

abgeschlossen sind. Hier sind einige der bemerkenswertesten: 

Fall gegen Omar al-Bashir: Der ehemalige sudanesische Präsident wird wegen Völkermordes, 

Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Darfur-Konflikt angeklagt. Trotz 

internationaler Haftbefehle konnte er bisher nicht festgenommen werden. 

Fall gegen Luis Moreno Ocampo: Der frühere Chefankläger des IStGH wird beschuldigt, die 

Ermittlungen gegen al-Bashir und andere Angeklagte nicht ausreichend vorangetrieben zu haben. 

Fall gegen Saif al-Islam Gaddafi: Der Sohn des ehemaligen libyschen Führers Muammar 

Gaddafi steht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit den Protesten 

2011 unter Anklage. Er ist jedoch in Libyen und bleibt unentdeckt. 

Ermittlungen zu Myanmar: Der IStGH untersucht mögliche Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit, die gegen die Rohingya-Minderheit in Myanmar begangen wurden. Dies ist ein 

komplexer Fall, der auch die Frage der Zuständigkeit betrifft. 

Fall gegen Dominic Ongwen: Ongwen, ein ehemaliger Kommandeur der Lords Resistance 

Army (LRA), wird wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

angeklagt. Der Prozess hat begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. 

Diese Fälle zeigen die anhaltenden Herausforderungen und die Komplexität der internationalen 

Strafjustiz, insbesondere in Bezug auf die Verhaftung und Überstellung von Angeklagten sowie 

die politische Dimension der Ermittlungen. 

115.Was bedeutet der Begriff Heimtücke im Sinne des Genfer 

Rechtes und was fällt darunter? 

Der Begriff „Heimtücke“ im Sinne des Genfer Rechtes bezieht sich auf Handlungen, die darauf 

abzielen, die Gegenseite absichtlich über den tatsächlichen Status oder die Absichten der 

handelnden Partei zu täuschen. Heimtückische Handlungen werden als besonders 

schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht angesehen, da sie das Vertrauen in 

die Schutzmechanismen des Kriegsrechts untergraben und die Gegenseite in eine irrtümliche 

Annahme über die Situation führen. 

1. Definition von Heimtücke 

Nach den Genfer Konventionen und ihren Zusatzprotokollen ist es verboten, einen Gegner unter 

Anwendung von Heimtücke zu töten, zu verwunden oder gefangen zu nehmen. Heimtückisch 

sind Handlungen, die die Gegenpartei zur irrtümlichen Annahme einer völkerrechtlichen 

Schutzlage verleiten. Dies bedeutet, dass der Gegner durch Täuschung dazu gebracht wird, zu 

glauben, dass er sich in einer geschützten Situation befindet, obwohl dies nicht der Fall ist. 

Beispiele für Heimtücke 
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Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle geben konkrete Beispiele für heimtückische 

Handlungen, die als Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht gelten. Zu diesen Handlungen 

gehören insbesondere: 

Vortäuschen der Absicht, unter einer Parlamentärflagge zu verhandeln oder sich zu 

ergeben: Diese Handlung führt den Gegner in die Irre, indem er glaubt, dass Verhandlungen oder 

eine Kapitulation bevorstehen, während tatsächlich ein Angriff geplant ist. 

Vortäuschen von Kampfunfähigkeit: Hierbei handelt es sich um das absichtliche Vortäuschen, 

dass eine Person oder eine Gruppe von Personen nicht mehr kampffähig ist, um den Gegner zu 

einem Angriffsstopp zu bewegen, nur um dann einen Überraschungsangriff zu starten. 

Missbrauch von Schutzzeichen: Ein weiteres Beispiel für Heimtücke ist das Vortäuschen des 

Status eines Sanitätsfahrzeugs oder das Tragen von Schutzzeichen wie dem Zivilschutzzeichen 

oder dem Roten Kreuz, um den Gegner zu täuschen. Dies ist besonders schwerwiegend, da es 

das Vertrauen in die Neutralität und den Schutz von medizinischem Personal und Einrichtungen 

untergräbt. 

2. Unterschied zwischen Heimtücke und Kriegslisten 

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Heimtücke und Kriegslisten zu verstehen. Während 

Heimtücke verboten ist, sind Kriegslisten im Rahmen des Völkerrechts erlaubt. Kriegslisten 

umfassen Täuschungsmanöver, die darauf abzielen, den Gegner in die Irre zu führen, ohne jedoch 

die Regeln des humanitären Völkerrechts zu verletzen. Ein Beispiel für eine Kriegslist wäre das 

Täuschen über die eigene Truppenstärke oder die Verwendung von Tarnung, um den Gegner zu 

verwirren. Heimtücke hingegen zielt darauf ab, den Gegner in Bezug auf den Schutzstatus von 

Personen oder Objekten zu täuschen, was einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. 

Fazit 

Heimtücke im Sinne des Genfer Rechtes bezeichnet Handlungen, die darauf abzielen, den 

Gegner über den tatsächlichen Schutzstatus zu täuschen und ihn dadurch in eine irrtümliche 

Annahme zu führen. Beispiele für solche Handlungen sind das Vortäuschen einer Kapitulation 

oder das Missbrauchen von Schutzzeichen wie dem Zivilschutzzeichen oder dem Roten Kreuz. 

Diese Handlungen sind nach dem humanitären Völkerrecht streng verboten, da sie das Vertrauen 

in die Schutzmechanismen des Kriegsrechts untergraben und die Sicherheit von Kombattanten 

und Zivilisten gefährden. 

116.Welche Strafen sieht das Völkerstrafgesetzbuch der BRD für 

Kriegsverbrechen vor? 

Das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) der Bundesrepublik Deutschland, das am 26. Juni 2002 in 

Kraft trat, dient der Umsetzung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs 

(IStGH) und stellt schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die 

Menschenrechte unter Strafe. Es umfasst insbesondere die Verfolgung von Völkermord, 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression. Diese 

Verbrechen werden als besonders schwerwiegend angesehen, da sie die internationale 

Gemeinschaft als Ganzes betreffen. 
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1. Völkermord (§ 6 VStGB) 

Der Völkermord ist eines der schwerwiegendsten Verbrechen, das im Völkerstrafrecht verfolgt 

wird. Völkermord umfasst Handlungen, die mit der Absicht begangen werden, eine nationale, 

ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Dazu gehören: 

• Die Tötung von Mitgliedern der Gruppe, 

• Die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden, 

• Die vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen, die auf die physische Zerstörung der 

Gruppe abzielen, 

• Die Verhängung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung, 

• Die gewaltsame Überführung von Kindern in eine andere Gruppe. 

Strafen: Für Völkermord sieht das VStGB eine lebenslange Freiheitsstrafe vor (§ 6 VStGB)]. 

2. Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§ 7 VStGB) 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit umfassen systematische oder weitverbreitete Angriffe auf 

die Zivilbevölkerung, die im Rahmen eines organisierten Plans oder einer Politik begangen 

werden. Zu diesen Verbrechen gehören: 

• Mord, 

• Ausrottung, 

• Versklavung, 

• Deportation oder zwangsweise Überführung, 

• Folter, 

• Vergewaltigung und sexuelle Gewalt, 

• Verfolgung aus politischen, ethnischen oder religiösen Gründen, 

• Zwangssterilisation, 

• erzwungenes Verschwindenlassen von Personen. 

Strafen: Auch für Verbrechen gegen die Menschlichkeit sieht das VStGB in der Regel eine 

lebenslange Freiheitsstrafe vor. In minder schweren Fällen kann eine Freiheitsstrafe von nicht 

unter fünf Jahren verhängt werden (§ 7 VStGB). 

3. Kriegsverbrechen (§§ 8-12 VStGB) 

Das VStGB unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Kriegsverbrechen, die sowohl in 

internationalen als auch in nicht-internationalen bewaffneten Konflikten begangen werden 

können. Diese Verbrechen umfassen: 

Kriegsverbrechen gegen Personen (§ 8 VStGB): Dazu gehören Tötung, Folter, unmenschliche 

Behandlung, Geiselnahme und Angriffe auf Zivilpersonen. 

Kriegsverbrechen gegen Eigentum und andere Rechte (§ 9 VStGB): Die Zerstörung oder 

Aneignung von Eigentum ohne militärische Notwendigkeit. 
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Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt (§ 10 VStGB): Vergewaltigung, 

sexuelle Sklaverei, Zwangsprostitution und Zwangssterilisation.  

Kriegsverbrechen gegen humanitäre Hilfsmaßnahmen und Schutzzeichen (§ 11 VStGB): 

Angriffe auf humanitäres Personal, das unter dem Schutz des Roten Kreuzes oder anderer 

Schutzzeichen steht. 

Einsatz verbotener Methoden der Kriegsführung (§ 12 VStGB): Der Einsatz von chemischen, 

biologischen oder anderen geächteten Waffen. 

Strafen: Für Kriegsverbrechen sieht das VStGB in der Regel eine Freiheitsstrafe von nicht unter 

drei Jahren vor. In besonders schweren Fällen, insbesondere bei der Tötung von Personen, kann 

eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden (§§ 8-12 VStGB). 

4. Verbrechen der Aggression (§ 13 VStGB) 

Das Verbrechen der Aggression bezieht sich auf die Planung, Vorbereitung, Einleitung oder 

Durchführung eines Angriffskrieges, der gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt. 

Dieses Verbrechen richtet sich in erster Linie gegen hochrangige politische und militärische 

Führungspersonen, die in der Lage sind, die staatliche Gewalt auszuüben. 

Strafen: Für das Verbrechen der Aggression sieht das VStGB eine lebenslange Freiheitsstrafe 

vor (§ 13 VStGB). 

5. Besondere Umstände und erschwerende Faktoren 

In Fällen, in denen es zu besonders schweren Verstößen kommt, wie beispielsweise bei der 

Tötung einer großen Anzahl von Menschen oder der Verursachung besonders schwerer Leiden, 

können die Strafen verschärft werden. In solchen Fällen kann eine lebenslange Freiheitsstrafe 

oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren verhängt werden. 

6. Verjährung 

Eine wichtige Besonderheit des Völkerstrafrechts ist, dass die schwerwiegendsten Verbrechen, 

wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, nicht verjähren. 

Dies bedeutet, dass die Täter auch Jahrzehnte nach der Begehung der Verbrechen noch 

strafrechtlich verfolgt werden können. 

Fazit 

Das Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) der Bundesrepublik Deutschland stellt sicher, dass 

schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte 

strafrechtlich verfolgt werden können. Die Strafen reichen von mehrjährigen Freiheitsstrafen bis 

hin zu lebenslanger Freiheitsstrafe, abhängig von der Schwere des Verbrechens. Besonders 

schwere Verbrechen wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 

Kriegsverbrechen werden mit den härtesten Strafen geahndet, um sicherzustellen, dass solche 

Verbrechen nicht ungestraft bleiben und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. 

117.Was ist die Faktenfinderkommission? 

Die Internationale Humanitäre Faktenfinderkommission (IHFFC), auch bekannt als 

Faktenfinderkommission, ist ein in den Zusatzprotokollen zu den Genfer Konventionen 
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verankerter Mechanismus, der geschaffen wurde, um schwerwiegende Verstöße gegen das 

humanitäre Völkerrecht zu untersuchen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Fakten in Bezug 

auf behauptete Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht festzustellen und gegebenenfalls 

Empfehlungen zur Beilegung von Streitigkeiten abzugeben. 

1. Gesetzliche Grundlage 

Die Faktenfinderkommission wurde durch Artikel 90 des Ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer 

Konventionen von 1977 geschaffen. Sie ist ein permanentes Gremium, das aus 15 unabhängigen 

Mitgliedern besteht, die von den Vertragsstaaten für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt 

werden. Diese Mitglieder müssen über die notwendige Kompetenz und Unabhängigkeit 

verfügen, um ihre Aufgaben unparteiisch und objektiv zu erfüllen. 

2. Aufgaben und Zuständigkeiten 

Die Hauptaufgabe der Faktenfinderkommission besteht darin, Untersuchungen durchzuführen, 

wenn ein Vertragsstaat behauptet, dass ein anderer Staat gegen das humanitäre Völkerrecht 

verstoßen hat. Die Kommission ist befugt, die Realität und die Art der behaupteten Tatsachen zu 

überprüfen und den betroffenen Parteien einen Bericht zu erstatten. Dieser Bericht enthält die 

Ergebnisse der Untersuchung sowie gegebenenfalls Empfehlungen, wie der Konflikt oder die 

Streitigkeit beigelegt werden könnte. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Kommission sich in erster Linie auf die Feststellung von 

Tatsachen konzentriert und keine rechtlichen Urteile über die Verantwortlichkeit der beteiligten 

Parteien fällt. Ihre Arbeit dient dazu, die Grundlage für eine friedliche Beilegung von 

Streitigkeiten zu schaffen, indem sie objektive Informationen bereitstellt. 

3. Zusammensetzung und Arbeitsweise 

Die Faktenfinderkommission besteht aus 15 Mitgliedern, die von den Vertragsstaaten gewählt 

werden. Diese Mitglieder müssen unabhängig und unparteiisch sein. Wenn ein Staat die 

Kommission anruft, wird eine Untersuchungskammer gebildet, die aus drei Mitgliedern besteht: 

Ein Mitglied wird von dem klagenden Staat, ein weiteres von dem angeklagten Staat ernannt. 

Das dritte Mitglied wird von den beiden anderen Mitgliedern ausgewählt oder, falls keine 

Einigung erzielt wird, vom Präsidenten des Internationalen Gerichtshofs oder vom Präsidenten 

des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) bestimmt. 

Die Kommission kann nur tätig werden, wenn alle beteiligten Staaten ihre Zustimmung zur 

Untersuchung gegeben haben. Dies bedeutet, dass die Zustimmung der Konfliktparteien eine 

wesentliche Voraussetzung für die Arbeit der Kommission ist. Sobald die Untersuchung 

abgeschlossen ist, wird den betroffenen Parteien ein Bericht über die festgestellten Tatsachen 

vorgelegt. Dieser Bericht kann auch Empfehlungen enthalten, wie die festgestellten Verstöße 

behoben oder zukünftige Verstöße verhindert werden können. 

4. Bedeutung und Herausforderungen 

Die Faktenfinderkommission ist ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung des humanitären 

Völkerrechts, da sie eine neutrale und unabhängige Untersuchung von Vorwürfen 

schwerwiegender Verstöße ermöglicht. Ihre Arbeit trägt dazu bei, die Wahrheit über die 



 Teil 15: Das Völkerstrafrecht 173 

Ereignisse in bewaffneten Konflikten festzustellen und bietet eine Grundlage für die friedliche 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten. 

Allerdings gibt es auch Herausforderungen bei der Arbeit der Kommission. Eine der größten 

Hürden ist die Zustimmung der Konfliktparteien. Da die Kommission nur tätig werden kann, 

wenn alle beteiligten Staaten ihre Zustimmung geben, bleibt ihre Arbeit oft auf Fälle beschränkt, 

in denen die Konfliktparteien bereit sind, eine unabhängige Untersuchung zuzulassen. 

Fazit 

Die Internationale Humanitäre Faktenfinderkommission ist ein wichtiges Gremium zur 

Untersuchung von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht. Sie bietet eine neutrale und 

unabhängige Plattform zur Feststellung von Tatsachen in bewaffneten Konflikten und trägt dazu 

bei, die Einhaltung der Genfer Konventionen zu fördern. Trotz ihrer Bedeutung ist ihre Arbeit 

jedoch oft von der Zustimmung der Konfliktparteien abhängig, was ihre Effektivität in 

bestimmten Situationen einschränken kann. 

118.Welche Verbindung gibt es zwischen dem Internationalen 

Strafgerichtshof und den Genfer Konventionen? 

Der Internationale Strafgerichtshof (eng.: International Criminal Court, ICC, – de: IStGH) und 

die Genfer Konventionen sind auf verschiedene Weise miteinander verbunden. Die Genfer 

Konventionen legen die Regeln für den Schutz von Kriegsopfern und die humanitäre Behandlung 

von Personen fest, die sich in bewaffneten Konflikten befinden. Der ICC ist ein internationales 

Gericht, das für die strafrechtliche Ahndung von Völkerrechtsverbrechen zuständig ist, darunter 

auch Verbrechen, die gegen die Genfer Konventionen verstoßen. 

Ein wichtiger Aspekt der Verbindung zwischen dem ICC und den Genfer Konventionen ist die 

strafrechtliche Ahndung von Verletzungen der Genfer Konventionen. Die Genfer Konventionen 

enthalten zwar selbst keine strafrechtlichen Bestimmungen, aber sie legen die grundlegenden 

Standards für den Schutz von Kriegsopfern fest. Wenn diese Standards verletzt werden, können 

die Verantwortlichen vor dem ICC strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. 

Die Ahndung von Verstößen gegen die Genfer Konventionen war nicht immer selbstverständlich. 

Im 18. und 19. Jahrhundert gab es nur wenige Fälle, in denen solche Verstöße geahndet wurden. 

Erst im späten 19. Jahrhundert begann die Kodifizierung der Kriegsregeln, die schließlich zu den 

Genfer Konventionen führte. Die Bestrafung von Verstößen gegen die Kriegsregeln war jedoch 

immer noch selten und bildete keinen Präzedenzfall. 

Es wurde erkannt, dass es notwendig ist, strafrechtliche Vorschriften zur Ahndung von 

Verletzungen der Genfer Konventionen auf internationaler Ebene einzuführen. Bereits im Jahr 

1950 setzte die Versammlung der Vereinten Nationen einen Ad-hoc-Ausschuss ein, um einen 

Entwurf für eine internationale Strafgerichtsbarkeit auszuarbeiten. Dieser Ausschuss wurde im 

Rahmen der Ausarbeitung des Entwurfs eines Statuts für den ICC aktiv. Schließlich wurde das 

Römische Statut des ICC im Jahr 1998 verabschiedet und trat 2002 in Kraft. 

Das Römische Statut des ICC enthält Bestimmungen, die sich auf die Genfer Konventionen 

beziehen. Es definiert Verbrechen, die als Kriegsverbrechen gelten, und beinhaltet auch die 

Bestrafung von Verstößen gegen die Genfer Konventionen. Der ISTGH ist befugt, Personen zu 
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verfolgen, die für solche Verbrechen verantwortlich sind, unabhängig davon, ob es sich um 

Einzelpersonen oder um Angehörige von Staaten handelt. Die Strafen können je nach Schwere 

der Verbrechen von Freiheitsstrafen bis hin zur Todesstrafe reichen. 

Es ist wichtig anzumerken, dass die Genfer Konventionen und der ICC zusammengenommen 

einen umfassenden Rahmen für den Schutz von Kriegsopfern und die strafrechtliche Ahndung 

von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht bilden. Die Genfer Konventionen legen die 

grundlegenden Regeln fest, während der ISTGH die Durchsetzung dieser Regeln gewährleistet. 

Durch die Verbindung zwischen dem ISTGH und den Genfer Konventionen wird sichergestellt, 

dass Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht nicht straflos bleiben und dass die Opfer 

angemessen geschützt werden. 

Insgesamt besteht die Verbindung zwischen dem Internationalen Strafgerichtshof und den Genfer 

Konventionen darin, dass der ISTGH für die strafrechtliche Ahndung von Verletzungen der 

Genfer Konventionen zuständig ist. Der ISTGH wurde geschaffen, um sicherzustellen, dass 

Personen, die für Kriegsverbrechen verantwortlich sind, vor Gericht gestellt werden und dass die 

Genfer Konventionen effektiv durchgesetzt werden können. Durch diese Verbindung wird der 

Schutz von Kriegsopfern gestärkt und die Verantwortlichen für Verstöße zur Rechenschaft 

gezogen. 

119.Welche konkreten Fälle wurden bisher von der 

Faktenfinderkommission untersucht? 

Die Internationale Humanitäre Faktenfinderkommission (IHFFC) wurde durch Artikel 90 des 

Ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Konventionen von 1977 geschaffen, um schwerwiegende 

Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu untersuchen. Trotz ihrer wichtigen Rolle und ihres 

Potenzials, zur Wahrheitsfindung und Konfliktlösung beizutragen, wurde die IHFFC bisher nur 

sehr selten in konkreten Fällen aktiv. 

1. Allgemeine Aktivität der IHFFC 

Seit ihrer Gründung hat die IHFFC keine öffentlich bekannten Untersuchungen durchgeführt, die 

von Vertragsstaaten offiziell angefordert wurden. Dies liegt vor allem daran, dass die 

Kommission nur dann tätig werden kann, wenn die beteiligten Konfliktparteien ihre Zustimmung 

zur Untersuchung geben. In vielen Fällen sind Staaten jedoch nicht bereit, eine unabhängige 

Untersuchung zuzulassen, insbesondere wenn sie befürchten, dass die Ergebnisse ihrer Position 

schaden könnten. 

2. Gründe für die geringe Nutzung 

Die geringe Nutzung der IHFFC lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen: 

Zustimmungsprinzip: Die IHFFC kann nur tätig werden, wenn alle beteiligten Parteien ihre 

Zustimmung zur Untersuchung geben. Dies stellt eine erhebliche Hürde dar, da Konfliktparteien 

oft zögern, eine unabhängige Untersuchung zuzulassen, insbesondere in Situationen, in denen 

sie selbst beschuldigt werden könnten. 

Vertraulichkeit und diplomatische Zurückhaltung: In vielen Fällen ziehen es Staaten vor, 

diplomatische oder politische Lösungen zu suchen, anstatt eine formelle Untersuchung durch die 
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IHFFC zuzulassen. Dies könnte auch auf die Sorge zurückzuführen sein, dass eine Untersuchung 

durch die IHFFC zu einer Verschärfung des Konflikts führen könnte. 

3. Bemühungen zur Aktivierung der IHFFC 

Obwohl die IHFFC bisher keine öffentlich bekannten Untersuchungen durchgeführt hat, gibt es 

Berichte über Bemühungen, die Kommission in verschiedenen Konflikten zu aktivieren. 

Beispielsweise wurde die IHFFC in den 1990er Jahren in Erwägung gezogen, um mögliche 

Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Jugoslawien-Konflikt zu untersuchen. Letztlich 

kam es jedoch nicht zu einer formellen Untersuchung durch die IHFFC, da die Konfliktparteien 

keine Einigung über die Aktivierung der Kommission erzielen konnten. 

4. Potenzial der IHFFC 

Trotz der bisher geringen Nutzung bleibt die IHFFC ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung 

des humanitären Völkerrechts. Sie bietet eine neutrale und unabhängige Plattform zur 

Feststellung von Tatsachen und könnte in zukünftigen Konflikten eine entscheidende Rolle 

spielen, wenn die Konfliktparteien bereit sind, eine Untersuchung zuzulassen. Die IHFFC hat 

mehrfach betont, dass sie bereit ist, in Konflikten tätig zu werden, in denen schwerwiegende 

Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht behauptet werden. 

Fazit 

Die Internationale Humanitäre Faktenfinderkommission (IHFFC) hat seit ihrer Gründung keine 

öffentlich dokumentierten Fälle untersucht, was vor allem auf das Erfordernis der Zustimmung 

der Konfliktparteien zurückzuführen ist. Trotz dieser Einschränkungen bleibt die IHFFC ein 

potenziell wertvolles Instrument zur Untersuchung von Verstößen gegen das humanitäre 

Völkerrecht. Ihre zukünftige Relevanz hängt jedoch stark von der Bereitschaft der Staaten ab, 

unabhängige Untersuchungen zuzulassen und die Arbeit der Kommission zu unterstützen. 

120.Was fehlt dem IStGH? 

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), der 2002 auf Grundlage des Römischen Statuts 

gegründet wurde, hat sich zum Ziel gesetzt, schwerwiegende Verbrechen wie Völkermord, 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression zu 

verfolgen. Trotz seiner wichtigen Rolle in der internationalen Strafjustiz steht der IStGH jedoch 

seit seiner Gründung unter erheblicher Kritik. Diese Kritikpunkte betreffen sowohl strukturelle 

als auch politische Aspekte, die die Effektivität und Legitimität des Gerichts in Frage stellen. 

1. Vorwurf der Selektivität und Parteilichkeit 

Einer der häufigsten Vorwürfe gegen den IStGH ist, dass er selektiv agiere und sich vor allem 

auf Verbrechen in afrikanischen Staaten konzentriere, während schwerwiegende Verbrechen in 

anderen Teilen der Welt, insbesondere in den westlichen Staaten oder von mächtigen Akteuren, 

oft unbeachtet blieben. Kritiker argumentieren, dass der IStGH in der Vergangenheit 

überwiegend afrikanische Führer und Konflikte ins Visier genommen habe, was zu Vorwürfen 

der Ungleichbehandlung und des neokolonialen Vorgehens geführt hat. 

Beispiele für diese Kritik sind die Verfahren gegen führende Persönlichkeiten aus Ländern wie 

dem Sudan, der Demokratischen Republik Kongo und Uganda, während Verbrechen in Ländern 
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wie den USA, Russland oder China nicht verfolgt wurden, da diese Länder das Römische Statut 

nicht ratifiziert haben oder sich aktiv gegen die Gerichtsbarkeit des IStGH stellen. 

2. Fehlende universelle Zuständigkeit 

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die begrenzte Zuständigkeit des IStGH. Der Gerichtshof kann 

nur in Fällen tätig werden, in denen entweder der betroffene Staat das Römische Statut ratifiziert 

hat oder der UN-Sicherheitsrat den Fall an den IStGH überweist. Dies bedeutet, dass viele 

schwerwiegende Verbrechen, die von Staaten oder Akteuren begangen werden, die das Römische 

Statut nicht anerkennen, nicht verfolgt werden können. Länder wie die USA, Russland, China 

und Indien haben das Römische Statut nicht ratifiziert, was die Reichweite des IStGH erheblich 

einschränkt. 

Diese fehlende universelle Zuständigkeit führt dazu, dass der IStGH oft als machtlos angesehen 

wird, wenn es darum geht, Verbrechen von mächtigen Staaten oder in geopolitisch sensiblen 

Regionen zu verfolgen. Dies untergräbt die Legitimität des Gerichts und führt zu Vorwürfen, dass 

der IStGH nur gegen schwächere Staaten vorgeht, während mächtige Staaten ungestraft bleiben. 

3. Politische Einflussnahme 

Ein weiterer zentraler Kritikpunkt ist die politische Einflussnahme auf die Arbeit des IStGH. 

Kritiker argumentieren, dass der Gerichtshof oft von politischen Interessen beeinflusst wird, 

insbesondere durch die Rolle des UN-Sicherheitsrats, der Fälle an den IStGH überweisen kann. 

Da der Sicherheitsrat von den ständigen Mitgliedern (USA, Russland, China, Frankreich und 

Großbritannien) dominiert wird, besteht die Gefahr, dass der IStGH in geopolitische 

Machtkämpfe verwickelt wird und seine Unabhängigkeit verliert. 

Ein Beispiel für diese Einflussnahme ist die Untersuchung der Verbrechen in Darfur (Sudan), die 

vom UN-Sicherheitsrat an den IStGH übergeben wurde. Während dies als Erfolg des IStGH 

angesehen wurde, wird gleichzeitig kritisiert, dass der Sicherheitsrat in anderen Fällen, in denen 

mächtige Staaten involviert waren, keine ähnlichen Maßnahmen ergriffen hat. 

4. Langsame Verfahren und Ineffizienz 

Der IStGH steht auch wegen seiner langsamen und ineffizienten Arbeitsweise in der Kritik. Die 

Verfahren vor dem Gerichtshof dauern oft Jahre, was dazu führt, dass die Opfer von Verbrechen 

lange auf Gerechtigkeit warten müssen. Zudem sind die Ermittlungskapazitäten des IStGH 

begrenzt, was die Durchführung von gründlichen und zügigen Untersuchungen erschwert. 

Ein Beispiel für diese Langsamkeit ist der Fall des sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir, 

gegen den 2009 ein Haftbefehl wegen Völkermords und Kriegsverbrechen erlassen wurde. Trotz 

des Haftbefehls konnte al-Bashir viele Jahre lang ungehindert reisen, da der IStGH 

Schwierigkeiten hatte, seine Festnahme durchzusetzen. 

5. Mangelnde Durchsetzungskraft 

Ein weiterer großer Kritikpunkt am IStGH ist seine mangelnde Durchsetzungskraft. Der 

Gerichtshof hat keine eigenen Exekutivorgane, um Haftbefehle durchzusetzen oder 

Verurteilungen zu vollstrecken. Er ist auf die Zusammenarbeit der Staaten angewiesen, um 

Verdächtige festzunehmen und vor Gericht zu bringen. In vielen Fällen verweigern Staaten 
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jedoch die Zusammenarbeit, insbesondere wenn es um hochrangige politische oder militärische 

Führer geht. 

Dies führt dazu, dass viele Haftbefehle des IStGH unvollstreckt und die Täter weiterhin straflos 

bleiben. Dies untergräbt die Glaubwürdigkeit des Gerichts und führt zu Frustration bei den 

Opfern und der internationalen Gemeinschaft. 

6. Finanzielle und personelle Ressourcen 

Schließlich wird der IStGH auch wegen seiner begrenzten finanziellen und personellen 

Ressourcen kritisiert. Der Gerichtshof ist stark von den Beiträgen der Vertragsstaaten abhängig, 

was seine Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte. Zudem sind die Ressourcen des IStGH oft 

unzureichend, um die Vielzahl von Fällen zu bearbeiten, die ihm vorgelegt werden. Dies führt zu 

einer Überlastung des Gerichts und beeinträchtigt seine Fähigkeit, effektiv zu arbeiten. 

Fazit 

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) spielt eine wichtige Rolle bei der Verfolgung von 

schwerwiegenden Verbrechen gegen das humanitäre Völkerrecht, steht jedoch vor erheblichen 

Herausforderungen. Die Kritikpunkte reichen von Selektivität und politischer Einflussnahme bis 

hin zu mangelnder Durchsetzungskraft und ineffizienten Verfahren. Um seine Legitimität und 

Effektivität zu stärken, muss der IStGH Wege finden, diese Herausforderungen zu bewältigen 

und seine Unabhängigkeit und Durchsetzungsfähigkeit zu verbessern. 

121.Wie muss das Völkerstrafrecht weiter entwickelt werden? 

Das Völkerstrafrecht ist ein zentraler Bestandteil des internationalen Rechtssystems und dient 

der Verfolgung schwerwiegender Verbrechen wie Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit und Völkermord. Trotz der Fortschritte, die durch die Einrichtung internationaler 

Strafgerichtshöfe und die Kodifizierung des humanitären Völkerrechts erzielt wurden, gibt es 

weiterhin Herausforderungen, die eine Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts erfordern. Diese 

Weiterentwicklung ist notwendig, um die Strafverfolgung von Kriegsverbrechen zu stärken und 

die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sicherzustellen. 

1. Einheitlichkeit und Klarheit in der Definition von Verstößen 

Ein zentraler Punkt der Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts ist die Einheitlichkeit in der 

Definition von Verstößen. Unterschiedliche Ansätze und Interpretationen in nationalen und 

internationalen Rechtssystemen führen oft zu Unsicherheiten bei der Anwendung des Rechts. Es 

ist notwendig, die Definitionen von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 

Völkermord weiter zu präzisieren und zu harmonisieren, um eine einheitliche und gerechte 

Anwendung zu gewährleisten. 

Beispiel: Die Diskussionen auf internationalen Strafrechtskongressen haben gezeigt, dass die 

uneinheitliche Definition von Verletzungen des humanitären Völkerrechts ein Hindernis für die 

Strafverfolgung darstellt. Eine klare und einheitliche Kodifizierung würde die Arbeit sowohl 

nationaler Gerichte als auch internationaler Tribunale erleichtern. 
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2. Stärkung der Durchsetzungsmechanismen 

Ein weiteres zentrales Problem ist die unzureichende Durchsetzung des Völkerstrafrechts. 

Obwohl Institutionen wie der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) geschaffen wurden, um 

schwerwiegende Verbrechen zu verfolgen, gibt es oft Hindernisse bei der Umsetzung seiner 

Entscheidungen. Viele Staaten kooperieren nicht vollständig mit dem IStGH, und es fehlt an 

wirksamen Mechanismen, um die Einhaltung seiner Urteile zu erzwingen. 

Vorschlag: Die Einrichtung eines verbindlicheren Systems zur Durchsetzung von Urteilen des 

IStGH könnte dazu beitragen, die Straflosigkeit zu verringern. Dies könnte durch stärkere 

Sanktionen gegen Staaten, die nicht kooperieren, oder durch die Unterstützung durch 

internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen erreicht werden. 

3. Umgang mit nichtstaatlichen Akteuren 

Moderne Konflikte sind zunehmend durch die Beteiligung von nichtstaatlichen bewaffneten 

Gruppen geprägt. Das Völkerstrafrecht muss weiterentwickelt werden, um diese Akteure besser 

in den rechtlichen Rahmen einzubinden. Derzeit sind viele Regeln des humanitären Völkerrechts 

primär auf Staaten ausgerichtet, was die Strafverfolgung von Verstößen durch nichtstaatliche 

Akteure erschwert. 

Vorschlag: Es sollten spezifische rechtliche Mechanismen geschaffen werden, um die 

Verantwortlichkeit nichtstaatlicher Akteure zu klären. Dies könnte durch die Entwicklung neuer 

Protokolle oder durch die Anpassung bestehender Regelungen erfolgen, um sicherzustellen, dass 

auch nichtstaatliche Akteure für Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft gezogen 

werden können. 

4. Förderung des Bewusstseins und der Aufklärung 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Förderung des Bewusstseins für das Völkerstrafrecht und 

die Aufklärung über die Regeln des humanitären Völkerrechts. Viele Verstöße gegen das 

Völkerrecht sind auf mangelndes Wissen oder fehlendes Verständnis der Regeln zurückzuführen. 

Vorschlag: Die Vertragsstaaten der Genfer Konventionen sollten ihre Verpflichtung zur 

Verbreitung des humanitären Völkerrechts verstärken. Dies könnte durch zivile 

Bildungsprogramme, Schulungen für Militärpersonal und die Integration des Völkerstrafrechts 

in nationale Ausbildungssysteme erreicht werden. 

5. Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit 

Die Verfolgung von Kriegsverbrechen erfordert eine enge internationale Zusammenarbeit. 

Derzeit gibt es jedoch oft Schwierigkeiten bei der Koordination zwischen Staaten, 

internationalen Organisationen und Strafgerichtshöfen. 

Vorschlag: Die Schaffung eines internationalen Netzwerks zur Unterstützung der Straf-

verfolgung von Kriegsverbrechen könnte die Zusammenarbeit verbessern. Dieses Netzwerk 

könnte den Austausch von Informationen, die Bereitstellung von Ressourcen und die 

Koordination von Ermittlungen erleichtern. 
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6. Anpassung an neue Technologien und Kriegsformen 

Die Entwicklung neuer Technologien, wie Cyberkriegsführung und autonome Waffensysteme, 

stellt das Völkerstrafrecht vor neue Herausforderungen. Derzeit gibt es keine spezifischen 

Regelungen für diese neuen Formen der Kriegführung, was zu Unsicherheiten bei der 

Anwendung des Rechtes führt. 

Vorschlag: Das Völkerstrafrecht sollte erweitert werden, um klare Regeln für den Einsatz neuer 

Technologien in bewaffneten Konflikten festzulegen. Dies könnte durch die Entwicklung neuer 

Protokolle oder die Anpassung bestehender Regelungen erfolgen. 

7. Förderung der Prävention 

Neben der Strafverfolgung sollte das Völkerstrafrecht auch stärker auf die Prävention von 

Verstößen ausgerichtet sein. Dies könnte durch die Förderung von Mechanismen zur 

Konfliktlösung, die Unterstützung von Friedensprozessen und die Stärkung der Resilienz von 

Gesellschaften gegenüber Gewalt erreicht werden. 

Vorschlag: Die internationale Gemeinschaft sollte mehr Ressourcen in die Prävention von 

Konflikten investieren und Programme zur Förderung von Frieden und Stabilität unterstützen. 

Dies könnte dazu beitragen, die Entstehung von Situationen zu verhindern, in denen 

Kriegsverbrechen begangen werden. 

Fazit 

Die Weiterentwicklung des Völkerstrafrechts ist entscheidend, um die Strafverfolgung von 

Kriegsverbrechen zu stärken und die Einhaltung des Humanitären Völkerrechts sicherzustellen. 

Einheitliche Definitionen, stärkere Durchsetzungsmechanismen, der Umgang mit 

nichtstaatlichen Akteuren, die Anpassung an neue Technologien und die Förderung der 

Prävention sind zentrale Bereiche, die verbessert werden müssen. Die internationale 

Gemeinschaft muss ihre Anstrengungen verstärken, um sicherzustellen, dass das 

Völkerstrafrecht ein wirksames Instrument bleibt, um Gerechtigkeit zu schaffen und das Leid in 

bewaffneten Konflikten zu minimieren. 

122.Kann der ISTGH einzelne Verletzungen feststellen? Wer kann 

diese Feststellung beauftragen? 

Ja, der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat die Befugnis, einzelne Verletzungen des 

internationalen Rechts, einschließlich Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 

Völkermord und das Verbrechen der Aggression festzustellen. Diese Verletzungen müssen 

Situationen betreffen, die nach dem Inkrafttreten des Römischen Statuts des IStGH am 1. Juli 

2002 eingetreten sind.  

Die Feststellung solcher Verletzungen kann auf verschiedene Weisen erfolgen: 

1. Staatenparteien: Ein Staat, der Partei des Römischen Statuts ist, kann eine Situation, in der 

es zu Verletzungen gekommen sein könnte, an den IStGH verweisen. Die Staaten haben die 

Möglichkeit, aktiv zu werden, wenn sie der Ansicht sind, dass das humanitäre Völkerrecht 

verletzt wurde und eine Untersuchung durch den IStGH erforderlich ist. 
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2. Sicherheitsrat der Vereinten Nationen: Der Sicherheitsrat der VN kann unter Kapitel VII 

der UN-Charta eine Situation dem IStGH überweisen, wenn er der Meinung ist, dass dies 

zur Wahrung oder Wiederherstellung des internationalen Friedens und der Sicherheit 

beiträgt. Diese Option ermöglicht es dem Sicherheitsrat, den IStGH einzuschalten, auch 

wenn die betroffenen Staaten keine Vertragsparteien des Römischen Statuts sind. 

3. Amtseigenes Ermittlungsrecht des Anklägers: Der Chefankläger des IStGH kann von sich 

aus Ermittlungen einleiten. Dies geschieht auf der Grundlage von Informationen über 

Verbrechen, die in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fallen. Der Ankläger kann 

Informationen aus verschiedenen Quellen erhalten, einschließlich von Regierungen, 

Einzelpersonen und Nichtregierungsorganisationen. Bevor Ermittlungen aufgenommen 

werden, muss der Ankläger jedoch die Genehmigung der Vorverfahrenskammer des IStGH 

einholen. 

Die Fähigkeit des IStGH, einzelne Verletzungen festzustellen, ist ein wesentlicher Bestandteil 

seiner Funktion und trägt zur Stärkung des Zivilschutzes bei, indem sie die Verantwortlichkeit 

der Akteure in bewaffneten Konflikten sicherstellt und das humanitäre Völkerrecht stärkt. Durch 

die strafrechtliche Verfolgung von Einzelpersonen, die schwere Verbrechen begehen, sendet der 

IStGH eine klare Botschaft aus, dass solche Handlungen internationale Verbrechen darstellen, 

die nicht unbeantwortet bleiben dürfen. Dies dient als Abschreckung und fördert die Achtung und 

den Respekt vor dem humanitären Völkerrecht sowie den Schutz von Zivilpersonen und anderen 

geschützten Personen und Objekten während bewaffneter Konflikte. 

123.Wie kann die Durchsetzung des Genfer Rechts gestärkt werden 

und welche Rolle spielt dabei die Aufklärungsarbeit? 

Trotz der umfassenden Regelungen der Genfer Konventionen und ihrer Zusatzprotokolle gibt es 

in der Praxis immer wieder Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Um die Einhaltung 

dieser Regeln zu stärken, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich, von der Aufklärungsarbeit 

bis hin zu rechtlichen Mechanismen zur Ahndung von Verstößen. 

1. Aufklärungsarbeit als Schlüssel zur Stärkung des Genfer Rechts 

Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Stärkung der Durchsetzung des Genfer Rechts ist die 

Aufklärungsarbeit. Artikel 144 der Genfer Konventionen verpflichtet die Vertragsstaaten, die 

Inhalte der Konventionen sowohl in Friedenszeiten als auch in Kriegszeiten zu verbreiten. Diese 

Aufklärungsarbeit ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle relevanten Akteure – 

einschließlich der Streitkräfte, zivilen Behörden und der Zivilbevölkerung – die Bestimmungen 

des humanitären Völkerrechts kennen und verstehen. 

Bildung und Schulung: Die Aufklärungsarbeit muss in die Ausbildung von Militärpersonal 

integriert werden, um sicherzustellen, dass Soldaten ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten in 

bewaffneten Konflikten kennen. Dies umfasst die Schulung in den Grundsätzen der 

Unterscheidung, Verhältnismäßigkeit und militärischen Notwendigkeit, die sicherstellen, dass 

Zivilpersonen und zivile Objekte nicht unnötig gefährdet werden. 

Zivile Behörden und humanitäre Organisationen: Auch zivile Behörden, die in Krisenzeiten 

oder in besetzten Gebieten tätig sind, müssen über die Bestimmungen der Genfer Konventionen 
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informiert sein. Dies betrifft insbesondere die Verwaltung von Internierungslagern, den Schutz 

von Kulturgütern und die Versorgung von Verwundeten und Zivilisten. 

Zivilbevölkerung: Die Verbreitung des Genfer Rechts in der Zivilbevölkerung ist ebenfalls von 

großer Bedeutung. Zivilisten sollten ihre Rechte und Pflichten in bewaffneten Konflikten kennen, 

um sich entsprechend verhalten zu können und den Schutz zu maximieren. Dies ist besonders 

wichtig, um sicherzustellen, dass Zivilpersonen nicht ungewollt in die Feindseligkeiten 

verwickelt werden. 

2. Rechtliche Mechanismen zur Durchsetzung 

Neben der Aufklärungsarbeit spielen auch rechtliche Mechanismen eine zentrale Rolle bei der 

Durchsetzung des Genfer Rechts. Die Genfer Konventionen und ihre Zusatzprotokolle sehen eine 

Reihe von Maßnahmen vor, um Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zu ahnden: 

Nationale Gesetzgebung: Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die Bestimmungen der Genfer 

Konventionen in ihre nationale Gesetzgebung zu integrieren und sicherzustellen, dass Verstöße 

gegen das humanitäre Völkerrecht strafrechtlich verfolgt werden können. Dies umfasst die 

Verabschiedung von Gesetzen, die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 

andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht unter Strafe stellen. 

Internationale Strafverfolgung: Auf internationaler Ebene spielt der Internationale 

Strafgerichtshof (IStGH) eine wichtige Rolle bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen und 

anderen schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht. Der IStGH kann Anklagen 

gegen Einzelpersonen erheben, die für solche Verbrechen verantwortlich sind, und so zur 

Durchsetzung des Genfer Rechtes beitragen. 

Schutzmächte und internationale Organisationen: In bewaffneten Konflikten können 

Schutzmächte oder neutrale Organisationen eine wichtige Rolle bei der Überwachung der 

Einhaltung des Genfer Rechts spielen. Diese Organisationen können Verstöße dokumentieren, 

die Konfliktparteien zur Rechenschaft ziehen und humanitäre Hilfe leisten. 

3. Herausforderungen bei der Durchsetzung 

Trotz der umfassenden Regelungen und Mechanismen zur Durchsetzung des Genfer Rechts gibt 

es in der Praxis zahlreiche Herausforderungen: 

Nichtstaatliche Akteure: In modernen Konflikten sind oft nichtstaatliche bewaffnete Gruppen 

beteiligt, die nicht immer die Regeln des humanitären Völkerrechts achten. Es ist schwierig, diese 

Gruppen zur Rechenschaft zu ziehen, da sie oft keine klaren Strukturen oder 

Verantwortlichkeiten haben. 

Mangelnde Ressourcen und politische Bereitschaft: In vielen Ländern fehlt es an den 

notwendigen Ressourcen oder der politischen Bereitschaft, um umfassende Bildungsprogramme 

zu entwickeln und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht strafrechtlich zu verfolgen. Dies 

führt dazu, dass Verstöße oft ungestraft bleiben und die Einhaltung des Genfer Rechts 

untergraben wird. 
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4. Die Rolle der internationalen Gemeinschaft 

Die internationale Gemeinschaft spielt eine zentrale Rolle bei der Stärkung der Durchsetzung des 

Genfer Rechts. Durch die Bereitstellung von technischer Unterstützung, Bildungsprogrammen 

und humanitärer Hilfe können internationale Organisationen und Staaten dazu beitragen, die 

Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu fördern. Zudem können internationale Sanktionen 

und diplomatischer Druck eingesetzt werden, um Staaten und nichtstaatliche Akteure zur 

Einhaltung des Genfer Rechts zu bewegen. 

Fazit 

Die Durchsetzung des Genfer Rechts kann durch eine Kombination aus Aufklärungsarbeit, 

rechtlichen Mechanismen und internationaler Zusammenarbeit gestärkt werden. Die 

Aufklärungsarbeit spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie sicherstellt, dass alle relevanten Akteure 

– von den Streitkräften bis zur Zivilbevölkerung – die Bestimmungen des humanitären 

Völkerrechts kennen und verstehen. Gleichzeitig sind rechtliche Mechanismen auf nationaler 

und internationaler Ebene notwendig, um Verstöße zu ahnden und die Einhaltung des Genfer 

Rechtes zu gewährleisten. Trotz der bestehenden Herausforderungen bleibt die Stärkung der 

Durchsetzung des Genfer Rechts ein zentrales Ziel des humanitären Völkerrechts. 

124.Wie kann eine Person vor dem ISTGH eine Verletzung der Genfer 

Konvention festellen lassen? 

Eine Einzelperson kann nicht direkt beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine 

Verletzung der Genfer Konventionen feststellen lassen, da der IStGH kein Gerichtshof ist, der 

Klagen von Einzelpersonen annimmt. Die primäre Zuständigkeit des IStGH liegt in der 

Verfolgung und Bestrafung von Einzelpersonen für schwerwiegende Verbrechen von 

internationaler Bedeutung wie Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit und das Verbrechen der Aggression. 

Trotzdem gibt es indirekte Wege, auf denen eine Person handeln kann, um zur Feststellung einer 

solchen Verletzung beizutragen: 

Informationsweitergabe an den Ankläger: Einzelpersonen können Informationen über 

mutmaßliche Verstöße gegen die Genfer Konventionen an das Büro des Anklägers des IStGH 

übermitteln. Der Ankläger kann diese Informationen dann als Grundlage für eine vorläufige 

Prüfung verwenden, um zu entscheiden, ob eine offizielle Untersuchung eingeleitet werden 

sollte. Es ist wichtig zu beachten, dass dies nicht bedeutet, dass der Einzelne den Fall "einreicht", 

sondern dass er Informationen bereitstellt, die der Ankläger in seinem Ermessensspielraum 

nutzen kann. 

Anrufung durch einen Staat oder den VN-Sicherheitsrat: Die Feststellung einer Verletzung 

der Genfer Konventionen durch den IStGH kann auch durch eine Überweisung durch einen 

Vertragsstaat des Römischen Statuts oder durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 

erfolgen. Obwohl Einzelpersonen nicht die Macht haben, solche Überweisungen selbst 

vorzunehmen, können sie sich an ihre nationalen Behörden oder internationale Organisationen 

wenden, um diese dazu zu bewegen, eine Angelegenheit an den IStGH zu überweisen. 
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Es ist zu betonen, dass die Verantwortung für die Durchsetzung der Genfer Konventionen in 

erster Linie bei den Staaten liegt, die sie ratifiziert haben. Die Staaten sind verpflichtet, nationale 

Gesetze zu erlassen, um schwere Verletzungen der Konventionen zu bestrafen, und diese 

Gesetzgebung muss sich auf jede Person erstrecken, die eine solche schwere Verletzung 

begangen hat, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit. Darüber hinaus müssen die Staaten 

nach Personen fahnden, die beschuldigt werden, schwere Verletzungen begangen zu haben. 

In diesem Rahmen können Einzelpersonen ihre nationalen Justizsysteme nutzen, um Verstöße 

gegen die Genfer Konventionen zu melden und zu verfolgen. Wenn diese Systeme jedoch 

versagen oder nicht in der Lage sind, Gerechtigkeit herzustellen, kann der IStGH als letztes 

Mittel zur Verfolgung solcher Verbrechen dienen, vorausgesetzt, die oben genannten Kriterien 

für seine Zuständigkeit sind erfüllt.  

Die Möglichkeit, dass Einzelpersonen Informationen übermitteln können, die zu Ermittlungen 

und möglicherweise zu Anklagen des IStGH führen, stärkt den Zivilschutz, indem sie sicherstellt, 

dass Informationen über schwere Verstöße nicht ignoriert werden und dass potenzielle Täter zur 

Rechenschaft gezogen werden können. Dies trägt zur Abschreckung solcher Verbrechen bei und 

fördert die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. 

125.Können alle Vertragspartner der Genfer Konventionen vor dem 

ICC angeklagt werden oder gibt es ausnahmen? 

Es gibt keine Ausnahmen für die Anklage von Vertragspartnern der Genfer Konventionen vor 

dem Internationalen Strafgerichtshof (ISTGH). Alle Vertragspartner können vor dem ISTGH 

angeklagt werden, sofern sie schwere Verletzungen der internationalen humanitären 

Konventionen begangen haben. 

Der Sechste Internationale Strafrechtskongress, der 1953 in Rom stattfand, befasste sich mit der 

strafrechtlichen Ahndung von Verletzungen der internationalen humanitären Konventionen. Es 

wurde betont, dass die Strafgesetzgebung auf alle Personen anwendbar sein muss, die schwere 

Verletzungen begangen haben, unabhängig davon, ob es sich um Staatsangehörige des 

betreffenden Staates oder um Feinde handelt. Daher sollten die Gesetze einiger Länder, die 

bereits die Bestrafung von Verletzungen der Genfer Konventionen durch ihre eigenen 

Staatsangehörigen vorsehen, in diesem Punkt geändert werden. 

Es ist wichtig anzumerken, dass die Bestrafung von Verstößen gegen die Gesetze und Gebräuche 

des Krieges nicht völlig neu ist. Bereits im 18. und 19. Jahrhundert gab es einige Urteile, mit 

denen solche Verstöße geahndet wurden, auch wenn sie selten waren und keinen Präzedenzfall 

bildeten. Die Kodifizierung der Kriegsregeln begann 1864 in Genf und setzte sich 1899 und 1907 

fort. Dadurch wurde deutlich, dass neben den in den Genfer Konventionen enthaltenen 

Vorschriften auch strafrechtliche Vorschriften zur Ahndung von Verletzungen dieser 

Konventionen auf internationaler Ebene gefordert werden können. 

Im Hinblick auf die Strafen für schwere Verletzungen der Genfer Konventionen gibt es keine 

einheitliche Regelung. Die Strafen können je nach den nationalen Rechtsvorschriften variieren. 

In einigen Fällen kann ein Urteil von bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe oder sogar die Todesstrafe 

oder eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden. Es wird empfohlen, dass die 

Vertragspartner ihre Strafgesetzgebung anpassen, um wirksame Strafen für Personen vorzusehen, 
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die schwere Verletzungen begangen haben, da es in den meisten Fällen unmöglich sein wird, sich 

mit der bereits bestehenden Gesetzgebung zufrieden zu geben. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es grundsätzlich keine Ausnahmen gibt und 

alle Vertragspartner der Genfer Konventionen vor dem Internationalen Strafgerichtshof 

angeklagt werden können, sofern sie schwere Verletzungen der internationalen humanitären 

Konventionen begangen haben. Die Bestrafung solcher Verstöße wird sowohl durch die Genfer 

Konventionen selbst als auch durch die Möglichkeit einer internationalen Strafgerichtsbarkeit 

ermöglicht.  

126.Gibt es einen Gerichtshof, der explizit für Verurteilungen in 

Bezug auf Verstöße gegen das Genfer zuständig ist? 

Nein, es gibt keinen explizit für Verstöße gegen die Genfer Konventionen zuständigen 

Gerichtshof. Es besteht demnach die Notwendigkeit, dass die Vertragsstaaten die erforderlichen 

Rechtsvorschriften erlassen, um Personen, die schwere Verstöße gegen die Konventionen 

begehen, wirksam zu bestrafen. Der universelle Charakter des Gesetzes impliziert eine 

universelle Gerichtsbarkeit, was bedeutet, dass jede Vertragspartei verpflichtet ist, nach Personen 

zu fahnden, denen solche Verstöße vorgeworfen werden. Es wird auch der Sechste Internationale 

Strafrechtskongress in Rom 1953 erwähnt, der sich mit der strafrechtlichen Ahndung von 

Verletzungen der internationalen humanitären Konventionen befasste. Die Dokumente sprechen 

von der Anpassung der Strafgesetzgebung in verschiedenen Ländern, um Verstöße gegen die 

Genfer Konventionen ahnden zu können, was impliziert, dass nationale Gerichte zuständig sind. 

Es wird jedoch kein spezieller internationaler Gerichtshof erwähnt. 

Teil 16: Nachwort zum Buch 

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende und mittlerweile hat wohl fast jeder und jede „irgendwie“ 

mitbekommen, dass es so etwas neues namens „KI – Künstliche Intelligenz“ gibt, womit Leute 

im Internet lustige Videos von Politikern produzieren und man das auch für andere Tätigkeiten 

einsetzen kann. Künstliche Intelligenz wird unter anderem an den Börsen genutzt, in der 

Verwaltung, in der Technik und leider auch im militärischen Sektor. 

Die Technik der KI öffnet der Menschheit Möglichkeiten, die vorher nicht bestanden und die sich 

wohl noch niemand so richtig in all ihren Ausmaßen vorstellen kann. Und wie immer, wenn die 

Menschheit neue Techniken entwickelt, birgt diese ein enormes Potential aber auch die Gefahr 

des Missbrauches in sich.  

„Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen“ sagt der Volksmund und mit der KI-

Technik ist es ungefähr wie mit der Automobiltechnik. Nur das wir nicht vom Pferd aufs 

Automobil umsteigen, sondern vom Fahrrad ins Flugzeug. In diesem Szenario wird es zukünftig 

keine Autos mehr geben, sondern nur noch „Überschall-Düsenjets“ oder Fußgänger. 

Wenn man die Technik richtig einsetzt, können damit teilweise Arbeiten die ohne KI-Technik 

eine Woche gedauert hätten, in wenigen Sekunden erledigt werden.  
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Wenn die Waffen- und Kampftechnik sich weiterentwickelt, muss die Friedensbewegung 

mithalten. Nicht in dem Sinne, dass wir mitrüsten, sondern, dass wir dasselbe mögliche Potential 

auch für unsere Arbeit nutzen. 

Die „GAIA AKADEMIE“ nutzt die KI-Technik von Anfang an, um das mögliche Potential in die 

Stärkung des Humanitären Völkerrechtes und des Zivilschutzes einzubringen. Wir nutzen die KI-

Technik bereits seit einigen Jahren bei Übersetzungen unserer Bücher. 

Mittlerweile haben wir mit einfachsten Mitteln einen eigenen Bot entwickelt, der Fragen zum 

Zivilschutz, dem Genfer Recht, dem Humanitären Völkerrecht und dem Naturrecht insgesamt 

beantwortet. Dem „GAIA-Zivilschutz-Bot GAZIBO“. Dabei können dem Bot Fragen in allen 

gängigen Sprachen gestellt und von diesem auch in vielen Sprachen beantwortet werden. Der 

Nutzer kann dem Bot z.B. eine Frage auf Russisch stellen und die Antwort in Chinesisch 

abfordern. Die Funktionalität ist schon recht gut, jedoch noch nicht perfekt. Bei der Nutzung 

solcher Technik ist es fundamental wichtig, das Ergebnis kontrollieren zu können. Nur so sind 

die Bots „brauchbar“, da auch diese nicht alles perfekt beantworten und Fehler machen. 

Den „GAIA-Zivilschutz-Bot“ findest du  

auf https://www.gaia-akademie.org/ 

index.php/gazibo/  

oder über diesen QR-Code 

 

Wie funktioniert der Bot?  

Wir nutzen dabei die Technik und das Angebot von poe.com. Dort hat jeder die Möglichkeit 

gegen Bezahlung seinen eigenen Bot zu basteln. Man gibt dem Bot eine Anweisung, was seine 

Aufgabe ist. Das klingt dann in etwa so: Du sollst helfen, Fragen zum Genfer Recht und zum 

Zivilschutz zu beantworten. Deine Antworten sollen ausführlich und detailliert sein. Deine 

Antworten richten sich an Neueinsteiger in diesem Thema und sollen der Stärkung des 

Zivilschutzes den Hauptfokus geben. Jetzt kann man die Anweisung noch Sinngemäß anpassen, 

erweitern, detaillierter formulieren etc. 

Als nächstes wählt man die KI-Technik aus, mit der der Bot arbeiten soll. Die bekannteste ist 

wohl zur Zeit „Chat-GPT“. Das ist die Technik von lediglich einem Anbieter, von einem 

Unternehmen. Allerdings gibt es nicht nur diese Technik. Es gibt viele Unternehmen, die sich der 

Entwicklung einer eigener KI-Technik widmen. Die großen Player aus dem Silicon-Valley, aber 

auch weltweit. Man kann die entsprechende Technik, mit der der Bot arbeiten soll, per „drop 

down Menü“ auswählen. Wir testen regelmäßige die entsprechenden KI-Techniken. Aktuell 

arbeitet der Bot mit „TECHNIK-NAME“. 

Im nächsten Schritt gibt man dem Bot Informationen in Form von PDFs oder Word-Dokumenten. 

Daraus bezieht der Bot seine Informationen. Von der Qualität der Informationen in den 

Dokumenten ist abhängig, wie gut der Bot arbeitet. Der „GAZIBO“ wurde unter anderem mit 

folgenden Dokumenten „gefüttert“: 

1. Kommentierungen zum Genfer Recht 

https://www.gaia-akademie.org/index.php/gazibo/
https://www.gaia-akademie.org/index.php/gazibo/


186 Teil 16: Nachwort zum Buch 

1. GA-I – 1954 – 492 Seiten 

2. GA-I – 2012 – 1.000 Seiten 

3. GA-II – 1954 – 336 Seiten 

4. GA-II – 2014 – 1006 Seiten 

5. GA-III – 1956 – 800 Seiten 

6. GA-III – 2020 – 1655 Seiten 

7. GA-IV – 1958 – 696 Seiten 

8. Zusatzprotokoll I – JAHR – 1200 Seiten 

9. Zusatzprotokoll II – JAHR – 350 Seiten 

10. Zusatzprotokoll III – JAHR – 60 Seiten 

11. BUCH SCHÖTLER HOFFMAN – JAHR – 60 Seiten 

2. Weitere Öffentlichmachungen des Roten Kreuzes 

3. Eigene Öffentlichmachungen 

1. Grundlagen des Naturrechtes – Band 1 und 2 

2. Völkerrechtvorschriften – Band 1 

Auf Grundlage dieser Dokumente wurde der GAZIBO mit fast allen wichtigen existierenden 

Quellen zum Genfer Recht gespeist und kann aus dieser Informationslage seine Antworten in 

vielen Sprachen geben. Das macht ihn so wertvoll. Egal ob der Behördenmitarbeiter in 

Australien, der russische Soldat oder der deutsche Zivilist. Alle können den Bot in ihrer Sprache, 

für ihre Zwecke und nach ihren Ansprüchen nutzen.  

Das vorliegende Buch wurde mit Hilfe des von der „GAIA AKADEMIE“ entwickelten 

„GAZIBO – dem GAIA-Zivilschutz-Bot“ produziert. Das Ergebnis ist ein Grundlagen-

Schulungshandbuch, was sehr umfangreich, detailliert und für alle Menschen gut geeignet ist, 

die sich mit den Grundlagen des Genfer Rechtes, des Zivilschutzes und des Humanitären 

Völkerrechtes befassen wollen oder sich aus beruflichen Gründen damit befassen müssen. 

Der Bot kann von jedem kostenfrei genutzt werden.  

Anregungen zum Buch und zum Bot oder allgemeine Anfragen können gern per Mail an 

info@gaia-akademie.org gestellt werden und werden schnellst möglich beantwortet. 

Jeder kann sein Beitrag leisten, in dem der die Aufklärungsarbeit mit seinen Möglichkeiten und 

in seinem Rahmen fördert. 

florian BÜRGER 

November 2024 

 

  

mailto:info@gaia-akademie.org
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Bestellmöglichkeit für die Bücher: 

https://gaia-akademie.org 

1. Buch: „Völkerrechtvorschriften – Band 1“ 
kostenfreie PDF-Ausgabe: https://www.docdroid.net/8Hr3FOh 

Format: 17cm x 24cm; Softcover / Hardcover; 672 Seiten 

In diesem kostenlosen E-Book sind alle 

grundlegenden Völkerrechtvorschriften wie die 

Genfer Konventionen, die UN-Charta, die allgemeine 

Erklärung der Mensc henrechte, die UN-

Kinderrechtkonvention, die Genfer 

Flüchtlingskonventionen, der NATO-

Vertrag, diverse UN-Resolutionen und 

vieles mehr enthalten. 

Das Buch ist hier als gedruckte 

Ausgabe erhältlich. 

Normalpreis 50,00 € / Sozialpreis 35,00 € 

 

2. Buch: „Kommentierung zur IV. Genfer 

Konvention – Völkerrechtvorschriften – Band 2 –  
kostenfreie PDF-Ausgabe: https://www.docdroid.net/HCStp8Y 

Format: A5; Softcover, 600 Seiten 

In diesem kostenlosen E-Book sind erstmals die 

Kommentare zur IV. Genfer 

Konvention aus dem Jahr 1958 von der 

„GAIA-Zivilschutzakademie“ ins 

Deutsche übersetzt wurden. 

Das Buch ist hier als gedruckte 

Ausgabe erhältlich. 

Normalpreis 50,00 € / Sozialpreis 30,00 € 

 

  

https://gaia-akademie.org/
https://www.docdroid.net/8Hr3FOh
https://www.gaia-akademie.org/index.php/produkt/voelkerrechtvorschriften-band-1/
https://www.gaia-akademie.org/index.php/produkt/voelkerrechtvorschriften-band-1/
https://www.docdroid.net/HCStp8Y
https://www.gaia-akademie.org/index.php/produkt/kommentierung-zur-iv-genfer-konvention-zum-schutz-von-zivilisten-in-kriegszeiten/
https://www.gaia-akademie.org/index.php/produkt/kommentierung-zur-iv-genfer-konvention-zum-schutz-von-zivilisten-in-kriegszeiten/
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3. Buch: „Einführung in die Grundlagen des Genfer 

Rechtes und des Zivilschutzes – 

Völkerrechtvorschriften – Band 3“ 
kostenfreie PDF-Ausgabe: LINK FOLGT ZEITNAH 

Format: A5; Softcover, 184 Seiten 

In diesem kostenlosen E-Book werden erstmals die 

Grundlagen des Genfer Rechtes und 

des Zivilschutzes ausführlich auf 

Deutsch erklärt. 

Das Buch ist demnächst hier als 

gedruckte Ausgabe erhältlich. 

Normalpreis 15,00 € / Sozialpreis 7,50 € /  

 

 

Bild folgt 

4. Buch: „Die Genfer Zusatzprotokolle – 

Kommentare und Analysen von 1993 – 

Herausgeber: Horst SCHÖTTLER und Bernd 

HOFFMANN“ – Völkerrechtvorschriften – Band 

5 
kostenfreie PDF-Ausgabe: https://www.docdroid.net/S8lx0c6  

Format: A5; Softcover, 268 Seiten 

Neuauflage des nicht mehr 

erhältlichen, eines der wenigen und 

dadurch unverzichtbaren Bücher in 

Deutsch zum Genfer Recht. 

Das Buch ist hier als gedruckte 

Ausgabe erhältlich. 

Normalpreis 20,00 € / Sozialpreis 10,00 € 

 

  

http://www.google.de/
https://www.gaia-akademie.org/index.php/shop/
https://www.gaia-akademie.org/index.php/shop/
https://www.docdroid.net/S8lx0c6/pdf-008-ebook-vrvs2-gaia-zsa-das-genfer-recht-erganzungen-und-kommentare-vrvs-bd-ii-pdf#page=124
https://www.gaia-akademie.org/index.php/produkt/die-genfer-zusatzprotokolle-kommentare-und-analysen-schoettler-hoffmann-1993/
https://www.gaia-akademie.org/index.php/produkt/die-genfer-zusatzprotokolle-kommentare-und-analysen-schoettler-hoffmann-1993/
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5. Buch: „Kommentierung der Zusatzprotokolle I – 

III zu den Genfer Konventionen von 1949“ – 

Völkerrechtvorschriften – Band 4 – in Arbeit – 

vrsl. ab März 2025 lieferbar 
kostenfreie PDF-Ausgabe: https://docdro.id/xlAwN8L 

[VORABVERSION IM AKTUELLEN BEARBEITUNGSSTAND] 

In diesem Buch werden erstmals die Kommentare der 

Rotes Kreuzes zu den Zusatzprotokollen I, II und III 

zu den Genfer Konvention aus dem Jahr 1984 und 

2007 von der „GAIA-AKADEMIE“ ins Deutsche 

übersetz. Wir nehmen derzeit noch Vorbestellungen 

für den ersten Druck entgegen. 

Format: 17cm x 24cm, ca. 1250 

Seiten 

Das Buch ist demnächst hier als 

gedruckte Ausgabe erhältlich. 

Normalpreis 80,00 € / Sozialpreis 50,00  

 

6. Buch: „Das Genfer Recht – Die Genfer 

Konventionen nebst Zusatzprotokollen und 

Anlagen“ – Völkerrechtvorschriften – Band 6 
kostenfreie PDF-Ausgabe: hier klicken  

In diesem Buch sind die Vertragstexte der vier Genfer 

Konventionen, ihren 3 Zusatzprotokollen, sowie 

ausgewählte UN-Resolutionen zum 

Genfer Recht und das 

Völkerstrafgesetzbuch enthalten. 

Das Buch ist hier als gedruckte 

Ausgabe erhältlich. 

Normalpreis 15,00 € / Sozialpreis 7,50 € 

 

  

  

https://docdro.id/xlAwN8L
https://www.gaia-akademie.org/index.php/shop/
https://www.gaia-akademie.org/index.php/shop/
https://www.gaia-akademie.org/wp-content/uploads/2024/07/Ebook_011_Das_Genfer_Recht_DEU.pdf
https://www.gaia-akademie.org/index.php/produkt/das-genfer-recht-die-genfer-konventionen-nebst-anlagen-und-zusatzprotokollen/
https://www.gaia-akademie.org/index.php/produkt/das-genfer-recht-die-genfer-konventionen-nebst-anlagen-und-zusatzprotokollen/
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7. Buch: „Das Genfer Recht – Ergänzungen und 

Kommentare“ 
kostenfreie PDF-Ausgabe: https://www.docdroid.net/S8lx0c6 

In diesem kostenlosen E-Book sind Ergänzungen und 

Kommentare zum Genfer Recht enthalten, die erstmals 

von der „GAIA-

Zivilschutzakademie“ ins Deutsche 

übersetzt wurden, sowie einem 

digitalisierten Buch aus den 90er 

Jahren, das Völkerstraf-gesetzbuch und 

weiteren Dokumenten. Aktuell nur als kostenfreie PDF 

erhältlich. 
 

 

Weiteren Öffentlichmachungen findest Du auf 

https://gaia-akademie.org 

 

 

Hier gelangst du zu unserer 

kostenlosen Übersicht zum Genfer 

Recht mit den Vertragstexten, den 

Kommentierungen und weiteren 

Dokumenten in diversen Sprachen.  
 

 

  

https://www.docdroid.net/S8lx0c6
https://gaia-akademie.org/
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
https://www.docdroid.net/WtYT6vn/pdf-000a-uebersicht-genferrecht-pdf
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